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1. Einleitung: Empowerment, 
Resilienz und Powersharing 
in der Migrationsgesellschaft

Die Beschreibung der Bundesrepublik Deutschland als Migrationsgesellschaft 
ist nicht nur eine Anerkennung der Migrationstatsache, sondern ruft vor allem 
die Frage nach einer angemessenen Repräsentation einer migrationsbegründeten 
Pluralität deutscher Lebensverhältnisse und postmigrantischer Perspektiven für 
die Ausgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse auf. Dies betrifft auch die Be-
rechtigung zur Teilhabe an demokratischen Ordnungen. Die Grundprinzipien 
demokratischer Ordnung werden jedoch auf unterschiedlichen Ebenen auf die 
Probe gestellt. Besonders brisant ist der Zuwachs von Polarisierungsprozessen 
und ein Erstarken autoritärer, antiliberaler, populistischer und völkisch-natio-
nalistischer Diskurse und Dynamiken. Zu diesen Entwicklungen können auch 
die Zunahme rassifizierender Äußerungen und Handlungen und die Delegiti-
mierung demokratischer Institutionen von Teilen der Zivilgesellschaft gezählt 
werden. Alltagsrassismus, Antisemitismus und Gadjé-Rassismus, Anti-Schwar-
zen-Rassismus, anti-asiatischer Rassismus, anti-muslimischer Rassismus, Ver-
schwörungserzählungen, Homo- und Transfeindlichkeit, Antifeminismus, 
rechtsextreme Haltungen und Handlungen oder religiös und nationalistisch be-
gründete Radikalisierungen haben eine historische Kontinuität und stellen auch 
aktuelle Probleme unserer gesellschaftlichen Gegenwart dar. Ungleichwertig-
keitsvorstellungen lassen sich aber nicht nur bei extrem rechten Gruppierungen, 
sondern in der sogenannten ‚Mitte der Gesellschaft‘ ausfindig machen (vgl. Zick/
Küpper 2021).

Von Rassismus und/oder von Antisemitismus betroffene Menschen sind da-
her im alltäglichen Leben mit diesen Abwertungen, Zuschreibungen und Teilha-
beverwehrungen konfrontiert, die sich vor allem in Institutionen und Strukturen 
demokratischer Systeme eingeschrieben haben. Dieses Leben findet heute im 
Onlife-Prinzip statt. Die durchgängige Unterscheidung von analog und digital, 
zwischen real und virtuell hat heute kaum noch Bestand. Der Alltag der Men-
schen strukturiert sich durch die größtenteils gleichzeitige Präsenz beider Welten 
(vgl. Jörissen 2018). Nicht zuletzt ist dies zu sehen an den spontanen und organi-
sierten Formen der Abwertung und des Angriffs auf Menschen und Organisatio-
nen im Netz (Hatespeech, Shitstorm, Fake News; vgl. ebd.). Dieser Zunahme von 
Ungleichwertigkeitsvorstellungen stehen zugleich Strategien, Angebote, Kon-
zepte und Aktivtäten von Betroffenengruppen gegenüber (Selbstorganisationen 
von Black, Indigenous and People of Color (BIPoC) u. a. wenig repräsentierten 
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Gruppen). Diese Aktivitäten gehen mit einer erhöhten Sichtbarwerdung von 
Selbstorganisationsprozessen bzgl. Strategien, Initiativen und Angeboten von 
wenig repräsentierten Gruppen einher, die nicht nur die Abwehr und Dekonst-
ruktion extrem rechter und rassistischer Anfeindungen zum Ziel haben, sondern 
aktiv ihre Interessen vertreten, für gleichberechtigte Teilhabe einstehen und ihre 
Organisationsformen zunehmend institutionalisieren. Nicht zuletzt sind diese 
Entwicklungen zu erweitern um die Forderung von sozialen und politischen Be-
wegungen, wie Black Lives Matter, wodurch die Auseinandersetzung mit Poli-
zeigewalt und Rassismus zu einer neuen Qualität der öffentlichen Debatte zu 
strukturellem Rassismus geführt hat. Etablierte Institutionen werden hierdurch 
aufgerufen, ihre eigene Beteiligung in rassifizierenden und diskriminierenden 
Strukturen zu reflektieren. Dies betrifft auch die Soziale Arbeit. Folgerichtig wäre 
es, dass diese Reflexionen auch in veränderten Praxen und Strukturen ihren Aus-
druck finden, ausschließende und diskriminierende Effekte aktiv bearbeitet wer-
den und die Teilhabe wenig repräsentierter Gruppen ermöglicht wird.

Für Menschen mit Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen ist die 
Suche nach Wegen und Strategien des Empowerments und der Kampf um Re-
präsentation bis heute essentiell: nicht nur bei der Entwicklung positiver Selbst-
bezüge, von Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht, in aktivistischen und 
politischen Kontexten sowie in Safer Spaces, sondern auch in der Frage, wer sind 
wir bzw. zu wem werden wir gemacht? Powersharing kann als diskursive, sozia-
le, kulturelle und ökonomische Praxis verstanden werden, als (1) stetiger Aus-
handlungsprozess, in dem es um die Anerkennung gesellschaftlicher Ungleich-
heitsverhältnisse und die damit einhergehenden Machtverhältnisse geht, sowie 
(2) um eine Praxis der Umverteilung von Ressourcen. Im Powersharing werden 
Privilegien dafür eingesetzt, vermeintlich ‚natürliche‘ Gegebenheiten, die mit 
unsichtbaren und beständig wirkmächtigen gesellschaftlichen Platzanweisungen 
einhergehen, zu verändern, Ressourcen umzuverteilen und gerechtere Teilhabe 
zu ermöglichen (vgl. Chehata/Jagusch  2020). Resilienz kann als Fähigkeit ver-
standen werden, Krisen und Risiken, wie menschenfeindliche und antidemo-
kratische Dynamiken, durch Rückgriff auf Ressourcen zu bewältigen. Dies um-
fasst sowohl organisationale, fachliche, sozioökonomische als auch persönliche 
Ressourcen, die die Widerstandsfähigkeit gegen Rassismus, Extremismus und 
Ideologien der Ungleichwertigkeit stärken und Handlungsmacht restabilisieren. 
Resilienz ist daher nicht nur als ‚psychische Struktur‘ zu verstehen, sondern kann 
auch zu einer Fähigkeit bestimmter Gruppen oder Organisationen werden, die 
sonst einer erhöhten Vulnerabilität ausgesetzt sind.

Empowerment, Resilienz und Powersharing sind entscheidende Strategien in 
einer durch Pluralität geprägten Gesellschaft, in der das Zusammenleben durch 
alle Gesellschaftsmitglieder gemeinsam gestaltet werden soll. Ihre besondere Re-
levanz erfahren sie dort, wo die Berechtigung zur Beteiligung und Gestaltung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse durch rassistische Diskurse und Handlungen 
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entzogen und der demokratische Gleichheitsanspruch zunehmend infrage ge-
stellt wird. Empowerment, Resilienz und Powersharing sind entscheidende Stra-
tegien zum Aufbau und zur Stärkung neuer und vorhandener Bündnisse und 
Kooperationen, die auf der Anerkennung der Verschiedenheit migrantischer 
oder diasporischer Perspektiven und der Berücksichtigung sozialer Ungleich-
heitsverhältnisse beruhen. Angesichts der skizzierten aktuellen gesellschaftli-
chen Dynamiken erhalten diese Strategien eine neue Bedeutung. Sie können eine 
grundlegende Alternative zu den bekannten Konzepten für und Perspektiven auf 
migrantisierte und rassifizierte Menschen darstellen.

Gleichsam bieten die Begriffe Empowerment, Resilienz und Powersharing 
Anschlüsse an viele gesellschaftliche Debatten. So vereinen sie auch im Sinne von 
‚Catchwords‘ nicht nur sehr unterschiedliche Bedeutungen und Verständnisse, 
sondern eignen sich darüber hinaus auch als Programmbegriffe, wie es in der 
Häufigkeit der aktuellen Verwendungen in unterschiedlichsten Kontexten sicht-
bar wird.

1.1 Zum Aufbau und Anliegen1

Ziel der vorliegenden explorativen Studie ist es, einen Einblick in die Landschaf-
ten von Empowerment, Resilienz und Powersharing in der Migrationsgesellschaft 
zu geben. Damit ist auch markiert, dass nicht die ganze Breite der Kontexte, in 
denen sich auf die Konzepte bezogen wird, aufgenommen wurden. Der Hinweis 
auf die Migrationsgesellschaft begrenzt diese explorative Studie zum einen da-
hingehend, dass damit jener Phänomenbereich in den Blick genommen wird, in 
dem „Aus- und Einwanderung, das Entstehen von Zwischenwelten oder ‚Fremd-
heit‘ erfindende Diskurse von großer Bedeutung sind“ (Mecheril 2010: 11). Da-
mit werden die Bereiche fokussiert, in denen imaginative Zugehörigkeits- und 
Nicht-Zugehörigkeitsordnungen verhandelt werden und die Empowerment, 
Resilienz oder Powersharing relevant werden lassen. Eine zweite Eingrenzung 
ergibt sich aus pragmatischen Gründen. Diese Publikation ist das Ergebnis einer 
zehnwöchigen wissenschaftlichen Recherche zu den drei Begriffen. Aufgrund 
des kurzen Projektzeitraums gab es keine Möglichkeiten zur Revision von Frage-
stellung, Design oder Auswertung. Daher wurde die Erhebung von vornherein 
explorativ angelegt. Die Studie produziert daher Leerstellen und verfolgt keine 
systematische Darstellung. Das Ziel ist, eine Übersicht und einen Einblick in re-
lativ unerforschte Themenbereiche zu geben. Bei den Ergebnissen handelt es sich 
um Probebohrungen, Überblicke, kursorische Einblicke, Beschreibungen und 
um eine begriffliche Auseinandersetzung. Daher folgt auch die Darstellung der 

1 Wir bedanken uns herzlich für die Mitarbeit von Jessica Rehrmann bei der Recherchearbeit 
dieser Studie.
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Ergebnisse den leitenden Fragstellungen. Zusammenfassungen oder Verdichtun-
gen werden um viele beispielhafte Darstellungen ergänzt, um die Leser*in dazu 
einzuladen, dem erkundenden Blick der Herausgeber*innen zu folgen.

Die vorliegende explorative Studie wurde von folgenden Fragen geleitet, die 
sich auch im Aufbau der Publikation widerspiegeln.

(1)  Theorie-konzeptionelle Diskurse zu Empowerment, Resilienz und Power-
sharing

Wie werden die Begriffe und Konzepte Empowerment und Powersharing sowie 
Resilienz im deutschen Kontext und in internationalen Diskursen verhandelt 
und gebraucht?

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es in begriffsbezogenen Diskussionen?
Das leitende Interesse war hier eine theoretische Vergewisserung bezüglich 

der drei Konzepte Empowerment (Kapitel 2), Resilienz (Kapitel 3) und Power-
sharing (Kapitel 4).

In Kapitel 2 kann nachgezeichnet werden, wie Empowerment als Schlüsselbe-
griff fungiert – ein Umstand, der sich beispielsweise daran zeigt, dass der Begriff 
als Handlungskonzept, als analytische Kategorie oder als normative Orientierung 
Verwendung findet (Kapitel 2.1). Kapitel 2.2 wirft dann einen Blick auf Empower-
ment als politisch-analytischen Begriff, der spezifische Praktiken bezeichnet, mit-
tels derer von gesellschaftlichen Ungleichheits- und Unterdrückungsverhältnissen 
betroffene Gruppen und Communitys sich von diesen Verhältnissen befreien. In 
Kapitel 2.3 werden drei Transformationssphären von Empowerment herausarbei-
ten: (1) Transformation von Empowerment in den (angewandten) Sozialwissen-
schaften und der Sozialen Arbeit; (2) Transformation von Empowerment durch 
Individualisierung und Methodisierung und (3) sozialpolitisch motivierte Trans-
formationen von Empowerment. Nicht zuletzt folgt das Kapitel dem Versuch einer 
kritisch-theoretischen Auseinandersetzung von Bestimmungsebenen von Emp-
owerment und wählt dabei drei Zugänge: Theorien des Empowerment, Praktiken 
des Empowerment und Politiken des Empowerment (Kapitel 2.4–2.7).

Anschließend beginnt das Kapitel 3 zu Powersharing mit einer theorie-kon-
zeptionellen Verhältnisbestimmung zum Empowerment-Begriff (Kapitel  3.1) 
und diskutiert die relativ überschaubare Literatur- und Projektlage (Kapitel 3.2). 
Herausgehoben werden hierbei Powersharing als Teil von Antidiskriminierungs-
arbeit (Kapitel 3.3) und als Teil von Bildungsarbeit (Kapitel 3.4). Erweitert wird 
dies unter anderem um die (internationalen) Ursprünge und die damit verbun-
den produktiven Zusammenhänge des Powersharing-Begriffs im Kontext von 
Diskriminierung und Migration. Hierbei werden besonders politikwissenschaft-
liche Perspektivierungen virulent (Kapitel 3.5). Aufgrund sehr geringer theorie-
konzeptioneller Ausführungen zum Powersharing-Begriff schließt das Kapitel mit 
einem dahingehenden Vorschlag. Insbesondere die Bestimmung von Solidarität 
ermöglicht eine machttheoretische Explikation von Powersharing (Kapitel 3.6).
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Kapitel 4 widmet sich auf einer theorie-konzeptionellen Ebene dem Begriff 
Resilienz. Obwohl die theorie-konzeptionellen Ansätze kein homogenes Bild von 
Resilienz liefern, lassen sich dennoch die dahinterliegenden spezifischen Ra-
tionalitäten von Resilienz erkennen. So sind Verwendung und Verständnis von 
Resilienz abhängig von den jeweiligen Anwendungskontexten. Daher skizziert 
das Kapitel die hinter dem Begriff liegenden Wirklichkeitsvorstellungen, wobei 
drei Rationalitäten unterschieden werden. Erstens findet man eine kyberneti-
sche Ratio, die eine Form der individuellen Resilienz konzipiert und damit die 
individuellen Schutzfaktoren betont. Zweitens kann Resilienz unter einer eher 
evolutionstheoretischen Ratio betrachtet werden, die die Wahlmöglichkeinen als 
wichtigen Faktor für Resilienz betrachtet. Hier bildet die systemische Resilienz 
einen zentralen Ankerpunkt. Dieser etwas abstrakte Zugriff auf Resilienz ermög-
licht eine Kartierung der generellen Orientierungen. Sie liefern Vorstellungen 
von Wirklichkeit, definieren Probleme und Problemursachen und nicht zuletzt 
richten sie die Aufmerksamkeit auf einen spezifischen handlungsbezogenen Ein-
satzpunkt, wenngleich sie keine konkreten Handlungsanweisungen liefern. Da-
her folgt unter der Überschrift „resilience of what to what?“ (Kapitel 4.5) eine 
gesellschaftskritische Betrachtung von Resilienz. Der dritte Zugriff folgt einer so-
zialkonstruktivistischen Ratio, die vor allem auf soziale Resilienz rekurriert. Eine 
besondere Verschiebung erhält hier im Vergleich zu den vorgängigen Rationali-
täten insbesondere das Moment der Katastrophe bzw. der disruptiven Ereignisse 
(Kapitel 4.6). Nicht zuletzt werden die normativen Implikationen im Resilienz-
begriff in den Blick genommen (Kapitel  4.7), um hier anschließend eine kon-
zeptionelle Refigurierung von Resilienz im Sinne einer transformativen Resilienz 
vorzuschlagen, indem explizit eine gerechtigkeitstheoretisch argumentierende 
normative Fundierung vorgenommen wird (Kapitel 4.8).

(2)  Akteur*innen
Welche Akteur*innen arbeiten zu den entsprechenden Konzepten? Wer beschäf-
tigt sich wissenschaftlich damit? Welche zivilgesellschaftlichen Netzwerke und 
Institutionen fördern die Auseinandersetzung und wer tritt öffentlich dazu in Er-
scheinung? Welche konkreten Förderprogramme gibt es?

Einen Einblick in die Ergebnisse dieser Fragen gibt Kapitel 5, das, wenngleich 
nur ausschnitthaft, doch die Breite der Akteur*innen kenntlich macht, die in den 
Themenfeldern aktiv sind. Empowerment, Resilienz und Powersharing sind The-
men, die insbesondere im Bereich der Zivilgesellschaft vorzufinden sind. Auch 
verschiedene staatliche Organisationen auf Bundes-, Landes- und Kommunal-
ebene lassen sich als Akteur*innen in diesen drei Themenfeldern identifizieren. 
Das Kapitel ermöglicht, die Heterogenität des Recherchefeldes abzubilden sowie 
die Überschneidungen und Kooperationen zwischen den Akteur*innen kenntlich 
zu machen. Die im Kapitel beschriebenen Aktivitäten und Akteur*innen bilden 
eine Auswahl der ermittelten Akteur*innen, Akteursgruppen und Institutionen 
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ab. Ziel ist hier, in explorativer/exemplifizierender Geste das Tätigsein von Or-
ganisationen und Menschen sichtbar oder kenntlich zu machen. Das Kapitel 
schließt mit einem kursorischen Einblick in Wissenschaft und Forschung.

(3)  Praktiken, Bedarfe und Themen
Wie wird mit den Konzepten gearbeitet? Welche Praktiken, Strategien und An-
gebote gibt es? Und wie sehen konkrete Bedarfe zu den drei Konzepten aus? In-
wiefern spielen digitale Tools und neue Technologien eine Rolle?

Die Fragen widmen sich den vorzufindenden Praktiken der Ausgestaltung, 
die sich in Kapitel 6 wiederfinden. Es handelt sich um einen Versuch, die viel-
fältigen Praktiken von Empowerment (Kapitel 6.1), Resilienz (Kapitel 6.2) und 
Powersharing (Kapitel 6.3) und ihre Bedeutung abzubilden.

Die Perspektive der Praktiken verweist darauf, was gemacht wird oder ge-
tan werden soll. Diese Praktiken beruhen auf einem impliziten und taktischen 
Wissen. Sie sind folglich nicht willkürlich oder gar zufällig, sondern sie greifen 
auf verschiedene Wissensbestände zurück, die aber nicht Theorie sein müssen. 
Praktiken der Resilienz, von Powersharing oder Empowerment müssen nicht 
notwendigerweise als eine solche bezeichnet werden. Damit sind Praktiken 
von Empowerment, Resilienz und Powersharing vor allem und zunächst aus 
den Sinnzusammenhängen der Menschen zu verstehen, die an ihrem Vollzug 
beteiligt sind. Aufgrund dieser Tatsache entziehen sich diese Praktiken einer 
abschließenden Systematisierung. Im Sinne des explorativen Vorgehens wur-
den die recherchierten Praktiken geclustert und werden als ‚Dimensionen von 
Praktiken‘ bezeichnet, um die Unterschiedlichkeit der Praktiken im Hinblick 
auf ihre Fluchtpunkte zu markieren, aber auch ihre Schnittpunkte kenntlich zu 
machen. Diese finden sich in den jeweiligen Zwischenüberschriften von Kapi-
tel 6.

Ausgehend von der Dokumentenanalyse, den Gesprächen mit den Schlüssel-
personen wie auch der Fragebogenerhebung finden sich in Kapitel 7 die Ergeb-
nisse zu den genannten Bedarfen und die als relevant markierten Themen im 
Feld der Akteur*innen, deren Aktivitäten im Bereich Empowerment, Resilienz 
und Powersharing zu verorten sind. Es handelt sich um Darstellung von Bedarfen 
und Themen, die von uns in elf Cluster eingeteilt wurden und die Unterkapitel 
von Kapitel sieben bilden.

Durch den engen Zusammenhang der Entwicklung softwarebasierten An-
wendungen, der medientechnologischen Dynamiken, der digitalen Transfor-
mation und der gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnisse, stellt sich die Frage 
nach einer rassismuskritischen Perspektive auf neue Technologien und digitale 
Tools, sowie deren Nutzen im Bereich von Empowerment, Resilienz und Power-
sharing. Wenngleich diese Themen nicht umfassend eruiert werden konnten, so 
ließen sich dennoch einige Schlaglichter werfen, die sich in Kapitel  8 wieder-
finden.
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(4)  Zur Förderung von Empowerment, Resilienz und Powersharing
Wie und auf welche Weise können Politik, Verwaltung, Stiftungen und Soziale 
Arbeit einen wirkungsvollen Beitrag innerhalb der Themenkomplexe Empower-
ment, Resilienz und Powersharing leisten? Wie können Förderpolitiken und 
-programme in diesen Bereichen neu gedacht werden? Wie können fördergeben-
de Institutionen und Akteur*innen ihre eigenen Strukturen reflektieren und hier-
durch ihre Förderprogramme diskriminierungskritisch(er) gestalten?

Zum Ende wird in Kapitel  9 der Frage nachgegangen, wie Empowerment, 
Resilienz und Powersharing durch staatliche und nicht-staatliche Institutionen, 
wie Politik, Verwaltung, Stiftungen und Soziale Arbeit, gefördert werden kön-
nen. Zunächst wird der Vorschlag unterbreitet, Förderpolitiken als Powersharing 
auszugestalten. Damit einher gehen Vorschläge, Förderverfahren und -program-
me neu und anders zu denken. Hierzu gehört u. a. Förderkriterien diskriminie-
rungskritisch zu gestalten, die Kopplung von Empowerment mit den Themen 
Migration und Integration zu reflektieren und die Förderung von der Ziel- und 
Produktorientierung hin zur Förderung von (Rahmen-)Bedingungen und Prak-
tiken (Handlungsorientierung) zu verschieben. Insgesamt geht es darum, den 
Schwerpunkt auf die Förderung von Bedingungen (Resilienz), von Möglichkeits- 
und Ermöglichungsräumen (Empowerment) und von Strukturveränderungen 
(Powersharing) zu legen.

Den Abschluss bilden zehn Einstiegspunkte für eine powersharing-orien-
tierte und solidarische Förderung (Kapitel  9.6). Sie nennen konkrete Themen, 
Inhalte und Praktiken, bieten sich aber auch als exemplarische Orientierungs-
punkte an, an denen Fördergebende ihr Engagement im Bereich Empowerment, 
Resilienz und Powersharing platzieren können.

1.2 Design und Reflexion der explorativen Studie

Die genannten Fragestellungen verweisen auf ein breites Erkenntnisinteresse, das 
drei eigenständige Konzepte in den Blick nimmt, die zugleich als komplementär 
betrachtet werden können. Hinzu kommt, dass es sowohl ein theorie-konzeptio-
nelles als auch praxisorientiertes Interesse an den Konzepten gibt. Daher wurde 
auf ein ebenso breit angelegtes Instrumentarium zurückgegriffen. Es kombiniert 
Verfahren der wissenschaftlichen Recherche mit quantitativen und qualitativen 
Erhebungsmethoden. Da wie erwähnt der kurze Durchführungszeitraum von 
zehn Wochen keine Revision oder Anpassung des Designs zuließ, sollen hier vor 
der Darstellung der Instrumentarien die damit zusammenhängenden Beschrän-
kungen benannt werden. Zunächst ist zu betonen, dass es sich hierbei nicht um 
eine umfassende Darlegung der Akteur*innen, Praktiken und Bedarfe handelt. 
Insbesondere die Bedarfsabfrage zeigte, dass es angesichts der Heterogenität des 
Feldes und der Akteur*innen spezifischer und unterschiedlicher Fragebögen 
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bedarf, um hier nicht nur differenzierte, sondern auch systematische Antworten 
zu generieren. Obwohl es eine hohe Bereitschaft gab, unserer Bitte um Beteiligung 
an der Befragung nachzukommen, konnten einige Akteur*innen ihre Aktivitäten 
und Bedarfe nicht im Rahmen eines sehr breit gehaltenen Allgemeinfragebogens 
adäquat einbringen. Wenngleich also keine Bedarfserhebung im eigentlichen 
Sinne möglich war, so bieten die Antworten dennoch einen ersten Einblick in die 
Bedarfe und aktuellen Herausforderungen im Feld.

Eine zusätzliche Leerstelle aufgrund der strukturellen Anlage der Studie und 
des begrenzten Recherche- bzw. Erhebungszeitraums ist, dass nur Akteur*innen 
berücksichtigt werden konnten, die unmittelbar auf die Begriffe Empowerment, 
Resilienz und Powersharing reagieren bzw. ihre Tätigkeiten einem der Begriffe 
zuordnen. Das Wissen, dass ein großer Bereich zwar der Praxis der Konzepte 
folgt, aber nicht mit den Begriffen arbeitet, erfordert eine stärkere Operationali-
sierung der Begriffe, um auch von diesen Akteursgruppen Antworten zu gene-
rieren. Gleichwohl führt ein deduktives Vorgehen zu Problemen. In der Studie 
zeigte sich, dass eine allzu starre Trennung der Begriffe mit den Praktiken und 
den Erfahrungen marginalisierter Akteur*innen bricht. Beispielsweise beschrei-
ben Akteur*innen minorisierter Gruppen ihre Aktivitäten häufig als Empower-
ment, obwohl die Aktivitäten eher auf Praktiken des Powersharings verweisen. 
Diese begriffliche ‚Fehlproduktion‘, die jedoch von der Anlage der Studie ausgeht, 
ist insofern erkenntnisreich, dass erstens im Hinblick auf diese Akteursgruppe 
eine allzu starre Differenzierung der Konzepte nicht sinnhaft ist und dass zwei-
tens diese Akteursgruppen auch im Bereich der Resilienz und des Powersharings 
aktiv sind bzw. ihre Praxis sich durch alle drei Konzepte auszeichnet, wenngleich 
viele Praktiken als Empowerment beschrieben werden.

Schließlich zeigt sich eine weitere Leerstelle. Es konnten kaum Aktivitäten 
des Powersharings von weiß-etablierten Akteur*innen oder Institutionen eru-
iert werden. Es wäre vorschnell, hier auf eine Abwesenheit zu schließen, da ein 
längerer Erhebungszeitraum möglicherweise Aktivitäten zutage gefördert hätte. 
Hypothesen zu den Gründen der geringen Verbreitung und Akzeptanz finden 
sich in Kapitel 3. Nicht zuletzt konnten kaum Aktivitäten auf der Ebene der staat-
lichen Organisationen sowie Politik und Verwaltung erfasst werden, sieht man 
von öffentlich zugänglichen Programmförderungen ab. Hinzu kommt, dass diese 
Strukturen für die Beantwortung von Fragebögen längere Abstimmungsprozesse 
zu durchlaufen haben, sodass hier eine Antwort innerhalb von vier Wochen nicht 
möglich war. Auf Nachfrage wurde empfohlen, auf telefonische Kurzinterviews 
zurückzugreifen, da Mitarbeiter*innen telefonisch durchaus Auskünfte geben 
könnten. Etwas anders gelagert, aber denselben Effekt produzierend, verhält es 
sich mit Akteur*innen aus der Wirtschaft. Die Sozialwirtschaft konnte hier gut 
abgedeckt werden.

Für eine Transparenz unserer Vorgehensweise und um einen Einblick in die 
Arbeitsweise zu geben, werden im Folgenden die Instrumente aufgeführt.
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Literaturrecherche
In der Literaturrecherche, die in Zeitraum vom 01.03.2021 bis 10.05.2021 durchge-
führt wurde, lag der Schwerpunkt insbesondere auf der theoretisch-wissenschaft-
lichen Literatur zu den Themen Empowerment, Resilienz und Powersharing in 
Primär- und Sekundärliteratur. Neben deutschsprachiger Literatur wurden inter-
nationale Publikationen überwiegend in englischer Sprache mit einbezogen. Zwei 
Schwerpunkte wurden hierbei gesetzt: (1) Die Recherche wurde breit angelegt, es 
ging um einen Überblick der aktuellen Diskussionen und Forschungsergebnisse. 
Hier erweisen sich insbesondere Beiträge in (internationalen) Fachzeitschriften 
und (internationalen) Handbüchern als geeignete Quellen. (2) Der zweite Zugriff 
der Literaturrecherche bezog sich auf das Auffinden von Knotenpunkten in den 
Diskussionszusammenhängen rund um Empowerment, Resilienz und Powersha-
ring. Knotenpunkte verweisen auf zentrale, in den meisten Fällen ältere Publika-
tionen, die auf Grund ihrer Relevanz regelmäßig zitiert werden und deren Wissen, 
Analysen, Systematisierungen und Theoretisierungen zentrale Positionen, Bedeu-
tungen und Sinnzusammenhänge in der wissenschaftlichen Debatte abbilden.

Für die Recherche der Literatur wurden Onlinekataloge von Bibliotheken, 
Volltextdatenbanken, Fachportale und digitale Bibliotheken genutzt. Recher-
chiert wurde mit Hilfe einer festgelegten Suchanfragematrix, im zirkulären Ver-
fahren. So wurde beispielsweise eine Datenbank mit der Formel bestehend aus 
mindestens sechs Markern durchsucht: (Begriff: Empowerment) + (Sprache: 
Englisch) + (Disziplin: Sozialwissenschaft) + (Thema: Rassismus) + (Suche in: 
Überschrift und Abstrakt) + (Zeitraum: 2010–2021). Die Marker wurden ent-
sprechend des Erkenntnisinteresses angepasst und ggf. erweitert.

Auswertung von Onlinedatenbanken und Dokumentenanalyse
Die Dokumentenanalyse hatte zum Ziel, neben der wissenschaftlichen Literatur 
auch diejenigen konzeptionellen und anwendungsbezogenen Publikationen in 
die Studie mit einzubeziehen, die nicht in den Katalogen der Bibliotheken ge-
listet sind. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Projektdarstellungen und 
-konzeptionen, Tagungsdokumentationen und Stellungnahmen, die von Orga-
nisationen und Netzwerken, von Dachverbänden, staatlichen Programmen und 
von Aktivist*innen, auf Webseiten, Datenbanken, Twitter und Instagram oder in 
Podcasts publiziert werden. Hier ist der Hinweis wichtig, dass Wissenschaftssys-
teme und ihre Mechanismen der Wissensproduktion hoch selektiv sind und Aus-
schlüsse bestimmter Wissensformen und von Wissenschaftler*innen produzie-
ren. Daher finden sich viele wissenschafts- und theorieorientierte Texte vor allem 
zu den Themen Empowerment und Powersharing in der sogenannten ‚grauen 
Literatur‘. Diese ‚graue Literatur‘ ermöglicht, die unterschiedlichen Perspektiven, 
Lesarten und Verständnisse zu den drei Konzepten sowie Schwerpunkte, kon-
zeptionelle Ausgestaltung und Bedarfe von denjenigen Akteur*innen zu identi-
fizieren, die im Bereich Empowerment, Resilienz und Powersharing tätig sind.
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Fragebogenerhebung
Es wurden zwei Online-Fragebögen entworfen und im Zeitraum vom 22.03.2021 
bis zum 28.04.2021 eingesetzt. Der erste Fragebogen thematisierte allgemeine 
Fragen zu den Aktivitäten, Situationseinschätzungen, Relevanzsetzungen, Netz-
werken und Bedarfen in den Themenfeldern Empowerment, Resilienz und Pow-
ersharing. Hierüber konnten die Erfahrungen, Kenntnisse und Einschätzungen 
von aktiven Personen und Organisationsvertreter*innen, mit überwiegend offe-
nen Antwortmöglichkeiten, abgefragt werden, 198 Personen nahmen teil. Die 
Personen blieben mehrheitlich anonym. Nach eigenen Angaben sind von den 
198 Personen 109 Personen mindestens in einem der drei Themenfelder Emp-
owerment, Resilienz oder Powersharing aktiv. Die hohe Nennung aller drei Kon-
zepte verweist auf die enge Verzahnung der drei Konzepte in der Praxis.

Tabelle 1: Teilnehmende an der Befragung – Verortung in den Themenfeldern

Themenfeld Anzahl

Empowerment 24

Resilienz 3

Powersharing 5

Empowerment und Resilienz 27

Empowerment und Powersharing 12

Empowerment und Resilienz und Powersharing 38

Quelle: eigene Darstellung

Der zweite Fragebogen richtete sich an wissenschaftlich Arbeitende, die aus ras-
sismuskritischen oder migrationsbezogenen Perspektiven zu Empowerment, Re-
silienz und Powersharing forschen und veröffentlichen. Hier nahmen insgesamt 
54 Personen teil und beantworteten Fragen zu relevanten Schriften, Akteur*in-
nen, Forschungsbedarfen und Netzwerken.

Für einige Zusammenhänge waren die Fragestellungen zu abstrakt, zu all-
gemein oder der zeitliche Aufwand der Beantwortung zu groß, sodass hier für 
weitere Erhebungen spezifischere und begrenzte Frage-Items entwickelt werden 
sollten, die weniger Zeit beanspruchen. Dennoch konnten verschiedene Impulse 
in ihrer Breite herausgearbeitet werden. Dabei handelt es sich um eine deskripti-
ve, also wiedergebende Darstellung der Antworten und nicht um ein analytisches 
Auswertungsverfahren.

Recherche zu Akteur*innen und Netzwerken
Dieser Teil der Studie greift in erster Linie auf öffentlich zugängliche Informa-
tionen aus Datenbanken zurück sowie auf Internetrecherchestrategien, um Ak-
teur*innen, Institutionen und Netzwerke zu eruieren. Zusätzlich wurden die 
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wissenschaftlichen, praxisorientierten und persönlichen Netzwerke der Recher-
chierenden im Hinblick auf die dort vorhandenen Kenntnisse und Wissensbe-
stände angefragt. Über diese wurden sodann weitere Akteur*innen erfragt und 
kontaktiert, um eine möglichst heterogene und weitreichende Akteurslandkarte 
zu generieren. Ergänzt wurden diese um ein halbstandardisiertes Leitfadeninter-
view mit sieben Schlüsselpersonen. Analog zu den Fragebögen handelt es sich 
hier nicht um eine interpretative Analyse von Interviewmaterial, sondern um 
unstrukturierte Beobachtungen mit dem Ziel, Akteur*innen und Netzwerke aus-
findig zu machen und Zusammenhänge zu sehen und zu beschreiben. Ergebnis 
ist eine systematisierte Darstellung und kommentierte Übersicht aller im Zeit-
raum von acht Wochen eruierten Akteur*innen, Institutionen und Programmen. 
Hierbei wurden weit über 300 Akteur*innen identifiziert, bis die Recherche und 
vor allem die weitere Aufnahme in den Bericht aus zeitlichen Gründen beendet 
werden musste. Aufgrund einer erhöhten Vulnerabilität dieser Gruppen wurde 
hier auf eine Publikation dieser systematisierten Darstellung und Übersicht ver-
zichtet.

Workshop zur Weiterentwicklung von Förderpolitik und -programmen
Die explorative Studie wurde mit einem Workshop abgeschlossen. Hierbei ging 
es um die Darstellung und Diskussion der bis dahin getätigten Recherchearbeiten 
in den unterschiedlichen Fragestellungen. In Anlehnung an die Methode ‚Zu-
kunftswerkstatt‘ wurde eine Utopiephase eingerichtet. Abschließend wurden die 
zentralen Gedanken und Ideen des Workshops zusammengetragen und es wurde 
die Möglichkeit eröffnet, zentrale Punkte und vor allem Leerstellen zu benennen. 
Der Workshop wurde dokumentiert und diente neben den anderen Ergebnissen 
der Ausarbeitung von Empfehlungen, die dazu dienen sollen, das Engagement in 
den Bereichen Empowerment, Resilienz und Powersharing neu und anders zu 
konzeptionieren.

1.3 Bezeichnungen und Selbstbezeichnungen

Da Menschen bei der Thematisierung struktureller Ungleichheiten nicht umhin-
kommen, andere Menschen, die negativ von diesen Verhältnissen betroffen sind, 
zu bezeichnen, bleibt immer nur der Versuch, angemessenere Bezeichnungen 
zu finden. Diese Entscheidungen vergessen jedoch im gleichen Moment ande-
re, nicht genannte Positionen und Diskriminierungserfahrungen. Wir haben 
uns bemüht, ein möglichst ausgewogenes Verhältnis in der Nennung von Dis-
kriminierungsformen zu schaffen, indem wir variieren. Aber auch hier unter-
wirft sich das Anliegen der Lesbarkeit von Texten, weshalb dennoch zuweilen 
auf im strengeren Sinne unangemessene Formulierungen wie „und andere Dis-
kriminierungsformen“ zurückgegriffen wird. Ebenso verhält es sich, wenn in 
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der Studie von ‚Rassismus‘ die Rede ist, was suggeriert, dass es sich hier um ein 
Phänomen handelt. Mit dieser Formulierung sind jedoch immer die verschie-
densten Formen von Rassismen aufgerufen und gemeint – in dem Wissen, dass 
gemeint nicht immer mitgesagt ist. Für das Auffüllen dieser Leerstelle legen wir 
den Leser*innen nahe, sich mit den historischen und strukturellen Verschieden-
heiten und Formen von Rassismen, aber auch ihren Gemeinsamkeiten auseinan-
derzusetzen (vgl. Melter/Mecheril 2011). Die Studie enthält zudem verschiedene 
Selbstbezeichnungen. Es finden sich Ähnlichkeiten und Unterschiede von Be-
zeichnungspraxen, die darin begründet sind, dass (Selbst-)Bezeichnungen eine 
Frage der Positionierung sind. Wenn hier im Folgenden bestimmte Bezeichnun-
gen wiederholt werden, so soll nicht der Eindruck entstehen, dass es sich hierbei 
um eine homogene oder von allen gleichermaßen geteilte Bezeichnung handelt. 
Ein wiederholtes Sprechen beziehungsweise Lesen lässt nicht selten bei den Re-
zipient*innen eine Vorstellung von ‚diesen Menschen‘ entstehen. Hierbei handelt 
es sich aber immer um eine Imagination.

„Schwarze Menschen in Deutschland sind zersplittert in eine Vielzahl von Identitäten 

und Erfahrungswelten: Da gibt es die Einwanderer vom afrikanischen Kontinent der 

ersten und manchmal auch der zweiten Generation, geeint in landsmannschaftlichen 

Vereinen und Religionsgemeinden. Da sind jene Menschen, die innerhalb der weißen 

deutschen Mehrheitsgesellschaft sozialisiert sind mit ihren Identitätsbezeichnungen 

wie z. B. Afrodeutsch. Dann gibt es zugewanderte afrodiasporische Menschen, African 

Americans, karibische, nord-, mittel- und südamerikanische, asiatische und austra-

lisch/neuseeländische Schwarze Menschen mit ihren jeweils ganz eigenen Erfahrun-

gen. Und da sind die ganz neuen Deutschen: Geflüchtete und Zugewanderte der letz-

ten Jahre“ (Tseppo Andreas Bollwinkel Keele 2020: 25 f.).

Unsichtbar bleiben auch die sich überschneidenden Positionierungen, wie 
Schwarze Jüd*innen und Jews of Colour oder muslimische Queers* u. v. m. Es 
bleibt uns nur die Möglichkeit, diese sprachlichen Unmöglichkeiten und Perfor-
manzen explizit zu machen und die Lesenden zu bitten, Bezeichnungen nicht zu 
essentialisieren und zu sehen, dass hinter jeder ausgesprochenen Diskriminie-
rungsform und Differenzlinie auch ungenannte stehen.

Zugleich ist wichtig zu betonen, dass diese Selbstbezeichnungen keineswegs 
die Funktion haben, diese Vielstimmigkeit abzubilden, sondern vor allem eine 
politische Kategorie darstellen:

„Wir sind nicht deshalb Asiatische Deutsche, weil wir asiatische Menschen sind, die 

in Deutschland leben. Entscheidend ist vielmehr die Tatsache, dass wir durch den 

kolonial-rassistischen Blick als ‚asiatisch‘ konstruiert und zu ‚Asiat_innen‘ gemacht 

werden – vollkommen unabhängig davon, wie wir uns selbst sehen. Daher macht es 

Sinn, Asiatische Deutsche in erster Linie als politische Kategorie zu verstehen: Wir sind 
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Asiatische Deutsche, weil wir uns selbst gemeinsam so definieren wollen, um unsere 

gemeinsamen Erfahrungen und unsere Differenzen machtkritisch anzuerkennen und 

politische Allianzen inner- und außerhalb der asiatischen Diaspora solidarisch und 

gleichberechtigt zu leben“ (Kien Nghi Ha 2021a: 15).

Die Bedeutung solidarischer Bündnisse über Selbstbezeichnungspraxen zeigt sich 
auch in der Bezeichnung BPoC/BIPoC/PoC. Dies sind Akronyme für Black and 
People of Color und Black, Indigenous and People of Color sowie People of Co-
lor. Es handelte sich um Selbstbezeichnungen von Menschen oder Gruppen, die 
rassistische Erfahrungen in einer weiß dominierten Gesellschaft machen. Men-
schen, die ihn benutzen, grenzen sich damit kritisch ab von Fremdbezeichnun-
gen wie Migrant*in oder „Mensch mit Migrationshintergrund“. Denn nicht jeder 
Mensch, der einen Migrationshintergrund hat, macht Rassismuserfahrungen, 
und nicht jede Person, die Rassismus erlebt, hat statistisch gesehen einen Migra-
tionshintergrund. Zugleich können die Rassismuserfahrungen der Menschen, die 
sich als BPoC/BIPoC/PoC positionieren, sehr unterschiedlich sein: Daher kann 
BPoC als ein solidarisches Konzept gesehen werden, in dem sich Menschen oder 
Communitys mit verschiedenen Selbstpositionierungen (wie Schwarz, Rom*nja, 
Asiatisch-Deutsch, Deutsch-Araber*innen u. v. a.) verbünden.

Zudem werden im vorliegenden Text die Begriffe Schwarz und weiß benutzt. 
Sie stellen politische Kategorien dar, die auf gesellschaftliche Konstruktionen von 
Zugehörigkeiten verweisen. Daher die Schreibweise Schwarz mit großem ‚S‘ um 
auf diese Bedeutungskonstruktion auch schriftsprachlich hinzuweisen. Ebenso 
wird hier die Kategorie weiß so abgebildet.
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2. Empowerment

2.1 Einleitung – Empowerment nur ein buzzword?

Schaut man in die Literatur zu Empowerment, ist man mit einer unüberschau-
baren Anzahl an Definitions- und Bestimmungsversuchen, Beschreibungen 
zu Ausgestaltungsweisen und Praktiken des Empowerments konfrontiert. Wie 
vielen Schlüsselbegriffen eigen, findet auch im Bereich Empowerment eine Ent-
fremdung und Diffusion des Begriffs hinsichtlich seiner Anwendung auf wirt-
schaftliche, wissenschaftliche und soziale Bereiche des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens statt.

„Of all the buzzwords that have entered the development lexicon in the past thirty 

years, empowerment is probably the most widely used and abused. Like many other 

important terms that were coined to represent a clearly political concept, it has been 

‚mainstreamed‘ in a manner that has virtually robbed it of its original meaning and 

strategic value. It is one of the best examples of what I have elsewhere described as 

the distortion of good ideas and innovative practices as they are lifted out of the po-

litical and historical context in which they evolved and rendered into formulas that are 

‚mainstreamed‘. This usually involves divesting the idea of its cultural specificity, its 

political content, and generalizing it into a series of rituals and steps that simulate its 

original elements, but lacking the transformative power of the real thing. Thus good 

ideas – evolved to address specific development challenges – are altered into uni-

versally applicable panaceas. Transferring the correct rhetoric – buzzwords and catch 

phrases emptied of their original meaning – is a vital part of this legerdemain“ (Batli-

wala 2007: 557).

Wenn Batliwala von Empowerment als „buzzword“ spricht, dann verweist sie vor 
allem auf so genannte Mainstreaming-Prozesse, denen der Begriff des Empower-
ments unterliegt. Ulrich Bröckling (2004) konstatiert als Folge eine Vieldeutigkeit 
des Begriffs. Die Heterogenität der Bereiche, in denen Empowerment als nor-
mative Richtschnur, Handlungskonzept oder auch analytische Kategorie auftritt, 
ließen Empowerment schnell als „catchword“ erscheinen, unter dem sich höchst 
Ungleiches vereinen lässt. Man findet den Begriff in der Psychiatrie, der Sozia-
len Arbeit, in Selbsthilfegruppenkontexten, in politischen Initiativen, Selbstor-
ganisationen, aber auch in Managementkonzepten und in der Industrie (ebd.: 
55 ff.). Publikationen wie „New World – Gute Arbeit gestalten: psychologisches 
Empowerment von Mitarbeitern“ (Schermuly  2019) oder „Management durch 
Empowerment: das neue Führungskonzept; Mitarbeiter bringen mehr, wenn sie 
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dürfen“ (Blanchard/Carlos/Randolph 1998) stehen beispielhaft dafür, wie neue 
Felder auf den Befreiungsimpetus von Empowerment reagieren und den Begriff 
für sich adaptieren.

Bereits die „1980er und 1990er stehen dann für Programme, die Menschen 
in allgemeinen Lebenszusammenhängen ‚empowern‘ sollen“ (Bakic 2014). Stell-
vertretend für diese Entwicklung können die Veröffentlichung von Wolfgang 
Stark (1996) für die psychosoziale Praxis, von Norbert Herriger (1997) für die 
Soziale Arbeit und von Theunissen und Plaute (1995) für die Heilpädagogik ge-
nannt werden. Halil Can verweist darauf, dass in den Schwarzen deutschen und 
feministischen Diskursen „vor allem aber in der damit zusammenhängenden 
politischen Praxis, Empowerment als Strategie und Konzept seit Mitte der 1980er 
Jahre bekannt war und ein wesentliches Instrument politischer Selbstbestim-
mung darstellte, […]. Eine wesentlich breitere und communityübergreifende 
Resonanz, Akzeptanz und Repräsentanz fand der Empowerment-Ansatz mit der 
politischen Selbstbezeichnung People of Color erst ab Anfang des neuen Mill-
enniums in den 2000er Jahren, insbesondere bei Student_innen und Akademi-
ker_innen of Color“ (Can 2013: 9).

Seit den 2000er-Jahren ist Empowerment auch Bestandteil von Konzeptionen 
der Strategie des lebenslangen Lernens. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hat das Ermächtigungsparadigma in der Gesundheitsförderung bereits vor Jahren 
programmatisch verankert, und in ihrem aktuellen Papier „User empowerment 
in mental health“ unter dem Slogan „Empowerment is not a destination, but a 
journey“ (2020) hat der Begriff eine anhaltende Präsenz. Vor allem in entwick-
lungspolitischen Diskursen hat sich Empowerment als Begriff durchgesetzt (Mad-
jlessi-Roudi/Virchow 2020: 303/304). Bakic (2013) bezeichnet diese Entwicklung 
als ‚strategischen Neusprech‘. Diese Ausweitung ist gegenwartsdiagnostisch dahin-
gehend zu lesen, dass vor allem Individuen stärkende Konzepte eine besondere 
Attraktivität aufweisen, weil sie neosoziale Programme der Optimierung von Res-
sourcen und der Nutzung von Potenzialen stützen (Lessenich 2008). Menschen zu 
stärken, Ressourcen zu fördern, Potenziale zu erkennen, sind programmatische 
Claims, denen kaum jemand widersprechen mag. Von diesen gesellschaftspoli-
tischen Leitlinien dieses Jahrhunderts geht eine scheinbar magnetische Anzie-
hungskraft aus. Kein gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer 
Bereich kann sich diesen Prinzipien und Handlungsleitlinien entziehen. Hierü-
ber ist auch erklärbar, wieso Stärken assoziierende Begriffe wie Empowerment zu 
zentralen Leitbegriffen avancieren, die scheinbar in jedwedem Kontext aufgerufen 
und benutzt werden können.

Dabei handelt es sich im Empowerment zunächst schlicht und ergreifend 
um ein „dekoloniales, Community-orientiertes Konzept zur Selbststärkung, 
Heilung und (Wieder-)Aneignung von Handlungsspielräumen von Men-
schen mit Diskriminierungserfahrungen“ (Nassir-Shahnian  2020: 30). Als 
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Empowerment werden jene Prozesse bezeichnet, „die Menschen aufgrund 
ihrer Selbsttätigkeit in die Lage versetzen, Verantwortung, Bestimmung und 
Durchsetzungskraft eigener Interessen zur Geltung zu bringen, ohne dass eine 
gezielte professionelle Einmischung vorkommt“ (Bakic 2014 o. S.). Doch ge-
rade die Idee der organisierten Einmischung in Empowerment-Prozesse zeigt 
sich in zahlreichen Publikationen. Hiernach ginge es darum, dass „die gesell-
schaftlich Benachteiligten gegenüber den Mächtigen in ihrer Position gestärkt, 
eben ‚empowered‘ (Hervh. im Orig.) werden [sollen]“ (Vossebrecher/Jesch-
ke 2007: 53).

Damit stehen diese Verwendungen von Empowerment in einem diametralen 
Verhältnis zu seinen Ursprüngen, die in den vielfachen Bezügen auf Empower-
ment zwar regelmäßig genannt werden, ohne dass zumeist allerdings die Konse-
quenz aus dem Aufrufen dieser Ursprünge herausgearbeitet wird. Wenngleich 
der Begriff eine verzweigte Geschichte aufweist, so ging es in den Prozessen und 
Aktionen der 1960er- und 1970er-Jahre, die als Empowerment bezeichnet wur-
den, vor allem darum „einen politischen Aktivismus zur Durchsetzung kollek-
tiver Interessen von marginalisierten Gruppen und als außerstaatliche Gegen-
macht wirksam werden zu lassen“ (Madjlessi-Roudi/Virchow 2020: 303). Fragen 
sozialer Ungleichheitsverhältnisse und das Streben nach Veränderung des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens sind Kernprinzipien des Empowerment-Be-
griffs, wie er in den Schwarzen Bürger*innenrechtsbewegungen hervorgebracht 
wurde, die ein von der weißen Dominanzkultur unabhängiges Selbstbewusstsein 
betonten und erkämpften. Aber auch von den (Schwarzen) feministischen Be-
wegungen, der LSBTTIQ*-Bewegungen, dem Asian American Movement, von 
Aktivist*innen mit beHinderungen oder vielfältigen Selbsthilfeinitiativen des 
letzten Jahrhunderts gehen wichtige Impulse für Empowerment aus und werden 
auch in gegenwärtigen Bewegungen hervorgebracht. In den Selbstbezeichnun-
gen einiger der Bewegungen dieser Zeit wie ‚Antipsychiatriebewegung‘ oder 
‚Antipädagogikbewegung‘ wird programmatisch deutlich, wie diese sich gerade 
gegen strukturell organisierte Formen der professionellen Einmischung richten. 
Auch Srilatha Batliwala  (2015) hebt die Dimension der Konfliktivität für eine 
grundlegende Veränderung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen als zen-
trale Perspektive von Empowerment hervor (Batliwala  2015; Madjlessi-Roudi/
Virchow 2020: 303 f.).

Auch das viel zitierte Werk von Barbara Bryant Solomon, „Black Empower-
ment. Social Work in Oppressed Communitys“ (1976), ist eng verbunden mit 
den politischen Bewegungen und sozialen Kämpfen dieser Zeit. Das Werk, das 
als Handbuch „im Geist der Bürgerrechtsbewegung“ (Bröckling 2007: 185) be-
zeichnet wird, gilt als erste prominente Nennung des Begriffs Empowerment 
(z. B.: Adams 2008: 6 f.; Bakic 2013: 175; Bröckling 2004: 56; Herriger 2002: 19). 
Deutschsprachige Rezeptionen der Sozialen Arbeit rekurrieren zwar gerne auf 
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ihr Werk, vernachlässigen jedoch ihren deutlichen Bezug zu den politischen Di-
mensionen, die im Titel mit „Black Empowerment“ aufgerufen werden. Andere 
Beiträge verweisen darauf, dass der Begriff Empowerment „aus der amerikani-
schen Gemeindepsychologie [stammt] und [Strategien bezeichnet], die geeignet 
sind, die Selbstbestimmung von Menschen und Gruppen so weit zu fördern, dass 
sie ihre Interessen selbst in die Hand nehmen und umsetzen können“ (Hill/Kre-
ling/Richter 2012: 38). Allerdings lässt sich an anderer Stelle nachlesen, dass die 
„community psychology“ in den USA üblicherweise auf die „Conference on the 
Education of Psychologists in Community Mental Health“ von 1965 zurückgeht, 
die eine Reaktion auf den „Community Mental Health Act“ von Kennedy aus 
dem Jahr  1963 war (Bergold/Neumann  2018). Das grundlegende Konzept des 
Empowerments der Gemeindepsychologie kommt demnach u. a. aus der Schwar-
zen Bürger*innenrechtsbewegungen und anderen sozialen Bewegungen dieser 
Zeit, die Rappaport sodann für die Gemeindepsychologie fruchtbar machte (vgl. 
Rappaport 1984).

Die Vieldeutigkeit von Empowerment entspringt also nicht dem Begriff 
selbst, sondern ist Ergebnis vielzähliger Diffusions- und Aneignungsprozesse 
durch verschiedene Disziplinen, Politik- und Praxisfelder, für die der Begriff eine 
hohe Attraktivität aufweist. Ausgehend von diesen sich in Teilen überschneiden-
den, aber auch widerstreitenden Entwicklungen und damit zusammenhängen-
den Verständnissen von Empowerment, widmet sich der folgende Text den zwei 
aufgerufenen Perspektiven. Unter der Überschrift „Empowerment from whom 
for what?“ werden drei Problematisierungen gegenwärtiger Transformationen 
des Empowerments und damit verbundene Diffusions- und Aneignungsprozesse 
des Empowerment-Begriffs genauer in den Blick genommen und auf ihre Be-
deutung für heutige Bestimmungen und Praxen des Empowerments befragt. Der 
dritte Abschnitt widmet sich dann unter der Überschrift „Eine Empowerment-
Landkarte nicht-hegemonialer Diskurse“ einem anderen Entwicklungsstrang 
und vor allem den Wissensproduktionen und Diskursen von Akteur*innen, die 
von gesellschaftlich produzierten Diskriminierungsformen betroffen bzw. darin 
positioniert sind.

2.2 Empowerment – nicht nur buzzword

Gerade aufgrund dieser gegenwartsspezifischen Diffusionen und verschiedenen 
Transformationen in der Verwendung und Ausdeutung von Empowerment er-
scheint es angebracht, einen Empowermentbegriff zu konzipieren, der erstens das 
befreiende Moment des Konzeptes aufnimmt, jedoch Freiheit nicht als Unterwer-
fung konzipiert. Zweitens würde eine solche Konzeptionierung die Kollektivität 
von Selbstorganisation durch Betroffene wieder deutlicher markieren und damit 
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auch das Charakteristikum von Empowerment als ‚politisches Gegenhandeln‘2 
wieder stärker in den Fokus rücken. Hierfür ist ein ernsthafter Rückbezug auf die 
Ursprünge des Begriffs relevant, ohne jedoch dem Trugschluss zu verfallen, dass 
die historisch-spezifischen Bedeutungsebene von Begriffen einfach zu überneh-
men seien. Einerseits stellen sich Fragen von Freiheit und sozialen Rechten heute 
anders als in den sozialen Kämpfen des letzten Jahrhunderts. Andererseits lassen 
sich dennoch Kontinuitäten in der Kritik an gesellschaftlichen Gewalt- und Diskri-
minierungsverhältnissen durch Proteste und Initiative von Betroffenen feststellen – 
wenngleich sich die Formen verändert haben, wie sich an der Black-Lives-Matter-
Bewegung am eindrücklichsten erkennen lässt. Die Schwarzen Bewegungen sind 
nicht mehr angewiesen auf eine Symbolfigur, der Kampf um Anerkennung ver-
dichtet sich nicht in zentralen Figuren wie Martin Luther King, Angela Davis, Mal-
com X oder Stokely Carmichael. Die Black-Lives-Matter-Bewegung ist nicht nur 
transnational, sie ist auch dezentral, hybrid und eine Art kollektives Prisma und 
daher völlig anderer Gestalt als die Schwarzen Bewegungen des letzten Jahrhun-
derts – aber dennoch teilt sie die Praxis des Empowerments. Auch dies zeigt schon, 
dass es sich bei Empowerment nicht um einen „Theorieimport“ (Herriger 2014) 
handelt, sondern in erster Linie um einen politisch-analytischen Begriff für be-
stimmte Praktiken, die eine spezifische Form der Befreiung in gesellschaftlichen 
Ungleichheits- und Unterdrückungsverhältnissen hervorbringen, und zwar durch 
von diesen Verhältnissen betroffene Gruppen und Communitys selbst. Hierauf 
verweist auch die Arbeit von Batliwala (2007: 558), die aufzeigt, dass sich mit äqui-
valenten Begriffen, auch in anderen historischen Bewegungen, das Konzept von 
Empowerment finden lässt. Wie beispielsweise in der südindischen Veerashaiva-
Bewegung des 12. und 13. Jahrhunderts, die sich gegen die Kasten- und Geschlech-
terordnungen mobilisierte und eine Umverteilung von Macht und gleichberechtig-
tem Zugang zu spirituellem Wissen forderte (ebd.).

Zentrales Prinzip von Empowerment  – unabhängig von den historisch-
spezifischen Variationen in Sprache, aber auch in den Forderungen dieser Be-
wegungen  – ist eine Form der politischen Selbstorganisation, der eine kollek-
tive Bemächtigung gegenüber unterdrückenden Strukturen und Verhältnissen 

2 In Anlehnung an Hannah Arendt sind mit ‚politischem (Gegen-)Handeln‘ nicht nur For-
men parteipolitischen Engagements (Politik) gemeint, sondern äußert sich politisches 
Handeln einerseits in zivilgesellschaftlichen Versammlungen, direkten Aktion, Demonst-
rationen, Kundgebungen, zivilem Ungehorsam usw., die vor allem eine politische Öffent-
lichkeit adressieren. Andererseits handeln Menschen auch in ihrem Alltag politisch, bei 
der Frage der Erziehung, bei der Entscheidung über Grundwerte des Lebens oder auch 
beim Einkaufen usw.. Politisches Gegen-Handeln äußert sich also auch in den praktischen 
Alltagswelten der Menschen. Genau auf diese Auswirkungen gesellschaftspolitischer Vor-
strukturierungen auf den Alltag und die Handlungsmöglichkeiten von Menschen, ihr Le-
ben zu gestalten oder diese Selbstwirksamkeit versagt zu bekommen, haben die sozialen 
Bewegungen des letzten Jahrhunderts aufmerksam gemacht.
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zugrunde liegt. Empowerment hat demnach auch einen bestimmten Zielpunkt, 
den man als Öffnung und Aneignung von Berechtigungsräumen bezeichnen kann. 
Empowerment ist ein communityorientiertes Konzept, was bedeutet, dass sich 
Subjekte als Teil eines größeren Narrativs erleben und die Position, die sie ein-
nehmen, mit anderen Menschen in Teilen geteilt (nicht gleich) ist. Wichtig ist 
daher zu verstehen, welche Relevanz Begriffe und Ausdrucksweisen in Commu-
nitys und kollektive Narrative für Prozesse des Empowerments innehaben, wie 
sie Teil von Lebensgeschichten werden und Einfluss nehmen und Veränderun-
gen bewirken können. Empowerment verstanden als Prozess bedeutet, dass diese 
Praktiken erst im Nachhinein als ‚etwas‘ wie Empowerment bezeichnet werden 
können. Diese hier skizziert praxistheoretische Perspektive auf Empowerment 
stellt eine der zentralen Forschungslücken dar.

Nimmt man diese Einordnung von Empowerment als Praxis und nicht als 
theoretisches Konstrukt ernst, so zeigt sich, dass sich diese Praktiken außerhalb 
verberuflichter sozialer Hilfen, außerhalb anderer hilfeorientierter Angebote und 
auch unabhängig von sozialwissenschaftlichen Diskursen konstituieren  – oder 
sich gar gegen diese wenden. Trotzdem gerät Empowerment heute zunehmend als 
Handlungskonzept und weniger als soziale und politische Praxis in den Blick, wes-
halb diese Nutzbarmachung im Folgenden aufgegriffen und nachgezeichnet wird.3

2.3 „Empowerment from whom for what?“ 
Drei Problematisierungen

2.3.1 Transformationen in den Sozialwissenschaften 
und Sozialer Arbeit

Die handlungstheoretische Nutzbarmachung von Empowerment zeigt sich etwa 
in Forderungen, Empowerment zum ‚emanzipativen Leitkonzept sozialer Arbeit‘ 
(Blank  2018) zu erheben. Sozialstaatlich eingefasste gesellschaftliche Bereiche 
wie die der Sozialen Arbeit sind an der Genese, Etablierung und auch Diffusion 
des Konzeptes beteiligt. Ein Grund für diese Adaptionsprozesse in der Sozia-
len Arbeit liegt u. a. in den sehr allgemein gehaltenen Definitionsversuchen von 
Empowerment. In deutschsprachigen Rezeptionen wird beispielsweise auf den 
„engen Zusammenhang von Individuum, sozialen Gruppen und Gesellschaft“ 
(Seckinger  2011: 313) als geteilte Bestimmung von Empowerment verwiesen. 
Da auch Soziale Arbeit in diesen Zusammenhängen agiert und die Bearbei-
tung gesellschaftlicher Problemlagen zu ihren Kernanliegen zählt, scheint nun 

3 Für die Transformation des Empowerment Konzepts im Zusammenhang von Entwick-
lungspolitik, (post-)kolonialer Praktiken und im weißen Feminismus siehe Rafia Zakaria 
2022: 68–119.
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Empowerment nichts anderes zu sein als Soziale Arbeit oder Soziale Arbeit nichts 
anderes als Empowerment. Doch dieser Anschein entsteht nur, da es sich hierbei 
um eine sehr schwache Definition von Empowerment handelt. Hier werden zwar 
die Dimensionen benannt, in denen sich Prozesse des Empowerments bewegen 
(Individuum – Gruppen – Gesellschaft), wie so viele andere Praktiken des Alltags 
auch. Bestimmt werden jedoch nicht die jeweilige gesellschaftliche Position der 
Handelnden oder der Zielpunkt von Praktiken, die als Empowerment bezeichnet 
werden können. Die historische Skizzierung und gegenwartsdiagnostische Ein-
ordnung zeigen jedoch auf, dass die Bestimmung von Prozessen und Praktiken, 
die als Empowerment bezeichnet werden können, sowohl die Position der Han-
delnden Akteur*innen und ihre Kollektivität als auch die spezifische Form als 
politisches (Gegen-)Handeln berücksichtigen muss, um nicht zu einem reduk-
tionistischen Begriff von Empowerment zu gelangen.

Die Veröffentlichung „Recovery und Empowerment: Empowerment in der 
psychiatrischen Arbeit“ (Knuf  2016) verweist auf weitere Transformationspro-
zesse von Empowerment in Feldern der Sozialen Arbeit. Die vielfältigen Anwen-
dungsbereiche, in denen Empowerment als Begriff zum Einsatz kommt oder als 
Handlungskonzept aufgerufen wird, zeigen, dass häufig nur auf Teilaspekte des 
Konzeptes Bezug genommen wird. Wie sich zeigen lässt, wird in psychiatrischen 
Debattenzusammenhängen unter Empowerment vor allem die Förderung der 
(Selbst-)Befähigung, im Sinne einer ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ verstanden. Allerdings 
stellen Ansätze wie die Hilfe zur Lebensbewältigung oder auch Selbstbefähigung 
eigene hilfeorientierte Konzept dar, sodass es hier unklar bleibt, weshalb es den 
Empowerment-Begriff braucht. Ähnlich ist es mit der Forderung von Barbara 
Blank, die den emanzipatorischen Gehalt des Konzeptes hervorhebt. Der Aus-
tausch traditioneller Bezeichnungen von Handlungskonzepten durch den Begriff 
Empowerment lässt völlig unklar, welche konzeptionellen Unterscheidungen 
und veränderten Praxen nun auch mit den veränderten Begriffen einhergehen 
sollten. Denn emanzipatorische Ansätze existieren bereits vielfach und fachlich 
ausgearbeitet für die Soziale und pädagogische Arbeit. 

Silvia Staub-Bernasconi (2007: 247) betrachtet Empowerment als Teil einer 
traditionellen Handlungspraxis Sozialer Arbeit, als würde es sich um eine ak-
tuelle oder moderne Form des klassischen Prinzips ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ han-
deln. Wobei anzumerken ist, dass es sich hier vor allem um eine rein sprachliche 
Modernisierung handelt. Lambers (2013) zeichnet sehr eindrücklich nach, wie 
Hilfe zur Selbsthilfe und Empowerment eben nicht dasselbe sind. Er kritisiert, 
dass in diesen Konzeptionierungen von Empowerment, wie sie auch bei Nor-
bert Herriger zu finden sind, demnach „[d]en Strukturen sozialer Ungleichheit 
also potenziell eine Selbststeuerungsmacht der Individuen gegenüber (steht) 
(Herriger 2006 u. 1997). Der Sozialen Arbeit wird dabei die Rolle zugedacht, den 
Menschen zu einem Rüstzeug für ein eigenverantwortliches Lebensmanagement 
zu verhelfen.“ (Lambers 2013: 389). Wenngleich nichts grundlegend gegen eine 
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Veränderung von Begrifflichkeiten und Bezeichnungen spricht, da auch Sprache 
sich verändert, bleibt es begriffskonzeptionell jedoch problematisch, sofern mit 
neuen Begriffen die notwendigen konzeptionellen Unterschiede beispielsweise 
zwischen fachtheoretisch fundierten Konzepten wie Selbstbefähigung, Hilfe zur 
Lebensbewältigung, Hilfe zur Selbsthilfe, Mündigkeit, Emanzipation und dem 
Empowerment-Begriff verschwimmen. Zu vermuten ist, dass in diesem Phä-
nomen eher semantische Performanzen eine Rolle spielen, als dass es um eine 
theorie-konzeptionelle Weiterentwicklung von bestehenden Ansätzen geht. Der 
reine Austausch von Begrifflichkeiten sichert keineswegs eine bessere Praxis und 
verhindert auch nicht das Scheitern wohlgemeinter Ansätze und Angebote.

2.3.2 Transformationen durch Individualisierung und Methodisierung

Wirft man einen Blick in die vielfältigen Programme, Tagungen und Angebote, 
die Empowerment im Titel aufführen, so findet man eine unüberschaubare Viel-
falt an methodischen Ausrichtungen zur sogenannten ‚Förderung von Empower-
ment‘. Workshops, Trainings, Teambuilding, Peer-Coaching oder Empower-
ment-Zirkel sind Bezeichnungen von Formaten, die vermeintlich performativ 
Empowerment herzustellen vermögen.

„Seit fünf Jahrzehnten wird also mit unterschiedlichen Konzeptionalisie-
rungen um eine Definitions- bzw. Deutungshoheit bezüglich des Begriffs Emp-
owerment gerungen, wohl auch deswegen, weil eine große Sehnsucht danach be-
stehen dürfte, Selbstbehauptung, Entfesselung, Befreiung und dergleichen mehr 
methodisch anleiten zu können“ (Bakic  2014 o. S.). Diese sozialtechnologische 
Methodisierung von Empowerment ist zwangsläufig mit einer Individualisierung 
gesellschaftlicher Segregations- und Auschließungsprozesse verbunden. Sofern 
Empowerment nicht als politisches (Gegen-)Handeln konzipiert wird und da-
mit die Veränderung von Verhältnissen beansprucht  – seien es auch die kon-
kreten eigenen Lebensverhältnisse –, sondern die Individuen in die Lage zu set-
zen versucht, sich selbst zu befähigen und mit diesen Verhältnisse umzugehen, 
handelt sich um Prozesse der Individualisierung gesellschaftlicher Problemlagen. 
Eine andere Tendenz, die in den Diskursen um Empowerment sichtbar wird, ist, 
Empowerment als Kompetenz zu konzipieren. Der Begriff der Kompetenz um-
fasst einerseits das Wissen und die Fähigkeit, in bestimmten Gebieten Proble-
me zu lösen, und andererseits die Bereitschaft, dies auch zu tun. Wenngleich der 
Kompetenzbegriff alltagssprachlich positiv besetzt ist, ist er bildungstheoretisch 
jedoch problematisch. Empowerment als Kompetenz zu verstehen, verlagert 
Empowerment auf die Ebene der zweckgerichteten (funktionalen) Fähigkeiten 
des Denkens, die sodann operationalisierbar und vermittelbar sein müsste, wie 
es in den formalen Bildungsbereichen bereits geschieht. Wissen unterliegt hier 
dem Diktum der Anwendbarkeit. Auch verstärkt der Kompetenzbegriff eine 
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Individualisierung der zu bearbeitenden Probleme, da er sich vor allem auf der 
individuellen Ebene der Problemlösung bewegt. Eine zentrale Kritik am Kom-
petenzbegriff ist, dass ihm die Ebene des kritischen Urteilsvermögens und der 
Moralität des eigenen Handelns fehle. Adorno benennt in seinem Essay „Erzie-
hung nach Ausschwitz“ als wesentliche Prinzipien von Bildung: „[d]ie Kraft zur 
Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen“ (Adorno 1975: 155 ff.) 
Empowerment nun als Kompetenz zu konzeptionalisieren, ist zum einen theo-
retisch und empirisch nicht belastbar und zum anderen sei darauf hingewiesen, 
dass sich Empowerment in seiner (auch historischen) Praxis durch ein nicht ge-
steuertes, sondern selbstorganisiertes und kommunitäres Handeln auszeichnet.

Eine zweite Transformation ist bereits zu erkennen, bemüht man schlicht die 
freie Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Dort wird Empowerment mit ‚Strategien 
und Maßnahmen‘ umschrieben. Strategien und Maßnahmen gehen von äußeren 
Einwirkfaktoren aus und werden im heutigen Verständnis geplant oder gesteu-
ert. Auch dies steht in keinem Zusammenhang mit verschiedenen Formen der 
kollektiven Selbstorganisation von Betroffenen, da sich Empowerment-Prozesse 
in dieser Form nicht als technokratische Praktiken verstehen lassen, geschwei-
ge denn operationalisieren ließen. Diese hier genannten Transformationen von 
Empowerment lassen sich gegenwartsdiagnostisch als Selbsttechnologien lesen, 
da die Bewältigung von Diskriminierungs- und Ausschlussfaktoren den Betrof-
fenen zugeschrieben bzw. die Bearbeitung der Bewältigungsanforderungen als 
Ermöglichung in die Individuen verlagert wird (vgl. Bröckling  2007). Wenn-
gleich nichts gegen eine Stärkung von Durchsetzungskraft, von Bewältigungs-
handeln bei Ausgrenzungserfahrungen oder die Förderung von Handlungsfähig-
keit spricht und diese auch Teil von Empowerment-Prozessen sind, kann eine 
Beschränkung von Empowerment auf diese Teilaspekte die Transformation von 
Empowerment zu einem individualisierenden Ansatz befördern.

„Beim individualisierenden Empowerment-Ansatz ist der Blick im Kern le-
diglich auf das einzelne Individuum und sein Handeln gerichtet. Sein gleichzeitig 
strukturelles Eingebettetsein und in dem Zusammenhang die Frage nach seiner 
sozialen Machtposition wird ausgeblendet“ (Can 2019: 34).

Zu beobachten sind neue Bindestrichbegriffe, wie Empowerment-Pädagogik, 
oder Empowerment wird mit Adjektiven versehen wie in pädagogisches Emp-
owerment, psychologisches Empowerment, politisches Empowerment oder 
auch organisationales Empowerment (siehe Peterson/Zimmerman  2004; Her-
riger  2014, 14 ff. u. 187 ff.). Dies kann als ein Versuch gedeutet werden, den 
stärkenden und auf Veränderung zielenden Impetus im Empowerment für 
die verschiedene Bereiche operabel zu machen und vor allem begrifflich von 
einem sogenannten politischen Empowerment abzugrenzen. Dies erscheint zu-
nächst als eine nachvollziehbare Abgrenzung, sofern man beispielsweise Emp-
owerment-Workshops mit und für junge Menschen als pädagogischen Raum 
konzipiert. Das psychologische Empowerment im Unterschied zum politischen 
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Empowerment würde dann eher auf die „Selbstverfügungskräfte des Subjekts“ 
(Herriger 2014: 15) fokussieren, während es im politischen Empowerment um 
Individuen und Gruppen geht und um gesellschaftliche Umverteilungsprozesse 
von Macht. Daher findet man in den individuumsbezogenen Disziplinen und 
Professionen häufig die Übersetzung von Empowerment als Selbstermächtigung, 
Selbstbefähigung usw. Denn das Selbst steht in psychologischen, pädagogischen 
und bildungsorientierten Angeboten im Fokus. Auch Empowerment-Räume, 
die einer kollektiven Selbstorganisation von Menschen mit Diskriminierungs-
erfahrungen entspringen und damit auf ein spezifisches Empowerment rekur-
rieren, unterscheiden sich von den vielfach als Empowerment-Räume bezeich-
neten Angeboten der psychosozialen Praxis, der sozialen Einzelfallhilfen oder 
auch der pädagogischen Angebote. Wenngleich es also einerseits angemessen 
ist, die unterschiedlich institutionalisierten Formen von Angeboten des Emp-
owerments auch begrifflich zu spezifizieren, so ist in den Unterscheidungen von 
Individuum vs. Struktur, Selbst vs. Gruppe, Alltag vs. Politik ein Darstellungs-
problem eingeschrieben. Denn diese Unterscheidungen stehen als Orte der Öf-
fentlichkeit in einem hierarchischen Verhältnis zueinander. Damit sind auch 
diese Unterscheidungen selbst mit Wertigkeiten aufgeladen. Aber es ist nicht 
nur die fehlende gesellschaftspolitische Einfassung des Begriffs in zahlreichen 
Verwendungskontexten, die eine Abwendung von den Ursprüngen und vielen 
Praktiken von Empowerment mit sich bringt, sondern auch die damit verbun-
dene Subjektposition, also als was sich der Menschen verstehen soll und wo sein 
Platz in dieser Welt ist.

„Das planmäßige Einwirken auf andere (‚to empower people‘) wie auf sich 
selbst (‚self-empowerment‘) konstituieren einen Modus des Regierens, der sich 
dadurch definiert, dass all seine Interventionen die Fähigkeit zur Selbstregie-
rung steigern sollen“ (Bröckling  2003: 324). Der Effekt ist nicht die Befreiung 
und Transformation, sondern die Unterwerfung unter spezifische Subjektfigu-
ren, die als freies Subjekt „mit der Pflicht zur permanenten Optimierung und 
Selbstoptimierung“ (Bröckling 2003: 339) ausgestattet werden. „Die Macht, die 
Empowerment verspricht und verleiht, haben die Bemächtigten auf sich selbst 
zu wenden, und diese subjektivierende Faltung soll sie produktiver machen, als 
äußere Autoritäten es je vermöchten“ (ebd.).

Auch Lambers (2013: 323) kritisiert die Vorstellung der gesteuerten Vermit-
telbarkeit von Empowerment und führt an, dass sich Subjekte nur selbst emp-
owern, sie aber nicht empowert werden können. Obwohl das Ansinnen ‚andere 
zu empowern‘ dem Zweck zu dienen scheint, ein hierarchisches Machtgefälle zu 
bearbeiten oder gar normativ zu verhindern sucht, so entsteht der gegenteilige 
Effekt, da im Empowerment in professionell institutionalisierten oder arrangier-
ten Kontexten von einer spezifischen Subjektposition ausgegangen werden muss, 
die Bröckling als „sense of powerlessness“ beschreibt (Bröckling  2004; Nassir-
Shahnian 2013).
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„Alle Interventionen sind danach auszurichten, so die Botschaft, dass sie die 
Machtpotentiale derjenigen steigern, die man zuvor als Machtlose bestimmt hat“ 
(Bröckling 2004: 57).

Wenngleich durchaus unterschiedliche Machtverständnisse existieren, so ist 
diese Vorstellung von hierarchischer Macht in viele Konzeptionierungen von 
Empowerment eingeschrieben. Die angenommenen Machtunterschiede wer-
den nicht selten hierüber essentialisiert und als Gegeben angenommen. Insbe-
sondere sozialpsychologische Ansätze stellen die Ursachen dieser Machtasym-
metrie nicht infrage, sondern nehmen sie als gegeben an. „Im Vordergrund 
stehen nicht die Machtverhältnisse selbst, sondern das Gefühl der Ohnmacht, 
das sie bei den Have-nots erzeugen. Dieser „sense of powerlessness“ führe dazu, 
dass verbliebene Autonomie- und Partizipationspotenziale ungenutzt blieben.“ 
(Bröckling 2004: 57). Zudem ist diese Vorstellung von powerlessness stark ge-
koppelt an eine individuelle Problemlösungsorientierung. „Im Vordergrund 
steht nicht die Lösung von Problemen, sondern die Förderung der Problem-
lösungskompetenz“ (Bröckling 2003: 328), indem sich Empowerment auf die 
vorhandenen individuellen und sozialen Ressourcen richtet, die Eigenmacht 
von Individuen und Gruppen auf eine Weise stärkt, dass sie ihre Probleme 
schließlich selbstbestimmt lösen können (ebd.). Hierüber wird Empowerment 
sodann auch fälschlicherweise als ressourcenorientierter Ansatz bezeichnet, 
der er mitnichten ist. Denn es geht nicht (nur) um die Nutzung und Aktivie-
rung von vorhandenen Ressourcen, sondern um das Einfordern und die An-
eignung fehlender bzw. vorenthaltener Ressourcen und Zugänge. Wenngleich 
die eigenen Stärken des Umgangs mit rassifizierenden und diskriminierenden 
Strukturen ein Moment in Empowerment-Prozessen sein können, so zeichnen 
sie sich im Spezifischen doch dadurch aus, dass das Erkennen gesellschaftlicher 
und struktureller Schwächen ein zentrales Moment von Empowerment-Prozes-
sen ausmacht: Es ist die Erfahrung, dass das individuelle Erleben, die konkre-
ten Beschränkungen der Lebensgestaltungsmöglichkeiten Teil eines größeren 
Narrativs und Erfahrungsraums diskriminierter und rassifizierter Menschen 
ist. Zudem erscheint Ressourcenorientierung als positives Zielkonzept, weist 
jedoch keinerlei positive Zielvorstellung aus. Sie bezieht sich einzig auf den 
operativen Moment, während Empowerment weder ohne die Formulierung 
eines wünschenswerten noch ohne Kritik an einem vorhandenen Zustand 
auskommt. In der Konzeptionierung von Empowerment als ressourcen- und 
lösungsorientierter Ansatz wird die Verantwortung für Kraft- und Ressource-
nlosigkeit in die Eigenverantwortung der Betroffenen gelegt. Empowerment ist 
also tatsächlich kein ressourcenorientierter, sondern ein ressourcenfordernder 
Ansatz (vgl. auch Rappaport 1984; 1995).

Konzeptionierungen von Empowerment, die die strukturelle Einfassung 
von Machtverteilungen in einer Gesellschaft nicht berücksichtigen, läge zu-
dem ein „illusionäres Harmoniemodell sozialen Wandels“ (Bakic  2014 o. S.) 
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zugrunde, wonach privilegierte Positionen und Gruppen wohlgesonnen et-
was von ihrer Macht und ihren Privilegien abgeben und damit ein friedlicher 
Umverteilungsprozess möglich sei. Empowerment stellt sich jedoch nicht als 
‚friedliches Projekt‘ dar, zumindest nicht insofern es als Strategie für gesell-
schaftlichen Wandel und damit für sozialen Zusammenhalt durch soziale Ge-
rechtigkeit genügen soll. Gemeinsamer Kern kollektiver Selbstorganisationen 
von Empowerment-Bewegungen sind verschiedene Formen von Aktivismus, 
die sich auch in Formen zivilen Ungehorsams zeigen und damit „als Ausdruck 
einer Selbstbemächtigungsbewegung von Gruppen gegen staatliche Bevor-
mundung und gesellschaftliche Diskriminierung“ (ebd.) verstanden werden 
müssen. „Martin Luther King etwa hielt es für den größten Erfolg der Consci-
ousness-Raising-Kampagnen und Aktionen Zivilen Ungehorsams, dass sie ‚a 
new sense of somebodyness‘ (zit. N. Levi Simon, S. 142) hervorgebracht hatten“ 
(Bröckling 2003: 326).

Empowerment als Methode, Empowerment als Haltung, Empowerment als 
Kompetenz  – so verschiedenen die darin eingelagerten Begründungmuster 
sind, so können sie alle als Transformationsprozesse zu einer sozialtechnologi-
sierenden und individualisierenden Interpretation und Operationalisierung von 
Empowerment gelesen werden. Die Machtfrage wird auf eine interaktionistische 
Ebene zwischen Menschen oder in die Menschen selbst verlagert. Diese Konzep-
tionierungen von Empowerment verlieren dabei die Frage nach der Veränderung 
von Machtverhältnissen systematisch aus dem Blick. Problematisch ist hier, dass 
Empowerment über diese sozialtechnologische Transformation seinen struktur-
verändernden, aber vor allem seinen strukturkritischen Impuls verliert und seine 
politische Potenz einbüßt.

2.3.3 Sozialpolitische Dimension der Transformation

So  gelangen  die unterschiedlichsten Konzeptionierungen,  normativen Bestre-
bungen  und zeitgenössischen Tendenzen  um Empowerment  in ein ähnliches 
Fahrwasser. Dieses analysiert Ruth Enggruber (2020) als die sozialpolitische Ver-
strickung des Empowerment-Konzepts. Die (sozialpolitische) Transformations-
forschung  stellt fest, dass das Verhältnis von „gesellschaftlicher Bestimmtheit 
und individueller Selbstbestimmungsfähigkeit“ (Scherr 2013: 238) in den letzten 
Jahrzehenten neu bestimmt worden ist. Dieser Forschungszweig konstatiert eine 
Abkehr vom wohlfahrtsstaatlichen Prinzip der kollektiven Risikokalkulation hin 
zu einer individuellen Risikokalkulation (Kessl 2017; Lessenich 2008).

„Die im Aktivierungsparadigma verdichtete Sozialfigur eines starken eigen- 
und damit auch sozialverantwortlichen Subjekts steht somit im Fokus sozialstaat-
licher Transformation. Soziale Rechte sowie ökonomische, soziale und kulturelle 
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Lebensverhältnisse, die Menschen mehr oder weniger Möglichkeiten sozialer 
Teilhabe gewähren, sind dagegen zweitrangig geworden“ (Enggruber 2020: 46). 
Unter der Diagnose eines „aktivierenden Sozialstaats“ (Lessenich 2008) gewinne 
Empowerment vor allem in politisch-ökonomischen Konzepten eine gewisse At-
traktivität, so Lambers (2013). Enggrubers Ausführung zur Verdeckung der so-
zioökonomischen und kulturellen Lebensverhältnisse im neuen sozialpolitischen 
Paradigma kann noch erweitert werden um die Vernachlässigung gesellschaftli-
cher Ungleichheitsproduktionen, die systematisch in Strukturen eingelagert sind. 
Zentral zu nennen sind hier die Strukturierungsgrößen von race, class und gen-
der, die nicht nur für sich, sondern auch in besonderer Weise in ihren Verschrän-
kungen  (Intersektionalität)  systematisch ungleiche Voraussetzungen  für Men-
schen produzieren.

Diese gegenwartsanalytische Figur der Eigen- und Sozialverantwortlichkeit 
führt zu einer Rückstellung der Fragen fehlender oder ungleich verteilter sozialer 
Rechte. Diese Analyse gegenwärtiger Programme ist eine Erklärung, weshalb die 
Verwendung von Empowerment in institutionellen Zusammenhängen der So-
zialpolitik zumeist meint, die „eigenen Angelegenheiten selbst in die Hand zu 
nehmen“ und die „Individuellen und kollektiven Ressourcen zu einer selbstbe-
stimmten Lebensführung nutzen zu lernen“ (Herriger 2010: 20). Selbstermäch-
tigung und Autonomie werden sodann zum Regulierungsprogramm. Hierüber 
zeigt sich eine der gegenwartsdiagnostisch relevantesten Transformationen in 
der Begriffsverwendung von Empowerment: „Aus der kollektiven Beanspru-
chung von Gruppenrechten wird eine subjektivierte Form der Ermächtigungs-
suche“ (Bakic 2014 o. S.). Anstatt also durch die Verwendung von Empowerment 
normativ in der Tradition Schwarzer Bürger*innenrechtsbewegungen glänzen zu 
wollen, wäre hier eine machtanalytisch begründete Bestimmung und Aussprache 
der institutionellen Grenzen des Empowerment-Konzepts in sozialstaatlich orga-
nisierten und vor allem weißen Institutionen notwendig.

Diese Auseinandersetzung hat konkrete handlungspraktische Konsequenzen 
für die Frage, was als Empowerment beschrieben werden kann und auf welche 
gesellschaftlichen Missstände Empowerment-Praktiken reagieren. Und was ist 
eine notwendige und hilfreiche Flankierung von Empowerment-Praktiken, die 
aber nicht selbst Empowerment ist? Wie können Praktiken des Empowerments 
unterstützt werden, ohne dabei Menschen empowern zu wollen? Welche Rol-
le spielen kollektive Zusammenhänge im Vergleich zu individuumszentrierten 
Ansätzen – und anders herum? Diese Trennschärfe ist nicht nur aus geschichts-
ethischer Perspektive von Belang, sondern auch relevant für die Frage, wo der 
Einsatzpunkt der Ermöglichung und solidarischen Unterstützung von Emp-
owerment liegt. Hierfür ist sowohl eine Bestimmung der (macht)theoretischen 
Grundlage als auch der Zielhorizonte, also der Veränderungsanliegen von Emp-
owerment notwendig.

Hier stellt sich im Kern die Frage „Empowerment from whom for what?“.
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2.4 Empowerment-Landkarte nicht-hegemonialer Diskurse

Eine grundlegende Unschärfe weist die Bestimmung von Empowerment nicht 
aus, wie die deutschsprachige Rezeption bisweilen feststellt (Seckinger  2018: 
307). Denn eine solche Wertung vergisst wesentliche Prozesse, Dimensionen 
und Zielpunkte von Empowerment, die in vielen nicht deutschsprachig-hege-
monialen Bestimmungsversuchen von Empowerment enthalten sind. Es handelt 
sich also vielmehr um ein Problem von Rezeptions- und Adaptionsprozessen 
und nicht um eine grundlegend fehlende theoretische Auseinandersetzung und 
damit verbundene fehlende Bestimmung von Empowerment. Daher sind nicht 
zuletzt durchaus Aussagen zu Varianten von Bestimmungen von Empowerment 
möglich, sofern man sich die Wissensarchive eines praktizierten Empowerments 
anschaut. Auch die Wissensarchive der Bewegungen, Initiativen und Organisa-
tionen von Betroffenen bieten keine einheitliche Definition von Empowerment. 
Doch dies stellt weder eine Lücke noch ein Problem dar, sondern die vielstimmi-
gen Praktiken und Wissensarchive zu Empowerment von marginalisierten Posi-
tionen lassen sich auch als Begründung der Notwendigkeit einer nicht allzu spezi-
fischen Definition lesen. Dieses Phänomen steht dafür, dass die Bestimmung von 
Empowerment auch mit Aushandlungsprozessen darüber einhergeht, was Emp-
owerment von wem und in welchen Kontexten bedeuten und was im Nachhinein 
als Empowerment-Prozess bezeichnet werden kann. Eine fehlende Definition ist 
daher nicht gleichzusetzen mit einer Unbestimmtheit des Begriffs. Die Debat-
ten über Grenzziehungen und Bestimmungen sind also Teil von Empowerment 
und machen die diskursive Aushandlung umso notwendiger, soll Empowerment 
nicht zu einem allumfassenden „Catchword“ werden, das als Ersatz für jedwede 
Selbstoptimierungsstrategie dienen soll (vgl. Bröckling 2003: 324; 2007: 180 ff.). 
Ein machtkritisches Verständnis von Empowerment fragt Empowerment selbst 
in seiner machtvollen Funktion und dem zugrundeliegenden Machtverständnis 
an. „Wird dies in der Bestimmung und Kontextualisierung des jeweiligen Emp-
owerment-Begriffs nicht vorgenommen, so trägt die Verwendung eher zu einer 
Stabilisierung von exklusiven, hegemonialen, weiß-heteronormativ-able-bodied-
Verhältnissen bei“ (Chehata/Jagusch 2020: 13).

Die folgenden Ausführungen haben daher keinerlei Anspruch auf Vollstän-
digkeit, sondern verstehen sich eher als eine Art Collage von Empowerment-Be-
stimmungen und -diskursen. Das Anliegen ist, eine kritisch-theoretische Aus-
einandersetzung mit Empowerment zu ermöglichen, ohne jedoch die Bedeutung 
von Empowerment als ein Handlungskonzept für verberuflichte Kontexte zu 
leugnen.

Im Folgenden werden exemplarisch verschiedene Verständnisse von Emp-
owerment aufgezeigt, die nicht-hegemoniale Diskurse um Empowerment zur 
Verfügung stellen. Ungeachtet der strukturell bedingten Differenzlinien oder 
Themenschwerpunkte, denen sich die Vertreter*innen in unterschiedlicher Weise 
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widmen, ist eine gegenstandsbezogene Verbindung auszumachen, die sich auf 
der allgemeinsten Ebene als Auseinandersetzung mit und tätig sein in rassifizie-
renden, migrantisierenden, diskriminierenden Machtstrukturen verstehen lässt. 
Empowerment geht aus der Perspektive von Betroffenen immer mit der Thema-
tisierung gesellschaftlicher Ungleichwertigkeitsvorstellungen und damit verbun-
denen Ungleichheitsstrukturen und ihrer Folgen für die Verwirklichungs(un)
möglichkeiten von Menschen einher. Jedwede begriffliche Auseinandersetzung 
sollte daher in den Diskursen und Arbeiten marginalisierter Communitys und 
ihren Wissensformen ihren Ausgangspunkt suchen, denn nur hier ist die zen-
trale Verflechtung von Bemächtigung und dem körperlichen Eingebundensein 
in diskriminierende und rassifizierende Verhältnisse selbstverständlicher Teil der 
Auseinandersetzung.

Die häufig vorzufindende, wenn auch variierende heuristische Einteilung von 
Empowerment in subjekt- und strukturbezogene Perspektive oder die Untertei-
lung in individuelle Ebene, Gruppe und Organisation vor allem in handlungs-
orientierten Debatten der professionellen Praxis (siehe Kapitel 2.3.2) verkennt 
eine zentrale Ebene von Empowerment. Solcherlei Versuche der Abgrenzung 
und Ebenendarstellung blendet die spezifische Dimension von Empowerment 
als Praxis von Betroffenen aus. Denn Individuum und Struktur lassen sich in 
der Positionierung als ‚Andere‘ nicht trennen, da in den Praktiken des Emp-
owerments die Ebenen qua Körper zusammenlaufen. Möglicherweise sind die 
Praktiken des Empowerments in Communitys mehr oder weniger auf der einen 
oder anderen Ebene tätig, doch ist keine von ihnen ohne die anderen zu denken, 
geschweige denn zu praktizieren. Nicht einmal so genannte safer spaces – als eine 
Praxis von Empowerment, in denen Menschen sich über geteilte Diskriminie-
rungserfahrungen austauschen oder einfach ihre Zeit zusammen verbringen – 
sind ohne die strukturellen Gegebenheiten existent, in denen Menschen Eingriffe 
in ihren Körper erleben und deshalb eigene Nischen des Erholens und des Heilens 
und eigene Worte für ihre Erfahrungen benötigen. Es sind die gesellschaftlichen 
Bedingungen der abwertenden Unterscheidung, weshalb Menschen sich über-
haupt erst entlang von spezifischen Gruppenzugehörigkeiten finden (müssen), 
so unterschiedlich die Erfahrungen des Leidens und des Schmerzes sein mögen.

„[W]enn der Leib fehlt und ihr Subjekt nicht mündig [ist]“ (Boger 2019d) – 
wie in den vielfach weiß dominierten Adaptionen von Empowerment –, handelt 
es sich wohl kaum um Praktiken oder Prozesse des Empowerments. In Empower-
ment aus Betroffenenperspektive würden – so die These – zwangsläufig Fragen 
sozialer Ungleichheitsverhältnisse qua Körper gedacht und gelebt werden. Da al-
lerdings auch Betroffenendiskurse nicht frei sind von gesellschaftlichen Transfor-
mationsprozessen, die Lessenich (2008) als neosozial bestimmt und die gleichfalls 
einem weiß dominierten (Fach-)Diskurs unterworfen sind, ist es wichtig zu er-
wähnen, dass eine Rekonstruktion von Empowerment aus dem nicht-hegemonia-
len Diskurs nicht frei ist von den oben genannten Problematisierungen (Kap.2.3). 
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Schließlich sind drei Ankerpunkte zu benennen, die es braucht, um einen elabo-
rierten Empowerment-Begriff zugrunde zu legen. Erstens ist Empowerment auf 
eine (macht)theoretische Fundierung verwiesen. Dies ermöglicht zum einen eine 
deutlichere Profilierung des Bemächtigungsbegriffs im Empowerment und bildet 
zum anderen die Grundlage dafür, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu bestim-
men und zu problematisieren. Zweitens bedarf es einer Bestimmung von Emp-
owerment, die den ‚positiven Zielhorizont‘ spezifiziert. Dies ist möglich, indem 
Empowerment stärker in ein Verhältnis sozialer Gerechtigkeitsfragen gerückt 
wird, was sodann die Dimensionen der Berechtigungsräume, sozialen Rechte und 
der (ökonomischen, sozialen, kulturellen, symbolischen) Ressourcen aufruft. Mit 
dieser Festlegung der Dimensionen von Empowerment ist einerseits eine gesell-
schaftskritische Analyse und andererseits darauf aufbauend eine normative Be-
gründung der Veränderungsleistungen verbunden, die Empowerment-Prozessen 
innewohnen. Der dritte Ankerpunkt ist eine wiederum darauf aufbauende Vor-
stellung von Praktiken des Empowerments, in die die Elemente Selbstorganisa-
tion, Selbstbestimmung, Repräsentation systematisch eingebettet sind.

Die folgenden Ausführungen unternehmen den Versuch einer kritisch-theo-
retischen Auseinandersetzung dieser Bestimmungsebenen von Empowerment 
und wählen dabei drei Zugänge: (1) Theorien von Empowerment, (2) Praktiken 
von Empowerment und (3) Politiken von Empowerment.

2.5 Theorien des Empowerment

Die Veränderung von Machtverhältnissen ist bei Batliwala  (2007: 560) zentral 
für Prozesse des Empowerments. Batliwala und andere Vertreter*innen sowie fe-
ministische Aktivist*innen publizierten 1993 „Women’s Empowerment in South 
Asia: Concepts and Pracitices“ und legten damit ein Konzept von Empowerment 
vor, das deutlich macht, dass es sich im Empowerment um eine nachhaltige Ver-
schiebung von Machtverhältnissen handelt. Das sogenannte South Asia docu-
ment bestimmt drei Strategien, die Empowerment-Prozessen zugrunde liegen:

„The document defined empowerment as a process that shifts social power in three 

critical ways: by challenging the ideologies that justify social inequality (such as gender 

roles), by changing prevailing patterns of access to and control over economic, natural, 

and intellectual resources, and by transforming the institutions and structures that 

reinforce and sustain existing power structures (such as family, state, market, educa-

tion, and media)“ (Batliwala 2007: 564).

Empowerment enthält also drei Bewegungen (challenging  – changing  – trans-
forming) und adressiert drei Zielpunkte von Veränderung: ideologies – prevailing 
patterns – institutions and structures.
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Das Überzeugende an dieser Bestimmung von Empowerment ist, dass nicht 
zwischen Individuum und Struktur oder Privatheit und Öffentlichkeit unter-
schieden wird, sondern Phänomenbereiche benannt werden, auf die Praktiken 
des Empowerments gerichtet sind; „challenging the ideologies“ lässt sich hier-
nach beispielsweise nicht auf die Ebene der Politik oder Öffentlichkeit reduzie-
ren. Die ‚Herausforderung‘ von Ideologien, die Ungleichheit rechtfertigen, ge-
schieht auf den verschiedensten Ebenen: in öffentlichkeitswirksamen Protesten, 
kollektivierten lokalen Initiativen, in halb-öffentlichen Vergemeinschaftungs-
formen (z. B. safer spaces) oder auf der Ebene der individuellen Lebensführung 
u. v. m. Nicht zwangsläufig muss eine ‚Herausforderung von Ideologien der Un-
gleichheit und Ungleichwertigkeit‘ eine große Öffentlichkeit finden. Es können 
Räume des Persönlichen oder Privaten sein, die dennoch in ihrer Bewegung von 
Empowerment auf ein determinierendes und begrenzendes Außen reagieren, 
auf dieses ‚antworten‘ und damit politisch sind. In diesem Sinne sind Prozesse 
der Selbstwirksamkeitserfahrung von Empowerment-Prozessen zu unterschei-
den. „Challenging the ideologies“ zeigt sich auch in Form der Sichtbarmachung 
kollektiver Narrative oder alternativer Positionierungen, indem bspw. betroffene 
Menschen ihre eigenen Narrative und Geschichten veröffentlichen und Gegen-
Diskurse zu hegemonialen ungleichheitsproduzierenden Diskursen herstellen.

Damit markiert das South Asia document zentrale Punkte von Empowerment, 
ohne die konkrete Handlungsebene zu bestimmen, da diese historisch-spezifisch 
und situations- und themenabhängig ihre Praktiken, Bewältigungsformen und 
Narrationen findet. Diese Konkretisierung und Ausdruckformen von Strategien 
von Empowerment zu finden, ist Teil von Empowerment-Prozessen und kann 
nicht im Voraus bestimmt werden. In dieser theoretischen Begründung sind Ar-
gumentationen zu verorten, die fordern, dass Räume und Praktiken des Emp-
owerments unreguliert und unbeeinflusst bleiben (müssen) (Bollwinkel 2020b).

Drei Elemente und drei Bewegungen des Empowerments also, um gesell-
schaftliche Machtverhältnisse zu verändern: Damit geht implizit eine Zielorien-
tierung einher, denn Srilatha Batliwala (2015) hebt nicht nur die Dimension der 
Konfliktivität als zentrale Perspektive von Empowerment hervor, sondern formu-
liert auch die Ziele von Empowerment-Prozessen. Batliwala beschreibt dies als 
grundlegende und dauerhafte Transformation sozialer Strukturen und traditio-
neller Geschlechterarrangements. So lässt sich ein allgemeiner Zielpunkt daraus 
ableiten, der mit dem Begriff der Gerechtigkeit bestimmt werden kann. Die Be-
arbeitung von Ungleichheiten bestimmt den Zielpunkt nämlich nicht, wie häu-
fig fälschlicherweise abgeleitet, als die Herstellung von Gleichheit, sondern als 
Gerechtigkeit in Form der Anerkennung von Differenz und Ungleichheit. Bat-
liwala stellt – anders als einzelne deutschsprachige Rezeptionen von Empower-
ment – keine Differenz zwischen Umverteilung von politischer Macht und einem 
lebensweltlichen Empowerment als möglicherweise „gelingende Mikropolitik 
des Alltags“ (Herriger 2014: 15) her. In der Anerkennung der Verwobenheit von 
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Diskriminierung und Ungleichheit qua Körper von Betroffenen ist eine Unter-
scheidung von reflexiven und transitiven Empowerment-Prozessen, von politi-
schen oder lebensweltlichen, individuellen und strukturellen Dimensionen obso-
let.

Mai-Anh Boger, die sich in ihren Arbeiten unter anderem mit Grundformen 
des Begehrens diskriminierter Subjekte beschäftigt, analysiert „drei Knotenpunk-
te, an denen sich das Begehren, nicht diskriminiert zu werden, regelhaft verdich-
tet“ (Boger  2019d: 1). Das Bedürfnis nach Anerkennung der Differenz (Emp-
owerment), nach Anerkennung der Individualität (Dekonstruktion) sowie nach 
selbstverständlicher Teilhabe (Normalisierung).

„Da ist etwas in uns, das sich als schicksalhaft anders erfährt und dass die-
ses Andere zur Sprache bringen und sichtbar machen will (der Empowerment-
Aspekt – E); da ist etwas, das sich als ganz normaler Mensch erlebt, eine Per-
son wie alle anderen auch (der Normalisierungsaspekt – N); und da ist etwas, 
das diese Dichotomien aus normal-anders, migrantisch-einheimisch, of Color/
Schwarz-weiß etc. verschieben oder gar zerstören will (der dekonstruktive As-
pekt – D). Diese drei Punkte – Empowerment (E), Normalisierung (N) und De-
konstruktion (D) – und das Widersprüchliche zwischen ihnen lösen im diskrimi-
nierten Subjekt eine permanente Hintergrundspannung aus“ (Boger 2020: 201 f.). 
Dieser „trilemmatische(n) Spannung(en) zwischen drei Einsatzpunkten“ können 
sich als ‚anders‘ positionierte Menschen nicht entziehen, da „man stets nur zwei 
gleichzeitig haben kann“ (ebd.).

Dabei sind Menschen, die von Rassismus, Antisemitismus oder anderen For-
men von Diskriminierung betroffen sind, immer auf einen „ontologischen Status 
von Andersheit“ zurückgeworfen, „d. h. alltagssprachlich: es sortiert die Antwor-
ten auf die Frage, ob und wenn ja in welchem Sinne wir denn nun ‚anders‘ sind, 
wenn wir zum Beispiel migriert, Schwarz oder of Color sind. Die meisten von Dis-
kriminierung betroffenen Menschen kennen alle drei Einsatzpunkte aus ihrem 
Alltag […]“ (ebd.). Gleichfalls entwickeln Betroffene in verschiedenen Formen 
von Kollektivität Strategien des Umgangs mit diesem Trilemma, ohne es gänzlich 
auflösen zu können, so Boger, denn „in repräsentationalen Sprechakten auf dem 
politischen Parkett werden wir uns zu strategischen Zwecken vereindeutigen 
und in unserer Andersheit festlegen; gefangen in einem ewigen Wechselspiel aus 
Selbstnormalisierung und widerständiger Verweigerung in Verteidigung unse-
rer Andersheit kehrt eine dialektische Müdigkeit in uns ein“ (Boger 2020: 202 f.). 
Eine Strategie von Empowement ist, „in besagten segregierten Räumen unend-
lich-offene Ketten der Verschiebung dessen anzustoßen, was unsere Andersheit 
begründet […]“ (ebd.). Dies ist der Moment, „warum Empowerment schmerzt“, 
wie Boger formuliert.

Daher findet sich in Praktiken des Empowerments dieses Spannungsfeld 
zwischen Befreiung und Schmerz, Widerstand und Gewalt. Diese Pole sind sich 
nicht gegensätzlich, sondern fließen in Praktiken des Empowerments zusammen 
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und bilden die Aporie des Empowerments: Die Voraussetzung von Empower-
ment ist die ‚Andersheit‘ und die damit verbundene Unterdrückung und Ver-
weigerung. Das Ziel von Empowerment ist die Überwindung dieser Andersheit, 
der man zugleich nicht entfliehen kann. Diese Ausführungen von Mai-Anh Bo-
ger machen deutlich, warum es keine eindeutigen Strategien oder Praktiken des 
Empowerments geben kann, da sie sich immer dem unterworfen sehen, was sie 
eigentlich zu überwinden suchen.

2.6 Praktiken des Empowerment

Eine Möglichkeit zur Beschreibung von Empowerment ist daher der Blick auf 
Praktiken des Empowerments. Hierbei handelt es sich um die verschiedenen 
Bedeutungen, die Empowerment-Prozesse konkret beinhalten können. Es sind 
Beschreibungen von Empowerment in ihren Ausgestaltungsweisen und den ih-
nen zugrunde liegenden Bedeutungen. Diese Praktiken entziehen sich einerseits 
einer theoretischen Bestimmung, d. h. einer allzu starren Festlegung, und sind 
andererseits auf unterschiedliche Weise auf Theorien des Empowerments verwie-
sen. Sie sind den Theorien des Empowerments konzeptionell verbunden, ohne 
gleichsam eine definitorische Operationalisierung von Theorien zu sein. „Egal 
wie wir Empowerment ausbuchstabieren, die Praxis schafft Realitäten […]“ (Ha-
schemi/Meyer/Rotter 2020: 290). Relevant sind also die Bedeutungsebenen, die 
in Praktiken des Empowerments aufscheinen. Daher widmet sich das vorliegen-
de Kapitel den Bedeutungsebenen in Praktiken des Empowerments.

Bollwinkel (2020a) greift in seinen Texten einige dieser Praktiken des Emp-
owerments und ihrer Bedeutungsebenen in der Perspektive Schwarzer Menschen 
auf. Dabei spannt er einen weit reichenden und dennoch spezifischen Bogen, 
denn „Empowerment für Schwarze Menschen in Deutschland bedeutet, sich sel-
ber als eigenständige Gruppe mit spezifischen Erfahrungen wahrzunehmen und 
anzuerkennen. […] sich als Nachfahren und Erben von langen Generationen 
Schwarzer Menschen hier wahrzunehmen und anzuerkennen – und als Nachfah-
ren und Erben Schwarzer Geschichte weltweit. […] sich (wieder) innerhalb kon-
tinental-afrikanischer und diasporischer Bezüge zu verorten“ (Bollwinkel 2020a: 
23). Diese Bewegung des Empowerments ist folglich gebunden an die Geschich-
te der Entrechtung und Entwurzelung, der Unterdrückung von und des Rassis-
mus gegenüber als ‚Andere‘ markierten Menschen. Der vielbesagte Moment der 
Bemächtigung von Empowerment ist also dieser Aporie der Anerkennung von 
Schmerz und Andersheit auf der einen Seite und der Selbstbestimmung und 
Sprechfähigkeit auf der anderen Seite unterworfen.

Die Bedeutungsebene der Bemächtigung ist also Befreiung und Unterwer-
fung zugleich. Bollwinkels Beispiel verdeutlicht die Gleichzeitigkeit von Unter-
werfung unter eine hegemonial gewaltvolle Narration von Andersheit und der 
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Bemächtigung als Wieder-Aneignung dieser Andersheit in Form einer anderen 
kollektiven Narration. Daher zeichnen sich Praktiken des Empowerments immer 
durch kollektive Prozesse der Bemächtigung aus.

„Für meine Empowermentarbeit bedeutet Practical Black Consciousness  – 
ausgehend von der Fragmentierung Schwarzer Menschen in Deutschland – die 
verschiedenen Identitäten der Gruppen zu respektieren, zugleich aber den Blick 
auf die gemeinsamen Erfahrungen zu richten. Die gemeinsame Erfahrung, ko-
lonisierte, colorisierte und migrantisierte Objekte von Rassismus zu sein, muss 
ausgesprochen und wahrgenommen werden. Über das Aussprechen stellt sich 
bereits eine Subjekterfahrung her. Und es ist völlig egal, mit welcher Selbstbe-
zeichnung sich diese benennt“ (Bollwinkel 2020a: 27). Praktiken des Empower-
ments zeichnen sich Bollwinkel zufolge durch eine weitere Bedeutungsebene aus, 
die als Kollektivität trotz Differenz verstanden werden kann.

Hier stellt sich nicht die Frage, ob man diese Prozesse alleine mit einem Buch 
in der Hand erlebt, in einer Gruppe, der Familie oder in institutionellen und kol-
lektivierten Zusammenhängen. Diese Kollektivität entsteht nicht notwendiger-
weise über das körperliche Zusammensein von Individuen – so bedeutend und 
notwendig diese Ebene ist –, die Kollektivität entsteht durch „die kollektive Er-
fahrung von Rassismus, von Isolierung, Colorisierung und Migrantisierung, die 
Erfahrung von weißer Gewalt“ (Bollwinkel 2020a: 24). Diese Bedeutungsebene, 
die sich in Praktiken des Empowerments zeigt und in ihnen bearbeitet wird, ist, 
die Gewalt als solche aufzudecken und/oder sich ihr zu entziehen – sei es nun 
allein oder in Gemeinschaft. Denn auch im Alleinsein bin ich in Prozessen des 
Empowerments Teil dieses Erfahrungskollektivs, als Subjekt Teil eines Kollektiv-
subjekts. Diese Teilhabe ist das Gegenteil von Individualität.

Bollwinkel versteht es an dieser Stelle auch, pointiert den engen Zusammen-
hang von Empowerment und Resilienz deutlich zu machen: „Einheit schafft Re-
silienz“ (ebd.). Resilienz ist eine spezifische Dimension, die bei Betroffenen Teil 
von Empowerment ist, auch wenn das eine nicht im anderen aufgeht. Resilienz 
ist eine notwendige ‚Antwort‘ auf gewaltvolle Verhältnisse, eine Antwort, die 
von dieser Gewalt Betroffene geben. Sie ist sodann die „Kraft des Überlebens 
unterdrückter Menschen, die Fähigkeit, die eigene Menschlichkeit zu behaup-
ten gegen alle Entmenschlichung, die Kunst, sich in einer feindlichen Umge-
bung Inseln des Friedens und der Stärkung zu bauen, sich gegen das Regime von 
erzwungener Isolierung und divide and rule zu verbünden und gegenseitig zu 
stützen“ (Bollwinkel 2020a: 23). Resilienz ist also ein Teil kollektiver Empower-
ment-Prozesse von Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen 
sind. Sie ist mit Boger (2019a) gelesen auch die Kraft, das trilemmatische Span-
nungsfeld auszuhalten und sich als widerstandsfähig oder gar unverwüstlich zu 
erfahren. So verstanden handelt es sich in Praktiken des Empowerments um kol-
lektive Prozesse der Bemächtigung, die in sich und durch sich eine auf das Kol-
lektiv verwiesene und angewiesene Resilienz schaffen können. „Nirgends wird so 
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deutlich, dass Empowerment – zielt es auf politische Mündigkeit – nicht auf die 
üblichen Selbsttechniken (wie Selbstwertgefühl, Wohlbefinden, self-care, Selbst-
wirksamkeitserwartung etc.) reduziert werden darf […]“ (Boger 2019a: 199).

Sofern Empowerment-Prozesse auf die Veränderung von Machtverhältnissen 
zielen, ist der Moment der Bemächtigung konstitutiver Bestandteil aller Praktiken 
des Empowerments. Es geht darum, Räume „in denen die Anderen gehört wer-
den, und andere bisher unbeachtet gebliebene Perspektiven freizulegen, die bisher 
nicht als wertvoll qualifiziert waren“ (Castro-Varela/Dhawan 2003: 279). ‚Raum‘ 
ist hier weit zu verstehen; als Raum in materialisierten Welten, aber auch als sozia-
le Räume, Räume des Sprechens, des Daseins, der Sichtbarkeiten. Das Workshop-
Setting – so wichtig diese Form ist – stellt nicht die einzigen relevanten Räume für 
Empowerment-Praktiken dar. Daher drücken sich Praktiken des Empowerments 
vielstimmig und vielgestaltig aus. Sie sind plurale Ausdrucksformen dieser ver-
schiedenen Bedeutungsebenen. Sei es in Podcasts, in (eigenen) Geschichten, in 
politischen Protesten, in der Gründung von Selbstorganisationen, im Nachbar-
schaftsraum, in der Community, in der Teestube, auf der Straße, in sozialen Netz-
werken, in politischen Arenen, in Gedichten, in der Musik u. v. m.

„Menschen, die von demselben gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnis 
und Unrecht betroffen sind, schließen sich selbstbestimmt zusammen  – ohne 
Anwesenheit und/oder Kontrolle durch die Träger*innen der Macht und ihrer 
Privilegien. In so einem Zusammenschluss allein ist bereits Gesellschaftskritik, 
ist Politik manifest“ (Bollwinkel 2020b: 207). Praktiken des Empowerments sind 
also gebunden an ein Kollektivsubjekt: Sich zu sehen und zu verstehen als Teil 
eines Kollektivs und sich gleichzeitig den abwertenden Fremdzuschreibungen, 
die dieses Kollektiv erst entstehen lässt, gleichsam zu entziehen. Welche Prakti-
ken des Empowerments daher angemessen oder wirksam sind, ist zwangsläufig 
kontingent zu halten, also offen und variabel. 

Empowerment-Beschreibungen aus den Fachwissenschaften minorisierter 
Diskurse betonen häufig die Bestimmung von Empowerment als Prozess. „Emp-
owerment begreifen wir als Prozess. Je nach Bedürfnis, Erfahrung oder Kontext 
kann dieser Prozess für jede*n Menschen und jede Gruppe unterschiedliche In-
halte und Formen annehmen“ (Kechaja/Haug/Jackson/Kashefipour/Strähle/Yu-
panqui-Werner 2020: 277).

Empowerment als Prozess bedeutet, dass die Praktiken des Empowerments 
auch als Verkettungen von Prozessen zu verstehen sind, die „keine klaren Gren-
zen, kein konkretes Ziel und auch keine vorgegebenen Bestandteile“ inne haben, 
„denn jede minorisierte Gruppe definiert selbst das eigene Identitätsverständnis, 
die eigenen Erfahrungen, die eigene Positionierung, die eigenen Interessen, 
Bedürfnisse, Visionen, Forderungen und Strategien und trifft entsprechende Ent-
scheidungen als Teil und als Ergebnis vom Empowerment“ (Rosenstreich 2018: 
229). Keine der Ausgestaltungsweisen, von der Teestube bis zum politischen 
Protest, von der Community bis zur Institutionalisierung, ist mehr oder weniger 
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politisch, sie sind – so verstanden – alle Teil eines politischen Handelns, das Wirk-
lichkeit verändert (vgl. Bollwinkel 2020b: 208). Für Bollwinkel ist die ‚Bewegung‘ 
(emotional und physisch) eines der wichtigsten Elemente von Empowerment. 
Dabei könnte diese Vorstellung von ‚Bewegung‘ als Antithese von Unterwerfung 
verstanden werden. Die politische Transformation von Andersheit, die einen still 
und leise hält, festlegt und umzäumt, sich in die Körper einschreibt (Butler 1991), 
die Transformation ‚in Bewegung‘ zu bringen, ist für Bollwinkel „eine Bewegung, 
eine Energie, eine Freude, die zur Wirksamkeit befähigt […]“ (Bollwinkel 2020b: 
208). „Diese Freude, ja ganz besonders diese Freude, stellt sich der Unterdrü-
ckung entgegen, ist als solche bereits widerständig“ (ebd.). Diese Freude negiert 
jedoch nicht den aufgerufenen Schmerz, sie findet gerade dort ihre Bedeutung; als 
Gegen-Verhalten unterdrückender Fremdpositionierungen in Gesellschaften, die 
Ungleichheiten und Ungleichwertigkeiten als konstitutives Moment in sich tra-
gen. An dieser Stelle lassen sich nun mit Collins (2000) zwei Dimensionen von 
Empowerment unterscheiden. Das Empowerment des Überlebens und das Emp-
owerment der Veränderung. Praktiken des Empowerments bewegen sich immer 
zwischen diesen Formen; keine von beiden kommt ohne die andere aus, die eine 
ist auf die andere verwiesen. Die Praktiken selbst bestimmen nicht die Dimensio-
nen dieses Handelns (Überleben–Verändern), sie sind fließend und zugleich kann 
eine Gruppe, eine Institution, ein Kollektiv entscheiden, sich stärker an dem einen 
oder dem anderen auszurichten. Doch diese Entscheidung entsteht erst in actu in 
den Praktiken selbst. Prozesse des Empowerments zu ermöglichen, bedeutet nach 
Kechaja et al. (2020) unter anderem: 

„[I]n Räumen zu sein, in denen Diskriminierungserfahrungen, Schmerz, Wut, Trauer 

und Verletzung ausgetauscht werden können und Anerkennung finden und die eigene 

Identität nicht infrage gestellt wird. […] sich der eigenen Fähigkeiten bewusst zu wer-

den und Kraft zu schöpfen, […] einen eigenen Umgang mit Diskriminierung zu finden 

und damit Handlungsspielräume zu erweitern […] sich mit anderen zu vernetzen und 

zu organisieren, sich gegen Diskriminierung zu wehren und dabei Solidarität zu erle-

ben. […] marginalisierte Stimmen und Perspektiven sichtbar zu machen und gemein-

sam um Ressourcen und politische Teilhabe zu kämpfen. […] Wissen über Struktur 

und Funktion von Diskriminierung zu erlangen und so Diskriminierung nicht als indivi-

duelles Versagen zu sehen, sondern als strukturelles Problem, das angesprochen und 

verändert werden kann“ (Kechaja et al. 2020: 277 f.). 

Die Kämpfe um institutionelle Veränderung setzen das Überleben voraus.
„Bewusstsein, Befreiung, Heilung, und Community sind für uns zentrale As-

pekte des Empowermentprozesses, die nicht linear, in einer zeitlichen Anordnung 
gedacht sind, sondern zeitweise Schwerpunkte bilden“ (Kechaja et al. 2020: 278).

Collins’ Dimension der institutionellen und gesellschaftlichen Veränderung 
zeigt sich am offensichtlichsten in der Gründung von Selbstorganisationen von 
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kollektiven Gruppen oder Zusammenschlüssen von Menschen, die gesellschaft-
lich diskriminiert und ausgeschlossen werden, deren Alltag von Fremdzuschrei-
bungen, Abwertungen und Ausbeutung geprägt ist. Die Bandbreite dieser Emp-
owerment-Praxis reicht von institutionalisierten Formen, wie Verbänden und 
Vereinen, bis hin zu nicht oder wenig formalisierten Zusammenschlüssen in 
Netzwerken, Initiativen, Gruppen, in der Nachbarschaft oder (lokalen) Commu-
nity. Gleichsam sind die vielen Selbstorganisationen häufig verkannt, unsichtbar 
und viele sind in Kämpfe um gesellschaftliche und politische Anerkennung ein-
gebunden (siehe Chehata/Jagusch 2020/2023 i. E.).

Drei Elemente von Empowerment auf der Ebene der Praktiken von Emp-
owerment können hier extrahiert werden: Selbstorganisation, Selbstbestimmung, 
Repräsentation.

Auf Letzteres soll an dieser Stelle noch mal eingegangen werden. Das Anlie-
gen der Repräsentation im Empowerment verweist auf differenzproduzierende 
Repräsentationssysteme. Repräsentations-Regime bilden nach Hall (1994) Dif-
ferenzen nicht einfach ab, sondern sie werden auf spezifische Weise produziert 
und halten uns an, Differenzen so oder so zu sehen. Die Forderung nach Reprä-
sentation ruft nun kritische Fragen auf von: ‚wer spricht?‘ und ‚wer spricht über 
wen?‘ bis hin zur Frage nach den Repräsentationsverhältnissen in der Form ‚wer 
spricht wann und wo mit welcher Legitimation und mit welchem Effekt über 
wen?‘ (Broden/Mecheril 2007: 22 f.). Aber auch: ‚welche Artikulationen werden 
gehört und welche bleiben ungehört?‘; ‚wer entscheidet mit und über wen wird 
entschieden?‘ „María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan problematisieren 
den vorschnellen Ruf nach Selbstrepräsentation und der ‚authentischen Stimme“‘ 
(ebd.: 24).

Trotz dieser vermeintlichen Doppelbödigkeit von Repräsentationspraktiken 
spielen sie im Empowerment gleichwohl eine zentrale Rolle. Denn Repräsentatio-
nen finden statt und strukturieren gesellschaftliche Machtverhältnisse. Menschen 
werden repräsentiert oder sie werden es nicht, bzw. man könnte genauer formu-
lieren: Sie werden auf eine bestimmte Weise repräsentiert, die ihre minorisierte 
Position wiederholt. Hinter diese Tatsache kann man in diskriminierenden Ge-
sellschaften nicht zurücktreten. Verbunden wird die Repräsentationsdimension 
häufig mit der Forderung nach Sichtbarkeit unter der Prämisse der Unsichtbar-
keit bestimmter Differenzpositionen. Mit Blick auf Praktiken des Empowerments 
finden sich Forderungen nach mehr Sichtbarkeit in Form „(politischer, juridi-
scher, gesellschaftlicher etc.) Anerkennung minorisierter Existenzweisen“ (Schaf-
fer 2008: 15). In der Chiffre der Sichtbarkeit ist also ein unterstellter Zusammen-
hang zwischen Sichtbarkeit und einem Zugewinn an politischer Macht enthalten. 
Schaffer verdeutlich diesen unterstellten Zusammenhang an der feministischen 
Performance-Theoretikerin Peggy Phelan, die sagt: „If representational visibility 
equal power, then almost-naked young white women should be running Western 
Cultur. The ubiquity of their image, however, has hardly brought them political 
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or economic power“ (Phelan 1993 zitiert nach Schaffer 2008: 15). Phelan macht 
darauf aufmerksam, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen einer rein 
visuellen oder symbolischen Repräsentation und einem Zugewinn an politischer 
Macht gibt. Die reine Sichtbarkeit oder Quantität ist also kein Kriterium für Re-
präsentation. Repräsentation greift weiter als reine Sichtbarkeit, sodass die auf 
Repräsentation bezogenen Forderungen nicht nur auf die Frage danach bezo-
gen sind, was oder wer dargestellt/nicht dargestellt wird, sondern auch darauf, 
wie Menschen dargestellt und nicht dargestellt werden. (Ebd.) Die Praktiken des 
Empowerments im Zusammenhang der Gedenk- und Erinnerungsarbeit von Be-
troffenen zeigt deutlich die Verwobenheit dieser Elemente von Empowerment.

Die Kritik dieser selbstorganisierten Erinnerungsarbeit setzt genau an dem 
Punkt der reinen (visuellen) Repräsentation von Gedenkveranstaltungen zu 
rassistischen und antisemitischen Attentaten an, in denen die Betroffenen als 
Repräsentant*innen auf Veranstaltungen öffentlicher oder staatlicher Institu-
tionen verobjektiviert werden. Es ist ein Gedenken, doch es ist eines, das keine 
Repräsentation in seiner Mehrdimensionalität ermöglicht. Daher fordern diese 
Initiativen eine andere Gedenk- und Erinnerungskultur rassistischer und antise-
mitischer Anschläge, die sie zugleich seit vielen Jahren praktizieren (Ünsal/Ars-
lan 2021; Ha 2007; Ha 2021). Hier geht es um selbstbestimmte und eigenständige 
Artikulationsformen, die keine Anerkennung in der dominanten Erinnerungs-
politik Deutschlands erhalten. In dieser Gedenk- und Erinnerungsarbeit handelt 
es sich daher nicht um ein Gesehen- und Gehörtwerden von einem dominanten 
Diskurs, sondern um das selbstbestimmte und intentionale Sich-zu-sehen-Ge-
ben der Akteur*innen selbst.

2.7 Politiken des Empowerment

„Der Versuch, die Teilhabe der Anderen* an einer Normalität* zu fördern, war dabei 

auch von einer unüberwindbaren Defizitorientierung gekennzeichnet. Unüberwindbar 

ist diese, weil kein noch so hübscher Euphemismus davon ablenken kann, dass allein 

das Vorhaben, die Anderen* zu fördern logischerweise mit der Unterstellung einer För-

derungsbedüftigkeit einhergeht. […]“ (Boger 2019a: 102). „Aus der Perspektive der 

Anderen*“, so Boger weiter, „lautet die Schlüsselfrage von Empowerment-Politiken: 

‚Wie kann sich die andere* Stimme erheben ohne diese Anderheit* festzulegen (und 

dadurch essentialistisch zu zementieren (und dadurch einen fragwürdigen Repräsen-

tationsanspruch zu erheben))?“ (ebd.: 103)

Folgt man dieser analytischen Unhintergehbarkeit einer ‚Förderungsbedürftig-
keit‘, so ist die Frage, wie man nun in Strategien des Empowerments diese Förde-
rungsbedürftigkeit nicht essentialisiert und individualisiert. Es ist also nicht der 
Begriff selbst, der eine solche Fehlkonstruktion produziert, sondern die Frage, 
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wie die Reflexion von Machtverhältnissen zu einem elementaren Bestandteil von 
Empowerment werden kann. Diese Frage wird im Folgenden unter der Über-
schrift Politiken des Empowerments verhandelt. Wie lassen sich die auf Auto-
nomie und Selbstbestimmung ausgerichteten Bedeutungsebenen von Empower-
ment aufrechterhalten, ohne die darin eingelagerte Thematisierung von Defiziten 
zu negieren?

Die ethisch-politische Orientierung ist an unterschiedlichen Punkten einzu-
beziehen. Erstens, Boger (2019: 102) folgend, in der Anerkennung der Folgen von 
Unterdrückung und Diskriminierung. Empowerment ist ohne die Anerkennung 
dieser Strukturen und ihrer Auswirkungen auf Menschen kein Empowerment. 
Der Begriff Empowerment ist auf die Produktion von Andersheit verwiesen.

Zweitens in dem Anliegen der Verschiebung von Machtverhältnissen, wie es 
Srilatha Batliwala bestimmt. Eine Verschiebung von Machtverhältnissen erfor-
dert eine machttheoretische Begründung, die zunächst diese Machtverhältnisse 
zu beschreiben vermag. Empowerment einen Machtbegriff zugrunde zu legen ist 
auch deshalb wesentlich, weil die machttheoretische Perspektive auch die analyti-
sche Problematisierung gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse erst ermög-
licht und damit auch ihre Anerkennung. Die zwei Elemente Anerkennung und 
Veränderung sind also nicht linear zu sehen, sondern miteinander verschränkt 
und zeitlich brüchig.

Diese Anerkennung der machtheoretischen Grundlegung des Empower-
ment-Begriffs ist den meisten Ausführungen zu entnehmen, wenngleich hier 
unterschiedliche Machtbegriffe und unterschiedliche theoretische Annahmen 
zugrunde gelegt werden. Ein elaborierter Empowerment-Begriff expliziert einen 
Machtbegriff und wendet ihn zur Analyse gesellschaftlicher (Macht-)Verhältnis-
se an. Patricia Hill Collins  (2000: 274) verweist darauf, dass ohne Macht- und 
Herrschaftsanalyse, ohne zu verstehen, wie Machtverhältnisse funktionieren und 
welche Auswirkungen sie haben, sich auch keine Politiken des Empowerments 
entwickeln und umsetzen lassen. Hierauf verweist auch Batliwala:

„If we want to change power equations effectively, we have to have a much deeper and 

clearer understanding of power“ (Batliwala 2019: 11).

Batliwala versteht Macht sowohl als eine Struktur als auch als eine Beziehung 
(Verhältnis). Für sie ist ein Verständnis über die Ausgestaltungsweisen von 
Machtverhältnissen eine der Grundlagen für ein aktivistisches Engagement für 
die Arbeit an sozialem Wandel, sozialer und Gender-Gerechtigkeit (vgl. Batli-
wala  2019: 5 f.). Die Auseinandersetzung mit Machtphänomenen sind deshalb 
entscheidend, weil sie es ermöglichen, zwischen Symptomen und den Wurzeln 
von Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Marginalisierung, Exklusion, Diskriminie-
rung, Stigmatisierung und Gewalt zu unterscheiden (vgl. Batliwala 2019: 10 f.). 
Sofern man der theoretischen Bestimmung folgt, dass das Kernanliegen von 
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Empowerment in der Verschiebung von Machtverhältnissen liegt, so braucht es 
zudem eine Vorstellung dessen, was eine solche Verschiebung im Positiven sein 
kann und was sie ermöglichen soll. Auch dies stellt eine zentrale Auseinander-
setzung in den theoriekonzeptionellen Diskursen um Empowerment dar. Dabei 
wird am häufigsten der Zielhorizont der sozialen Gerechtigkeit aufgegriffen. Eine 
gerechtigkeitstheoretische Einrahmung ermöglicht demnach einen positiven 
Zielhorizont von Empowerment. Auch Collins stellt das Projekt des Empower-
ments in einen Gesamtzusammenhang der Aktivitäten der unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Gruppen für soziale Gerechtigkeit. Hierbei geht es ihr auch 
um die Überwindung eines nationalstaatlichen Reduktionismus der Perspekti-
ven (vgl. Collins 2000). Machtverhältnisse, so könnte man unterstellen, entsteht 
also dort, wo sich Menschen zusammenschließen, um, trotz ihrer unterschied-
lichen gesellschaftlichen Positionierungen und in Anerkennung ihrer Verschie-
denheit, sich einem gemeinsamen Kampf oder in einem allgemeinen Interesse 
der Realisierung sozialer Gerechtigkeit zu widmen. Hierbei handelt es sich um 
einen symmetrischen Machtbegriff, wie man ihn auch bei Hannah Arendt findet. 
Macht entsteht dort, wo sich Menschen im Hinblick auf allgemeine Interessen 
zusammenschließen. Die Ausarbeitung von Byung-Chul Han  (2014) zu einem 
beweglichen Machtbegriff, wäre hier durchaus anschlussfähig. Diesen versteht 
er als überindividuell und räumlich. Räumlich insofern, dass man ihn sich als 
Gravitationssystem als eine Gesamtordnung vorstellen kann, innerhalb dessen 
sich diffuse Kräfte zu einem Gebilde versammeln. Diese räumliche Macht beruht 
auf dem gemeinsamen Willen ein „Handlungs-Kontinuum“ hervorzubringen 
(Han 2014: 100 ff.). Macht entsteht, wann immer sich Menschen zusammentun, 
gemeinsam handeln und einen Sinnhorizont entstehen lassen. Dem Machtver-
ständnis folgend kann auch eine geringere, vielleicht ‚schwächere‘ Gegenmacht 
einer vermeintlichen Übermacht viel Schaden zufügen (vgl. ebd.). Gewalt hin-
gegen könne sich nicht verräumlichen. Auch Collins argumentiert in ihrem 
„Black feminist thought: knowledge, consciousness, and the politics of empower-
ment“ gegen einen hierarchischen Machtbegriff und legt in diesem Sinne Emp-
owerment intersektional an (Collins 2000: 66):

„Within U. S. Black feminism, race, class gender, and sexuality constitute mutually 

constructing systems of oppression (Davis 1981; Smith 1983; Lorde 1984; Cren-

shaw 1991). Intersectional paradigms make two important contributions to under-

standing the connections between knowledge and empowerment“ (Collins 2000: 227).

Hierbei ist Empowerment mit einer Analytik der Machtverhältnisse verknüpft 
und stellt die Voraussetzung für Empowerment-Prozesse dar. Zum einen für 
die Analyse der Herrschaftsverhältnisse entlang der intersektionalen Achsen, 
um die unterschiedlichen Ausprägungsweisen von Machtverhältnissen zur 
Kenntnis zu nehmen. Ein rein hierarchisches Machtmodell, das nur zwischen 
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Unterdrückendem und Unterdrücktem unterscheidet, wo die einen Macht be-
sitzen und die anderen machtlos sind, kann die Komplexität von Unterdrückung, 
Ungleichheit und auch von Aktivismus und Widerstand nicht angemessen abbil-
den. Zum Anderen bedeutet es in der Konsequenz, dass Empowerment und Wi-
derstand und Wieder-Aneignung als komplexe Formen sozialer Praxis betrachtet 
und verstanden werden müssen. Auch für Prozesse der Selbstbestimmung und 
der Selbstbezeichnungspraktiken usw. bedarf es eines eigenen theoretischen Wis-
sens und der Erkenntnisgenerierung. Dieses Wissen ist für Collins die Voraus-
setzung für Politiken des Empowerments, in dessen Ergebnis ein eigenständiges 
und unabhängiges Weltverhältnis und eigene Weltdeutung möglich wird  – als 
dekolonisiertes Wissen im Gegensatz zu eurozentrischen Deutungen, die als 
hegemoniale Wissensformationen die Gesellschaft durchziehen. Hier bedarf 
es einer selbstbestimmten Narration, die sich in Praktiken des Empowerments 
bereits vollzieht und auf eigene Wissensbestände und Deutungen verwiesen ist 
(Collins 2000: 289).

Sowohl für Batliwala als auch für Collins – wenngleich sich ihre Konzeptuali-
sierungen von Macht unterscheiden – ist es von großer Bedeutung, den (Schwar-
zen) Feminismus als Projekt der sozialen Gerechtigkeit zu rekonzeptionalisie-
ren und darüber auch einen komplexen Begriff des Empowerments zu entfalten 
(Collins 2000: 288). Beide betonen dabei das kollektive Handeln von Betroffenen. 
Im Wechselspiel zwischen Unterdrückung und Aktivismus lässt sich die Welt ge-
staltbar betrachten. Collins zufolge ist das Ziel dann nicht nur zu überleben, sich 
anzupassen oder zurechtzukommen, sondern an ihrer Veränderung im Sinne 
sozial gerechterer Verhältnisse mitzuwirken oder die Möglichkeitsräume zu er-
halten, um in ihnen mitwirken zu können.
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3. Powersharing

3.1 Einleitung – Powersharing und das Verhältnis 
zu Empowerment

Im Gegensatz zu den Konzepten Empowerment und Resilienz ist die Litera-
tur- und Projektlage zu Powersharing relativ überschaubar. Warum dies so ist, 
dazu sollen als erstes einige Annahmen formuliert werden. In einem nächsten 
Schritt werden die vorhandenen konzeptionellen Wissensbestände und theo-
retischen Bezugnahmen zu Powersharing dargestellt, sodann die (internatio-
nalen) Ursprünge und die damit verbunden produktiven Zusammenhänge für 
einen Begriff von Powersharing im Kontext von Diskriminierung und Einwan-
derungsgesellschaft aufgezeigt. Da die Überlegungen zu Powersharing bisher 
nur im geringen Umfang theorie-konzeptionell ausgearbeitet wurden, werden 
folgend Überlegungen zu Verantwortung und Solidarität als eine Möglichkeit 
aufgerufen Powersharing theorie-konzeptionell zu begründen. Über den Be-
griff der Solidarität wird auch eine machttheoretische Explikation von Power-
sharing möglich.

Auf der allgemeinsten Ebene wird Powersharing als Umverteilung von Macht 
und Privilegien verstanden. Hierbei bleibt aber häufig unklar, was Umverteilung 
konkret bedeutet. Aufgerufen werden teils spezifische, teils unspezifische Kate-
gorien, wie „Umverteilung von Ressourcen und Zugängen“, „Gestaltungsspiel-
räume ermöglichen“, „Sprechräume öffnen“, „an Entscheidungsprozessen betei-
ligen“ u. a. Gleichzeitig ist das Konzept Powersharing wenig konkret entwickelt 
(Foitzik/Yupanqui Werner 2020: 197). Für eine Möglichkeit der systematischen 
Inblicknahme und Konkretisierung des Ressourcenbegriffs wird im Folgenden 
die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu vorgeschlagen, die zwischen ökonomi-
schem, sozialem und kulturellem Kapital unterscheidet und um die Dimension 
des symbolischen Kapitals erweitert wird. Die Kapitalarten bestimmen in ihrem 
Zusammenwirken die gesellschaftliche Position, nehmen Einfluss auf die Le-
bensgestaltungsmöglichkeiten von Menschen und damit auf die Grundstruktur 
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Der entscheidende Vorteil einer solchen 
Konzeption ist, dass Kapital nicht ausschließlich als finanzielle Ressource ver-
standen wird. Das ökonomische Kapital ist, wenngleich zentral, doch nur eine 
der möglichen Kapitalarten. Die Vorstellung der Umverteilung und das Teilen 
von Ressourcen im Powersharing kann mit Blick auf gesellschaftlich relevante 
Kapitalsorten konkretisiert werden (siehe Kapitel 6).
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„Der Ansatz des Powersharing richtet sich an all diejenigen, die strukturell privilegiert 

sind und ein politisches Interesse daran haben, diese Strukturen hin zu einer gerech-

teren Verteilung von Macht, Zugängen, Lebens- und Beteiligungschancen zu ver-

schieben. Unsere Positionen und Handlungsspielräume sind komplex – insbesondere, 

wenn wir auch die globale ökonomische Ungleichverteilung in den Blick nehmen. Ein 

Erkennen von Machtstrukturen und das bewusste Wahrnehmen der eigenen Position 

und Rolle darin ist die Voraussetzung, um Powersharing im Hinblick auf solidarisches 

Handeln zu ermöglichen“ (Nassir-Shahnian 2020: 29).

Natascha Anahita Nassir-Shahnian (2020) fasst in ihrer Bestimmung von Power-
sharing zusammen, an wen sich der Ansatz richtet, an welchen Prinzipien er sich 
orientiert und was die Voraussetzungen sind, um Prozesse von Powersharing an-
zustoßen. Powersharing wird zumeist profiliert, indem es als ein Gegenüber von 
Empowerment verstanden wird. Empowerment kann mittlerweile als etabliertes 
Konzept in der Zivilgesellschaft angesehen werden, das vor allem von Menschen 
praktiziert wird, die von Rassismus und/oder Antisemitismus betroffen sind. 
Darüber hinaus wird Empowerment in vielen gesellschaftlichen Teilbereichen 
rezipiert und findet dort programmatische Anwendung (vgl. Kapitel 2). „Emp-
owerment und Powersharing eignen sich als machtkritische politische Konzepte, 
um solidarische Handlungsmöglichkeiten auf einer subjektiven und kollektiven 
Ebene im Kontext unterdrückerischer Strukturen zu entwickeln“ (Nassir-Shah-
nian 2020: 30). Das paarweise Aufrufen von Empowerment und Powersharing 
markiert eine Komplementaritätsvorstellung in dem Sinne, dass Praktiken des 
Empowerments im Hinblick auf die transformative Einflussnahme auf gesell-
schaftliche Machtverhältnisse an Grenzen stoßen und auf eine andere Form der 
Grenzbearbeitung angewiesen sei.

„Die Hoffnung ist, Diskriminierung und Ungleichheit durch Empowerment 
zu besiegen. Das funktioniert nicht. Es müssen Strukturen verändert werden. 
Dazu braucht es neben Empowerment eben auch Solidarität, Allianzen, Pow-
ersharing, Verantwortungsübernahme der Diskriminierungsverantwortlichen, 
Strukturveränderung, Umverteilung von Ressourcen und diskursiven Wandel. 
Eine Gefahr der Überhöhung von Empowerment und der Idee, marginalisier-
ten Menschen müsste ‚eine Stimme gegeben werden‘, Stimmen von Marginali-
sierten müssten verstärkt, ihnen müsste eine Plattform gegeben werden, ist, dass 
eine Confidence Cult(ure) (Gill/Orgad  2017) entsteht“ (Haug/Strähle/Kechaja 
2021: 34). Das bedeutet, dass sich diese Menschen oder Gruppen unter Druck 
gesetzt fühlen, öffentlich aufzutreten, ihre Meinung zu vertreten, Forderungen 
zu erheben. „Der Druck, selbstbewusst aufzutreten und für die eigene Gruppe 
einzustehen, wälzt die Bürde für gesellschaftliche Veränderung auf marginali-
sierte Personen ab“ (ebd.). Sofern Machtverhältnisse verändert werden sollen, 
sind marginalisierte Menschen Haug, Strähle und Kechaja zufolge darauf ver-
wiesen, dass Positionen und Strukturen, die von den bestehenden Verhältnissen 
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profitieren, die Bereitschaft haben, auch an der Veränderung dieser Verhältnisse 
mitzuwirken. Aus dieser Perspektive muss Empowerment also ergänzt werden, 
durch Praktiken, deren Hauptanliegen genau in dieser Bereitschaft der Umver-
teilung von Kapitalien beziehungsweise Macht besteht.

„Die Weiße Mehrheitsbevölkerung hat auch ihre vielfältigen Aufgaben zu erfüllen. Sie 

haben in erster Linie zu verstehen, dass Powersharing die Schwester des Empower-

ments ist und Gedenken einen umfänglichen Lern- und Veränderungsprozess voraus-

setzt. Dieser zwingt raus aus der bestehenden Komfortzone und führt kurz- oder lang-

fristig als Verbündete in eine gelebte Gesellschaftsform, in der wir alle uns sicherer 

fühlen und entfalten können“ (Ha 2021b).4

3.2 Powersharing – nobody knows it or nobody wants to know it

Ausgehend von diesem Verständnis von Powersharing lassen sich zunächst ver-
schiedene Annahmen formulieren, warum Powersharing vor allem auf der Ebene 
der Praktiken wenig öffentliche Resonanz erfährt. Die erste These begründet sich 
in der mit Powersharing verbundenen Adressierung in dem Sinne, wie sie auch 
in dem Zitat von Ha angesprochen ist. Rassismus, Antisemitismus und andere 
Diskriminierungsformen regulieren Zugänge, ohne dass dies in allen Fällen von 
den Individuen intendiert ist, denn Diskriminierung schreibt sich über Struktu-
ren, Institutionen, Normalitätsvorstellungen und Regeln in unseren Alltag ein. 
Entlang von Differenzlinien werden Menschen gesellschaftliche Positionen zu-
gewiesen, wobei die eine Seite der Differenz als ‚normal‘ angesehen, als ‚das Nor-
male‘ in einer Gesellschaft betrachtet wird. Rassismus ist die Unterscheidung an-
hand von Nation, Ethnie oder Kultur – also die Unterscheidung zwischen denen, 
die als natio-ethno-kulturell zugehörige Mitbürger*innen gelesen werden und 
denen, die als vermeintlich nicht zugehörig angesehen werden. Die Herstellung 
von Unterscheidungen und die damit einhergehende Abwertung der anderen 
Position (Othering) begründet Handlungen, um bestimmte Gruppen vom Zu-
gang zu materiellen und symbolischen Ressourcen auszuschließen. Antisemitis-
mus unterliegt auch diesem Mechanismus, muss aber auch von Rassismus unter-
schieden werden, da es Formen von Antisemitismus gibt, die nicht oder nicht 
nur rassistisch begründen, sondern über ein sogenanntes ‚falsches Glaubens-
bekenntnis‘. Rassismus, Antisemitsmus und andere Ungleichwertigkeitsvorstel-
lungen sichern damit der ausschließenden Gruppe einen privilegierten Zugang 

4 Gedenken im Sinne von Erinnerungsarbeit: Wie und ob Menschen, die ihr Leben aufgrund 
von Rassismus oder Antisemitimus auf gewaltvolle Art genommen wurde, erinnert wird, 
sagt mehr über die gegenwärtigen Verhältnisse als über die Geschehnisse der Vergangen-
heit aus. Daher geht es in diesen Forderungen auch um die Erarbeitung neuer Vergangen-
heitsnarrative. (Anm. d. Autor*innen)
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zu Ressourcen. Das ist Teil struktureller Diskriminierung. In diesem Sinne wird 
„Privilegierung als die andere Seite der Diskriminierung“ beschrieben (Kechaja/
Foitzik 2021:71). Die privilegierte Position ist die, die nicht negativ betroffen ist 
von den hierarchisierenden Unterscheidungsordnungen, sondern Vorteile hier-
durch genießt. Menschen werden in dieser Bestimmung von Powersharing als 
privilegierte Position adressiert, was in rassismuskritischen Diskursen vor allem 
die als weiß bezeichnete Position meint.5

Powersharing ist in einem ersten Schritt dann das Bewusst-Werden und 
Transparent-Machen von Privilegien im Sinne von Zugängen zu und Besitz von 
Kapitalien, die die eigene Position gegenüber anderen bevorteilt (Privilegien-
reflexion). Die Rassismustheorien machen darauf aufmerksam, dass Rassismus 
nicht nur Diskriminierung und Ausgrenzung produziert, sondern in Mechanis-
men des Othering auch eine unsichtbare Norm hergestellt wird, wie Weiß-Sein, 
Christlich-Sein, heteronormative Lebensweisen, binäre Geschlechterpositionen, 
abled bodies u. v. m. Daher richten Angebote zur Privilegienreflexion ihre Auf-
merksamkeit auf die Thematisierung dieser Norm. Sozialpsychologisch betrach-
tet, geht es an dieser Stelle um das stabile überlegene Eigenbild, das beispielsweise 
in Seminaren zum kritischen Weiß-Sein thematisiert wird. Die Critical-white-
ness6-Forschung hat hier einen wichtigen Beitrag geleistet, da sie den Blick auf die 
verdeckten Normen und Normierungen richtet und damit hegemoniale Positio-
nen die Möglichkeit bekommen, einen Blickwechsel vorzunehmen, der den Fo-
kus von Menschen, die von Rassismus und/oder Antisemitismus betroffen sind, 
weg auf sich selbst richtet. Mit Weiß-Sein ist nicht gemeint, dass weiß zu sein per 
se ein Privileg ist, sondern dass an den Umstand, weiß zu sein, Privilegien ge-
knüpft werden.

Die Thematisierung des Eigenbilds, der eigenen privilegierten Posi-
tion kann eine ungewohnte Blickrichtung sein für Menschen, die nicht von 

5 Teil der fachlichen Selbstreflexion des Feldes ist der Hinweis auf die damit verdeckte Über-
schneidung mit anderen Differenzkategorien oder Lebensformen und die ggf. damit ver-
bunden Erfahrung von anderen Diskriminierungsarten, die nicht auf die weiße Position 
zurückzuführen sind (Kechaja et al. 2020): beispielsweise wo als weiß gelesene Menschen 
aufgrund anderer abgewerteter Positionen Diskriminierung erfahren, wie etwa obdachlo-
se Menschen, obwohl sie als weiß gelesen werden. Die Thematisierung von Weiß-Sein ist 
also eine historisch-spezifische Dimension von Diskriminierung – Privilegierung im Zu-
sammenhang mit Rassismus, die jedoch nicht ungebrochen ist. Diskriminierung ist qua 
Differenzkategorie wie race, class, gender (u. a.) kulturell und strukturell verschränkt, was 
zumeist mit dem Stichwort Intersektionalität markiert wird.

6 Der Begriff Critical-whiteness-Konzept kommt aus dem akademischen Kontext der USA 
und wird in der antirassistischen Praxis der USA üblicherweise als white privilege, white 
supremacy oder accountability bezeichnet. Diese Bezeichnungen haben aber verschiedene 
Ursprünge und ihre Anlagen sind bereits in den Arbeiten von Toni Morrison, Kimber-
lé W. Crenshaw, W. E. B. Du Bois und anderen zu finden. Zu Critical whiteness in Deutsch-
land siehe Eggers/Kilomba/Piesche/Arndt 2009.
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Anti-Schwarzem-Rassismus, Antisemitismus, Gadjé-Rassismus, Antifeminismus, 
antimuslimischem oder anti-asiatischem Rassismus oder Heteronormativität be-
troffen sind. Menschen, die nicht auf diese Weise von Diskriminierung betroffen 
sind, sind es nicht gewohnt, dass ihre Position thematisiert oder auf diese Weise 
sichtbar wird, während Betroffene aufgrund äußerer Merkmale und damit ver-
bundenen Zuschreibungen, Symbolen, Namen oder sichtbaren Lebensführungs-
weisen es in Teilen als ‚Normalität‘ (im Sinne von ‚alltäglich‘) erleben, dass sie 
als ‚Andere‘ wahrgenommen werden. Powersharing ist also voraussetzungsvoll 
und erfordert zunächst rassismuskritische Auseinandersetzungen, die die struk-
turellen Positioniertheiten und die damit verbundenen Privilegierungen und De-
Privilegierungen vermitteln. Es erfordert darüber hinaus eine hohe Bereitschaft, 
sich auf diese Adressierungen und das Re-positioniert-Werden einzulassen. Dies 
kann bei Menschen, die im Hinblick auf bestimmte Differenzkategorien einer 
privilegierten Position zugehörig sind, auf der individuell-emotionalen Ebene 
Wirkung zeigen, beispielsweise in Form von Abwehr, Negierung, Bagatellisie-
rung, aber auch Scham. Dies zeigen die verschiedenen Erfahrungen der rassis-
muskritischen Bildungsarbeit. „Wenn Menschen mit der Realität ihrer Bevortei-
lung durch Diskriminierungsstrukturen als weiße Personen, als Mitglieder der 
bürgerlichen Mittelschicht, als Menschen, die nicht beHindert werden, oder als 
hetero cis-Männer konfrontiert werden, löst das in der Regel Unbehagen aus. 
Diese Gefühle sind ein wichtiger Kompass, um eine Position des Powersharings 
zu entwickeln“ (Nassir-Shahnian 2020: 35).

Menschen in privilegierten Positionen müssen also zunächst den Schritt der 
Bewusstwerdung, der Analyse struktureller Privilegierungen und der Anerken-
nung dieser Verhältnisse erst gehen.7 Eindrücklich kann dieser Mechanismus be-
schrieben werden mit: Gleichberechtigung fühlt sich für privilegierte Menschen 
manchmal wie Benachteiligung an. Denn ein Privileg ist etwas, das man selten 
wahrnimmt, solange man es besitzt. Wir nehmen es als normal wahr und unser 
Gerechtigkeitsempfinden ist dann unangenehm berührt, wenn wir damit kon-
frontiert werden, dass dies nicht ‚normal‘ ist in dem Sinne, dass dies anderen 
Menschen verwehrt bleibt. „Ein Privileg ist etwas, das man nicht spüren will, 
solange man es besitzt.“8

Hier begründet sich in Teilen die Abwehrhaltung privilegierter Positionen 
gegenüber einer Praxis des Powersharings. „Und wenn wir von Powersharing 
sprechen, geht es darum, sich mit diesen Privilegien auseinanderzusetzen, meine 

7 Die Psychoanalytikerin Grada Kilomba beschreibt in Anlehnung an ein Konzept von Paul 
Gilroy fünf Stufen der Verteidigung, die das Ego durchläuft, um an einen Punkt der Ver-
antwortlichkeit zu gelangen. Diese sind 1) Leugnung, 2) Schuld, 3) Scham, 4) Anerkennung 
und 5) Wiedergutmachung/Entschädigung. Diese sind als dynamische und variable Sta-
dien zu verstehen, die nicht wie eine Treppe funktionieren, sondern auch in Mischformen 
und Abweichungen auftreten können (Nassir-Shahnian 2020: 35).

8 Nora Boossong in der Sendung ‚Kultur am Morgen‘ im RBB.
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Ressourcen und Spielräume klar zu erkennen und nach Möglichkeiten zu suchen, 
sie zu teilen“ (Kechaja/Foitzik 2021: 72). In einem weiteren Schritt von Powersha-
ring müssen Menschen die Bereitschaft haben, etwas an den gesellschaftlichen 
Verhältnissen zu verändern. Powersharing geht also einen Schritt weiter als eine 
Privilegienreflexion und ruft die Veränderung dieser Verhältnisse auf, in dem 
Sinne, dass Schritte überlegt, Handlungen umgesetzt werden sollen, wie die er-
kannten Privilegien umverteilt, abgegeben oder geteilt werden können.

Hier anknüpfend lässt sich die zweite These formulieren, warum Powersha-
ring nicht auf dieselbe Weise praktiziert wird wie andere diskriminierungskriti-
sche Konzepte. Zwar können Privilegien im Sinne von Kapitalien (siehe Kapitel 6) 
auch an Individuen festgemacht werden, doch geht es zumeist um Organisatio-
nen, gesellschaftliche Funktionssysteme bzw. Unternehmen, an die diese Kapitali-
en gebunden sind und durch die Zugänge und Ausschlüsse reguliert werden. Das 
bedeutet, dass Powersharing auf der organisationalen und strukturellen Ebene als 
Organisationsentwicklung im Sinne von Veränderung betrachtet werden muss, 
und dies stellt eine Hemmschwelle für die Durchsetzung des Konzepts dar. Es 
geht im Powersharing auf organisationaler Ebene nicht um die Entscheidung von 
Einzelnen – wenngleich auch hier je nach Machtposition und Entscheidungsbe-
fugnissen in Institutionen wirksame Umverteilungsprozesse angestoßen werden 
können –, sondern es geht auch um die Bereitschaft, als etablierte Organisation 
Regelungen, Verfahren, Zugänge, Themensetzungen, Entscheidungsprozesse da-
hingehend zu verändern, dass sie nicht mehr exklusiv über Zugänge verfügen 
oder ihre Entscheidungen ausschließlich ihrem eigenen Nutzen dienen. Das be-
deutet in der Konsequenz, dass aus Sicht dieser Position nicht nur die eigenen 
Privilegien im Sinne von Kapitalien aufgegeben9 werden, sondern damit auch 
die Kontrollmöglichkeiten über Entscheidungen, Entwicklungen und Prozesse 
zumindest gemindert werden. Powersharing geht als Machtumverteilung an die 
Grundfeste von organisationaler und individueller Macht. „Vor allem bedeutet 
Powersharing auch, Sicherheiten aufzugeben“ (Kechaja/Foitzik 2021: 73). Power-
sharing als organisationale Transformation ist ein wesentliches Element zur Ver-
änderung von Machtverhältnissen. Mit Audre Lorde, einer Schwarzen Dichterin 
und Aktivistin, lässt sich die Zurückhaltung etablierter Institutionen, das Kon-
zept des Powersharings zu nutzen, wie folgend verstehen: „Die Werkzeuge des 
Herrschenden werden niemals sein eigenes Haus niederreißen“, so Lorde 1979. 
Anders ausgedrückt, gibt es im Alltag etablierter Institutionen und Systeme 
keinen Handlungsdruck für Veränderungen im Hinblick auf diskriminierende 
Strukturen und Praktiken.

9 Hier ist eine Einschränkung notwendig, da es Privilegien aufgrund der Bevorzugung von 
Positionen gibt, die nicht einfach aufgegeben oder umverteilt werden können, wie bspw. 
„männlich gelesen zu werden“. Jedoch können die an diese Position geknüpften Privilegien 
abgelehnt oder genutzt werden, um sie uneigennützig für andere marginalisierte Positionen 
und Bedarfe einzusetzen.
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Hinzu kommt, dass – werden Institutionen adressiert – es (mehrere) in Ver-
antwortung stehende Personen in diesen Institutionen braucht, die die Bereit-
schaft haben, Veränderungsprozesse in Gang zu bringen. Mit der Adressierung 
von Institutionen verschwindet aber gleichsam das verantwortliche Individu-
um – wer kann verantwortlich gemacht werden für diese Form organisationeller 
Transformation im Sinne des Powersharings? Wo ist die accountability in Unter-
nehmen, Institutionen und Organisationen zu verorten und zu finden?

Nicht zuletzt liegt die Trägheit dieser Form der Veränderung in etablierten 
Formen der Organisationsentwicklung begründet. Häufig dominieren betriebs-
wirtschaftliche Logiken von Organisationsprozessen, bei denen es darum geht, 
Schwächen zu minimieren und Stärken auszubauen, also weitere Ressourcen 
nutzbar zu machen. Konservative Organisationsentwicklungsprozesse weisen 
also den dem Powersharing genau entgegengesetzten Weg aus: Nicht Teilen und 
Abgeben werden priorisiert, sondern Effizienz und Effektivität sind die ideologi-
schen Prämissen dieser Konzeption. Wer hat in der eigenen Organisation schon 
mal eine SWOT-Analyse10 gemacht, die am Ende nicht dazu diente, die eigenen 
Zugänge zur erhöhen, die eigenen Potenziale zu steigern und vergessene Res-
sourcen für die eigene Organisation wieder aufleben zu lassen?

Eine dritte These, die hier mit Blick auf die Marginalität von Powersharing 
formuliert werden kann, ist, dass der Begriff anders als Empowerment selbst sei-
nen Ursprung nicht im Kontext von sozialen Bewegungen, Antirassismus und 
Antidiskriminierungsarbeit hat, die immer auch flankiert waren von einem ela-
borierten akademischen Diskurs und große Schnittmengen zwischen Wissen-
schaft, Theorie, Praxis und Aktivismus aufwiesen. Dies lässt sich mit Blick auf 
Powersharing nicht auf diese Weise rekonstruieren, sodass sich hier möglicher-
weise ein weiterer Grund für die geringe Verbreitung und das geringe Wissen um 
dieses Konzept erklären lässt.

Nicht zuletzt soll hier eine vierte These mit Blick auf das Verhältnis von Emp-
owerment und Powersharing formuliert werden: Die Popularität und die Ziel-
richtung, die Empowerment innehat, schmälert die Popularität von Powersha-
ring – oder zugespitzt formuliert: Die Popularität von Empowerment macht es 
möglich, Powersharing zu ignorieren. Zum einen ist Empowerment aufgrund 
der vielstimmigen theoretischen Fundierungen und Praxen ein sehr eindrück-
liches Konzept. Menschen, die von Empowerment hören, sind häufig von der 
vermeintlichen Positivität beeindruckt und davon überzeugt. Menschen in pri-
vilegierten Positionen produzieren gegebenenfalls eine hohe Bereitschaft, Emp-
owerment-Prozesse zu unterstützen oder zu ermöglichen oder gar selbst anzu-
leiten. (Zur Kritik an dieser Perspektive vgl. Kapitel 2.) Dies ist auch ein Grund 

10 Die SWOT-Analyse ist ein englisches Akronym und steht für: Strengths/Stärken, Weak-
nesses/Schwächen, Opportunities/Chancen und Threats/Risiken. Sie ist ein Instrument der 
strategischen Planung in Unternehmen, Organisationen und Projektzusammenhängen.
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für die hohe Popularität von Empowerment in der Sozialen Arbeit oder anderen 
pädagogischen Feldern. Die Zielrichtung des eigenen Engagements lenkt den 
Blick jedoch auf ‚die Anderen‘. Das Konzept des Powersharings hingegen richtet 
sich auf die Veränderungserfordernisse bei einem selbst oder den Institutionen 
oder System- und Organisationsbereichen, denen man angehört. Es ist also sehr 
viel einfacher, sich als Organisation dem Empowerment zu verschreiben, als sich 
dem Powersharing zu widmen. Zugleich gibt es in der Öffentlichkeit kaum beob-
achtbare Praktiken des Powersharings, weil diese sich zumeist ganz unscheinbar 
zwischen Aktivist*innen-Gruppen, Initiativen, Selbstorganisationen, in Netz-
werken und Communitys vollziehen, ohne dass sie als Powersharing markiert 
werden.

3.3 Powersharing als Teil von Antidiskriminierung

„Im Sinne einer formalen und abstrakt gefassten Definition kann unter Diskri-
minierung zunächst die Verwendung von kategorialen, das heißt vermeintlich 
eindeutigen und trennscharfen Unterscheidungen zur Herstellung, Begründung 
und Rechtfertigung von Ungleichbehandlung mit der Folge gesellschaftlicher 
Benachteiligungen verstanden werden“ (Scherr 2016 o. S.). Trotz der großen ge-
sellschaftlichen Relevanz sind Diskriminierung und vor allem Antidiskriminie-
rung in der deutschsprachigen Forschung bisher noch nicht umfassend diskutiert 
worden. Als wissenschaftliche Kategorien sind sie nur unzureichend erschlossen, 
so konstatieren Bauer et al. 2021. Vor allem die globalen Zusammenhänge und 
die damit verbundenen weltgesellschaftlichen Ungleichheiten bleiben meist un-
berücksichtigt.

Im Umgang mit diskriminierenden Strukturen und Praktiken ist es wich-
tig zwischen unterschiedlichen Differenzlinien, wie Jüd*innen, Migrant*innen, 
Rom*nja und Sinti*zze, Schwarzen Menschen, u. v. m. zu unterscheiden. Ent-
lang homogenisierender Gruppenkonstruktion entstehen gesellschaftlich syste-
matisch Ausschlüsse und Abwertung. Hierüber entsteht ein systematischer Zu-
sammenhang von sozioökonomischen Ungleichheiten und Diskriminierung, die 
in den Lebenswirklichkeiten von Betroffenen verschmelzen. „Typisch sind, das 
zeigen Studien zur Situation in benachteiligten Wohngebieten, etwa zur Jugend-
arbeitslosigkeit in den französischen Banlieues, oder Analysen diskriminierter 
Minderheiten wie der Roma in Ost- und Südeuropa, sich wechselseitig verstär-
kende Überlagerungen von Armut und Diskriminierung. […] Zunehmend er-
weist sich die Diskriminierung von Armutsmigranten als ein unverzichtbares 
Mittel zur Stabilisierung der globalen (Ungleichheits-)Ordnung“ (Scherr  2016 
o. S.). Diese Beispiele zeigen, dass Diskriminierung über individuelle Einstel-
lungsfragen hinausgeht und als komplexes System sozialer Beziehungen zu ver-
stehen ist, die sich vor allem in Institutionen und Strukturen niederschlagen. 
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„[V]erschiedene Politiken der Antidiskriminierung können potenziell selbst 
Ausschlüsse erzeugen“ (Bauer/Kechaja/Engelmann/Haug: 10).

Kategoriale Unterscheidungen von Diskriminierung sind: statistische Dis-
kriminierung, institutionelle Diskriminierung, organisationelle Diskriminierung 
und gesellschaftsstrukturelle Diskriminierung (vgl. Scherr  2016). Zudem kann 
zwischen mittelbarer und unmittelbarer Diskriminierung unterschieden werden. 
Unmittelbare Diskriminierungen enthalten einen direkten Bezug zu Diskrimi-
nierungsmerkmalen, wie race, class, gender. Mittelbare Formen von Diskriminie-
rung sind hingegen in der Normalität von Institution und Strukturen zu finden, 
d. h.  Diskriminierung ist die Folge scheinbar neutraler Vorgaben und Verfah-
rensweisen. Diskriminierung ist daher ein gesellschaftliches Phänomen, das in 
allen Teilbereichen existent ist. Antidiskriminierungsstrategien rekurrieren auf 
diese kategorialen Unterscheidungen.

Antidiskriminierungsstrategien fordern mittels Maßnahmen auf drei Ebenen 
zum Handeln auf:

1. Verankerung rechtlicher Sanktionen gegen Diskriminierung und vor allem 
Förderung der faktischen Durchsetzbarkeit;

2. verbindliche und überprüfbare Verankerung von Antidiskriminierungskon-
zepten in Organisationen und Unternehmen;

3. Empowerment von Betroffenen mit Blick auf die rechtlichen Möglichkeiten 
und Handlungsstrategien im Umgang mit Diskriminierung (vgl. Scherr 2016 
o. S.).

Aufgrund der großen Heterogenität der Antidiskriminierungsarbeit in Deutsch-
land und auch ihrer sehr unterschiedlichen Formen der Institutionalisierung 
existieren unterschiedliche Schwerpunkte. Die Aktivitäten reichen von der indi-
viduellen Beratung und Unterstützung von Menschen, die von Diskriminierung 
betroffen sind, über Informations- und Bildungsangebote, Vernetzungen und 
politische Lobbyarbeit bis hin zu Fachberatungen und Begleitung von Rechts-
streitigkeiten. Antidiskriminierungsbüros beispielsweise fungieren neben die-
sen Angeboten in Teilen auch als Meldestelle für Diskriminierung und erfassen 
systematisch und anonymisiert Fälle von Diskriminierung. Sie stellen damit ein 
wichtiges Scharnier dar, damit individuell gemachte Erfahrungen von Diskrimi-
nierung auch öffentlich sichtbar und auf gesellschaftspolitischer Ebene behandelt 
werden. Insbesondere die Beratungsangebote von Antidiskriminierungsbüros 
stellen gleichfalls wichtige Orte für den Zugewinn an Resilienz und Handlungs-
fähigkeit von Betroffenen dar.

„Antidiskriminierungsberatung ist in unserer Praxis hauptsächlich Einzel-
fallberatung, wenn Menschen Diskriminierung erfahren haben. Das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet in Deutschland Diskriminierung 
im Bereich von Arbeit und Massendienstleistungen und bietet Betroffenen die 
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Möglichkeit, sich gegen Diskriminierung rechtlich zu wehren. Antidiskriminie-
rungsberatung bietet Unterstützung an, um zu sondieren, ob Diskriminierung in 
einer Form vorliegt, gegen die Betroffene rechtlich vorgehen können und wollen, 
oder welche anderen Interventionen in Frage kommen“ (Haug/Strähle/Kecha-
ja 2021: 24). In dem weitaus größeren Teil der Fälle, die ihren Weg in eine Anti-
diskriminierungsberatungsstelle finden, ist eine rechtliche Intervention gar nicht 
möglich, da der Antidiskriminierungsschutz in Deutschland noch große Lücken 
aufweist, ein weiteres Thema der Antidiskriminierungsarbeit.

Der Band von Gero Bauer, Maria Kechaja, Sebastian Engelmann, Lean 
Haug (2021) stellt eine wichtige Überblicksammlung zu aktuellen Themen, Ausge-
staltungsweisen und Herausforderungen zum Thema Diskriminierung und Anti-
diskriminierung dar und umfasst sowohl theoretische Grundsatzfragen als auch 
die Beschäftigung und Aufarbeitung mit Fragen der praktischen Arbeit. Antidis-
kriminierungsstellen bundesweit verfassen jährlich Berichte, in denen sie Fall-
zahlen, Themen, Aufgaben und Herausforderungen transparent, Bedarfe sichtbar 
machen und Forderungen stellen.11 Angebote und Initiativen des Empowerments 
bewegen sich hier aber ausschließlich auf der Ebene der Betroffenen, ihrer Be-
ratung und ihrer Unterstützung. Wenngleich dies eine nicht zu unterschätzende 
Wirkung hat, bleiben die anderen Ebenen damit zunächst unangetastet. Interes-
sant ist an dieser Stelle, dass Powersharing selten als Antidiskriminierungsstra-
tegie aufgerufen wird. Hier eine Unterscheidung zu treffen hat konzeptionelle 
Gründe, da es in der Antidiskriminierungsarbeit primär um die Aufdeckung und 
Bearbeitung diskriminierender Strukturen und Verfahrensweisen geht, während 
sich Powersharing der Bewusstwerdung von Privilegien und ihrer aktiven Umver-
teilung widmet. Gleichwohl gibt es einen wichtigen Schnittpunkt, sofern Power-
sharing stärker als Organisationsentwicklung gedacht wird. Die Umverteilung von 
Privilegien, Zugängen und Kapitalien kann mittelbar diskriminierende Struktu-
ren im positiven Sinne verändern. Auf der Ebene der Organisationsentwicklung 
bedingen sich also beide Konzepte, sodass die Kopplung eine wirkungsvolle Stra-
tegie auf institutioneller und organisationeller Ebene darstellen kann.

3.4 Powersharing als Teil von Bildungsarbeit

Trotz der überschaubaren konzeptionell-theoretischen Ausarbeitung und Kon-
kretisierung von Powersharing lassen sich einige Bestimmungen auch in der 
deutschsprachigen Literatur finden. Natascha Anahita Nassir-Shahnian  (2020) 

11 Vgl. u. a. ADNB des TBB www.adnb.de/de/%C3%9Cber%20uns/Publikationen/; ADB Köln 
von ÖgG www.oegg.de/der-bedarf-bleibt-hoch-antidiskriminierungsbuero-koeln-veroef-
fentlicht-jahresbericht-2019/; Antidiskriminierungsstelle des Bundes: www.antidiskrimi-
nierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Jahresberichte/2021.html

 Diese und alle weiteren Internetlinks wurden am 30.08.2022 letztmalig aufgerufen.

http://www.adnb.de/de/%C3%9Cber%20uns/Publikationen/
http://www.oegg.de/der-bedarf-bleibt-hoch-antidiskriminierungsbuero-koeln-veroeffentlicht-jahresbericht-2019/
http://www.oegg.de/der-bedarf-bleibt-hoch-antidiskriminierungsbuero-koeln-veroeffentlicht-jahresbericht-2019/
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Jahresberichte/2021.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Jahresberichte/2021.html
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greift in dem Titel ihres Beitrags „Powersharing: Es gibt nichts Gutes, außer wir 
tun es. Vom bewussten Umgang mit Privilegien und der Verantwortlichkeit für 
soziale (Un-)Gerechtigkeiten“ die wesentlichen Bezugspunkte von Powersharing 
im Diskurs zu Antidiskriminierungsstrategien, rassismuskritischer Bildungs-
arbeit und Empowerment-Arbeit auf. Eine Kernperspektive bildet hier der Blick 
auf Privilegien. In Diskursen über Diskriminierung werde wenig über diejeni-
gen gesprochen, die von Ausschlüssen profitieren, so ihr kritischer Einsatzpunkt. 
Beim Powersharing ginge es demnach darum, den Fokus zu verändern. Power-
sharing „richtet die Linse auf Privilegien“ (Nassir-Shahnian 2020: 29). Aus die-
ser Blickrichtung wird Powersharing als Prozess konzipiert, in dem über die Be-
wusstwerdung eben dieser Privilegien die Aufgabe und Verantwortung entsteht, 
an der Herstellung sozialer Gerechtigkeit mitzuwirken.

Hierzu gehört nach Grada Kilomba auch der Moment der Anerkennung der 
eigenen Position als die der Privilegierung: „Recognition is, in this sense, the pas-
sage from fantasy to reality […]“ (Kilomba 2010: 23). Gabi Rosenstreich formuliert 
in diesem Zusammenhang, dass neben der Bewusstwerdung auch eine Entschei-
dung des*der Einzelnen erforderlich ist, den Zusammenhang von Bevorteilung 
und Ausschluss nicht mehr auf die bisherige Weise mittragen zu wollen: „Dieje-
nigen, die die Macht haben, bereits über Ressourcen verfügen und sogar über den 
Zugang zu Ressourcen bestimmen können, können sich ansatzweise entschei-
den, nicht selber direkt zu diskriminieren sowie Unterdrückungsstrukturen nicht 
mitzutragen, sie können gegen Diskriminierung eintreten. Und sie können einen 
direkten solidarischen Beitrag zu Empowerment leisten, aus der Position der 
relativ Privilegierten heraus, indem sie ihre Macht mit minorisierten Gruppen 
teilen“ (Rosenstreich 2018: 9). Hierbei konkretisiert Rosenstreich die Privilegien 
auf die Verfügbarkeit zu Ressourcen einerseits und die Regulierung der Zugänge 
als Mitbestimmungs- und Entscheidungsmacht andererseits. Die Ebene der Ent-
scheidung konkretisieren Kechaja und Foitzik  (2021) als Übernahme von Ver-
antwortung: „Beim Powersharing geht es darum, Verantwortung zu übernehmen 
für Ausschlüsse, an denen man unwillentlich beteiligt ist oder von denen man 
ungewollt profitiert, zuhören zu lernen und sich zurücknehmen zu können und 
Sicherheiten und Gewissheiten aufzugeben […]“ (Kechaja/Foitzik 2021: 73).

Als Zielhorizont von Powersharing ruft Rosenstreich  (2018) die Unterstüt-
zung von Empowerment-Prozessen auf, die sodann eine Form solidarischen 
Handelns darstellen können. An dieser Schnittstelle liegt die strategische Ver-
bindung von Empowerment und Powersharing: „Powersharing bezeichnet das 
Zurverfügungstellen von Ressourcen für das Empowerment von minorisier-
ten Gruppen, ohne über deren Verwendung zu bestimmen. Solche Ressourcen 
können Zeit, Raum, Geld, materielle Ressourcen oder auch immaterielle Res-
sourcen wie Öffentlichkeit, Status oder Kompetenzen sein. Dies geschieht auf 
der Grundlage von Solidarität und nicht auf Grundlage von Vereinnahmung“ 
(Rosenstreich 2018: 9). Auch in der Bezugnahme auf Solidarität ist Powersharing 
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als Ansatz auf ein Gegenüber verwiesen, da sich solidarisches Handeln immer 
auf einen anderen Menschen oder anderes Kollektiv bezieht. Daher kann hier 
das solidarische Handeln als Scharnier zwischen den Polen Empowerment und 
Powersharing gelesen werden. In diesem Verständnis des Teilens von Macht geht 
es zum einen darum, die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten einzusetzen und da-
mit die Gestaltungsmöglichkeiten von anderen zu erweitern (vgl. Kechaja/Foit-
zik 2021: 71). An anderer Stelle wird Powersharing als Haltung bezeichnet. Pow-
ersharing äußert sich dann unter anderem durch ein Sich-Zurücknehmen, durch 
Zurückhaltung und mit Blick auf minorisierte Positionen das eigene Wissen auf-
zugeben, zuzuhören und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

In den referierten Lesarten des Powersharings, ein kritischer Hinweis sei er-
laubt, handelt es sich in Teilen um bildungsorientierte Vorstellungen von Emp-
owerment. Demnach müssen Menschen erst den Weg der Erkenntnis gehen, ihre 
Widerstände überwinden, ihre Positionen anerkennen, um dann den Schritt der 
Wiedergutmachung zu gehen. „Auf einer individuellen Ebene gilt es beim Pow-
ersharing zunächst einmal innezuhalten und nicht etwa in wilden Aktionismus 
oder paternalistische Hilfe zu verfallen. Gesellschaftliche Normen wirken tief, 
und um sie in Frage zu stellen und zu verlernen, bedarf es nach innen und nach 
außen Behutsamkeit, Demut, Zeit und Liebe“ (Nassir-Shahnian 2020: 39). Diese 
Dimension ist bildungstheoretisch und erkenntnispolitisch nachvollziehbar. Es 
ließe sich jedoch auch kritisch anfragen, ob es für die Frage der Machtteilung im 
Sinne der Bereitstellung von Ressourcen diese Subjektwerdung eines Menschen 
überhaupt braucht. Braucht es die Bildungsprozesse, die mit der Selbstoffenba-
rung der eigenen Privilegien einhergehen; braucht es die Anerkennung meines 
Gegenübers; braucht es die Zeit, diese individuellen Prozesse der Transformation 
zu gehen; braucht es die Zeit des Werdens und des Entscheidens?

Zugespitzt formuliert: Handelt es sich bei der Umverteilung von Macht und 
Ressourcen nicht um eine Praxis, die Menschen einfach tun können? Und könnte 
die Bewußtwerdung von Privilegien nicht marginalisierten Menschen schlicht 
auch gleichgültig sein, weil sie nicht zu ihren Aufgaben gehört? Eindrücklich 
ist dieser wichtige Hinweis bei Melanie Bee nachzulesen, die mit Rückgriff auf 
Ayşe K. Arslanoğlu12 zusammenfasst: „Wenn die Reflexion über Privilegien nicht 
mit politischen Aktionen verbunden ist, ist das Ziel nicht mehr soziale Verän-
derung, sondern die Bildung und Aufrechterhaltung von ‚guten‘ Subjekten, die 
miteinander um den Status des_der ‚Reinsten‘ und von Herrschaft ‚Befreitesten‘ 
konkurrieren. Dabei wird der Fokus von sozialen Strukturen auf Individuen, von 
transformativer auf moralische Politik verlegt.“13

Foitzik und Yupanqui Werner  (2020) verweisen in diesem Zusammenhang 
darauf, dass es sich in der Bewusstwerdung nur um einen ersten Schritt handelt 

12 http://outside.blogsport.de/images/otb2_stolzundvorurteil.PDF
13 www.migrazine.at/artikel/das-problem-mit-critical-whiteness

http://outside.blogsport.de/images/otb2_stolzundvorurteil.PDF
http://www.migrazine.at/artikel/das-problem-mit-critical-whiteness
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und zugleich „[d]as Konzept des Powersharings noch wenig konkret entwickelt 
[ist] […]“ (Foitzik/Yupanqui Werner 2020: 197). Mit Blick auf die theoretisch-
konzeptionelle Begründung von Powersharing lassen sich zwei Aspekte heraus-
stellen, die viele Ausführungen und Definitionen von Powersharing teilen.

Erstens wird diese Praxis konkretisiert in der Maxime des Gebens ohne Ein-
mischung oder Vereinnahmung. Diese Schnittstelle zwischen Powersharing und 
Empowerment macht gleichsam auch die Grenze zwischen den beiden Prozes-
sen aus. Es geht um das ‚Zur-Verfügung-Stellen‘, ohne die weitere Verwendung 
oder Praxis weiter mitzubestimmen zu suchen (u. a.  Bollwinkel  2020b). Es ist 
eine Umverteilung ohne den Anspruch auf Mitbestimmung oder Mitgestaltung 
des Gebrauchs oder Nutzens. Zweitens wird diese Praxis der Umverteilung von 
Macht und Ressourcen vielfach als solidarische Handlung bezeichnet, obwohl 
diese Markierungen in den genannten Debattenbeitragen unbestimmt bleiben. 
Hier anknüpfend lassen sich demnach zwei Lücken in den Debatten um Power-
sharing benennen. Erstens, die Konkretisierung der Praxis des Powersharings als 
‚Teilen von Ressourcen‘, und zweitens, Ausführungen zu den theoretisch-norma-
tiven Bezugspunkten, die im Zusammenhang mit Powersharing aufgerufen wer-
den, hier Solidarität und Verantwortung. Daher werden diese Aspekte im Fol-
genden aufgenommen und wird ein Vorschlag für die theoretisch-konzeptionelle 
Konkretisierung erarbeitet. Doch zunächst soll der Blick auf die internationale 
Politikwissenschaft einen erweiterten Zugang zu der Frage von Powersharing 
und Demokratie ermöglichen.

3.5 „Power Sharing in Deeply Divided Places“

In der internationalen und englischsprachigen Literatur findet sich der Gebrauch 
des Begriffs Powersharing (Power-sharing) insbesondere in der Politikwissen-
schaft (Political Science). Angesiedelt ist er dort in den Studien zur Friedens- und 
Konfliktforschung und in dem Themenfeld der ‚international relations‘. Hier be-
zieht sich der Begriff Powersharing interessanter Weise auf die Lösung von natio-
nalstaatlichen und regionalen Konflikten, die nach Bürgerkriegen oder bürger-
kriegsähnlichen Situationen vorherrschen können. Als ziviles Verfahren widmet 
es sich der Befriedung von Konflikten, das rund um sogenannte ‚ethnische‘ oder 
territoriale Konflikte an ‚tief gespaltenen Orten‘ (deeply divided places) (vgl. 
McEvoy/O’Leary 2013; Saravanamuttu 2016) als Teil einer Friedenslösung ver-
standen wird (vgl. Maekawa, 2020). Powersharing ist eine Form der Konflikt-
lösung, die auf die (Re-)Konstituierung und (Re-)Stabilisierung von gesellschaft-
lichen und staatlichen Ordnungen abzielt. Man spricht hierbei von ‚post-war 
state-building‘, das auch auf die Einflussnahme westlicher Bündnisse und In-
teressen und deren Durchsetzung in diesen Prozessen rekurriert und zu Recht 
kritisiert werden kann. Powersharing wird mit anderen Worten als Alternative 
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zu einer Aufspaltung oder Teilung von territorialen Regierungseinheiten konzep-
tioniert (vgl. Sisk/Barrios 2010: 262). Powersharing ist dann die Verteilung von 
Autonomiespielräumen auf regionaler und lokaler Ebene und die Möglichkeit 
der Mitbestimmung und Repräsentation, ohne dass hierdurch der gesellschaft-
liche Zusammenhalt oder eine zentrale Regierung geschwächt werden muss. Im 
Gegenteil: Powersharing wird als stabilisierend für Friedensprozesse und staat-
liche Ordnungen betrachtet und als legitimes Verfahren der Konfliktbearbeitung 
angesehen.

„Dabei handelt es sich darum, politische Institutionen zu schaffen, die sicher-
stellen, dass alle wichtigen gesellschaftlichen Interessen, z. B. solche, die sich an 
ethnischen, nationalen oder religiösen Gruppen festmachen lassen, innerhalb 
der Strukturen und der Entscheidungsprozesse des Regierens einen Platz finden. 
(…). Power Sharing umfasst ein weites Spektrum verschiedener politischer Ar-
rangements, die den wichtigsten Segmenten der Gesellschaft eine Vertretung und 
einen Einfluss bezüglich des Regierens sichern. Üblicherweise werden diese in 
Verfassungsregelungen festgeschrieben“ (Sisk/Barrios 2010: 261).

Während die Debatte über Powersharing in Prozessen der De- und Rekolo-
nialisierung von Territorien verhaftet ist (vgl. Sisk/Barrios 2010: 262) und es sich 
um eine ‚eurozentristische‘ Perspektive ‚westlicher kapitalistisch organisierter 
Demokratien‘ handelt, ermöglicht das Konzept Powersharing andererseits auch 
das Reflexivwerden gesellschaftlicher Konfliktlinien innerhalb eben dieser ‚west-
lichen kapitalistischen Demokratien‘. Bereits  1995 wurde im Zusammenhang 
von rassismuskritischen wissenschaftlichen Perspektiven auf die Konflikthaf-
tigkeit und Gewaltförmigkeit rassifizierender und antisemitischer gesellschaft-
licher Strukturen verwiesen und auf die hiermit einhergehenden Spaltungen 
und destabilisierenden Effekten auf die gesellschaftliche Ordnung und den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt (vgl. Guinier 1995: 44). Die politikwissenschaft-
lichen Verwendungszusammenhänge von Powerharing verweisen auf die Frage, 
wie in sogenannten ‚westlichen demokratischen Gesellschaften‘14 Konflikte sowie 
Macht- und Gewaltverhältnisse reguliert werden können. Dies geschieht dem 
Anspruch nach durch die Institutionen der formalen demokratischen Regulie-
rungs- und Regierungsmechanismen (Politik und ihre Verwaltungseinheiten). 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die formal demo-
kratischen Institutionen mit ihren traditionellen Modellen der Mitbestimmung 
und Entscheidungsfindung nach dem Prinzip ‚Winner takes it all‘ (Das Recht 
der Mehrheit) die gesellschaftlich dominanten Positionen begünstigt, aber für 
minorisierte Gruppen eine solche Machtverteilung weder als legitim erscheint 
noch einen positiven Effekt in Form von Stabilität und Sicherheit mit sich bringt 
(vgl. Guinier 1995: 43). Brendan O’Leary (2013) geht in seinem Beitrag „Power 
Sharing in Deeply Divided Places“ auf die verschiedenen Bedeutungsebenen von 

14 Zur kritischen Inblicknahme und Konstruktion des Westens siehe Stuart Hall (1994).
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Powersharing und die darin enthaltenen verschiedenen Dimensionen von Macht 
ein: „In standard English, power is the ability to act, to be able to produce an 
intended effect“ (O’Leary 2013: 1). Hier taucht die hierarchisierende Figur der 
Mächtigen auf, denen die Machtlosen gegenüberstehen. Den Machtlosen fehlt die 
Optionen, Dinge zu tun, die sie vielleicht tun wollen. Die Mächtigen stehen auf 
der Gegenseite dieser Möglichkeiten. Das Teilen von Macht bedeutet dann, dass 
der Zugang zu den Fähigkeiten, Dinge zu tun, verteilt wird, so O’Leary. „Power is 
also a synonym for authority, jurisdiction, control, command, sway, or dominion, 
as well as the capacity to persuade, induce, constrain, oblige, or force. It follows 
that power sharing minimally means widening the access of persons or groups 
to the same domains or attributes“ (ebd.). Im allgemeinen Sprachgebrauch, so 
O’Leary weiter, wird Macht auch als ‚Besitz‘ (possession) verstanden, den die-
jenigen innehaben, die Autorität oder Einfluss auf andere haben, insbesondere 
von öffentlichen Amtsträgern, Regierungen, Beamten, Verwaltungen oder Ein-
richtungen. „Power sharing, therefore, broadens membership of ‚the powers that 
be‘. It also requires that the included parties have access to key and observable 
‚decision making“‘ (O’Leary 2013: 1).

Die insbesondere politikwissenschaftlichen internationalen Diskurse, aber 
auch die deutschsprachigen demokratietheoretischen Ausarbeitungen zu Teil-
habe und Ausschluss verweisen also darauf, dass Beteiligungsmöglichkeiten und 
Beteiligungsformen in demokratischen Ordnungen inklusive ihrer Institutionen 
in Politik und Verwaltung wichtige Dimensionen von Powersharing darstellen. 
Sofern politische Mitbestimmung und Entscheidungsmacht an formalisierte 
Mehrheitsprinzipien gebunden sind, handelt es sich um machtpolitische Ent-
scheidungssysteme. Diese formaldemokratischen Verfahren entfalten eine hohe 
selektive Wirkung, da vor allem ressourcenstarke, etablierte und prominente 
Mitglieder hohe Chancen auf Beteiligung haben (Jörke 2013: 498). Dieses macht-
politische Kräfteverhältnis ist insofern problematisch, als dass es nicht nur durch 
inhaltliche Debatten, Positionen und Meinungen bestimmt wird, sondern auch 
durch soziale Kategorien wie Geschlecht, Alter, Religion, natio-ethno-kulturel-
le Positionen usw. – und den damit einhergehenden De-Privilegierungen. Das 
demokratische Prinzip soll ermöglichen, dass alle in einem Gesellschaftskörper 
zusammengefassten Individuen gleichberechtigt an politischen Entscheidungs-
prozessen teilhaben dürfen, unabhängig von ihrer sozialen Positionierung (Gei-
sen  et  al. 2013: 11). „Wenn sich als demokratisch verstehende Organisationen 
die Gleichbehandlung als Postulat propagieren, jedoch die unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Positionierungen von Menschen unberücksichtigt lassen, 
produzieren sie damit entgegen ihrem Postulat verdeckte Ungleichbehandlung. 
Damit ist das zentrale Problem formaldemokratischer Verfahren umrissen. Sie 
enthalten eine ‚demokratietheoretische Gleichheitsfiktion‘ (Jörke 2013: 498), die 
‚demokratische Schattenexistenzen‘ (Lessenich  2019: 14) produziert.“ (Cheha-
ta 2021: 153) Ein wesentliches Problem der Gleichheitsfiktion in demokratischen 
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Ordnungen besteht laut Jörke darin, dass sie die exkludierenden Effekte existie-
render Verfahren und Praktiken veschleiere (vgl. Jörke 2013: 498). Zudem ma-
che sie Entscheidungen auf Basis formaldemokratischer Verfahren immun gegen 
Kritik und entfalte eine ideologische Wirkung, denn formaldemokratische Ver-
fahren sehen sich ja in einer der politischen Gleichheit verpflichteten Position 
begründet. Dieses normative Ideal führt zu formalisierten Institutionalisierungs-
formen, die in ihrer Wirkung ihrem Ideal entgegengesetzt sind (vgl. ebd.).

Powersharing erlaubt es also, ‚westliche Gesellschaften‘ auf ihr Versprechen 
pluralistischer Demokratie kritisch anzufragen (vgl. Foroutan 2019). Das betrifft 
vor allem die notwendige Anerkennung exkludierender Effekte einer Gleich-
heitsfiktion in formaldemokratischen Strukturen. Hierbei geht es darum aufzu-
zeigen, wie auch innerhalb der Grenzen eines universalistisch orientierten de-
liberativen Demokratiemodells bestimmte Gruppen der Bevölkerung (die ihre 
Forderungen nicht erfüllt finden und von den bestehenden Strukturen nicht re-
präsentiert werden) unter der Perspektive des Powersharings die Möglichkeiten 
zur Ausgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse einfordern und erhalten 
können (vgl. Benhabib 2002: 148). „Since the principle that the voice of all those 
affected by a norm, a legislation, a policy be included in the democratic discourse 
leading to its adoption is fundamental to deliberative democracy, this model is 
open to a variety of institutional arrangements that can assure the inclusion of 
such voices“ (ebd.). Die Stimmen all derer, die von einer Norm, einem Verfah-
ren, einem Regelwerk, einem Gesetz, also einer Politik betroffen sind, sind an 
den dazugehörigen Entscheidungsprozessen zu beteiligen – und dafür müssen 
die angemessenen Vorkehrungen, Arrangements oder Institutionen geschaffen 
werden. Pluralität, die unterschiedliche Verschiedenheit von Menschen, sollte 
kein Hinderungsgrund sein, an demokratischen Entscheidungsfindungsverfah-
ren teilzuhaben (vgl. ebd.).

In Prozesse des Powersharings gehört demzufolge auch die Analyse ‚regu-
lärer‘ Verfahrensweisen in demokratischen Ordnungen, die offenlegen, welche 
Vorstellungen ‚angemessener‘ politischer Beteiligung das System enthält und 
damit indirekt Ausschlüsse produziert. Dies betrifft nicht nur die Vorstellungen 
davon, wie eine politische Vertretung zu organisieren ist, sondern auch davon, 
auf welche Art und Weise sich Menschen beteiligen sollen (vgl. Chehata 2021). 
Insbesondere feministische Politikwissenschaftler*innen haben analysiert, dass 
klassische Verständnisse von Politik sowohl bestimmte Formen als auch die The-
men von Partizipation prägen. Diese Formen und Themen beschreiben jedoch 
„nicht die Partizipationsformen und -themen aller, sondern v. a. diejenigen sta-
tushöherer Gruppen“ (Munsch 2013: 193). Powersharing ist dann die Erhöhung 
der Einflussnahme auf politische Entscheidungsfindungen (Guinier 1995: 44; vgl. 
Phillips 2009: 163), ohne dass es zu einer Verbesonderung oder Fixierung der 
Positionierungen aufgrund von Kategorien wie Religion, Ethnizität, Kultur usw. 
kommen sollte. Powersharing versteht sich infolgedessen nicht als Prozess, um 
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‚kulturelle Sonderechte‘ oder ‚migrantische Sonderrechte‘ einzulösen, sondern 
als Einlösung der ‚Standard-Bürger*innenrechte‘ in pluralistischen Demokratien 
(vgl. Phillips 2009: 164).

„Special power sharing arrangements can also involve proportional repre-
sentation as well as local and regional assemblies, and the devolution of power 
from the center to the periphery“ (Benhabib 2002: 148). Im Anschluss an diese 
demokratietheoretische Einbettung der (internationalen) Powersharing-Pers-
pektiven sollen nun – an den Hinweis einer fehlenden theorie-konzeptionellen 
Begründung von Powersharing (vgl. Foitzik/Werner  2020) anknüpfend  – mit 
Verantwortung und Solidarität zwei begriffliche Fundierungsversuche vorgelegt 
werden.

3.6 Verantwortung und Solidarität: 
theorie-konzeptionelle Überlegungen

„Powersharing lehne ich hier an solidarische Handlungen von Menschen mit Pri-
vilegien an, die sich aus einer Position der Verantwortlichkeit für die historische 
und aktuelle, soziale und ökonomische Bevorteilung aus unterdrückerischen 
Strukturen ergeben und sich für Öffnung und Umverteilung von Ressourcen, 
Zugängen und Diskursen einsetzen“ (Nassir-Shahnian 2020: 30). Natascha Ana-
hita Nassir-Shahnian bestimmt das Erkennen von Machtstrukturen und der 
eigenen (privilegierten) Position sowie den Einsatz für Veränderungen dieser 
Verhältnisse als Powersharing und setzt dieses Handeln in ein Verhältnis mit Ver-
antwortung und Solidarität. Die Auseinandersetzung mit diesen beiden Begriffen 
dient nicht nur der Rekonstruktion eines Kernbezugspunktes von Powersharing, 
sondern ermöglicht erst eine theoretisch-konzeptionelle Fundierung.

Verantwortung

In der Konzeptionierung und Praxis des Powersharings lassen sich zwei Formen 
von Verantwortung beschreiben: responsibility und accountability. Die Respon-
sibilisierung geht von einer dreifachen Relationierung aus. Jemand (Verant-
wortungssubjekt) ist verantwortlich für etwas (Verantwortungsobjekt) und vor 
jemandem (Verantwortungsinstanz) (vgl. Bayertz  1995: 14–16). Diese mora-
lisch codierte Verantwortung eines Individuums zeichnet die meisten Modelle 
von Verantwortung aus. Neben dieser responsibility wird im Powersharing die 
accountability als eine Form freiwilliger Selbstverpflichtung aufgerufen (Cheha-
ta 2020: 315).

In den Texten zu Powersharing scheint trotz des Verweises auf die Positionen 
privilegiert/depriveligert mit der Aufforderung zu verantwortlichem Handeln 
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nicht eine Kausalverantwortung verbunden zu sein – das heißt, Verantwortung 
zu tragen, weil man etwas verursacht hat. Die vielen Formulierungen, die dazu 
auffordern, sich der ja zumeist unsichtbaren Privilegien, bewusst zu werden, las-
sen sich eher so verstehen, dass es hier um eine Verantwortung im Sinne von 
Rollen- und Erfüllbarkeitsverantwortung geht, die partiell privilegierte Positio-
nen einnehmen sollen. Das heißt, dass sie aufgrund ihrer Rolle, Fähigkeiten und 
Funktionen in der Verantwortung stehen, Teil der Lösung eines Problems zu sein 
oder zu werden. Menschen werden im Powersharing also responsibilisiert, die Fä-
higkeiten und Möglichkeiten einzusetzen, die sie aufgrund ihrer Position inne-
haben.

Neben der moralisch codierten Verantwortung des Individuums (responsi-
bility) lässt sich im Powersharing auch die accountability als Form freiwilliger 
Selbstverpflichtung feststellen. In Strategien des Powersharings sind privilegierte 
Positionen im Sinne der accountability angesprochen, einen Beitrag zu gesell-
schaftlichen Veränderungen im Hinblick auf sozial gerechte Verhältnisse zu leis-
ten. Privilegiert ‚zu sein‘ oder Privilegien zugewiesen zu bekommen, impliziert 
in der Dimension der accountability eine Zurechnungsverantwortung. Das heißt, 
dass eine Person Verantwortung für eine Aufgabe oder Problemlösung über-
nimmt, die an sie herangetragen wird, und dass diese Person die Bereitschaft hat, 
zu einer verantwortenden Person zu werden (vgl. Chehata 2020). Zwei Dimensio-
nen von Verantwortung also, die in Konzeptionen von Powersharing zusammen-
fließen: Die Rollen- und Erfüllbarkeitsverantwortung (responsibility), die sich auf 
die Gegenwart richtet und die Zurechnungsverantwortung (accountability), die 
sich von der Gegenwart in die Zukunft hinein entfaltet.

Verantwortung und Solidarität sind aber darüber hinaus gebunden an die Ana-
lyse gesellschaftlicher Verhältnisse. Geprägt durch die Erfahrungen des national-
sozialistischen und kommunistischen Totalitarismus, des Krieges und des Exils, 
steht für Zygmund Bauman die Verantwortung, Freiheit und Selbstbestimmung 
der Menschen im Zentrum seiner Analysen. Um moralische Verantwortung zu 
entwickeln, setzt Bauman die soziale Nähe des Anderen voraus. „Er lehnt starre 
Regeln und Regulierungen ab und betont stattdessen die Signifikanz [Bedeut-
samkeit] der gelebten Begegnung mit dem Anderen“ (Lyon 2013: 18). Dabei geht 
er davon aus, dass Gesellschaften, wie wir sie heute beobachten können, kein Zu-
fall sind, sondern zu dem gemacht wurden, was sie sind – und deshalb prinzipiell 
als gestaltbar und veränderbar anzusehen sind. (vgl. Bauman 2000: 247) Der Be-
griff moralischer Verantwortung ist bei Bauman grundlegend verknüpft mit einer 
kritischen Betrachtung der Elemente der Moderne. Für ihn ist die Moderne kei-
ne eindeutige Fortschrittsentwicklung, sondern ein enorm ambivalenter Prozess. 
Den Holocaust und Totalitarismus insgesamt interpretiert er als ‚Kind der Mo-
derne‘ und nicht als ihren ‚Unfall‘ (Bauman 2002). Sein Werk „Liquid Modernity“ 
ist daher wegweisend auch für die Analyse zu Fragen aktueller gesellschaftlicher 
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Spaltungen und gewaltvoller Ausschlüsse als Teil moderner Gesellschaften. Ras-
sismus, Antisemitismus, Verschwörungsideologien, „die Angst vor den anderen“ 
(Baumann  2016) sind Phänomene, deren Quelle nicht ‚vom gesellschaftlichen 
Rande her‘ zu verstehen ist. Vielmehr sind aktuelle nationalistisch-völkische und 
diversitätsfeindliche Polarisierungen und die partielle Delegitimierung demokra-
tischer und zivilgesellschaftlicher Akteur*innen ein Effekt zentraler gesellschaft-
licher Ungleichwertigkeitsordnungen und einer, nach Baumann, abwesenden 
(staatlichen) moralischen Verantwortung. Die Frage der Verantwortung erhält 
also zentralen Stellenwert, da sie zum einen auf die gesellschaftlichen Verhält-
nisse und zum anderen auf die Ausgestaltung demokratischer Ordnungen ver-
wiesen ist, und ermöglicht es somit, Powersharing als gesellschaftlich situierte 
Praxis zu konzeptionalisieren.

Solidarität

Neben der Verantwortung lassen sich bestimmte Formen solidarischen Handelns 
und kollektive Projekte als eine Gegenbewegung zu gesellschaftlichen Spaltungs-
tendenzen lesen. Gesellschaftliche Entwicklungen führen, so gegenwartsanaly-
tische Annahmen, demnach sowohl zur Auflösung von Formen solidarischen 
Handelns als auch zu neuen Formen von Solidarität. „Für gewöhnlich wird 
unter dem Begriff [Solidarität] ein gemeinsames Einstehen für geteilte Interes-
sen verstanden, wobei die Voraussetzung dafür die emotionale Verbundenheit 
der Handelnden ist bzw. ihre Wahrnehmung, dass sie etwas miteinander teilen.“15 
Solidarität wird also häufig als soziale Solidarität verhandelt und verweist auf 
eine zumeist nationalstaatliche gerahmte Zugehörigkeitsordnung. Zu fragen ist, 
wer dieser Ordnung angehört, wie man Teil dieser Ordnung wird und wem der 
Zugang verwehrt wird? Denn eine so verstandene Solidarität als gesellschaftli-
cher Zusammenhalt, als eine nach innen praktizierte Solidarität produziert ein 
Außen, konstituiert sich über die Abgrenzung zum ‚Fremden‘. Von daher ist es 
nicht überraschend, dass sich unter den neuen Formen der Solidarität auch sol-
che befinden, die man als völkisch-nationalistische Solidarität oder exklusive So-
lidarität bezeichnen kann.

Darüber hinaus unterliegt die Vorstellung sozialer Solidarität dem Mecha-
nismus einer Stabilisierung bestehender Verhältnisse und der Unterbindung 
von Prozessen der Transformation. „Solidarität knüpft ein soziales Band, das – 
so die Vorstellung  – die Menschen verbindet, Gemeinschaft stiftet. Den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt gewährleistet. Solidarität, so verstanden, ist ein 
Instrument der Herstellung oder Wiederherstellung gesellschaftlicher Einheit, 

15 Stephan Lessenich im Interview: www.fes.de/akademie-management-und-politik/
veroeffentlichungen/mup-interviews/solidaritaet-in-zeiten-der-krise

http://www.fes.de/akademie-management-und-politik/veroeffentlichungen/mup-interviews/solidaritaet-in-zeiten-der-krise
http://www.fes.de/akademie-management-und-politik/veroeffentlichungen/mup-interviews/solidaritaet-in-zeiten-der-krise
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der Stabilisierung und Verfestigung ja Zementierung der sozialen Verhältnisse“ 
(Lessenich 2019: 115). Spätestens an diesem Punkt sollte deutlich geworden sein, 
warum es im Zusammenhang von Powersharing eine theorie-konzeptionelle Be-
stimmung von Solidarität braucht, möchte man nicht durch die Hintertür der 
Solidarität exklusive und exkludierende Bestrebungen stützen. Zudem zeigt sich, 
dass die Bestimmung von Powersharing als solidarisches Handeln auf Grund-
lage geteilter Interessen und emotionaler Verbundenheit unterkomplex ist und 
die Bedingungen sozialer Ungleichheitsverhältnisse, die in Strategien des Power-
sharings zentral sind, in diesem Verständnis solidarischen Handelns nicht auf-
scheinen.

Praktiken des Powersharings begründen sich in der Differenz von Privilegie-
rung und Diskriminierung. Diese Differenz ruft eben nicht das geteilte Interesse 
auf, sondern in erster Linie die Unterschiedlichkeit. Powersharing bedeute dem-
nach Macht und Ressourcen zu teilen ohne prüfen und gewährleisten zu können, 
ob dessen Gebrauch dann gemeinsamen Interessen folgt. „Eine grundlegende 
Herausforderung von Powersharing besteht darin, aus einer reflektierten Macht-
position heraus auszuhalten, dass Menschen andere Interessen haben und andere 
Entscheidungen treffen, als das, was von einem selbst als richtig empfunden wird 
und die Unterstützung ihrer Anliegen nicht davon abhängig zu machen“ (Rosen-
streich 2018: 9). Daher kann eine theorie-konzeptionelle Begründung von Pow-
ersharing als solidarisches Handeln nur als ‚Solidarität in und trotz Differenz‘ ge-
dacht werden. Solidarität erscheint im Powersharing damit sowohl als normative 
als auch als regulative Idee von Gerechtigkeit im Sinne einer gemeinsamen Praxis 
des Bekämpfens wahrgenommener sozialer Missstände von und an unterschied-
lichen Punkten.

Solidarität lässt sich vor diesem Hintergrund als die Bearbeitung eines ‚demo-
kratischen Grenzregimes‘ verorten (Lessenich 2019: 116). Hierbei wird die Praxis 
der Solidarität in die Aushandlungsprozesse rund um die Verteilungsfragen von 
Teilhabe-Optionen und die Prozesse der Öffnung und Schließung von demokra-
tischen Berechtigungsräumen angesiedelt. Solidarität erfährt hierüber ein ‚de-
mokratisch/politisches‘ Moment, das gesellschaftlichen Konflikten und Kämpfen 
zu eigen sein kann (vgl. Lessenich 2019: 122). Solidarische Praktiken sind in die-
sem Sinne solcherlei Praktiken, „[…] die nicht, wie Schließungsprozesse dies in 
der Regel bezwecken, eine gegebene Verteilungsordnung stabilisieren, […], son-
dern […] vielmehr die herrschenden Verteilungsordnungen in Frage [stellen] – 
was entsprechende Widerstände derjenigen provoziert, die  unter  gegebenen 
Bedingungen das Privileg der Berechtigung genießen“  (ebd.: 123). Während 
Konzeptionen sozialer Solidarität also gesellschaftsstabilisierend gedacht werden, 
lässt sich hier ein Konzept von Solidarität ausbuchstabieren, das auf eine Desta-
bilisierung gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse und Ordnungen abzielt.

Powersharing als solidarisches Handeln knüpft daher nicht am Prinzip der 
Gleichheit an. Powersharing ist vielmehr eine solidarische Praxis, die wegen und 
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trotz Differenz vollzogen wird. Solidarität ist keine Praxis unter Gleichen, viel-
mehr verweist die Anerkennung von Differenz im Akt der kooperativen Kämp-
fe und in geteilten Anliegen auf ihre Grenzbearbeitung. Hierbei braucht es kein 
‚Sich Erkennen im Anderen‘, sondern solidarisches Handeln „[…] setzt voraus, 
dass es gerade nicht geteilte […] Grundlagen gibt und dass dieses Trennende 
temporär überwunden werden kann“  (Lessenich  2019: 118).  Oliver Marchart 
spricht sich – insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender exklusiver So-
lidarisierungsformen – für eine „Entsolidarisierung mit dem Eigenen“ als Vor-
aussetzung für Solidarität aus, die auf Andere bezogen ist (Machart zitiert nach 
Mecheril 2014: 81). Brunkhorst (1997) formuliert den „moralischen Fortschritt“ 
in der Umstellung von einer „Solidarität unter Freunden“ zu einer „Solidarität 
unter Fremden“.

Die Solidarität des Powersharings ist aber kein „Handeln für Andere“, son-
dern kollektives Handeln, das über Ordnungen der Zugehörigkeit hinausreicht. 
Solidarisches Handeln findet nicht „stellvertretend“ statt, sondern im Voll-
zug eines „gemeinsamen Eintretens“ für  „geteilte Belange“ (Lessenich  2019: 
116). Praxen und Politiken des Powersharings benötigen auf einer allgemeineren 
Ebene den geteilten Zielhorizont sozialer Gerechtigkeit. Gleichzeitig geht Soli-
darität über die bloße Orientierung an Gerechtigkeit als Verteilungsgerechtig-
keit hinaus, denn diese solidarische Praxis des Powersharings begründet sich in 
der Abwesenheit von Gleichheit und der Abwesenheit gerechter Verteilung. Les-
senich macht darauf aufmerksam, dass ein solches Verständnis von Solidarität 
nicht staatlich inszeniert, sondern ausschließlich aus der Zivilgesellschaft heraus 
gefördert werden kann. Denn staatliche Institutionen beziehen sich vor allem auf 
den sozialen Zusammenhalt in lokalen oder nationalen Gemeinschaften. Eine so-
lidarische Praxis, die nicht unter „Gleichen“ stattfindet, nimmt aber gerade dieje-
nigen in den Blick, die nicht oder noch nicht zur gesellschaftlichen Gemeinschaft 
gehören. Diese spezifische Solidarität des Powersharings, eine ‚Solidarität in und 
wegen Differenz‘, bildet zudem die normative und analytische Grundlage einer 
zukunftsweisenden Idee postkommunitärer Solidarformen als essentielle Bedin-
gung für plurale demokratische Gesellschaften (vgl. Broden/Mecheril 2014).

„In solidarischen Praktiken wird der normative Rahmen einer Gesellschaft auf den 

Prüfstein gestellt, kritisiert oder verändert. Daher sollen sowohl die Handlungs- als 

auch die Urteilsebene einbezogen und solidarische Praktiken als Wechselspiel eines 

Denkens ohne Geländer und eines kollektiven, politischen Handelns begriffen wer-

den“ (Heindl/Stüber 2019: 359).

Während Machtverhältnisse häufig als Hierarchien beschrieben werden, ver-
weist ein solidarisches Powersharing auf einen beweglichen und relationalen 
Machtbegriff. Das heißt auch, dass es kein Limit von Macht gibt. Sie ist nicht be-
grenzt oder ein Kuchen, der geteilt werden muss und irgendwann aufgebraucht 
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ist. Menschen können machtvoll handeln, Macht innehaben, ohne dass andere 
ihrerseits Macht abgeben. In einem relationalen Machtverständnis verfügen alle 
Menschen in ihren kontextabhängigen Positionen über unterschiedliche Hand-
lungsspielräume.

Macht entsteht, wann immer sich Menschen zusammentun, gemeinsam han-
deln und einen Sinnhorizont entstehen lassen. Macht entspringt also unserer 
Fähigkeit, nicht nur einfach etwas zu tun, sondern auch uns mit anderen ins Ver-
hältnis zu setzen und zusammenzuschließen. Sinn ist also eine Frage des ‚Sich 
aufeinander Beziehens‘. Dieses Sich aufeinander Beziehen setzt keine Gleichheit 
voraus. Das Aufeinanderbezogensein ist nicht angewiesen auf einen geteilten 
Ausgangspunkt, sondern auf einen Sinnhorizont, ein Beziehungsnetz, das größer 
ist der*die Einzelne. Damit ist Macht überindividuell und überörtlich und sie ist 
angewiesen auf einen Sinnhorizont. Macht verbindet sich mit Sinn. So entstehen 
viele Räume der Macht, die sich in Teilen stützen, aber manchmal auch im Wi-
derstreit oder im Kampf zueinander stehen. Wir als Einzelne nehmen nur dann 
an einem Sinn teil, wenn wir auf irgendeine Art und Weise auf einander bezogen 
sind. Ein relationaler Begriff von Macht ist angewiesen auf einen kollektiven Zu-
sammenhang. Er beruht nicht auf Gewalt, sondern auf dem Willen, oder genauer 
auf einem gemeinsamen Willen, der ein Handlungs-Kontinuum hervorbringt 
(Han 2014: 100). Ein solidarisch konzeptioniertes Powersharing verweist auf kol-
lektive Praktiken „[…] welche in das menschliche Bezugsgewebe eingreifen und 
den Lauf der Welt verändern, indem sie ihrerseits etwas Neues erzeugen. Politisch 
ist das Handeln nicht nur aufgrund seiner Kollektivität und Gestaltungsmacht, 
sondern gerade auch, weil es sich in die allgemeinen Fragen des Zusammenle-
bens einmischt und im Diskurs darüber Position bezieht“ (Heindl/Stüber 2019: 
360). In einem solchen Verständnis von Macht ist Powersharing kein Privileg 
privilegierter Positionen. Und trotzdem ist Powersharing als Machtumverteilung 
die Geste von Menschen in ihren jeweiligen spezifischen Positionen, in denen 
sie Vorteile genießen; ihr Anteil, daran eine gerechtere Welt zu schaffen, indem 
sie die privilegierten Zugänge teilen oder auf sie verzichten. Es braucht Power-
sharing von strukturell privilegierten Menschen und weißen Institutionen. Es ist 
aber nicht die Geste des Gebens, die dieses Powersharing als bewegliche Macht 
auszeichnet, sondern die des Verzichts. Es ist die Freiheit des systematischen Ver-
zichts. Hier könnte man Mai-Anh Bogers „Warum Empowerment schmerzt“ 
(2020) erweitern um: warum auch wahrhaftiges Powersharing schmerzt.
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4. Resilienz

„Anzeichen von Resilienz sind – vielfach verdeckt aber dennoch überall – zu finden 

bei den Schwarzen Menschen Deutschlands: bei der Formulierung und im Einstehen 

für eigene Schwarze Politiken, bei dem großen Interesse an der (Wieder-)Entdeckung 

Schwarzen, afrikanischen und diasporischen Wissens, bei den verschiedensten Arten 

der Rückverbindung mit den persönlichen Herkünften, ob durch Urlaubsreisen, Lek-

türen, Besuchen von Zusammenkünften oder Pflege von Ritualen und natürlich bei 

den im Augenblick gerade erstarkenden Bewegungen von Schwarzer Solidarität wie 

z. B. BlackLivesMatter.“ (Bollwinkel 2020: 24)

4.1 Einleitung – Resilienz als Schlüsselbegriff 
des 21. Jahrhunderts

Schlüsselbegriffe, in denen sich die Signatur einer Zeit paradigmatisch verdichtet, 
sind selten rein deskriptiv. „Sie bündeln die Herausforderungen, denen sich eine 
Epoche ausgesetzt sieht, und geben zugleich an, wie diesen zu begegnen wäre. 
Sie fordern zum Handeln auf und weisen ihm die Richtung“ (Bröckling 2017: 1). 
Wirft man einen Blick in die rein quantitative Nutzung des Begriffs Resilienz, so 
zeigt sich eine scheinbar unaufhaltsame Zunahme ab den 2000er-Jahren. Seitdem 
hat sich der Gebrauch des Begriffs verzehnfacht (vgl. Bonß 2015: 15).

Diese stetig wachsende Aufmerksamkeit, die das Konzept Resilienz in nahezu 
allen gesellschaftlichen Bereichen erfährt (vgl. Bonß 2015: 5), sagt jedoch noch 
nichts über die Qualität des Gebrauchs aus. Die kurze Zeitspanne, in der der Re-
silienzbegriff von einem Nischen- zu einem modischen Mainstreambegriff avan-
cierte, geht einher mit einer gewissen Unschärfe, die dafür sorgt, dass er für die 
unterschiedlichsten Felder und Disziplinen Verwendung findet (vgl. Wink 2016). 
Resilienz ist zu einem „Leitbegriff wissenschaftlicher und populärwissenschaftli-
cher Publikationen aufgestiegen“ (Vogt und Schneider 2016, 2018; Endreß/Mau-
rer 2015, Wink 2016, Meyen et al. 2017).

In unserer Gegenwart ist das Konzept der Resilienz Thema unterschiedlichs-
ter Wissenschaften und Handlungsfelder, wie beispielsweise für psychologische, 
medizinische, pädagogische, politische, technische, marktwirtschaftliche und 
sogar militärische Zusammenhänge (Bröckling  2017: 20). Entsprechend exis-
tiert eine Fülle an Definitionsversuchen zu Resilienz unter anderem in der Ent-
wicklungspsychologie und den Gesundheitswissenschaften, der Sozialen Arbeit, 
in den Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften, in der Sicherheits-, Risiko- 
und Katastrophenforschung, in der Klima- und Nachhaltigkeitsforschung, in der 
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Geographie usw., „die sich zwar nicht auf einen Nenner bringen lassen, sich aber 
wechselseitig überlagern und beeinflussen“ (Bröckling 2017).16

Definitionen zu Resilienz unterschiedlicher Fachwissenschaften:

Ökologie: „measure of the persistence of systems and their ability to absorb change and 

disturbance and still maintain the same relationships between populations or state vari-

ables“ (Holling 1973);

Sozialökologie: the „capacity of a system to absorb disturbance and re-organize while un-

dergoing change so as to still retain essentially the same function, structure, identity and 

feedbacks“ (Walker et al. 2004);

Sozialgeografie: „the ability of groups or Communitys to cope with external stresses and 

disturbances as a result of social, political, and environmental change“ (Adger 2000);

Wirtschaftswissenschaft: „the ability of the system to withstand either market or environ-

mental shocks without losing the capacity to allocate resources efficiently“ (Perrings 2006);

Vergleichende Wirtschaftswissenschaft: „the ability of asocial system (society, commu-

nity, organization) to reactand adapt to abrupt challenges (internal or external) and/or to 

avoid gradually drifting along destructive slippery slopes“ (institutional resilience, Aligica 

und Tarko 2014).

Zitiert nach: Meyen, Michael/Karidi, Maria/Hartmann, Silja/Weiß, Matthias/Högl, Martin 

(2017): Der Resilienzdiskurs. Eine Foucault’sche Diskursanalyse. In: GAIA Ecological Per-

spectives for Science and Society; 26/S1, S. 166–173.

Die Verwendung, sowie das Verständnis von Resilienz sind meist abhängig von 
dem jeweiligen Anwendungskontext (Fathi  2018: 29). Judith Rahner  (2021) 
setzt Resilienz in den engeren Zusammenhang mit dem Erstarken autoritärer, 
antiliberaler, vielfaltsfeindlicher und nationalistischer Dynamiken sowie den 
damit einhergehenden gesellschaftlichen Polarisierungen. Für das Praxishand-
buch Resilienz in der Jugendarbeit. Widerstandsfähigkeit gegen Extremismus 
und Ideologien der Ungleichheiten hat Judith Rahner folgende Definition zu-
grunde gelegt:

16 Eine Zusammenstellung findet sich bei Fran  H.  Norris u.  a., „Community Resilience as 
a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness“, in: American 
Journal for Community Psychology 41 (2008), S. 127–150.
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„Resilienz ist die Fähigkeit, Krisen und Risikofaktoren wie menschenfeindliche und 

antidemokratische Dynamiken, Ideen und Situationen durch Rückgriff auf organisa-

tionale, fachliche und persönliche Ressourcen zu bewältigen und sie als Anlass für 

Entwicklungen zu nutzen, um für zukünftige Herausforderungen widerstandsfähig zu 

sein“ (Rahner 2021: 10).

Feststellen lässt sich eine fortschreitende Ausdifferenzierung von Resilienz auch 
an zahllosen Programmen zur Resilienzförderung, sowohl in Forschungs- als 
auch Förderprogrammen, Gesundheitsprogrammen oder pädagogischen und 
politischen Programmen. Hinzu kommt, dass die jeweiligen Forschungsansätze 
mittlerweile unterschiedliche Ebenen und Gegenstände zum Forschungsobjekt 
von Resilienz erheben.

Als resilient gelten mittlerweile neben dem Menschen auch Unternehmen, 
Märkte, Organisationen, Städte, Netzwerke, Institutionen, Infrastrukturen, 
Communitys, Populationen, Bevölkerungsgruppen und Ökosysteme. Dies be-
stätigt sich mit Blick auf die internationale Debatte in den Sozialwissenschaften, 
man spricht hier von „Urban Resilience“ (vgl. Cheshmehzangi  2020; Eraydin/
Taşan-Kok 2013), von „Family Resilience“ (vgl. Becvar 2013) oder wahlweise von 
„Community and Family Resilience“ (vgl. Stout/Harrist 2021) oder von „Resi-
lience for All“ (vgl. Wilson 2018). Insgesamt ist die internationale Literatur stär-
ker über Themen und Forschungsgegenstände strukturiert als durch disziplinä-
re Zugehörigkeiten. Gegenwärtig lassen sich neben diesen Themenfeldern zwei 
aktuelle Thematisierungen ausmachen, die von besonderem Interesse sind. Das 
ist zum einen der Zusammenhang von Resilienz und Migration, wobei viele der 
Beiträge sich um den Begriff ‚Refugee‘ formieren (vgl. Güngör/Strohmeier 2020; 
Ejorh  2015; Roberto/Moleiro 2016), und zum anderen eine beträchtliche Zahl 
an Veröffentlichungen zum Thema Diskriminierung, Hass und künstliche Intel-
ligenz im digitalen Raum. Hier sind exemplarisch zu nennen Andrew Jakubo-
wicz  et  al. (2017) mit einem Sammelband zu „Cyber Racism and Community 
Resilience“ sowie Thiago Dias Oliva et al. (2021) mit einem Artikelbeitrag zum 
Thema „Fighting Hate Speech, Silencing Drag Queens? Artificial Intelligence in 
Content Moderation and Risks to LGBTQ Voices Online“.

Zudem finden sich in der kaum überschaubaren Anzahl an Ratgeberlitera-
tur Hilfestellungen, Methoden und Übungen zur Stärkung und Förderung der 
eigenen Resilienz (vgl. Graefe 2019: 7 ff.). So zeigt sich, dass der Begriff auch im 
Alltagshandeln der Menschen Eingang findet, da das Format von Ratgeberlitera-
tur ein Hinweis darauf ist, dass in ihnen behandelte Themen an einen aktuellen 
Zeitgeist anschlussfähig sind. Hier hat sich in der öffentlichen Kommunikation 
und im Sprachgebrauch das psychologische Verständnis von Resilienz durchge-
setzt, da zeitgenössische Begriffe und Phänomene wie die „Work-Life-Balance“ 
und „Burn-out“ über diese Konzeptionierung von Resilienz plausibel gemacht 
werden können (Neckel/Wagner 2013).
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Gerade die Mehrdeutigkeit sowohl zwischen wissenschaftlichen Disziplinen 
als auch in den verschiedenen Praxisfeldern weist einem Begriff wie Resilienz 
Plausibilität zu, er gewinnt damit eine politische Wirkmächtigkeit. Denn dass der 
Begriff alles und damit nichts bedeuten würde, ist nicht das Problem, sondern 
vielmehr macht es ihn so vielseitig verwendbar, dass er viel und damit beinahe 
alles bedeuten kann. Zur Sichtbarmachung der wissenschaftlichen und begriffs-
konzeptionellen Ebene von Resilienz und den darin eingelagerten Gemeinsam-
keiten und Kontroversen bedarf es daher – anstelle einer breitflächigen Rezeption 
der fast unüberschaubaren Vielzahl an Veröffentlichungen – einer Analyse aus 
größerer Distanz: Daher werden im Folgenden vor allem die impliziten Grundan-
nahmen und Vorstellungen von Resilienz dargelegt. Obwohl die theorie-konzep-
tionellen Ansätze kein homogenes Bild von Resilienz liefern, lassen sich dennoch 
die dahinterliegenden spezifischen Rationalitäten von Resilienz beschreiben (vgl. 
Endreß/Maurer 2015; Vogt/Schneider 2016, 2017).

Mit anderen Worten geht es um die hinter dem Begriff liegenden Wirklich-
keitsvorstellung, denn diese ist maßgebend für alle weiteren Fragen: Wie sind 
die Probleme beschaffen und wie werden sie in der entsprechenden Rationalität 
definiert, für die Resilienz eine Problemlösung darstellt? Was soll mittels Resi-
lienz bewirkt oder erreicht werden? Wie wird Resilienz operationalisiert und in 
Gegenstände aufgefächert? Was lässt sich also als Resilienz feststellen und wie 
kann man sie durch Interventionen beeinflussen? Und nicht zuletzt: Geben die 
jeweiligen Rationalitäten eine Antwort auf die Frage, wie das Subjekt einbezogen 
ist bzw. wie der einzelne Mensch sich selbst begreifen und mit sich und seiner 
Umwelt umgehen sollte, um Resilienz zu erhalten, zu steigern oder zu fördern?

4.2 Rationalitäten und Deutungen von Resilienz

Im Folgenden werden drei Rationalitäten mit spezifischen Wirklichkeitsvorstel-
lungen und die damit einhergehenden Menschenbilder skizziert, die unterschied-
lichen Deutungen des Resilienzbegriffs zugrunde liegen. Es handelt sich erstens 
um Modelle, die in ihrer Konzeptionierung von Resilienz einer kybernetischen Ra-
tio folgen: individuelle Resilienz am Beispiel der Psychologie und Gesundheitswis-
senschaft. Zweitens handelt es sich um Modelle, die einer evolutionstheoretischen 
Rationalität folgen und als systemische Resilienz am Beispiel von sozial-ökologi-
schen Theorien bezeichnet werden können, und drittens um Konzeptionierung 
von Resilienz, die einer sozialkonstruktivistischen Ratio folgen, die hier als soziale 
Resilienz am Beispiel der Sozialwissenschaft und Soziologie beschrieben wird.17 

17 Da es sich hier um eine relativ schematische Sortierung handelt, soll erwähnt sein, dass die 
disziplinäre Zuordnung eine Schwerpunktsetzung darstellt, aber nicht besagt, dass nicht 
auch andere Disziplinen oder ihre Teilbereiche einer Rationalität zuzuordnen wären.
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Wenngleich die ersten beiden Stränge keine sozialwissenschaftliche Grundlegung 
für die Konzeptionierung von Resilienz darstellen, so sind sie doch in der histori-
schen Genese des Resilienzbegriffs relevant. Hierüber lässt sich zudem aufzeigen, 
inwiefern sich aktuelle sozialwissenschaftliche Konzeptionierungen von Resilienz 
von den anderen Begriffsverständnissen unterscheidet oder welche Überschnei-
dungen erkennbar werden. Dies ist aus begriffstheoretischer Perspektive vor allem 
deshalb von Bedeutung, da sich die Praxen von Resilienz im Hinblick auf diese 
Dreiteilung grob unterscheiden lassen oder auch Mischungsverhältnisse auf der 
Ebene der Praxis erst hierüber zu erkennen sind. Zunächst aber sollen die Ge-
meinsamkeiten dieser drei Rationalitäten skizziert werden.

Allen Ausrichtungen gemein ist, dass sie mit dem Resilienz-Konzept versu-
chen, Prozesse des Widerstands und der Widerstandsfähigkeit zu analysieren, die 
in die Bewältigung und Steuerung von Komplexität eingebettet sind (vgl. En-
dreß/Maurer 2015). Der überwiegende Teil der Konzeptionierungen von Resi-
lienz geht von einer notwendigen Veränderungsleistung angesichts besonderer, 
disruptiver Ereignisse aus, wie etwa Gefährdungslagen, radikale Umbrüche oder 
sich wandelnde Verhältnisse (vgl. Meyen 2015 in Vogt/Schneider 2016). Darüber 
hinaus wird Resilienz als vorgängige, wenngleich nicht angeborene Fähigkeit ver-
standen, die möglichweise ausgebaut, stabilisiert oder verbessert werden kann, 
im Sinne einer Reaktion auf krisenhafte Momente und Umstände. Diese Grund-
legungen münden alle schließlich in der Frage, „[…] welche Fähigkeiten und 
Prozesse Menschen und Systeme ausbilden müssen, um Stresssituationen und 
Störungen bewältigen zu können. Resilienz-Konzepte beschäftigen sich nicht so 
sehr mit der Frage, wie der wechselvolle Strom der Veränderungen beeinflusst 
werden kann, sondern wie Systeme so gestaltet werden können, dass sie gegen 
Störungen weniger anfällig sind, sich an dramatisch veränderte Bedingungen an-
passen bzw. ohne Identitätsbruch von einem Zustand in den nächsten hinüber-
gleiten können“ (Vogt/Schneider 2016: 181).

Am eindrücklichsten ist dieses Verständnis von Resilienz mit dem Begriff der 
„Response-Strategie“ beschrieben (Schneider/Vogt 2016: 181). Wenngleich aktu-
elle sozialwissenschaftliche Beiträge zu Resilienz an der Response-Strategie ihre 
Kritik ansetzen (ebd.: 182), lässt sich damit am deutlichsten die populärste Vor-
stellung von Resilienz in Theorie und Praxis umschreiben. Seine Konturen ge-
winnt der Rekurs auf das Resilienzkonzept durch den kontrastiven Bezug (also als 
Response) vor allem auf Phänomene wie Krise, Bedrohung, Vulnerabilität, Risiko, 
Komplexität, Wandel. Auch dieser kontrastive Bezug ist allen Resilienzkonzepten 
gemein, sie differenzieren sich erst in der Bestimmung des disruptiven Ereignis-
ses, das einen Veränderungsprozess in Gang setzt. Abhängig von dieser spezifi-
schen Bestimmung, diesem jeweiligen Veränderungsmoment, ist dann auch die 
entsprechende ‚Antwort‘ (Response), die in der Folge als Resilienz bezeichnet 
wird. An dieser Stelle zeigen sich die jeweiligen zentralen Unterschiede in den 
Konzeptionierungen von Resilienz. Ein weiterer Unterschied findet sich in den 
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Fragen, ob Resilienz nun als Prozess oder Effekt zu verstehen sei und ob es sich bei 
den Anlässen von Veränderungsleistungen um Risiken und Gefährdungen oder 
letztlich nur um die Bewältigung von Komplexität handelt. Auch in der Frage, ob 
Widerstandsfähigkeit nun als Anpassung an Anforderungen verstanden werden 
muss oder als Verteidigung des Bestehenden oder ob sie vor allem mit einer Ver-
änderung des Verhaltens verbunden ist, wird je nach disziplinärer Verortung und 
zugrunde liegender Rationalität unterschiedlich beantwortet. Hierüber unter-
scheiden sich auch die vielfältigen Forschungskonzeptionen zu Resilienz.

4.3 Die kybernetische Rationalität

Die wissenschaftliche Traditionslinie, die eher einer kybernetischen Rationali-
tät von Resilienz zuzuordnen ist, schließt an die ursprüngliche Bedeutung von 
Resilienz an. Der Begriff stammt aus der Werkstoffphysik und meint „die Eigen-
schaft elastischer Materialien, nach Verformung wieder in ihre Ausgangsposition 
zurückzukehren“ (Bröckling  2017 o. S.). Diese Eigenschaft der Resilienz trifft 
auf Materialien zu, die unter großem Druck nicht zerbrechen. Ein Material ist 
also dann resilient, wenn es elastisch oder nachgiebig ist. Auf soziale oder bio-
logische Phänomene übertragen, wie sie vor allem in der Entwicklungspsycho-
logie und den Gesundheitswissenschaften zu finden sind, meint Resilienz dann 
„[…] das Oszillieren um einen Gleichgewichtszustand, den ein System im Fall 
von Abweichungen aus eigener Kraft durch geeignete Adaptionen wiederherzu-
stellen sucht – das Prinzip der Homöostase“ (ebd.). Die kybernetische Rationali-
tät hebt also Resilienz als das Vermögen eines Systems hervor, Störungen durch 
Veränderung und Aufrechterhaltung zugleich standzuhalten. Für den Menschen 
beutet dies, standzuhalten und sich anzupassen ohne sich in seinen grundlegen-
den Eigenschaften zu verändern (vgl. Zolli/Healy 2013: 16). Resilienz ist dann 
das Vermögen fortzubestehen, ohne sich durch Anpassung und Veränderung als 
Mensch, der man ist, aufzugeben.

Auch wenn die Ratgeberliteratur zumeist den Eindruck erweckt, als handle es 
sich bei Resilienz um einen erreichbaren Endzustand, ist Resilienz hier vielmehr 
als ein graduelles Prinzip zu verstehen. „Resilienz ist somit ein Gradmesser für die 
Fähigkeit eines Systems, sich selbst zu organisieren, zu lernen und sich anzupas-
sen“ (Bröckling 2017 o. S.). Als graduelles Prinzip ist Resilienz ohne die Verortung 
zwischen zwei Polen nicht zu erfassen. In der Entwicklungs- und Gesundheits-
wissenschaften, ist Resilienz zwischen den Risiko- und Schutzfaktoren oder auch 
Stressoren und Ressourcen zu verorten. Hierbei geht man davon aus, dass Men-
schen und Systeme mehr oder weniger resilient sein können. Die Abwesenheit von 
Resilienz erhöht die Gefahr, zerstört oder verletzt zu werden. Weil diese Gefahren 
aber außerhalb des Menschen angesiedelt sind, sind sie auch nicht vorhersehbar. 
Resilient zu sein bedeutet folglich „Nichterwartbares erwarten [zu] können“ (ebd.).
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„Die psychologische Resilienzforschung18 begann als Suche nach dieser ‚Kraft 
der Widerständigen‘ dem ‚Geheimnis einer robusten Seele“‘ (Bröckling  2015: 
393). Der Ausgangspunkt dieser Suche, so wird in den meisten wissenschaftli-
chen Quellen markiert, findet sich im Jahr 1955, als die Psycholog*innen Emmy 
Werner und Ruth Smith mit ihrem Team begannen, auf der hawaiianischen Insel 
Kauai Kinder in einer Längsschnittstudie für einen Zeitraum von 40 Jahren zu 
untersuchen. Emmy Werner hat später für die Publikation ihrer Forschungs-
ergebnisse im Jahr 1982 den bezeichnenden Titel „Vulnerable but invincible“ ge-
wählt. Die zentrale Frage, die diese und die vielen darauffolgenden Studien zu 
beantworten suchten, war zu erfahren, welche belastenden und vor allem protek-
tiven Faktoren in der Lage sind, die Verwundbarkeit dieser Menschen zu redu-
zieren und damit ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Diese Forschungslinie 
untersuchte also nicht die Risikofaktoren, sondern suchte nach den Schutzfakto-
ren. Man leitete schließlich die Annahme ab, dass Schutzfaktoren den Menschen 
in positiver Hinsicht beeinflussen, selbst unter ungünstigen Lebensbedingungen 
oder hohen Belastungen. Dies nun ist der zentrale Moment der Übertragung der 
kybernetischen Rationalität auf den Menschen.

Der Blick der psychologischen Forschung widmet sich daher der Suche nach 
den protektiven Faktoren (vgl. Vogt/Schneider 2016: 183), denn – so ist es in der 
kybernetischen Rationalität angelegt – nicht jedes erlebte Risiko muss negative 
Entwicklungen nach sich ziehen – sofern man ausreichend Schutzfaktoren und 
damit Ressourcen mobilisieren kann (vgl. Bröckling 2017). Diese wechselseiti-
ge Dynamik von Risiko und Schutz, die mit positiven Effekten einhergeht, wird 
als Resilienz bezeichnet. Der Gradmesser für die Einschätzung dieser positiven 
Effekte ist die Frage nach den Folgen, nämlich einer entweder positiven oder ne-
gativen Entwicklung. Dass dieser Gradmesser keineswegs frei von Normen und 
Normalitätsvorstellungen ist, wird bis heute vergleichsweise wenig reflektiert. Die 
Individualpsychologie geht hier noch einen Schritt weiter und misst den Grad an 
Resilienz am Verhalten des Einzelnen und damit daran, ob sich ein Mensch ange-
messen oder auffällig und abweichend verhält. Innerhalb dieses Paradigmas wird 
also statt über Normen in Normen nachgedacht und gesprochen.

Angepasst und unauffällig zu sein, so ließe sich schlussfolgern, ist dann ein Hin-
weis für Resilienz. Doch innerhalb der Psychologie vollzog sich eine Neuorientie-
rung. Kritisiert wurde, dass die einfache Sicht auf die Opposition von positiven 
und negativen Einflüssen die Dimension menschlicher Interaktion vernachlässigen 
würde. In der Folge erfuhren insbesondere die Schutzfaktoren (personale, familiä-
re, soziale Schutzfaktoren) eine Ausdifferenzierung. Damit wurden die Schutzfak-
toren nicht mehr als Eigenschaft einer Person oder der Umweltbedingungen ange-
sehen, sondern als prozesshaft, variabel und situationsabhängig betrachtet, sodass 
in unserer Gegenwart vor allem Resilienzkonstellationen untersucht werden (vgl. 

18 Einen Überblick bietet Fooken (2016).
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Bröckling 2017; 2015). Die zentrale Frage ist nun, welche Schutzfaktoren wirken 
wie und in welchen Konstellationen? Und hiermit verschiebt sich auch die Mög-
lichkeit der psychologischen und pädagogischen Einflussnahme im Hinblick auf 
die Förderung von Resilienz (vgl. Bröckling 2015). „Wenn Resilienz nicht länger 
als etwas konzipiert wird, das die einen besitzen und andere eben nicht, dann kann 
man sie trainieren“ (ebd.: 395). Sollten sich die familiären und sozialen Schutzfak-
toren als besonders relevant erweisen, so könnte man diese Elemente stärken und 
stabilisieren. Und dies ist der zentrale Einsatzpunkt für die sogenannte Ressourcen-
orientierung. Die widrigsten Lebensumstände, die riskantesten Lebenssituationen, 
die gewaltvollste Erfahrung – so könnte man zuspitzen – bergen auf Grundlage der 
spezifischen schützenden Ressourcen immer auch die Möglichkeit der Stärkung 
und einer positiven Entwicklung. Resilienz ist in der kybernetischen Rationalität 
ein Effekt dieser schützenden Ressourcen, die die Vulnerabilität gegenüber Risiken 
reduziert und damit positive Entwicklungen in Seele und Körper fördert.

Der Begriff der Resilienz bezeichnet also vor allem eine psychische Struktur 
und Fähigkeit, weshalb hier der Begriff der ‚Kompetenz‘ zentral ist und daher häu-
fig von einer ‚Widerstandskompetenz‘ gesprochen wird. Die Resilienzforschung 
versteht sich dementsprechend unter anderem als eine Analyse von Potentialen, 
die als „Ressourcen, Fähigkeiten, Dispositionen, Strategien etc. beschrieben wer-
den“ (Wieland  2011: 186 f.). Wenngleich dies nicht für alle Forschungszweige 
zutrifft, liegt hier dennoch eine politisch-ideologische Wendung zugrunde, so-
fern sich die Ressourcenorientierung von den tatsächlichen gesellschaftlichen 
Verhältnissen entkoppelt (vgl. u. a.  Anhorn/Balzereit  2016: 131). Denn so ver-
standen könnte jede Erfahrung so gewaltvoll, verletzend und negativ sie ist, 
positive Effekte entfalten. „So haben Resilienzforscher bereits ein ‚Posttrauma-
tic Growth Inventary‘ entwickelt, das die – selbstverständlich nur bei adäquater 
Verarbeitung des Erlittenen – langfristig positiven Effekte von Traumata messen 
soll“ (Bröckling 2017 o. S.). Man kann dies insofern als Ideologie kritisieren, da 
eine entgrenzte Ressourcenorientierung die Antwort auf alle Probleme zu geben 
scheint. Hier entfaltet sich die gesellschaftspolitische Dynamisierung des Resi-
lienzbegriffs als ideologisch-programmatische Vorstellung, dass jede Herausfor-
derung auch eine Chance ist und Niederlagen zum Erfolg führen können (vgl. 
Bartmann  2012: 194), Burn-out auch persönliches Wachstum ermöglicht (vgl. 
Gahntz/Graefe 2016) oder post-traumatische Belastungsstörungen in ein post-
traumatisches Wachstum gewendet werden können (vgl. Seligman  2015: 217). 
Doch nicht jede Zerstörung geht einher mit einem Neuanfang, so ließen sich die 
spezifischen Ausrichtungen diese Rationalität kritisch kommentieren.19

19 Der Forschungsstand zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff und dem Kon-
zept Resilienz ist umfangreich. Siehe unter anderem bei Bröckling (2017), Gutwald, Karidi 
und Schneider  (2018), Endreß und Maurer  (2015), Graefe  (2019), Fatih  (2018), Gabri-
el (2005), Zander (2011) und Wink (2016).
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4.4 Die evolutionstheoretische Rationalität

Eine weitere Rationalität, die sich in den verschiedenen Konzepten zu Resilienz 
finden lassen, ist die evolutionstheoretische Fundierung des Begriffs. Im Unter-
schied zur kybernetischen Rationalität der Psychologie und Gesundheitswissen-
schaften steht in der evolutionstheoretischen Rationalität, die unter anderem 
den sozialökologischen Theorien zugrunde liegt, nicht das Verhältnis von Risi-
ko- und Schutzfaktoren im Vordergrund, sondern nicht vorhersehbare und unter 
Umständen existenzbedrohende Störungen und ihre Bewältigung. „Damit ver-
knüpft ist eine Abgrenzung gegenüber Gleichgewichtsmodellen. Das Leben auf 
dem Planeten Erde hat sich demnach von Katastrophe zu Katastrophe entwickelt. 
Würde es nur um einen gegebenen Gleichgewichtspunkt pendeln, würde der ent-
scheidende Impuls für Höherentwicklungen bzw. Sukzessionen fehlen“ (Vogt/
Schneider 2016: 185). Die Grundannahme hier ist, dass Systeme sich grundsätz-
lich in einem Ungleichgewicht befinden oder von einem Gleichgewichtszustand 
in einen anderen übergehen. Der Normalzustand ist hier aber nicht Stabilität, 
sondern Wandel (Voss/Dittmer 2016: 186).

Der Ausgangspunkt dieser Rationalität findet sich im Abbild der Prozesse in 
der Natur. Resilienz steht für die „Erfolgsgeheimnisse der Natur“ (Haken 1995 
zit. n. Vogt/Schneider 2016: 184), vor allem für ihre Anpassungsfähigkeit. Einge-
lagert zwischen Persistenz und Wandel meint Resilienz, wenn man diese Annah-
men auf soziale Systeme überträgt, die Anpassungsfähigkeit an äußere Umstände 
(vgl. Bonß 2017: 26 f.). Die sozialökologisch gedeutete Resilienz geht also nicht 
von einer Rückkehr zu einem stabilen Ausgangspunkt aus, sondern von einer 
Fähigkeit, Störungen zu bearbeiten und darüber zu reorganisieren. Mit Blick 
auf die Gesellschaft ist das Ziel nicht die Widerstandsfähigkeit oder Robustheit, 
sondern die Flexibilität, Bewältigungs- und Anpassungsfähigkeit von Systemen, 
die es für künftige Ereignisse widerstandsfähiger im Sinne von überlebensfähig 
macht. „Dies erfolgt, indem essenzielle Systemfunktionen und -strukturen auf-
rechterhalten werden und eine Weiterentwicklung hauptsächlich durch das In-
korporieren von Wandel stattfindet, während die Systeme mit unvorhergesehe-
nen und plötzlichen Ereignissen, Störungen oder gar Schocks konfrontiert sind 
beziehungsweise künftig konfrontiert werden, die stark ihre zukünftige Entwick-
lung formen“ (Deppisch  2016: 201). Diejenigen, die sich anpassen, haben der 
evolutionären Rationalität zufolge die größere Chance zu überleben. Wer (über)
lebt, ist resilient. Störungen und Instabilitäten werden nicht allein als unvermeid-
bare Ereignisse gedeutet, sondern auch als produktiv betrachtet, weil sie die An-
passungsfähigkeit von Systemen und Menschen fördern. „Der Mensch agiert also 
vor dem Hintergrund einer evolutionär bewährten systemischen Resilienz“ (Voss/
Dittmann 2016: 190). Um Resilienz zu fördern, ist es nicht notwendig, Gleich-
gewichtszustände abzusichern, sondern die Toleranz gegenüber Irritationen, 
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Störungen und Bedrohungen zu erhöhen.20 Anstelle von Optimierungsprogram-
men, wie in der kybernetischen Rationalität psychologischer Resilienz, setzt die 
evolutionstheoretische Resilienz auf Optionssteigerung zur Sicherung des Fort-
bestands eines Systems.

4.5 „Resilience of what to what?“ Kritische Anmerkungen

Ausgehend von diesen kritischen Betrachtungen werden folgend die Kritikpunk-
te fokussiert, die eine besondere Relevanz für die Frage von Resilienz als Strate-
gie gesellschaftlichen Zusammenhalts entfalten. Sowohl die kybernetischen als 
auch die evolutionstheoretischen Modellierungen von Resilienz bieten generelle 
Orientierungen, aber keine konkreten Handlungsanweisungen für die Perfor-
manz von Resilienz. Aber sie liefern Vorstellungen von Wirklichkeit im Sinne 
von: resilience of what to what? Sie definieren, wo die Aufmerksamkeit hinfließt, 
definieren Probleme und Problemursachen und begründen damit auch Hand-
lungsstrategien und deren Einsatzpunkt. Das bedeutet, dass diese Rationalisie-
rungen (Wirklichkeitsvorstellungen) durchaus handlungspraktische Vorstel-
lungen generieren. Was ist die angemessene Intervention? Oder was ist der zu 
stabilisierende Zustand?

In gegenwartsdiagnostischen Analysen werden die Popularität und Durchset-
zungskraft des psychologischen Verständnisses von Resilienzmodellen an einem 
spezifischen Zeitgeist festgemacht. Resilienz sei so etwas wie eine Antwort auf 
„entgrenzte Erschöpfungszustände“ (Vogt/Schneider  2016: 185). Eine Antwort 
auf die Erfahrungen eines „erschöpften Selbst“ (Bröckling 2012; Han 2010) in 
komplexen Gesellschaften, die durch Umbrüche und Individualisierungsten-
denzen geprägt sind. Die mit der unüberschaubaren Anzahl an Optionen und 
der Entgrenzung von Lebensmodellen das Individuum vor hohe Anforderungen 
stellen und immer auch an den Punkt der Überforderung bringen können (vgl. 
Vogt/Schneider 2016: 184). Stefanie Graefe (2019) analysierte in ihrer Studie Rat-
geberliteratur zum Thema Erschöpfung und eruiert darin einen Persönlichkeits-
typ, „der gegenüber Erschöpfung, Stress und Depression von sich aus immun 
zu sein scheint; ein Subjekt, an dem die vielfältigen An- und Überforderungen 
der Gegenwart einfach abperlen, ohne Spuren zu hinterlassen“ (Graefe  2019: 
8). Das Lernziel ist, „dass ‚resiliente Menschen‘ niemals gegen das an[kämpfen], 
was ist, sich dafür aber durch die Kompetenz auszeichnen, emotional flexibel auf 
unterschiedliche Belastungssituationen reagieren zu können und je nach Anfor-
derung den Erregungszustand herauf- oder herunterzuregulieren“ (ebd.: 10). Re-
silienz bildet das Gegenmittel zur Erschöpfung und gilt als eine Kompetenz der 

20 Einen Überblick über diverse Operationalisierungen sozial-ökologischer Resilienz gibt 
Deppisch 2016: 203 ff.
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Selbstregulation unter widrigsten Umständen. Resilienz steht, so Graefes Fest-
stellung, im engen Zusammenhang mit ‚Erschöpfung‘ und damit im Zusammen-
hang mit (widersprüchlichen) neoliberalen Subjektidealen.

Nicht nur ist ‚Burn-out‘ zu einer weit verbreiteten neuzeitlichen Diagno-
se geworden, mit Inkrafttreten der neuen internationalen Klassifikation der 
Krankheiten (ICD-11) der WHO am 01.01.2022 ist ‚Burn-Out‘ nun auch als 
QD85 in Verbindung mit Berufstätigkeit oder Arbeitslosigkeit formalisiert. So 
sei ‚Burn-out‘ Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolg-
reich bewältigt wurde. Einerseits wird damit eine deutliche Trennung zwischen 
Belastungen durch die Anforderungen des Arbeitsmarktes und anderen Berei-
chen des Lebens gezogen. Andererseits werden Erschöpfung, Gefühle von Ne-
gativismus sowie das Gefühl der Ineffektivität und des Mangels an Leistung21 
aufgerufen und damit wird die Frage nach individuellen Bewältigungsstrategien 
für Stress zu einem Leitprinzip. „Deutet man Erschöpfung als mehr oder weni-
ger objektive Erfahrung, dann geht man davon aus, dass es ‚die Leistungs- und 
Aktivgesellschaft‘ ist, die ‚eine exzessive Müdigkeit und Erschöpfung‘ hervor-
bringt (Han 2010: 55).“ (Graefe 2019: 34) Nun als krankhaftes Leiden kapitalis-
tischer Produktionszusammenhänge anerkannt, schließen Selbsttechnologien, 
Programme, Literatur und Projekte, die dem kybernetischen Prinzip „Stärken 
stärken“ folgen (Bröckling 2017) hier nahtlos an. Probleme werden entlang der 
Achse Verletzbarkeit und Widerstandsfähigkeit übersetzt und definiert. Der ent-
scheidende Begriff für dieses Resilienzmodell ist das Prinzip der ‚Rückkopp-
lung‘: „Systeme mit negativer Rückkoppelung können Störungen ausgleichen 
und kehren wieder zu ihrem stabilen Zustand zurück. Systeme mit positiver 
Rückkoppelung verstärken Störungen und können so leicht in einen anderen 
Systemzustand übergehen“ (Vogt/Schneider  2016: 185). Daran anknüpfend 
hat die psychologische Resilienzforschung aufgezeigt, dass Resilienz erlernbar 
sei. Diese Auffassung, dass Resilienz einerseits erlern- und trainierbar und an-
dererseits erstrebenswert und dadurch zu fördern ist, lässt sich sowohl in all-
täglichen und populärwissenschaftlichen als auch in sozialpädagogischen und 
sozialwissenschaftlichen Publikationen feststellen. Entsprechende Bildungs-
konzepte setzen hier an, bergen aber auch die Gefahr, Resilienz als ständigen 
Optimierungszwang zu dynamisieren (ebd.: 184). Stressbewältigung wird zur 
Aufgabe von Individuen, die gesellschaftlich-strukturellen Ursachen für spezi-
fische Stressphänomen geraten hierbei aus dem Blick (ebd.). Zeitdiagnostisch 
erhält die technisch-kybernetische Vorstellung eine hohe Durchsetzungskraft. 
Man könnte dies als eine realistische und pragmatische Lesart einer vermeint-
lichen Unveränderbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse verstehen, wobei nicht 

21 Entnommen aus: Deutsche Entwurfsfassung  ICD-11 des BfArM www.bfarm.de/DE/
Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html;jsessionid=D9EC-
9D7CF5930DA56CEBEB7772579B1B.intranet252

http://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html;jsessionid=D9EC9D7CF5930DA56CEBEB7772579B1B.intranet252
http://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html;jsessionid=D9EC9D7CF5930DA56CEBEB7772579B1B.intranet252
http://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html;jsessionid=D9EC9D7CF5930DA56CEBEB7772579B1B.intranet252
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mehr die Risiken zu bearbeiten sind, sondern die Menschen sich im besten Fall 
an die Risiken anpassen. Ist die Vulnerabilität von Menschen nicht zu ändern, 
so ist ihre Widerstandskraft zu stärken. Die kybernetische Ratio ermöglicht den 
Blick auf systemstabilisierende Faktoren, verstellt ihn jedoch zugleich bezüglich 
der Bedingungen, die diese Systeme und damit auch ihre Gefährdungen und 
Destabilisierungen erst herstellen. Die evolutionstheoretische Rationalität geht 
im Gegensatz dazu von einer das Leben durchziehenden Krisen- und Katast-
rophenannahme aus. Man muss davon ausgehen, dass jederzeit etwas Schlim-
mes passieren kann. Die evolutionstheoretisch begründete Resilienz erhöht die 
Wahlmöglichkeiten (Optionen steigern) bei permanenter Alarmbereitschaft 
gegenüber unkalkulierbaren Risiken. Resilienz zeigt sich in beiden Rationali-
täten erst im Nachhinein – in der Fähigkeit der Bewältigung. Bei der einen in 
der Mobilisierung von Schutzfaktoren, bei der anderen in der Fähigkeit der An-
passung. Resilienz ist also ein Effekt, aber er bleibt ein Überraschungsmoment. 
Beide Rationalitäten sind vereint in der Anrufung des Menschen: be prepared, 
sei vorbereitet – auch wenn du dich nicht vorbereiten kannst.

Hier erklären sich auch die populären Strategien und Konzepte von Ge-
lassenheit und Achtsamkeit. Sie stellen demnach das Korrektiv einer verunsi-
chernden und unsicheren Welt dar. Sei achtsam, aber gelassen. ‚Get mind fit‘ 
durch Achtsamkeit und Stressbewältigung, steigere deine Leistungsfähigkeit 
und dadurch deine Wahlmöglichkeiten und schließlich auch deine Anpassungs-
fähigkeit. ‚Fall forward‘ – wie du erfolgreich scheiterst, ermöglicht dir noch im 
schlimmsten Fall, etwas gelernt zu haben und das Beste daraus zu machen. In 
diesen zeitgenössischen Programmen verschmelzen kybernetische Rationalitä-
ten der Optimierung mit evolutionstheoretischen Programmen der Anpassung 
und Optionssteigerung. Bröckling (2012; 2015; 2017) verweist in seinen Arbei-
ten auf die politischen Effekte. Diese Denkweise befördert den Diskurs um Si-
cherheit. Aber nicht im Sinne der Gewährleistung von Sicherheit, sondern im 
Sinne einer Regulierung von Unsicherheiten. „Da unter den Vorzeichen einer 
Politik der Unsicherheit ein ‚persönlich‘ zugerechnetes ‚Scheitern‘ und ‚Versa-
gen‘ zum alltäglichen Bestandteil des individuellen Lebensführungsrisikos ge-
worden ist, hat sich die Beratungs- und Behandlungsindustrie mittlerweile auch 
dieses Themas unter dem Gesichtspunkt des ‚Positiven Denkens‘ bemächtigt“ 
(Anhorn/Balzereit 2016: 150).

In evolutionstheoretischer Perspektive ist Resilienz als Fähigkeit zu perma-
nenter Anpassung, dauerhafter Flexibilität in unsicheren Lebensbedingungen 
zu verstehen. Die unsicheren Lebensbedingungen sind dabei der unhinterfragte 
Konsens. Der gesellschaftliche Wandel ist gar notwendig, um Entwicklung vor-
anzubringen. Stabilität wirke gar resilienzmindernd. Die kybernetische Ratio 
hebt unmittelbar auf individuelle Dispositionen und Kompetenzen ab, auf die 
Möglichkeit der Selbstoptimierung, um sich gegenüber disruptiven Ereignissen 
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zu wandeln. Diese können so als Lernanlässe verstanden werden. Resilienz ist 
dann das Vermögen, immer wieder in einen Gleichgewichtszustand von Risiko 
und Schutz zu gelangen. Nicht die Abwendung von Risiken steht hier im Vorder-
grund, sondern die Mobilisierung von Widerstandsfähigkeit im Sinne der Mobi-
lisierung ausreichender Schutzfaktoren.

Die kybernetische Ratio setzt auf die Mobilisierung von Copingpotenzialen, die 
evolutionstheoretische auf die Mobilisierung von Anpassungspotenzialen. Die 
eine sieht den Interventionspunkt in der individuellen Resilienz, die andere in 
der sozialen. Beide Rationalitäten knüpfen an eine zeitgenössische Denkweise an, 
in der es nun darum geht „eine ‚Kultur der zweiten Chance‘ und der ‚Fehlerkom-
petenz‘ zu pflegen, ‚Versagen optimistisch‘ zu werten und ‚klug‘ und ‚produktiv 
mit Rückschlägen und Scheitern‘ umzugehen“ (Anhorn/Balzereit 2016: 150).

Zwei zentrale gesellschaftstheoretische Kritikpunkte lassen sich hier formu-
lieren. Erstens nehmen beide Modelle gesellschaftliche Veränderungen als Na-
turereignis war, Dynamiken und Risiken werden als unvorhersehbar beschrie-
ben, die Gesellschaft erscheint daher als unveränderbare und unabhängige, von 
der gestalterischen Einflussnahme ausgeschlossene Größe. Außer Acht bleibt 
hier die Frage nach den Möglichkeiten, das zu ändern, was einen bedroht; die 
Möglichkeit des Außerkraftsetzens dessen, was bewältigt werden muss. Die Teil-
habe an der Welt ist nur möglich, wenn ich ihre Gefährlichkeit akzeptiere. Die 
Umstände sind nicht zu ändern, aber mein Selbst. Gesellschaftstheoretisch hat 
dies Konsequenzen. Beide Rationalitäten nehmen Gesellschaft als gegeben hin. 
Gesellschaftliche Konflikte werden nicht als gestaltbar interpretiert, wenngleich 
ihre Effekte unterschiedlich bewertet werden. Im Hinblick auf die Vorstellung 
von Vulnerabilität unterliegen sie einer essentialistischen Perspektive, da sie „als 
eine faktische Exposition beziehungsweise Anfälligkeit und Resilienz als eine 
faktische Bewältigungsfähigkeit von Systemen“ (Christmann/Ibert 2016) gefasst 
werden. Wenngleich diese Elemente als veränderbar gedacht werden, werden sie 
als objektive Tatbestände betrachtet, also ein System ist aufgrund objektiv fest-
stellbarer Determinanten vulnerabel oder resilient (ebd.).

Das Telos beider Rationalitäten ist demnach defensiv ausgerichtet, auch wenn 
sie das Individuum und die Systeme als dauerhaft aktiv darstellen oder dauerhafte 
Aktivität fordern, um Resilienz zu erhalten, herzustellen oder zu fördern. Be pre-
pared statt Änderung der Umstände; Coping statt (gesellschaftlicher) Konflikte; 
Belastbarkeit erhöhen statt Belastungen reduzieren. Hier setzt die Kritik an der 
„Stoßrichtung“ von Resilienz an. Die als „Response“ verstandene Resilienz wird 
insbesondere aus sozialwissenschaftlicher Perspektive als strukturkonservativ 
kritisiert. „Weil ‚nur‘ die Reaktion auf externe Transformationen im Mittelpunkt 
steht, wird jeglicher aktive Transformationsanspruch aufgegeben (Steinhilber 
2016)“ (Vogt/Schneider 2016: 182).
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4.6 Die sozialkonstruktivistische Rationalität

Als dritte Wissenschaftsperspektive, die den Resilienzdiskurs prägt, lässt sich 
die sozialkonstruktivistische Rationalität nennen. Allerdings bilden sozialkons-
truktivistische Ansätze keine einheitliche Theorie. So wie jede Disziplin in ver-
schiedene ‚Schulen‘ oder Teilströmungen zerfällt, so haben sich auch im Sozial-
konstruktivismus unterschiedliche Richtungen etabliert, die sich mehr und mehr 
voneinander abgrenzen. Auch die Psychologie selbst weist sozialkonstruktivisti-
sche Strömungen auf (vgl. Gergen 1985). Während die Psychologie in der kyber-
netischen Rationalität tendenziell dem Behaviorismus nahe steht, sehen Ansätze 
der sozialkonstruktivistischen Psychologie den Menschen nicht so sehr von bio-
logischen Prozessen und Umweltreizen abhängig, sondern vielmehr von Sprache, 
Kultur und Gesellschaft. 

Exemplarisch werden für die sozialkonstruktivistische Ratio sozialwissen-
schaftliche resp. soziologische Resilienzdiskurse herangezogen. Die sozialkons-
truktivistische Rationalität nimmt zunächst an, dass die den Menschen umge-
bende Wirklichkeit keine objektiv gegebene, sondern eine sozial konstruierte 
ist. Gesellschaftliche Ordnungen werden als „Produkt des Menschen“ betrachtet 
(Berger/Luckmann 1974: 55).22 Damit stellt sie – im Gegensatz zu den zuvor ge-
nannten Rationalitäten – im Hinblick auf die Gestaltbarkeit von Gesellschaft und 
auf gesellschaftliche Veränderungen durch disruptive Ereignisse die Frage nach 
den Auswirkungen für Individuen und Kollektive. Menschen treten in eine stets 
bereits sinnhaft konstruierte Wirklichkeit ein und reproduzieren und verändern 
diese durch ihr Handeln.

Drei Elemente zeichnen diese Rationalität aus: Erstens, Wirklichkeit ist kon-
tingent, also als prinzipiell offen zu verstehen und stets geformt. Zweitens, Sinn 
ist ein Entstehungsprozess, Sinn entsteht z. B. im Handeln oder in der Interak-
tion. Drittens ist die Annahme des Perspektivismus zentral.23 Dieser besagt, dass 

22 In „Die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit“ analysieren Berger und Luck-
mann  (1969) den dialektischen Prozess zwischen Individuum und Gesellschaft. Pierre 
Bourdieu gilt als einer der wichtigsten Vertreter, der die Auswirkungen dieses dialektischen 
Prozesses im Hinblick auf die Entstehung von Machtstrukturen untersuchte. Die Konzepte 
von Habitus und Kapitalien gehören noch heute zu den wichtigsten Referenzpunkten für 
sozialkonstruktivistische Forschungen. (Bourdieu  1982;1992) Ein dritter Referenzpunkt 
vor allem mit Blick auf Untersuchungen zu Wissensformationen und Wahrheitsbildun-
gen bilden die Arbeiten von Michel Foucault, und hier im Besonderen die Analysen von 
Wissens- und Machtordnungen und ihre Auswirkungen für die Wahrnehmung von gesell-
schaftlichen Wahrheiten vor allem im Hinblick auf Normen und ihre Abweichung (Sexua-
lität, Wahnsinn u. a.). Mit Blick auf die Frage von Interaktionszusammenhängen und ihre 
Bedeutung für die Konstituierung von Wirklichkeit und die Relevanz von sozialen Rollen 
stehen die Arbeiten von Erving Goffman.

23 Methodologisch ist hier das Prinzip der „Befremdung der eigenen Kultur“ (Hirschhauer/
Amann 1997, S. 7 f.) zu nennen mit dem Ziel die Sinnstruktur des Fremden wahrzunehmen.
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wir die Wirklichkeit immer nur in Teilen, nicht von einem objektiven Standpunkt 
und nur durch unser jeweils eigenes Relevanzsystem erfassen und verstehen kön-
nen. Das bedeutet auch, dass selbst neu erworbenes Wissen keine Allgemein-
gültigkeit beanspruchen kann. Ausgehend von diesen geteilten Grundannah-
men, differenzieren sich, je nach disziplinbezogener Erkenntnisperspektive, die 
wissenschaftlichen Arbeiten (auch hinsichtlich Resilienz) dahingehend aus, dass 
gefragt wird, durch welche Prozesse, Praktiken oder Mechanismen die soziale 
Wirklichkeit hergestellt wird (siehe hierzu u. a.  Rommerskirchen  2017: 215 f.; 
Dimbath 2011: 280 f.).

Als zentrale Verschiebungen der sozialkonstruktivistischen Rationalität zu 
den bisher skizzierten von Resilienz lassen sich drei Punkte benennen:

1. An die Stelle einer naturalistischen Vorstellung des Menschen als komplexe-
rer Form des Tieres, das vor allem seinen natürlichen Instinkten folgt, tritt 
die Vorstellung, dass menschliches Verhalten nicht ohne Sprache und Kultur 
möglich ist. Die Gesellschaft steht dem Menschen nicht gegenüber, sondern 
entsteht erst durch das menschliche Zusammenleben in einer strukturierten 
Welt. Resilienz ist demzufolge nur als Prozess zu verstehen, der seine Bedeu-
tung erst im Zusammenwirken von Gesellschaft und Individuum entfaltet.

2. Anstelle der Suche nach Kompetenzen als eine bestimmte Form intelligenten 
und bewussten Verhaltens, rückt der Sozialkonstruktivismus das alltägliche 
und eingebundene Handeln in den Mittelpunkt. Handlungen sind stets einge-
bunden in Sinnzusammenhänge, die in die Analysen einfließen müssen. Als 
Beispiel für eine solche Verschiebung im Zusammenhang mit Resilienz lässt 
sich anführen, dass Analysen von Ursache- und Wirkungszusammenhängen, 
wie sie in der Kompetenzorientierung eine Rolle spielen, nicht als erkenntnis-
reich betrachtet werden. Aus sozialkonstruktivistischer Perspektive geht es hin-
gegen um die Analyse von Sinnzusammenhängen, beispielsweise indem Inter-
aktionszusammenhänge und Performanzen von Resilienz untersucht werden.

3. Statt auf Reiz-Reaktions-Schemata, die den menschlichen neurophysio-
logischen Dimensionen eine hohe Bedeutung beimessen, lenkt die sozial-
konstruktivistische Rationalität den Blick auf die Bedingungen, unter denen 
Menschen in eine bereits sinnhaft strukturierte Welt geboren werden, in ihr 
Handeln, interagieren, sie sich aneignen und zu jemandem werden. Nicht 
Gesetzmäßigkeiten menschlichen Handelns, sondern verschiedene Formen, 
Variationen und ihre Bedingungen bilden den Bezugspunkt für die Frage da-
nach, auf welche Weise Menschen Teil der sozialen Welt werden und diese 
mitgestalten. Die Handlung ist also nicht ein isolierbarer Aspekt mensch-
lichen Verhaltens, sondern so etwas wie ein Scharnier zwischen Individuen 
(Subjekten) und der sozialen Welt. Beides erhält erst hier seinen Sinn. Ob 
etwas als Resilienz bezeichnet werden kann und warum, kann nur über den 
eingelagerten Sinn in konkreten Praktiken bestimmt werden.
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Resilienz wird in der soziologischen und sozialwissenschaftlichen Perspektive24 
als soziales Phänomen verstanden, das einen zentralen Perspektivwechsel im 
Vergleich zu den anderen Rationalisierungsweisen von Resilienz darstellt, da 
es „nicht ausreicht die Betroffenen alleine in das Zentrum von Analysen zu rü-
cken. ‚[T]he concept of resilience [is] inadequate and even false when it is being 
uncritically transferred to social phenomena“‘ (Endreß/Rampp 2015: 44). Zent-
raler Punkt der Auseinandersetzung ist die Frage: Inwiefern lassen sich die Er-
kenntnisse im Handeln von Individuen im Hinblick auf Resilienz auch auf eine 
kollektive Handlungsebene übertragen?25 Das Forschungsinteresse nimmt Rah-
menbedingungen, Akteur*innen, Interaktionsbeziehungen, Organisationszu-
sammenhänge, kulturelle Werte u. a. in den Blick. Soziale Resilienz wird daher 
selbst als Konstruktionsleistung verstanden und nicht als objektiv gegeben an-
genommen. (Vgl. ebd.) Eine weitere zentrale Verschiebung, die dieser Rationali-
tät zugrunde liegt, ist die Abwendung einer Bewertung von Resilienz, die diese 
als positiv beziehungsweise als förderlich ansieht. „Denn ausgehend davon, dass 
das Konzept darauf abzielt, Handlungspotenziale von Akteuren zu erweitern, da-
mit Krisen oder Unsicherheiten bewältigt werden können, ergeben sich auf einer 
macht- und herrschaftstheoretischen Ebene Probleme“ (ebd.: 47). Zum einen 
kann Resilienz vor dem Hintergrund zeitgenössischer neoliberaler Leitbilder 
als Selbstökonomisierung erscheinen. Zum anderen kann die Erweiterung der 
Handlungsfähigkeit bestimmter Akteursgruppen auch immer die Einschränkung 
der Handlungsfähigkeit anderer mit sich bringen. Daher nennen die Autor*in-
nen als Bedingungen für eine angemessene Resilienzforschung die empirische 
Inblicknahme von „Gewinnern und Verlierern in Resilienzprozessen“ (Endreß/
Rampp 2015: 46) einerseits und der Einflussmöglichkeiten auf Wandlungspro-
zesse andererseits (vgl. Endreß/Maurer 2015).

Nicht zuletzt erfährt in der sozialkonstruktivistischen Rationalität der Begriff 
der Katastrophe, Gefahr, Störung oder, allgemeiner formuliert, der disruptiven 
Ereignisse26 eine andere Bedeutung. Zerstörerische Ereignisse werden im Hin-
blick auf ihre Entstehungs- und Verlaufsbedingungen untersucht und damit als 
Produkt sozialer Wechselwirkungen verstanden (Voss/Dittmer 2016: 182). „Ein 

24 Die aktuellste und umfangreichste Übersicht des sozialwissenschaftlichen und soziologi-
schen Diskurses zu Resilienz gibt zum einen der Sammelband von Endreß und Maurer 
(2015)  – die Beiträge umfassen theoretische und empirische Zugänge zu Resilienz und 
stehen im Zusammenhang mit dem Forschungsverbund ‚ForChange‘; zum anderen der 
Sammelband von Christmann/Ibert  (2017). Da mit den beiden Sammelbänden ein For-
schungsüberblick vorliegt, konzentrieren sich die folgenden Ausführungen darauf, die 
Unterschiede der Rationalitäten auszuführen..

25 Über die sozialkonstruktivistische Ratio lassen sich auch weitere Forschungserweiterun-
gen mit Blick auf Resilienz benennen, wie beispielsweise sozialräumliche Perspektiven auf 
Resilienz oder auch Akteurs-Netzwerks-Theorien, die mit Blick auf Resilienzfragen zum 
Einsatz kommen (vgl. Christmann/Ibert 2016).

26 Englisch disruption; am ehesten mit Unterbrechung, Störung zu übersetzen.
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makrosoziologisches Ziel der soziologischen Katastrophenforschung ist es, die 
konstitutiven, gesellschaftsimmanenten Bedingungen sowie die Rahmenbedin-
gungen soziokultureller Prozesse zu verstehen, unter denen spezifische Dyna-
miken Leid, Verluste und Schäden verursachen und somit die genuin politische 
Dimension von Katastrophen herauszustellen“ (ebd.). Unterhalb dieser Prozesse, 
also in einer mikrosoziologischen Perspektive, existiert eine soziale Ordnung auf 
der Ebene von Familien, in Gruppen und Netzwerken von interagierenden Indi-
viduen und in Sozialräumen, die in der Verfolgung gemeinsamer Ziele koope-
rieren. Dies trifft auch auf die Bewältigung gewaltvoller, störender oder verunsi-
chernder Ereignisse zu. Resilienz kann hier auf einer überindividuellen Ebene als 
Handeln in Interaktion von Akteur*innen in sozialen Verhältnissen betrachtet 
werden. Denn diese soziale Ordnung kooperativen Handelns entsteht nicht erst 
mit dem Auftauchen disruptiver Ereignisse, sondern wird in der Bewältigung 
dieser Ereignisse mobilisiert  – wie man an den zivilgesellschaftlichen und vor 
allem communitybasierten Praktiken zur Bewältigung der Folgen terroristischer 
Anschläge wie in Rostock, Solingen oder nach Hanau und vielen anderen mehr 
sehen kann. Die Menschen greifen einerseits auf bestehende soziale Ordnungen27 
zurück und mobilisieren hierüber andererseits neue Bewältigungsstrukturen. 
Die soziale Ordnung verändert sich bzw. ihre Bedeutung.

4.7 Die normative Dimension von „resilience of what to what?“

Der Hinweis soziologischer Resilienzforschung auf die politische Dimension von 
Katastrophen führt zu einer weiteren zentralen Kritik an kybernetischen und 
evolutionstheoretischen Modellen von Resilienz. Denn beide Perspektiven haben 
keine Antwort auf die normativen Implikationen, die in der Frage des Überlebens 
von Systemen und Individuen eingelagert sind (Bröckling 2017). Das Diversitäts-
postulat der Sozialökologie sagt nur: je mehr Diversität, umso mehr Optionen. 
Das psychologische Postulat der Ressourcenorientierung setzt auf die Optimie-
rung der Fähigkeiten und Erweiterung der Kompetenzen, um die zu erwartenden 
Folgen zu verarbeiten und zu bewältigen. Je mehr Ressourcen, umso größer die 
Widerstandskraft und damit die Fähigkeit, sich an die gegebenen Risiken anzu-
passen.

Exemplarisch lässt sich die fehlende explizite Normativität in der Figur der 
Marktwirtschaft als resilientes System aufzeigen. Resilienztheorien knüpfen 
in diesem Fall an das Konzept der „schöpferischen Zerstörung“ von Joseph 

27 Nachbarschaft ist ein Beispiel einer solchen sozialen Ordnung, die mehr oder weniger ver-
bunden oder verbindlich, mehr oder weniger bekannt oder anonym sein kann. Auch wenn 
Menschen sich bisher nicht kennen, existiert diese soziale Ordnung, die dann in der Erfah-
rung rassistischer Gewalt ‚in der Nachbarschaft‘ auf neue Weise mobilisiert wird und eine 
neue Bedeutungsdimension erhält.
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Schumpeter  (1993) an. Demnach beruht die Widerstandsfähigkeit und Wand-
lungsfähigkeit ökonomischer Systeme auf der Bereitschaft sich zu verändern, 
wobei dies immer auch die Zerstörung der Teilsysteme zur Folge hat, die sich 
nicht bewähren können. Die dargelegte kybernetische und evolutionstheoreti-
sche Rationalität sind daher hoch anschlussfähig an marktliberale Vorstellungen 
von Wandel und Entwicklung. Die marktwirtschaftliche Prämisse des Wettbe-
werbs und der Konkurrenz findet hierbei Einzug in die Interpretation und Ge-
staltung sozialer Zusammenhänge. Das Prinzip der ‚schöpferischen Zerstörung‘ 
weist keine normativ-ethische Orientierung auf und bedient den Modus der Se-
lektion der unangepassten und anpassungsunfähigen Elemente, was in der Folge 
zu einer Aberkennung lebenswerter Existenzen oder Existenzgrundlagen führen 
würde. Vogt und Schneider (2018) sehen in der allgemeinen Auseinandersetzung 
zu Resilienz eine wichtige Lücke im Hinblick auf die unhinterfragten zumeist im-
pliziten normativen Orientierungen in Resilienzmodellen.28 Man „sollte […] nicht 
übersehen, dass diese Tendenz mit einer für viele sehr schmerzhaften Selektion 
verknüpft ist“ (Vogt/Schneider 2016: 187). Sofern also die normative Fundierung 
von Resilienz nicht explizit bestimmt wird, handelt es sich vor allem um eine 
egozentristische und mit Blick auf globales Handeln auch eurozentristische Pers-
pektive, die die sozialen Folgen für Gesellschaften vernachlässigt.

Hier lässt sich die Frage „Resilience of what to what?“ in einer anderen Stoß-
richtung noch einmal stellen: „Nach welchem Maßstab kann man Herausforde-
rungen, die die einen stärken, andere aber vernichten oder versehren, als wün-
schenswert beurteilen? Wo ist die Grenze zwischen Kontinuität und gebrochener 
Identität, wenn Störungen einen Menschen oder ein Sozialgefüge substantiell 
verändern?“ (Ebd.: 182) Vogt und Schneider fordern daher, Resilienz auf Basis 
einer responsiven Ethik zu begründen: „Das bedeutet nicht nur, auf Herausfor-
derungen zu reagieren, sondern vielmehr, sich von ihnen betreffen zu lassen und 
auf sie zu antworten. Durch diese Öffnung auf Andere und Anderes hin lassen 
wir uns in die Pflicht nehmen. Im Antwortgeben selbst liegt die normative Di-
mension einer Responsible resilience begründet“ (Vogt/Schneider 2017: 174). Eine 
ethische Grenze von Selbsterhaltung ist, dass diese stets mit den Ansprüchen und 
Existenzrechten der Anderen in Beziehung gesetzt wird. Der Soziologe Hartmut 
Rosa versteht darunter, dass „das Andere da draußen mit mir so in Beziehung 
tritt, dass ich durch diese Beziehung selbst verändert werde, dass ich mich dabei 
und darin verwandle“ (Rosa 2015, zitiert nach Knapp 2016: 173).

Eine ‚responsible resilience‘ erhält über die Konnektivität einen moralischen 
Anspruch, das eigene Überleben in Bezug zum Überleben anderer Menschen, 

28 Hinweise für erste Auseinadersetzungen aus Theologie, Philosophie und Ethik geben Vogt/
Schneider  2018: 103: Sedmak/Bogaczyk-Vormayr  2012, Sedmak  2013, Richter  2017, die 
Themenhefte „Resilienz – Problemanzeige und Sehnsuchtsbegriff “ der Zeitschrift Prakti-
sche Theologie (2016/2) und „Theologische und ethische Dimensionen von Resilienz“ der 
Münchner Theologischen Zeitschrift (2016/3)
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Geschöpfe und Systeme zu setzen (Vogt/Schneider  2018: 117). Die normative 
Einsicht, so zu leben, dass andere Grenzen nicht überschritten, Systeme und 
Menschen nicht überfordert oder zerstört werden, bildet dann den Grundsatz 
einer responsiven Resilienz (ebd.: 118). Die Verletzbarkeit des Menschen ist dann 
die Grenzziehung, die einer ‚responsive resilience‘ die normative Orientierung 
ihrer Antworten ermöglicht, die Grenze ist die Unversehrtheit und Daseinsbe-
rechtigung der anderen Menschen.

4.8 Konzeptionelle Refiguration von Resilienz – 
Transformative Resilienz

Wenn die normative Grenzziehung einer ‚responsible resilience‘ uns ermöglicht, 
Resilienz als Denkmodell für gesellschaftliche und soziale Bezüge fruchtbar zu 
machen, dann stellt sich nun im Anschluss an Stefanie Graefe (2019) die Frage: 
Wenn Resilienz die Antwort ist, welches Anliegen kann man mit ihrer Hilfe ver-
folgen? Diese Frage stellt sich, wenn Resilienz als wichtige Strategie angesehen 
wird. Hierzu bietet sich in einem ersten Schritt eine gerechtigkeitstheoretische 
Fundierung des Resilienzbegriffs an, die sich überzeugend im Anschluss an den 
Capability approach darstellen lässt.

Bei dem Capability approach, der in den 1980er- und 1990er-Jahren vom 
Ökonomie-Nobelpreisträger Amartya Sen und der Philosophin Martha Nuss-
baum entwickelt wurde, handelt es sich zunächst um eine allgemeine Theorie so-
zialer Gerechtigkeit. Den Ansatz haben Sen und Nussbaum auf Grundlage von 
Sens Studien zur Vermessung von Ungerechtigkeit entwickelt. Sen stellte fest, 
dass nicht primär der Grad an Versorgung mit Gütern von Bedeutung ist, um 
Notlagen zu überwinden und hierfür Strategien zu entwickeln, sondern die Fra-
ge, ob die Menschen ihre Fähigkeiten (capabilities) entfalten können, um ihre 
Güter selbst zu erzeugen und diese in lokalen Netzwerken zu tauschen. Sen de-
finiert daher den Kern des Gerechtigkeits-Ansatzes als „die Möglichkeiten oder 
umfassenden Fähigkeiten (‚capabilities‘) von Menschen, ein Leben führen zu 
können, für das sie sich mit guten Gründen entscheiden konnten, und dass die 
Grundlagen der Selbstachtung nicht in Frage stellt“ (Sen 2000: 29). „Es geht also 
vor allem darum, positiv zu bestimmen, was Menschen an realen Freiheiten und 
materiellen und kulturellen Handlungsressourcen brauchen, um einen  auto-
nomen Lebensentwurf begründet entwickeln zu können und dazu befähigt zu 
werden  diesen  Lebensentwurf praktisch umsetzen zu können“ (Altgeld/Bittling-
meyer 2017). Die Aufgabe von Sozialpolitik ist sodann die Vergrößerung der 
Handlungsspielräume, die Menschen ermöglichen, gemäß ihren eigenen Wert-
maßstäben zu leben und zu handeln, also ihre capabilities selbstbestimmt einzu-
setzen (vgl. Sen 2009: 233). „CapabilityBuilding – also die Schaffung von kultu-
rellen, sozialen und ökologischen Bedingungen, unter denen die Menschen ihre 
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Grundfähigkeiten entfalten können – ist eine entscheidende Resilienz-Strategie“ 
(Schneider 2015: 119 f.). Amartya Sen betont in der Darlegung seines Ansatzes 
auch die Bedeutung von Demokratie und Mitbestimmung für die Ausgestaltung 
und Erweiterung von Handlungsspielräumen. Befähigung wird im Capability ap-
proach nicht als individuelle Entwicklung, sondern als Berechtigung konzipiert. 
„Der Aspekt der Befähigung und die Orientierung an realen Freiheiten sind der 
Ausgangspunkt für die deutsche Übersetzung des Capabilities-Ansatzes als Be-
fähigungsgerechtigkeit“ (Altgeld/Bittlingmayer  2017). Daraus ergibt sich für 
Resilienz in einer gerechtigkeitstheoretischen Fundierung eine wichtige Kern-
kategorie, die Befähigung als Berechtigung. Dies bindet somit die Befähigung an 
die gesellschaftlichen Verhältnisse zurück. Die Ermöglichung von Resilienz bei 
Menschen, die rassistischem, antisemitischem und rechtsextremem Hass und 
Gewalt ausgesetzt sind, kann folglich nicht auf der Ebene einer rein individuellen 
‚Resilienzförderung‘ eine Antwort finden. Zum einen, weil Gewalt und Anfein-
dung, Diskriminierung und Ausschluss Teil gesellschaftlicher Verhältnisse sind, 
und zum anderen, weil die Bewältigungsmöglichkeiten abhängig sind von den 
Bedingungen unter denen Menschen leben, was und wer ihnen zur Verfügung 
steht. Die Befähigung zur Gegenwehr, Durchsetzung einer selbstbestimmten 
Lebensführung und die Aufrechterhaltung von Handlungsmacht sind dem Ca-
pability approach zufolge auf reale Freiheiten, materielle und kulturelle Hand-
lungsressourcen angewiesen – und damit sind Menschen unter Umständen auf 
Bündnisse und Allianzen angewiesen.

Im Anschluss an eine responsive Rationalisierung von Resilienz und eine 
gerechtigkeitstheoretische Fundierung mit der Kernkategorie Befähigung als Be-
rechtigung wird vorgeschlagen, einen Resilienzbegriff einer (post-)migrantischen 
Gesellschaft konzeptionell entlang der Dimensionen von Überleben, Selbstwirk-
samkeit und Agency auszuarbeiten. Zur Dimension des Überlebens gehören der 
Schutz und die Sicherheit, ein Leben führen zu können, das man aus guten Grün-
den als lebenswert erachtet (vgl. Collins 2000). Überleben verweist auf „[d]ie Fä-
higkeit, ein volles Menschenleben bis zum Ende zu führen; nicht vorzeitig zu 
sterben oder zu sterben, bevor das Leben so reduziert ist, dass es nicht mehr 
lebenswert ist“ (Nussbaum 1999: 17 f.).29 Der Staat und seine demokratischen In-
stitutionen müssten Sicherheit in einem spezifischen Sinne gewährleisten: „Die 
Sicherheit in den drei Bedeutungen certainty (Gewissheit hinsichtlich der Regeln 
des Handelns), security (Schutz der sozialen Stellung) und safety (körperliche 
Unversehrtheit und Unantastbarkeit des persönlichen Eigentums)“ (Frehe 2012: 
101) ist als zentrales Element demokratischer Staatlichkeit eigentlich als selbst-
verständlich anzunehmen. In der Dimension des Überlebens geht es also um ein 

29 Nussbaum führt zehn menschliche Grundfunktionen als notwendige Bedingung für ein 
dem Menschen angemessenes und damit eines würdigen Lebens an, wovon diese die erste 
darstellt (Nussbaum 1999: 17 f.).
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‚gutes Leben‘ im Sinne eines würdigen Lebens und um die Sicherheit der Unver-
sehrtheit.

Die Dimension der Selbstwirksamkeit meint, die Erfahrung zu machen, Mög-
lichkeitsräume tatsächlich nutzen zu können, um durch das eigene Handeln Ein-
fluss auf die jeweils konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse zu nehmen (vgl. 
Böhnisch 2019). Es ist die Veränderung vom reinen Überleben hin zu einem ge-
lingenden Leben. Selbstwirksamkeit ist die Möglichkeit, das eigene Leben und 
nicht das von jemand anderem zu leben (vgl. Nussbaum  1999). Dies umfasst 
auch, die Freiheit und Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Selbstwirksam-
keitserfahrungen und Handlungsspielräume stehen in einem Abhängigkeitsver-
hältnis. Auma/Kinder/Piesche (2018) verweisen darauf, dass die Erhöhung der 
sozialen Resilienz von Menschen, die von Rassismus und/oder Antisemitismus 
betroffenen sind, einhergeht mit politischer Selbstwirksamkeitserfahrung.

Die Dimension der Agency30 meint die Handlungsfähigkeit von Akteur*innen 
(agents). Damit ist jedoch nicht einfach die Fähigkeit gemeint, Entscheidungen 
zu treffen, autonom zu handeln und seinen Alltag zu bewältigen, wenngleich dies 
eine Dimension von Resilienz darstellt. Agency meint darüberhinausgehend die 
Möglichkeit von Akteur*innen, sich im Kontext ihrer sozialen Bezüge kulturelle 
Kategorien und Handlungsbedingungen anzueignen, um diese dann aber auf der 
Grundlage „individueller und kollektiver Ideale, Interessen und Überzeugungen 
zu verändern“ (Emirbayer/Mische 1998: 963 zit. n. Scherr 2013: 233). Agency ist 
keine erlernte oder angeborene Eigenschaft, sondern eine Form kreativer Hand-
lungsfähigkeit, die sowohl individuellen als auch kollektiven Akteur*innen zur 
Verfügung stehen kann und die sich auf eine zu gestaltende Zukunft ausrichtet. 
Agency wird in Interaktionen mit Anderen erzeugt.

Die hier vorgenommene Dimensionierung von Resilienz (Überleben – Selbst-
wirksamkeit  – Agency) kann hier im Gegensatz zu sozialer oder individueller 
Resilienz als transformative Resilienz bezeichnet werden. Eine transformative Re-
silienz sucht nicht das Entweder-Oder von Struktur/dem Sozialen und dem Indi-
viduum, und sie ist nicht auf Beständigkeit aufgerichtet. Transformative Resilienz 
zielt auf Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse und darin eingebetteter 

30 Der Begriff ist theoretisch sehr gut ausgearbeitet und findet vor allem im internationa-
len Kontext eine hohe (wissenschaftliche) Verwendung. Hier wird eine sozialtheoretische 
Konzeptionierung von Agency vorgeschlagen, wie sie u. a. bei Raithelhuber (2008; 2011) 
nachzulesen ist. In entwicklungspsychologischen Forschungen zu Übergängen in Lebens-
läufen wird das Agency-Konzept im Gegensatz zu sozialtheoretischen Konzeptionierun-
gen individuell-dispositional ausgewiesen. Agency ist in sozialtheoretischer Perspektive 
als Scharnierbegriff zwischen Individuum und Struktur angesiedelt. Menschen sind also 
immer sozial und zeitlich eingebettet. Dabei geht das Konzept weder von einem völlig auto-
nom handelnden noch von einem durch soziale Strukturen determinierten Subjekt aus. Es 
ist also genau im Zusammenspiel von Struktur und Handeln verortet. Agency vereint die 
Fragen, wie Akteur*innen Sozialstrukturen beeinflussen und von ihnen beeinflusst werden.
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Individuen und Kollektive im Sinne sozialer Gerechtigkeit und bezieht sich da-
mit sowohl auf die Ebene der Sozialstruktur als auch auf den Alltag der Men-
schen. Alle drei Dimensionen (Überleben – Selbstwirksamkeit – Agency) wirken 
in transformativen Prozessen von Resilienz zusammen. Da sie bezogen auf das 
Konzept der Resilienz nur als response auf disruptive Ereignisse oder dauerhaft 
schmerzhafte Lebensbedingungen verstanden werden müssen, ist die jeweilige 
Gewichtung der Dimensionen in diesen Prozessen abhängig von diesen Ereig-
nissen, den Bedingungen unter denen sie entstehen und von den capabilities und 
Handlungsspielräumen der Menschen, der sozialen Räume, der Netzwerke, der 
Communitys, die davon betroffen sind. Dies zeigt sich auch in den Praktiken 
von Resilienz. (Siehe Kapitel 6.2) Die Frage von Interventionsstrategien zur För-
derung von Resilienz setzen sodann an den Ermöglichungsbedingungen dieser 
Dimensionen an.
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5. Akteur*innen: Wer beschäftigt 
sich mit Empowerment, Resilienz 
und Powersharing

Empowerment, Resilienz und Powersharing sind Themen, die insbesondere im 
Bereich der Zivilgesellschaft vorzufinden sind. Zivilgesellschaft verstehen wir als 
Ausdruck der Fähigkeit der Bevölkerung eines Staates zur Selbstorganisation im 
Hinblick auf die demokratische Verfasstheit der Gesellschaft. Dies umfasst all die 
unterschiedlichen Formen lokaler oder regionaler Zusammenschlüsse von Men-
schen, die sich in unterschiedlich stark formalisierten und institutionalisierten 
Strukturen als Netzwerke, Bündnisse, Initiativen, in Nichtregierungsorganisatio-
nen, als Vereine, Verbände, Migrant*innenselbstorganisationen, Stiftungen, Ge-
meinden und Gruppen zusammentun, um einen organisatorischen Rahmen für 
die Entfaltung ihres bürgerschaftlichen Engagements zu bilden. Für den hier vor-
liegenden Anlass zählen wir aber auch Einzelpersonen, Bildungsreferent*innen, 
Aktivist*innen dazu. Darüber hinaus beschäftigen sich auch Journalist*innen, 
Politiker*innen und Wissenschaftler*innen mit Empowerment, Resilienz und 
Powersharing. Auch verschiedene staatliche Organisationen auf Bundes-, Lan-
des- und Kommunalebene lassen sich als Akteur*innen in diesen drei Themen-
feldern identifizieren. Auffällig sind die Heterogenität des Recherchefeldes sowie 
die Überschneidungen und Kooperationen zwischen den Akteur*innen. Die im 
Folgenden dargestellten Aktivitäten und Akteur*innen sind eine Auswahl. Sie 
dient einem exemplarischen Überblick über die Landschaft und bildet daher nur 
einen Bruchteil der Menschen und Organisationen ab, die hier eigentlich aus gu-
ten Gründen auch Erwähnung finden sollten. Daher finden sich alle weiteren 
Akteur*innen, die im Rahmen der Recherche zu dieser Studie kennengelernt, 
entdeckt und dokumentiert wurden, in einer umfangreichen Datenbank, die al-
lerdings nicht Teil dieser Publikation ist. Die Auswahl der exemplarischen Dar-
stellungen begründet sich durch drei Kriterien:

 y Bekannte und etablierte Akteur*innen, die durch ihre Aktivitäten und Kon-
zepte den Diskurs in den Themenfeldern nachhaltig mitgestalten;

 y Akteur*innen, die auf lokaler oder regionaler Ebene nachhaltige Angebote 
machen;

 y Akteur*innen, an deren Beispiel sich Vernetzungen und Kooperationen auf-
gezeigt lassen.
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Die Konzepte Empowerment, Resilienz und Powersharing bilden sich hierbei ent-
weder als Querschnittsthema der Aktivitäten ab oder sie sind expliziter inhaltlicher 
Kern von Angeboten oder Projekten der Akteur*innen. Im Bereich der zivilgesell-
schaftlichen Organisationen gibt es viele NGOs und Vereine, die als Selbstorgani-
sationen marginalisierter Gruppen entstanden sind. Das können einerseits Mig-
rant*innenorganisationen (wie z. B. DaMigra, tutmonde e. V. und Coach e. V.) 
oder Migrant*innenjugendorganisationen (z. B. Amaro Drom e. V., Kurdischer 
Kinder- und Jugendverband KOMCIWAN e. V., Young Voice TGD) sein, aber 
auch postmigrantische Organisationen (z. B. Neue deutsche Organisationen, ko-
rientation e. V.). Zudem gibt es viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die von 
Schwarzen Menschen und/oder People of Color gegründet wurden (Adefra, ISD, 
EOTO, GLADT e. V. oder Holla e. V.), die keinen Bezug zu Migration haben oder 
ihn nicht primär in der Selbstbeschreibung formulieren. Eine weitere zielgrup-
penspezifische Organisationsart sind die religiösen Gemeinden (z. B. ZWST e. V., 
Insaan e. V., Haus of Fani, Keshet Deutschland). In einer Gesellschaft, die unter 
anderem sowohl rassistisch als auch antisemitisch strukturiert ist, eint alle diese 
Organisationen, dass sie von Menschen gegründet sind, die in Deutschland ge-ot-
hered werden und strukturell weniger Zugänge zu Teilhabe und Ressourcen haben 
als Mitglieder der Dominanzgesellschaft (vgl. Mecheril/Melter 2010).

Oft passiert es, dass all diese verschiedenen Akteur*innen unter dem Begriff 
Migrant*innenorganisationen (MOs) zusammengefasst werden. Dieser Vor-
gang ist kritisch zu reflektieren, denn er imaginiert bestimmte Menschen in der 
Gesellschaft als „anders“ oder migrantisch (oft geknüpft an die Vorstellung von 
Deutschsein = Weißsein), obwohl sie es gar nicht sind. Zudem reproduziert und 
forciert er bestehende Dominanzverhältnisse:

„Eine Form der Ausübung und Sicherung von Dominanz kommt in der Ausübung von 

Definitionsmacht zum Tragen, also in der Möglichkeit, über Andere zu sprechen, sie zu 

benennen und zu bezeichnen, ohne ihre Perspektive einzubeziehen. Sprache ist eine 

symbolische Machtpraxis und Machtform, in der gesellschaftliche Positionen von Do-

minanz und Unterdrückung auf der semantischen Ebene, also der Wahl von Begriffen 

und Anredeformen, verhandelt werden“ (Kurabas 2019: 62).

Es gibt keine einheitliche Definition von Migrant*innenorganisationen (MO). In 
dem Policy Paper „Anerkannte Partner – unbekannte Größe? Migrantenorgani-
sationen in der deutschen Einwanderungsgesellschaft“31 wird erläutert, dass De-
finitionskriterien für MOs selbst oft auch nicht unbedingt zentral sind. Während 
sich viele Organisationen in ihrer Selbstbezeichnung ausdrücklich auf Migra-
tion beziehen (z. B.  DaMOst, BV-NEMO), gibt es viele Vereine, die das Label 

31 www.svr-migration.de/publikationen/migrantenorganisationen_entwicklung_trends/

http://www.svr-migration.de/publikationen/migrantenorganisationen_entwicklung_trends/
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aus Resignation zur Selbstbeschreibung verwenden, es strategisch nutzen oder 
es komplett ablehnen. Ferda Ataman der Neuen Deutschen Organisationen 
(NDO) sagt zu dieser Entwicklung beim ersten Bundeskongress 2015:

„Was diese neuen Initiativen ausmacht: Sie setzen sich für Chancengleichheit und 
gegen Ausgrenzung ein, für Anerkennung und gegen Rassismus. Damit knüpfen sie 
zwar an die jahrzehntelange Arbeit von Migrantenselbstorganisationen oder Auslän-
der- und Integrationsbeiräten an. Doch sie unterscheiden sich in zwei Punkten:
1. Sie geben sich ihren Namen selbst und machen schon darin ihren Anspruch auf 
Mitsprache deutlich. Sie nennen sich „Buntesrepublik“, „Zahnräder“, „Kein Abseits“, 
„Schülerpaten“, „Jung, muslimisch Aktiv“ oder „Renk“, das türkische Wort für Farbe. 
Der Name ist Programm und zeigt das Selbstbewusstsein als Mitglied der Gesell-
schaft.
2. Die Neuen Deutschen Organisationen definieren sich nicht mehr ethnisch: wer 
die Anliegen teilt, ist herzlich willkommen und man engagiert sich zusammen, ganz 
egal, wie lange oder kurz die Vorfahren auf dem Gebiet der Bundesrepublik leben. Vie-
le dieser Organisationen sind entstanden nach dem Sarrazin-Schock, der antimuslimi-
sche, antitürkische, antiarabische und antipluralistische Ressentiments erst so richtig 
salonfähig gemacht hat.“32

Daher ist es wichtig, auf die Selbstbeschreibungen der jeweiligen Vereine und 
Organisationen zu blicken, insbesondere da der Akt der Selbstbezeichnung in 
Abgrenzung zu Fremdbezeichnungen selbst emanzipatorisch und somit emp-
owernd und resilient ist: „In der Entwicklung und Verwendung von Selbstbe-
zeichnungen wird die Deutungsmacht, die in Form von Fremdbezeichnungen 
ausagiert wird, unterbrochen. Die Bewegung weg von Fremdbezeichnungen 
hin zu Selbstbezeichnungen stellt einen Teil der Veränderung asymmetrischer 
Verhältnisse auf der Ebene von Deutungsmacht durch Sprache dar.“ (Koura-
bas 2019: 62)

Im Bereich der Zivilgesellschaft spielen all diese Organisationen für die The-
menfelder Empowerment, Resilienz und Powersharing eine zentrale Rolle, da 
sie sich in allen drei Konzepten bewegen. So versteht sich z. B. die Gründung 
einer Migrant*innenselbstorganisation (MO) und auch Migrant*innenjugend-
selbstorganisation (MJSO) in einer Gesellschaft, in der Migrant*innen margi-
nalisiert werden, als strukturell empowernd und resilient sowie als Grundlage 
für Powersharing. Die Diskriminierung von Migrant*innen ist auch strukturell 
bestimmt, da viele Migrant*innen beispielsweise aufgrund ihres Rechtsstatus 
keinen gleichberechtigten Zugang zu Teilhabe, Mitgestaltung und Ressourcen 
haben, wie bei unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten oder bei unsicherem 

32 https://neuedeutsche.org/de/artikel/hoechste-zeit-dass-wir-uns-treffen/

https://neuedeutsche.org/de/artikel/hoechste-zeit-dass-wir-uns-treffen/
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Aufenthaltsstatus. Zudem sind in Deutschland People of Color, Schwarze Men-
schen, Sinti*zze, Rom*nja, Muslim*innen sowie Jüd*innen von Rassismus und/
oder Antisemitismus betroffen und sind, neben ungleichen Zugängen zu Res-
sourcen, mit Menschenfeindlichkeit, Ausschluss und Gewalt konfrontiert. Aus 
intersektionaler Perspektive ist es auch wichtig, noch andere Differenzkategorien 
mit in den Blick zu nehmen (z. B. Gender, Religion, sexuelle Identität, Alter, Be-
Hinderungen).

Tutmonde e. V. (Stralsund)
In Stralsund gründete sich 2006 der Verein Tutmonde e. V. als Reaktion auf die 
starke Präsenz Rechtsradikaler vor Ort. Ziel der MO ist es, „mit anderen zivilge-
sellschaftlichen Akteur*innen auch Migrant*innen zu einer Stimme zu verhel-
fen und für eine demokratische Gesellschaft zu kämpfen.“33 In diesem Leitsatz 
finden sich genau die Ansätze von Empowerment, Resilienz und Powersharing 
wieder. Den Schwerpunkt legt der Verein auf die Stärkung von Mädchen und 
Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, insbesondere durch verschiedene 
politische und partizipative Angebote. Insgesamt sind 38 Ehrenamtliche aktiv 
eingebunden. Ein Schwerpunkt ist daher auch die Vernetzung und politische 
Arbeit.

Infobox:

Vor Ort erhält der Verein kaum kommunale Unterstützung. Im Gespräch teilte die Mitarbei-

terin und Vorständin Jana Michael mit, dass die politische Situation für Migrant*innen und 

auch für den Verein sowohl in Stralsund als auch in Mecklenburg-Vorpommern (M-V) her-

ausfordernd ist. Die Vereine Tutmonde e. V., DaMigra und Lola für Demokratie, die sich in 

Stralsund ein gemeinsames Büro geteilt haben, sind im Januar 2020 Opfer eines mutmaß-

lich rechtsextremen Angriffs gewesen, woraufhin das Büro geschlossen wurde.34

Aktuelles Beispiel für ein Angebot, das insbesondere Empowerment und Resilienz um-

fasst, ist die Initiierung einer Antidiskriminierungsstelle, da die vom Land M-V beschlosse-

nen AD-Strukturen noch nicht umgesetzt sind. Dank der Förderung von filia – Die Frauen-

stiftung ist nun beim Verein eine AD-Stelle ehrenamtlich mit einer migrantischen und einer 

geflüchteten Frau besetzt.35 Auch bringt sich der Verein in den Prozess der Neuauflage der 

Bildungskonzeption für 0- bis zehnjährige Kinder des Sozialministeriums ein, indem er 

mit hauptsächlich Jugendlichen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte (erste Generation) 

drei Kinderbücher und Handreichungen für Kitas und Schulen vor Ort schreibt.

33 https://sdgs-mv.de/tutmonde-e-v/
34 https://sdgs-mv.de/pressemitteilung-mutmasslich-rechtsextremer-angriff-auf-vereinsbuero-

und-mitarbeiterinnen-von-migrantinnenselbstorganisation-in-stralsund/
35 www.instagram.com/p/CNkaC6Bg9FF/

https://sdgs-mv.de/tutmonde-e-v/
https://sdgs-mv.de/pressemitteilung-mutmasslich-rechtsextremer-angriff-auf-vereinsbuero-und-mitarbeiterinnen-von-migrantinnenselbstorganisation-in-stralsund/
https://sdgs-mv.de/pressemitteilung-mutmasslich-rechtsextremer-angriff-auf-vereinsbuero-und-mitarbeiterinnen-von-migrantinnenselbstorganisation-in-stralsund/
http://www.instagram.com/p/CNkaC6Bg9FF/
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Die Integrationsbeauftrage der Landesregierung, Reem Alabali-Radovan, vertritt die 

Anliegen des Vereins u. a bei dem MV Zukunftsrat. Dort gibt es die Forderung, dass Men-

schen aus Drittstaaten das Kommunalwahlrecht erhalten. Im MV Zukunftsrat sind keine 

Migrant*innen oder MOs vertreten.36

Tutmonde e. V. ist Mitglied des Landesfrauenrats Mecklenburg-Vorpom-
mern, jedoch erst nach einer einjährigen Auseinandersetzung, da der Landes-
frauenrat  M-V den Verein Tutmonde e. V. zunächst nicht aufnehmen wollte. 
Dort hat der Verein die AG Migration verankert. Zudem arbeitet Tutmonde 
e. V. eng mit dem Verein Lola für Demokratie in M-V zusammen, der sich 
für „eine geschlechterreflektierende Perspektive in der Arbeit gegen Rechts-
extremismus und für demokratische Vielfalt in MV“37 einsetzt. Es gab bereits 
mehrere gemeinsame Veröffentlichungen38 und aktuell einen von der Amadeu-
Antonio-Stiftung geförderten Forschungszusammenschluss mit der Hoch-
schule Neubrandenburg, um zu Rassismuserfahrungen von Frauen in M-V 
zu forschen. Tutmonde e. V. ist organisiert in verschiedenen Netzwerken und 
Dachverbänden, u. a. bei DaMost – Dachverband der Migrant*innenorgani-
sationen in Ostdeutschland und DaMigra – Dachverband der Migrant*in-
nenorganisationen.

Coach e. V. (Köln)
Die Migrant*innenselbstorganisation Coach e. V.  – Kölner Initiative für Bil-
dung und Chancengerechtigkeit – ist eine außerschulische, pädagogische Ein-
richtung, die sich als Träger der freien Jugendhilfe für Chancengleichheit und 
Bildungsgerechtigkeit von jungen Menschen sowie ihren Familien mit Zuwande-
rungsgeschichte in Köln einsetzt. Neben den Schwerpunkten der Beratung, Lern-
förderung und Elternarbeit bietet Coach e. V. auch verschiedene empowerment-
orientierte Freizeit- sowie außerschulische Bildungsangebote an. Coach e. V. 
verbindet sowohl die Konzepte als Querschnitt als auch in konkreten Angeboten. 
Insbesondere die vom BMFSFJ geförderte Empowerment Akademie39 verbindet 
die Konzepte in konkreten Angeboten.

36 www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1633864
37 www.instagram.com/lola_fuer_demokratie/
38 U.  a. das Positionspapier https://sdgs-mv.de/wp-content/uploads/2021/03/Positions-

papier_TutLolaAG.pdf und die von der Amadeu Antonio Stiftung geförderte Untersu-
chung www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/lebenssituationen-
2018-int-1.pdf

39 www.coach-koeln.de/empowerment-akademie/

http://www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1633864
http://www.instagram.com/lola_fuer_demokratie/
https://sdgs-mv.de/wp-content/uploads/2021/03/Positionspapier_TutLolaAG.pdf
https://sdgs-mv.de/wp-content/uploads/2021/03/Positionspapier_TutLolaAG.pdf
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/lebenssituationen-2018-int-1.pdf
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/lebenssituationen-2018-int-1.pdf
http://www.coach-koeln.de/empowerment-akademie/
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Infobox:

Beim Kunstprojekt Create. Empowerment through strories, art and exchange!40 erzählen 

Jugendliche und junge Erwachsene ihre Geschichten vom Aufwachsen und Erwachsenwer-

den in- und außerhalb Deutschlands. Die Filme, die in Zusammenarbeit mit dem In-Haus 

e. V. entstehen, schaffen eine Sichtbarkeit von Biografien, die sonst kaum repräsentiert 

sind. Die Filme finden sich sowohl auf dem Instagram- als auch auf dem Youtube-Kanal 

von Coach e. V. und können auch in Bildungskontexten genutzt werden. Die Filme wur-

den u. a. beim Event zu den Kommunal- und Integrationswahlen 2020 Jugend bewegt in 

Zusammenarbeit mit der Stadt Köln, In-Haus, Migrafrica und Solibund e. V. sowie beim 

Netzwerktreffen Verstärker 2020 der Bundeszentrale für Politische Bildung gezeigt und 

diskutiert.

Bereits seit vielen Jahren veranstaltet Coach e. V. unter dem Titel Coach Kultur kul-

turelle Events. So z. B. die sog. Wohnzimmerkonzerte, die die Besucher*innen und alle 

Interessierten selbst mitgestalten und dort performen können. Zudem finden weitere kul-

turelle Veranstaltung statt, wie z. B. in Kooperation mit TD-Plattform e. V. eine Abendver-

anstaltung im Düsseldorfer Integrationsministerium (MKFFI) mit Max Czollek, Jilet Ayse 

(Idil Baydar), Ahmet Edis und Cecil Arndt vom Projekt kollektiv IDA NRW.

Die Empowerment Akademie bietet eine kostenlose Multiplikator*innenschu-
lung für junge Menschen mit Rassismus- und/oder Antisemitismuserfahrun-
gen an. Sie werden in einer modularen Weiterbildungsreihe geschult, um spä-
ter als Multiplikator*innen Bildungsangebote zu gestalten. Es wird vielfältiges 
Wissen beispielsweise zur Förderlandschaft und Antragstellung vermittelt. 
Zudem können Projekte mit Coach e. V. als Träger in Eigenverantwortung der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden. Auch können die 
Teilnehmenden der Empowerment Akademie Aufträge von Coach e. V. über-
nehmen und somit sowohl Praxiserfahrungen sammeln als auch Honorare er-
halten. Es wird eine Bibliothek mit Fachliteratur aufgebaut, zu der die Teilneh-
menden und Interessierte Zugang haben. Die Räumlichkeiten von Coach e. V. 
und weitere Ressourcen können immer angefragt und bei Bedarf genutzt wer-
den. Coach e. V. engagiert sich in unterschiedlichen Arbeitskreisen auf kom-
munaler sowie auf Landesebene. Zudem sitzt der Verein in der Steuergruppe 
der Programmumsetzung für NRWeltoffen Köln sowie im Auswahlgremium 
für Demokratie Köln. Coach e. V. ist organisiert in verschiedenen Netzwerken 
wie den Neuen Deutschen Organisationen und dem Kölner Forum gegen 
Rassismus und Diskriminierung.

40 www.coach-koeln.de/category/empowerment/

http://www.coach-koeln.de/category/empowerment/
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Amaro Drom e. V.
Die Jugendorganisation Amaro Drom e. V. wird von Rom*nja und Nicht-
Rom*nja mit dem Ziel gestaltet, jungen Menschen durch Empowerment, Mo-
bilisierung und Selbstorganisation Raum zu schaffen und Teilhabe zu ermög-
lichen. Der Verein setzt sich zudem aktiv gegen Rassismus ein. Amaro Drom 
e. V. fungiert als Bundesverband und bietet dadurch ein Netz des Austausches 
und der gegenseitigen Unterstützung der Landesverbände. Auch diese MJO ver-
bindet Empowerment, Resilienz und Powersharing in ihren Angeboten mitei-
nander. Amaro Drom e. V. hat bereits viele Projekte umgesetzt, die nachhaltig 
hinsichtlich Empowerment und Resilienz arbeiten. Ein Beispiel ist Dikhen amen! 
Seht uns!41, das von 2015 bis 2019 in enger Zusammenarbeit mit den Landesver-
bänden von Amaro Drom e. V. bundesweit durchgeführt und von Demokratie 
leben gefördert wurde. Das Hauptziel war die Ausbildung jugendlicher Sinti*zze 
und Rom*nja zu Workshop-Teamer*innen. Im Rahmen ihrer Ausbildung er-
lernten die Jugendlichen Methoden zum Empowerment und zur Sensibilisierung 
für Rassismus. Zum Ende der Ausbildung sind die Jugendlichen in der Lage, 
selbst Workshops durchzuführen. Die Workshops, die sich über Amaro Drom 
e. V. buchen lassen, richten sich bundesweit an junge Menschen in Jugendclubs, 
in Jugendselbstorganisationen und in Verbänden sowie in Bildungseinrichtun-
gen. Die Ausbildung junger Rom*nja und Sinti*zze zu Teamer*innen führt auch 
dazu, dass sie Vorbilder für andere Jugendliche werden – und das nicht nur für 
junge Rom*nja und Sinti*zze. Durch das souveräne Auftreten der Teamer*innen 
werden andere Jugendliche darin ermutigt, sich für ihre persönlichen Interessen 
und politischen Ziele einzusetzen.

Amaro Drom e. V. ist Gründungsmitglied des internationalen Roma Jugend-
netzwerkes ternYpe sowie des Freiwilligendienstnetzwerkes Phiren Amenca und 
des VIW – Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege.

Infobox:

Die Gliederungen und Jugendgruppen in den Partnerorganisationen vor Ort sind der zent-

rale Raum, wo Jugendliche aktiv sind und sich als selbstorganisierte Gruppen engagieren. 

Die Gliederungen ermöglichen einen Austausch und eine Vernetzung von verschiedenen 

lokalen Jugendgruppen. Zudem sind sie jugendpolitisch auf Landesebene aktiv und för-

dern die gesellschaftliche und politische Beteiligung junger Rom*nja. Zu den Gliederun-

gen gehören Amaro Foro e. V. in Berlin und deren die dazugehörige Beratungsstelle, des 

Weiteren der Internationale Kultur- & Sportverein der Roma Carmen e. V. in Düsseldorf, 

das Roma-Büro Freiburg, Romano Sumnal e. V. als Vertreter in Sachsen sowie Ternengo 

Drom e Romengo in Niedersachsen.

41 https://amarodrom.de/projektbeschreibung

https://amarodrom.de/projektbeschreibung
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Als Bundesverband garantiert Amaro Fromo e. V. auch die Zusammenarbeit mit anderen 

Jugendverbänden, insbesondere mit der djo – Deutsche Jugend in Europa und den MJSO 

Bundesgruppen in der djo sowie dem Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, 

Empowerment und Diversity (VIW).

Zum Projekt Dikhen amen! Seht uns! hat Amaro Drom e. V. noch ein Praxishandbuch 

veröffentlicht und teilt somit Wissen, Methoden und Materialen, die allen kostenlos zur 

Verfügung stehen.42

ternYpe – Internationales Rom*nja-Jugendnetzwerk wurde im Januar 2010 gegründet.

korientation. Netzwerk für Asiatisch-Deutsche Perspektiven e. V.
korientation ist eine (post)migrantische Selbstorganisation und ein Netzwerk 
für Asiatisch-Deutsche Perspektiven mit einem gesellschaftskritischen Blick auf 
Kultur, Medien und Politik. Das Ziel ist es, vielfältige Lebenswirklichkeiten in 
Deutschland bewusst und sichtbar zu machen und damit Rassismus entgegenzu-
wirken. Die Angebote, die zum Austausch und zur Vernetzung einladen, reichen 
von Workshops, Konferenzen und Publikationen über Filmscreenings, Lesungen 
oder Performances bis hin zu Ausstellungen und Filmfestivals (z. B. dem Asian 
Film Festival Berlin). Das Netzwerk versteht Kultur als politische Intervention 
und Medium für Widerstand und Empowerment. Wichtige Grundsätze der 
Arbeit stellen Vernetzung, Empowerment, Ressourcen-Sharing und kritische 
Community-Arbeit dar. So bewegt sich korientation in den drei Bereichen Emp-
owerment, Resilienz und Powersharing.

Seit 2020 fördern das Bundesprogramm Demokratie leben und das Parti-
zipations- und Integrationsprogramm Berlin das Projekt MEGA – Media and 
Empowerment for German Asians. Das (mediale) Bild von Asiatisch-Deutschen 
Menschen soll durch selbstbestimmte Bilder und Beiträge besetzt und diversi-
fiziert werden. Wichtig für das Projekt ist, dass es unterschiedliche Formate bün-
delt, „[…] in denen nicht nur Wissen, Theorien und Methoden sowie technische 
und mediale Kompetenzen vermittelt werden, sondern auch Räume zum Sha-
ring, zur Vernetzung sowie zur Zirkulation von Inhalten entstehen. Entwickelt 
werden Seminare zu Themen wie Asiatisch-Deutsche Migrationsgeschichte/-n 
und Rassismus gegen Asiatische Personen sowie Podcast-, Film- und Schreib-
workshops und themenbezogene Wochenend-Retreats. Diese Empowerment-
Formate sollen konzeptuell und praktisch mit öffentlichen Veranstaltungen wie 
Filmscreening, Spoken Word Events und dem Asian Film Festival Berlin ver-
knüpft werden“ (www.korientation.de/mega/).

42 https://amarodrom.de/wp-content/uploads/2022/03/dikhenamen_handbuch_WEB-min.pdf

http://www.korientation.de/mega/
https://amarodrom.de/wp-content/uploads/2022/03/dikhenamen_handbuch_WEB-min.pdf
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Infobox:

Asiatisch-Deutsch benennt die thematische und politische Positionierung des Vereins und 

seiner Mitglieder und ist keine ethnische Identitätszuschreibung. Es bezieht sich nicht 

auf (post)kolonial gezogene geografische Grenzen und auch nicht auf essentialisierte 

Kultur(praktiken). Daher wird Asiatisch-Deutsch oder Asiatische Deutsche großgeschrie-

ben. Es verweist sowohl auf die Konstruktion kultureller Identität als auch auf eine gesell-

schaftspolitische Positionierung. Es versteht sich als Klammer, die BPoC mit Bezügen zu 

Nord-/Süd-/Ost-/Südost-/Vorder- oder Zentralasien strategisch für sich wählen (können), 

um ihre vielfältigen Lebensrealitäten sichtbar zu machen und Fragen von Rassismus und 

anderen Ausschlüssen aus einer spezifischen Perspektive solidarisch anzusprechen.43

Am 16.04.2021 – einen Monat nachdem in Atlanta, Georgia (USA) sechs asiatische 

Menschen aus China und Korea sowie zwei weiße Menschen in einem Massage-Spa-Ge-

schäft ermordet wurden, veröffentlicht korientation einen offenen Brief um auf anti-asiati-

schen Rassismus aufmerksam zu machen. Initiiert haben ihn Mitglieder von korientation, 

von dem Netzwerk ichbinkeinvirus.org, dem Podcast DIASPOR.ASIA, Bafnet – Berlin Asi-

an Film Network und der Wissenschaftler Kien Nghi Ha. In dem Brief geht es sowohl um 

globale Solidarität als auch Solidarität mit anderen von Rassismus betroffenen Communi-

tys. Der offene Brief hat bereits innerhalb der ersten zwei Tage mehr als 600 Unterschriften 

gesammelt.44

Ziele von MEGA – Media and Empowerment for German Asians45 sind: 1. Förderung 

von Empowerment und Sichtbarmachung von Vielfalt durch mediale und kulturelle Selbst-

repräsentation. 2. Förderung von Teilhabe und Empowerment durch politische Bildung und 

Vermittlung von theoretischem und historischem Wissen zu Asiatisch-Deutschen Präsen-

zen. 3. Die Förderung von Vielfalt und Teilhabe durch den Aufbau nachhaltiger bundes-

weiter Strukturen und Zusammenarbeit mit diversen Kooperationspartner*innen in der 

rassismuskritischen Bildungs-, Vermittlungs- und Kulturarbeit.

Aktuell bemüht sich korientation um eine Förderung für das Projekt RADAR – 
Resilienz für Asiatische Deutsche und Anti-Rassismus (im Netz). Das Projekt 
fokussiert auf die Betroffenen von anti-asiatischer rassistischer Hate Speech im 
Netz. Dabei soll das Projekt auf drei Säulen stehen: Wissen, Empowerment und 
Ressourcen. Das Projekt soll in Kooperation mit ichbinkeinvirus.org geplant 
und umgesetzt werden.46

43 www.korientation.de/ueber-uns/
44 www.korientation.de/atlanta-offener-brief/
45 www.korientation.de/mega/
46 www.korientation.de/support-1803021-pitch-projekt-radar/

http://www.korientation.de/ueber-uns/
http://www.korientation.de/atlanta-offener-brief/
http://www.korientation.de/mega/
http://www.korientation.de/support-1803021-pitch-projekt-radar/
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Gladt e. V.
Gladt e. V. ist eine Selbstorganisation von Schwarzen, Indigenen und of-Color-
Lesben, -Schwulen, -Bisexuellen, -Trans*, -Inter* und -Queeren Menschen in 
Berlin. Der Verein engagiert sich auf unterschiedlichen Ebenen gegen Rassismus, 
Sexismus, Trans- und Homofeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit sowie ande-
re Formen von Diskriminierung. Ein besonderer Fokus der Arbeit liegt auf den 
Themen Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität, d. h. den Überschnei-
dungen/Überlappungen und Wechselwirkungen unterschiedlicher Diskriminie-
rungsformen und den damit ergehenden spezifischen Erfahrungen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Vereins ist die Beratung. Wichtig für sie ist, 
dass die Beratenden selbst Schwarze LSBT*I*Q oder LSBT*I*Q of Color sind, was 
die Forderungen vieler BPoC unterstützt, dass Empowerment für BPoC nur durch 
BPoC passieren kann. Die Beratung findet in der Begegnungsstätte Treffpunkt 
statt. Außerdem bietet Gladt e. V. unterschiedliche empowerment-orientierte 
Gruppenangebote an, wie z. B. Empowerment-Trainings für queere Männer of 
Color, I love my hair-Projekt (in Kooperation mit dem queeren Jugendnetzwerk 
Lambda) für BPoC-LGBT*I*Q-Jugendliche und junge Erwachsene, Soli-Parties 
für queere geflüchtete Künstler*innen oder Veranstaltungen zu Ramadan in Ko-
operation mit Berlin Muslim Feminists und Nicht ohne meinen Glauben (Projekt 
von Inssan e. V. ). Die vielfältigen Angebote von Gladt e. V. setzen die Konzepte 
Empowerment, Resilienz sowie Powersharing sowohl als Querschnitt als auch in 
konkreten Projekten um.

Infobox:

Die Beratungs- und Begegnungsstätte Treffpunkt steht Menschen mit Mehrfachzugehö-

rigkeiten zur Verfügung, insbesondere werden aktiv LSBT*I*Q-Menschen mit Migrations-

geschichte, Geflüchtete, Person of Color und Schwarze, aber auch andere Menschen, die 

von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, angesprochen. Angeboten werden neben 

psychosozialen, Trans*- und Inter*-Beratungen u. a. Beratungen zu Antidiskriminierung, 

Coming Out, Asyl und Migration, Beziehungen, Gesundheit, Empowerment-Angeboten und 

zur Selbstorganisation.47

2019 hat Gladt e. V. mit dem Jugendnetzwerk Lambda die Broschüre Solidarität 

macht stark – ein Wegweiser für Jugendliche im Umgang mit Diskriminierung veröffentlich. 

In der Broschüre werden verschiedene Diskriminierungsformen vorgestellt und mögliche 

Handlungsstrategien aufgezeigt.48

47 https://gladt.de/beratung-2/
48 https://gladt.de/wp-content/uploads/2019/10/2019-Solidarita%cc%88t-macht-Stark.pdf

https://gladt.de/beratung-2/
https://gladt.de/wp-content/uploads/2019/10/2019-Solidarita%cc%88t-macht-Stark.pdf
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Keshet Deutschland e. V.
Keshet Deutschland e. V. ist eine junge Initiative von jüdischen Queers und 
Friends/Allies. Dem Verein geht es darum, die Rechte von und den Umgang mit 
LGBTQI*-Jüdinnen und -Juden in Deutschland zu fördern und umfasst daher 
ebenfalls die drei Konzepte Empowerment, Resilienz und Powersharing. Der 
Verein hat sowohl Regionalgruppen in verschiedenen Städten Deutschlands 
als auch sowohl in den USA wie im Vereinigten Königreich eine Geschwister-
organisation. Keshets Vision ist, dass LGBTIQ*-Jüd*innen gleichberechtigt und 
sichtbar sind, sowohl in allen jüdischen Gemeinschaften in Deutschland als auch 
weltweit. Offenes queeres Leben und queere Familien sollen in jüdischen Ge-
meinden selbstverständlich gemacht werden. Zu diesem Zweck schafft der Verein 
eine LGBTIQ*-jüdische Gemeinschaft und bietet psychosoziale Unterstützung. 
Zudem fördert der Verein die Sensibilisierung von nicht-queeren Jüd*innen 
zu LGBTIQ*-Themen und will zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufklärung 
beitragen.

Konkrete Angebote finden selbstorganisiert im Rahmen von Shabbatot, Se-
minaren, Shiurim oder Veranstaltungen zu Feiertagen statt. Auf Anfrage können 
auch Workshops zu queer-jüdischen Themen angeboten werden.

Besonders für junge Menschen bildet Keshet einen wichtigen Anlaufpunkt 
und einen sicheren Raum, um die eigene Identität zu finden, jedoch ist Keshet 
Deutschland bemüht, Menschen aller Altersgruppen anzusprechen.

Infobox:

Der Verein Keshet ist insbesondere bei Instagram und Facebook aktiv,49 wo der Verein 

öffentliche Lesungen und Live Talks organisiert wie z. B, mit Gianni Jovanovic50 und Zuher 

Jazmati51.

EOTO – Each One Teach One
Der Verein  EOTO  – Each One Teach One ist ein community-basiertes Bil-
dungs- und Empowerment-Projekt in Berlin. Zunächst als eine Kiez-Bibliothek 
in Berlin 2014 eröffnet, entwickelt sich EOTO aktuell zu eine*r der bekanntesten 
und wichtigsten Akteur*innen in Deutschland im Kontext von Empowerment, 
Resilienz und Powersharing. Seit 2017 wird EOTO vom Bundesprogramm De-
mokratie leben in seiner Strukturentwicklung zum bundeszentralen Trägerver-
ein gefördert. „Eine der Hauptaufgaben EOTOs besteht darin, Anlaufstelle für 
afrikanische, afrodiasporische und Schwarze Menschen in Deutschland zu sein 

49 www.facebook.com/keshetdeutschland
50 www.instagram.com/p/CIA3l8Yqg5x/
51 www.instagram.com/p/CAC4jBFKKkG/

http://www.facebook.com/keshetdeutschland
http://www.instagram.com/p/CIA3l8Yqg5x/
http://www.instagram.com/p/CAC4jBFKKkG/
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und mit Community Building kollektive Strukturen zu schaffen, die helfen, eine 
starke und vielfältige Gemeinschaft auf bundesweiter Ebene zu verbinden.“52

Im Zentrum der vielfältigen Aktivitäten steht die EOTO-Bibliothek. Doch 
auch die Kinder- und Jugendarbeit für Schwarze, afrikanische oder afrodiaspori-
sche Kinder und Jugendliche spielt eine zentrale Rolle. Des Weiteren bietet EOTO 
auch eine Antidiskriminierungs- und Sozialberatung für Schwarze Menschen 
an, die von der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung 
Berlin gefördert wird. Auch Leadership-Programme (NILE – Network Inclusion 
Leaders) und Netzwerke (Netzwerk Schwarzer Forschende und Netzwerk Schwar-
zer Vereine) werden von dem Verein initiiert und organisiert.

Auf internationaler Ebene setzt sich EOTO für die Interessen Schwar-
zer Menschen ein, z. B. als Mitveranstalter der ersten People of African Descent 
(PAD) Week im Europäischen Parlament. Aktivist*innen, Expert*innen und 
Politiker*innen setzten sich für eine europäische Rahmenstrategie zur Förderung 
von Menschen afrikanischer Herkunft ein. In Zusammenarbeit mit Citizens for 
Europe, Vielfalt entscheidet – Diversity in Leadership und der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes führte EOTO 2020 bundesweit den AFROZENSUS53 
durch mit dem Ziel, ein möglichst umfassendes Bild darüber zu bekommen, wel-
che Erfahrungen Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland machen, wie 
sie ihr Leben in Deutschland einschätzen und welche Erwartungen sie an Politik 
und Gesellschaft haben. Die Ergebnisse der Onlinebefragung werden den Com-
munitys und der Politik zur Verfügung gestellt, sodass eine bessere Interessens-
vertretung möglich gemacht werden kann.

EOTO ist u. a. Mitglied bei den Neuen Deutschen Organisationen (NDO), 
advd – Antidiskriminierungsverband Deutschland sowie Gründungsmitglied 
der BKMO – Bundeskonferenz der Migrantenorganisation.

Infobox:

Die EOTO-Bibliothek führt neben Romanen afrodiasporischer Autor*innen u. a. auch Wer-

ke zu Kolonialismus und Widerstand, Rassismusanalyse und Kinderbücher. „Ihr Bestand 

geht auf die Sammlung der Afro-Deutschen Vera Heyer zurück, die in den 1970er-Jahren 

begann, die Werke afrodiasporischer Autor*innen, Filme und Zeitungsartikel zu Schwar-

zen Themen zu sammeln. Das nach ihr benannte Vera-Heyer-Archiv ist der Mittelpunkt der 

Bibliothek, die durch die zahlreichen Spender*innen erheblich gewachsen ist.“ (https://

eoto-archiv.de/)

52 https://eoto-archiv.de/ueber-uns/
53 Afrozensusreport 2020 unter https://afrozensus.de/reports/2020/

https://eoto-archiv.de/
https://eoto-archiv.de/
https://eoto-archiv.de/ueber-uns/
https://afrozensus.de/reports/2020/
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Ein wichtiges Ziel von EOTO ist es, Schwarze Jugendliche zu empowern. In der Black 

Diaspora School (BDS) können sie einander treffen und gemeinsam für die Schule ler-

nen – doch vor allem all das, was sie in der Schule (noch) nicht lernen können. Bereits 

vielfältige Angebote konnte die BDS bereits umsetzen. Mit ihrem Konzept für Beschwerde-

stellen gegen Rassismus und Diskriminierungen an Schulen gewann die BDS 2015 den 

ersten Preis des „Rassismus – nicht mit mir!“-Projekts der Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes.

5.1 Dachverbände für (post)migrantische und 
BPoC-Organisationen

Bundesweit gibt es vielfältige Dachverbände und Netzwerke, die die Selbstorga-
nisationen in der internen Koordination und Organisation unterstützen sowie 
die Interessen nach außen vertreten und somit Powersharing als Querschnitts-
aufgabe innehaben. Zudem organisieren oder unterstützen Dachverbände und 
Netzwerke konkrete Empowerment-Angebote für die Mitglieder.

DaMOst – Dachverband der Migrant*innenorganisationen in Ostdeutschland
DaMOst ist eine Vernetzung der Landesnetzwerke und Landesverbände der 
Migrant*innenorganisationen in den neuen Bundesländern, die selbst insge-
samt über 300 MOs vertreten. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Vernetzung 
und Stärkung der Netzwerke der Migrant*innenorganisationen in Ostdeutsch-
land und die Koordinierung ihrer Zusammenarbeit. Zudem vertritt DaMost die 
Interessen der in Ostdeutschland lebenden Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund auf Bundesebene und unterstützt die Einbeziehung von Vertreter*in-
nen der Netzwerke in die Planung, Durchführung und Auswertung von Integ-
rationsmaßnahmen in vielen Gremien auf Landes- und Bundesebene. Wichtig 
ist zudem die Stärkung der politischen Partizipation und des gesellschaftlichen 
Engagements von Migrant*innen in Ostdeutschland sowie die Bündelung ihrer 
Ressourcen und Potentiale. DaMost arbeitet aktiv für eine Gesellschaft ohne 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Diskriminie-
rung und Rechtsextremismus. Die Konzepte Empowerment, Resilienz und Pow-
ersharing sind somit als Querschnitt im Dachverband verankert. Zusätzlich bietet 
DaMOst noch konkrete Empowerment-Angebote an. EmpARDIO54 ist ein durch 
das BAMF gefördertes Empowerment-Projekt, das in Kooperation mit den Mit-
gliedsverbänden in allen ostdeutschen Bundesländern umgesetzt wird. Gefördert 
durch das Bündnis für Brandenburg wird zudem das Empowerment-Projekt 
EmPaBB – Empowerment und Partizipation von Migrant*innenorganisationen in 

54 www.damost.de/projekte/empardio/projektbeschreibung/

http://www.damost.de/projekte/empardio/projektbeschreibung/
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Brandenburg55 mit den Schwerpunkten Vernetzung, Empowerment und Parti-
zipation. Ziel ist die Stärkung der politischen Kompetenzen der aktiven MOs in 
Brandenburg.

Infobox:

Die Mitglieder von DaMOst sind LAMSA e. V. – das Landesnetzwerk der Migrantenorgani-

sationen Sachsen-Anhalt, MigraNetz – das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen 

Thüringen, MIGRANET – Netzwerk der MigrantInnenselbstorganisationen in Mecklenburg-

Vorpommern, DSM e. V. – Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen e. V. sowie 

MIR e. V. – Migrations- und Integrationsrat Land Brandenburg e. V.56

DaMigra – Dachverband der Migratinnenorganisationen
Seit 2014 agiert DaMigra als frauenspezifischer Dachverband bundesweit. Ins-
gesamt  71 MOs werden durch DaMigra in ihren Interessen in Politik, Öffent-
lichkeit, Medien und Wirtschaft vertreten. Das Leitmotiv und zentrale Ziel ist 
Empowerment, was die gleichberechtigte politische, soziale, berufliche und 
kulturelle Teilhabe von Migrantinnen am gesellschaftlichen Leben in Deutsch-
land einschließt. DaMigra e. V. ist bundesweit aktiv. Von neun Standorten aus 
entwickelt der Dachverband gemeinsam mit Migrantinnenselbstorganisationen 
und Kooperationspartnerinnen Veranstaltungsformate von Migrantinnen und 
geflüchteten Frauen für Migrantinnen und geflüchtete Frauen und verfolgt dabei 
immer den Ansatz des Antirassistischen Feminismus.57

Neben diesem horizontalen Ansatz von Empowerment, Resilienz und Pow-
ersharing schafft DaMigra noch konkrete Empowerment- und Powersharing-
Angebote. Ein Beispiel dafür ist das vom BAMF geförderte Projekt MUT-Ma-
cherinnen*, bei dem Mitgliedsorganisationen von DaMigra für Mikroprojekte 
Fördergelder von bis zu 5.000 Euro beantragen können. Gefördert werden Pro-
jekte, die das Empowerment und die Teilhabe von geflüchteten Frauen und die 
Chancengleichheit von Frauen fördert und die gesellschaftliche Vielfalt stärkt. 
Seit Januar 2022 läuft das Projekt: MUT 3.0 – Seid mutig. Geht neue Wege.

Bundesweit gibt es viele solcher Organisationen, die wichtige Arbeit leisten 
und sowohl Empowerment und Resilienz niedrigschwellig als auch in konkre-
ten Angeboten umsetzen sowie aktiv Powersharing betreiben, indem sie schau-
en, wie unterschiedliche Ressourcen geteilt, umverteilt oder abgegeben werden 
können. Zu nennen sind u. a. noch Jugendliche ohne Grenzen, der Migrations-
rat Berlin, die ndo – Neuen Deutschen Organisationen, Phoenix-ev, ISD – In-
itiative Schwarzer Menschen Bund, Hakra-Empowerment-Projektinitiative 

55 www.damost.de/projekte/empa-bb/projektbeschreibung/
56 www.damost.de/mitglieder/
57 www.damigra.de/dachverband/vor-ort/

http://www.damost.de/projekte/empa-bb/projektbeschreibung/
http://www.damost.de/mitglieder/
http://www.damigra.de/dachverband/vor-ort/
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gegen Rassismus und Diskriminierung, In-Haus Köln, die digitale Plattform 
Move on Up, die nur für Menschen mit Rassismuserfahrungen offen ist, das 
Online-Diskussionsforum Afronetz, das eine Plattform für den Austausch von 
Schwarzen Menschen in der Diaspora ist, Women in Exile e. V., KARFI – das 
Schwarze Bildungskollektiv, Jüdisch Intersektional, I-Päd Berlin und viele 
andere. Wichtig ist hierbei, dass alle diese Angebote aus den vielfältigen Com-
munitys selbst entstehen, aus den marginalisierten Gruppen für marginalisierte 
Gruppen, was auch die Idee des Empowerments aus BPoC-Perspektive berück-
sichtigt. Auch Powersharing ist in dem Falle möglich, wenn Ressourcen wie 
Wissen, Erfahrungen, Räume, finanzielle Unterstützungen und Umverteilun-
gen, Einsatz für Teilhabe in Kommunen, Land und im Bund organisiert und 
umgesetzt werden.

Infobox:

Durch das vorangegangene Projekt Migrantinnen* als Mutmacherinnen* und Brücken-

bauerinnen* (kurz: MUT) konnte DaMigra bereits in den Jahren 2016 bis 2018 über 

40.000 Teilnehmerinnen* erreichen. Die allermeisten von ihnen waren neuzugewanderte 

geflüchtete Frauen*. Gerade in der ersten Phase der Unsicherheit und Orientierungslosig-

keit nach Kriegs-, Gewalt- und Fluchterfahrungen konnte das Projekt mithilfe vieler bereits 

hier lebender Migrantinnen* ein Unterstützungsnetz anbieten, das sehr gut angenommen 

wurde. Mit dem Projekt MUT-Macherinnen* werden viele dieser Frauen* weiter in ihrem 

Engagement und ihren Ideen unterstützt.

5.2 Organisationen mit den Schwerpunkten 
Empowerment/Resilienz

Neben den genannten MOs und Organisationen marginalisierter Gruppen sollen 
im folgenden Abschnitt weitere Akteur*innen aufgeführt werden, die auch mit 
den Konzepten Empowerment, Resilienz und Powersharing arbeiten und hier-
zu konkrete Angebote machen. Auch hier werden nur exemplarisch einige Ak-
teur*innen näher betrachtet.

LAG Mädchenarbeit Sachsen: Projekt Sisters*
Im Sinne des Powersharings stellte die LAG Mädchenarbeit Sachsen ihre 
Strukturen zur Verfügung, um von 2019 bis 2020 die ersten Empowerment-
Strukturen für Mädchen* und junge Frauen* of Color im ländlichen Raum 
Sachsens zu etablieren sowie rassismuskritische Workshops für pädagogische 
Fachkräfte innerhalb des Projekts Mädchen* und junge Frauen* sichtbar und 
stark! Empowerment und Powersharing zu organisieren. Mit dem im Jahr 2021 
entstandenen Projekt SISTERS*  – Empowerment for Girls* of Color! Stärkung 
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der Selbstbestimmung und Partizipation von Mädchen* und jungen Frauen* mit 
Rassismuserfahrungen in Sachsen wird die Unterstützungsarbeit mit Fokus auf 
Mädchen* und junge Frauen* of Color fortgesetzt. Das Projekt selbst wird ganz 
im Sinne des Empowerments aus BPoC-Perspektive von zwei Frauen* of Color 
umgesetzt, die somit auch als „role models“58 dienen können. Neben Beratung 
und Begleitung der Mädchen* werden auch Bildungsangebote an verschiede-
nen Standorten in Sachsen sowie Qualifizierungs- und Lehrveranstaltungen 
angeboten.

AntiDiskriminierungsBüro Köln (ADB Köln)/Öffentlichkeit gegen Gewalt 
e. V. (ÖgG)
Der Verein Öffentlichkeit gegen Gewalt e. V. wurde im Herbst 1992 als Reaktion 
auf die zunehmende rassistische Gewalt in Deutschland gegründet. Aus der Bür-
ger*inneninitiative, der sich damals spontan über 500 Menschen anschlossen, ist 
inzwischen ein fester Bestandteil der Kölner Antidiskriminierungs- und Antiras-
sismusarbeit geworden, nämlich das AntiDiskriminierungsBüro Köln (ADB). 
Die Arbeit des Vereins umfasst ebenfalls die drei Konzepte Empowerment, Resi-
lienz und Powersharing.

Das  ADB Köln bietet neben der empowerment-orientierten Antidiskrimi-
nierungsberatung auch vielfältige Empowerment-Angebote an. Sie organisieren 
Empowerment-Workshops für verschiedene Zielgruppen (z. B. Fachkräfte, Schü-
ler*innen, Vereinsmitglieder). Sie kooperieren u. a. mit Roots  & Wings, IDA-
NRW, LAGM*A NRW, bieten WenDo und Yoga für Frauen* of Color an und 
veranstalten bereits Film- und Leseabende. Das  ADB Köln wird vom MKFFI 
NRW und der Stadt Köln gefördert. Sie sind zudem noch im Kölner Forum 
gegen Rassismus und Diskriminierung organisiert. Darüber hinaus sind sie 
Mitglied beim advd – Antidiskriminierungsverband Deutschland.

Infobox:

Die Arbeit vom ADB Köln/ÖgG ist für die Antidiskriminierungslandschaft in NRW von gro-

ßer Bedeutung. Dass es seit 2020 insgesamt 42 Servicestellen Antidiskriminierungsarbeit 

gibt, ist hauptsächlich der Verdienst der jahrelangen politischen Arbeit vom ADB Köln/

ÖgG und weiterer vier unabhängiger Vereine in NRW, die im Paritätischen NRW organisiert 

sind (Gleichbehandlungsbüro GBB Aachen, Planerladen e. V., Antidiskriminierungsbüro 

und Mediathek Siegen und ARIC-NRW e. V.).

Die fünf Antidiskriminierungsstellen des Paritätischen NRW haben die Stiftung Le-

ben ohne Rassismus gegründet, um Betroffenen bei Klagen gegen rassistische Diskrimi-

nierung finanzielle Unterstützung sowie Begleitung zu leisten.

58 www.maedchenarbeit-sachsen.de/seite/415660/projekt.html

http://www.maedchenarbeit-sachsen.de/seite/415660/projekt.html
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KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen
Das berlinweite Projekt KiDs bietet Beratung und Begleitung zu Diskriminie-
rungsfällen an, die Kinder bis zwölf Jahre betreffen. Dabei richtet sie sich so-
wohl an Kinder als auch an Erwachsene. Zudem berät KiDs auch Einrichtungen, 
die präventiv aktiv werden wollen. Wichtig für KiDs ist, das Wahrnehmen von 
Diskriminierungen in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen im Blick zu 
haben, Wissen um die Wirkungen und Folgen von Diskriminierung für Kinder 
zu vermitteln sowie Handlungs-, Interventions- und Präventionsstrategien gegen 
Diskriminierung zu etablieren. Zudem fordert KiDs das Mitdenken von Diskri-
minierung in Debatten zu Kinderschutz und Kindeswohl als auch die Stärkung 
von Kindern durch konkrete Empowerment-Angebote.

Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung/
ISTA und wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucher-
schutz und Antidiskriminierung und der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Familie finanziert. KiDs kombiniert die langjährige Erfahrung und 
Expertise der Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung mit Erkenntnissen und Erfahrungen aus der Antidiskriminierungs-
beratung.

Insbesondere freie Träger, die im Bereich Antidiskriminierung arbeiten, bie-
ten viel an der Schnittstelle Empowerment und Resilienz an, oft einhergehend 
mit Powersharing. Weitere Beispiele sind ADNB des TBB, adis e. V., ADB Sach-
sen, BDB – Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit, basis und 
woge Hamburg, LesMigraS, AdiNet – Antidiskriminierungsnetzwerk, Anti-
diskriminierungsforum Saar, Büro für Antidiskriminierungsarbeit Stuttgart.

Nuran Yiğit arbeitet seit März 2015 in leitender Position in der Fachstelle Kinderwelten/

ISTA und hat den Arbeitsbereich KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen! aufgebaut. 

Von Oktober 2016 bis Dezember 2019 leitete sie das Modellprojekt Antidiskriminierung 

als aktiver Kinderschutz in der Kita. Seit Januar 2020 ist sie neben der Projektleitung von 

KiDs auch die Co-Leitung des Kompetenznetzwerks frühkindliche Bildung und Bildung 

in der Primarstufe an der Fachstelle Kinderwelten. Nuran Yiğit hat bereits 2006 mit Halil 

Can im Rahmen der Projektinitiative Hakra-Empowerment zu Empowerment gearbeitet 

und veröffentlicht. Ganz im Sinne von Powersharing haben Nuran Yiğit und Halil Can für 

Interessierte Vorlagen für Empowerment-Workshops mit der Broschüre „Empowerment“ 

aus der People-of-Color-Perspektive59 zugänglich gemacht.

59 www.eccar.info/sites/default/files/document/empowerment_webbroschuere_barrierefrei.pdf

http://www.eccar.info/sites/default/files/document/empowerment_webbroschuere_barrierefrei.pdf
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5.3 Rolle der Wohlfahrtsverbände in Deutschland

In Deutschland gibt es die sogenannten Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspfle-
ge, Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk, Caritasverband, Paritätischer Wohl-
fahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden 
in Deutschland. Wenige der Verbände beziehen sich explizit auf die Konzepte 
Empowerment, Resilienz und Powersharing. Dennoch finden sich, insbesondere 
im Jugendbereich, immer wieder Beispiele für Empowerment- oder Resilienz-
angebote im Bereich Integration und Migration und in den Bildungsangeboten. 
Meistens sind sie jedoch abhängig von den jeweiligen in den Verbänden tätigen 
Mitarbeitenden. So finden sich einzelne Empowerment-Veranstaltungen, die bei 
den Wohlfahrtsverbänden angesiedelt sind, und auch konkrete Veranstaltungen, 
die in das Konzept Resilienz fallen (z. B. Handlungsstrategien gegen rechts und 
Argumentationstrainings). Im Bereich Migration und Integration finden sich 
auch unterschiedliche Angebote, in denen der Begriff Empowerment vorkommt. 
Ob es sich dann auch tatsächlich um spezifische Empowerment-Angebote han-
delt, hängt von den jeweiligen Standpunkten ab  – bisweilen dürften darunter 
auch schlicht Qualifizierungs-, Partizipations- oder spezifische Gruppenangebo-
te fallen.

Infobox:

Seit 2014 gibt es den VIW – Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empower-

ment und Diversity. Ziel des VIW ist es, eine migrantische Stimme in der Wohlfahrtspflege 

zu etablieren und die Interessen der Communitys adäquat zu vertreten. Dafür sollen die 

Strukturen weiter professionalisiert und die Angebote der Mitglieder ausgebaut werden. 

Schwerpunktthemen sind die Jugendhilfe, Altenpflege sowie die Migrationsberatung für 

Erwachsene. Aktuelle widmet sich der VIW dem Aufbau eines Bundes- sowie einzelner 

Landesverbände.

ZWST – Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.
Eine Ausnahme ist die ZWST – Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutsch-
land e. V.  Im Rahmen des ZWST-Kompetenzzentrums für Prävention und 
Empowerment60 finden sich die Konzepte als Querschnitt sowie in konkreten 
Angeboten wieder. Das Kompetenzzentrum bietet Qualifizierung, Forschung, 
Betroffenenberatung (Beratungsstelle OFEK e. V.), Politikberatung sowie Emp-
owerment. Neben vielen wichtigen Veröffentlichungen, die das ZWST-Kom-
petenzzentrum in den letzten Jahren zum Thema Antisemitismus herausge-
bracht hat, hat es auch mit der Qualifizierung ACT – Acceptance Commitment 
Training ein Bildungs- und Beratungsprogramm für Schule, Jugendhilfe und 

60 www.zwst.org/

http://www.zwst.org/
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Jugendsozialarbeit initiiert. Zudem hat die ZWST in Kooperation mit der Jüdi-
schen Studierendenunion Deutschland das Jewish Women Empowerment Sum-
mit organisiert, 2021 wird es voraussichtlich zum dritten Mal stattfinden. Das 
Summit spricht jüdische Frauen zwischen 18 und 35 Jahren an, um ihren Stim-
men sowohl gesamtgesellschaftlich als auch innerhalb der eigenen Communitys 
mehr Raum zu geben.

Infobox:

OFEK e. V.61 ist eine Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung mit 

Sitz in Berlin. OFEK e. V. gibt es seit 2017 und bietet Einzelfallberatung, Gruppenangebote, 

eine bundesweite Hotline sowie regionale Unterstützung in Berlin, Hessen, Baden-Würt-

temberg und Sachsen-Anhalt. Neben dem ZWST-Kompetenzzentrum kooperiert OFEK 

e. V. noch mit dem VBRG – Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, ras-

sistischer und antisemitischer Gewalt e. V., dem advd – Antidiskriminierunsgverband 

Deutschland und Rias – Recherche- und Informationenstelle Antisemitismus.

5.4 IDA-NRW Informations- und Dokumentationszentrum 
für Antirassismusarbeit

Das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit 
in NRW e. V. (IDA-NRW) beschäftigt sich mit den Themen Rechtsextremis-
mus, Rassismus, Migration, Diversität und Empowerment. IDA-NRW mit Sitz 
in Düsseldorf gründete sich im Jahr 1994, kurz nach dem rassistisch motivier-
ten Solinger Brandanschlag von 1993, bei dem fünf Mitglieder der Familie Genç 
ums Leben kamen. Die Fachstelle ist angegliedert an das Informations- und Do-
kumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA e. V.). Der bundesweit 
arbeitende Verein IDA e. V. wurde 1990 von Jugendverbänden aus dem Spektrum 
des Deutschen Bundesjugendringes, des Ringes Politischer Jugend, der Deut-
schen Sportjugend und des Vereins Mach meinen Kumpel nicht an! gegründet.62

Die Fachstelle IDA-NRW gehört zu den wichtigsten Akteur*innen in den Be-
reichen Empowerment, Resilienz und Powersharing, insbesondere da sie an ver-
schiedenen Schnittstellen zum Land NRW sitzt und somit im Sinne von Power-
sharing in die Strukturen hineinwirken kann. IDA NRW wird gefördert aus den 
Mitteln des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI).

61 https://ofek-beratung.de/about
62 www.ida-nrw.de/wir-ueber-uns

https://ofek-beratung.de/about
http://www.ida-nrw.de/wir-ueber-uns
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Aktuell sind insbesondere zwei Projekte von großer Bedeutung. Das pro-
jekt.kollektiv63 entwickelt rassismuskritische Perspektiven für die Jugendarbeit 
im Kontext von Migration und Flucht, um Rassismuskritik und Empowerment 
landesweit in den Strukturen der Jugendarbeit zu verankern. Gemeinsam mit 
rassismuskritisch orientierten Einrichtungen und Multiplikator*innen der Ju-
gendarbeit, mit selbstorganisierten Initiativen und mit jungen geflüchteten Men-
schen arbeitet das Projekt am Ausbau der dafür notwendigen Vernetzungs- und 
Qualifizierungsstrukturen in Nordrhein-Westfalen und verfolgt somit alle drei 
Konzepte. Regelmäßig veranstaltet projekt.kollektiv zudem konkrete Empower-
ment-Workshops für Fachkräfte, Multiplikator*innen oder Jugendliche/junge 
Erwachsene.

Ein weiteres Angebot ist das Projekt re.struct, das es sich zum Ziel gesetzt 
hat, die Praxisentwicklung im Bereich Rassismuskritik und Intersektionalität in 
Kommunen, Institutionen und Vereinen voranzutreiben. Angesprochen sind 
z. B.  Verwaltungen, kommunale Integrationszentren, aber auch Wohlfahrtsver-
bände sowie Bildungsträger und -stätten. Ziel ist genau die Umsetzung der drei 
Konzepte in kommunalen oder institutionellen Strukturen.64

Die Angebote von IDA-NRW sind vielfältig, sie bieten seit Jahren bereits im 
Kontext der drei Konzepte Fachberatung, Fachtagungen und Bildungsangebote, 
Veröffentlichungen und Vernetzung an. Seit 2012 ist zudem die Opferberatung 
Rheinland (OBR) bei IDA-NRW angesiedelt, die neben Back Up in Dortmund 
eine von zwei Anlaufstellen für Betroffene rechtsextremer und rassistischer Ge-
walt in NRW ist.

Infobox:

Angebote des projekt.kollektiv: Bildungsarbeit, Fachberatung, Empowerment & Power-

sharing, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit

Angebote von re.struct: Bildungsarbeit, Fachberatung, Prozessbegleitung und Öffentlich-

keitsarbeit

5.5 Bildungsreferent*innen

Im zivilgesellschaftlichen Kontext fällt auf, dass es zahlreiche freiberufliche Bil-
dungsreferent*innen gibt, die zu Empowerment, Resilienz und/oder Powersha-
ring arbeiten. Zumeist handelt es sich um Workshopangebote oder Prozessbeglei-
tungen. Dies kann durch einzelne Aufträge realisiert werden oder dadurch, dass 

63 www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/brosch_flyer/Projektflyer_projekt-kollektiv.pdf
64 www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/pdf/Flyer_Re_Struct.pdf

http://www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/brosch_flyer/Projektflyer_projekt-kollektiv.pdf
http://www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/pdf/Flyer_Re_Struct.pdf
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Bildungsreferent*innen projektweise oder angebunden an „Teamenden-Pools“ 
enger und teils über längere Zeiträume mit vielfältigen Institutionen arbeiten. Vie-
le der Bildungsrefent*innen haben keine öffentliche Homepage oder Webpräsenz, 
sondern werden durch Weiterempfehlungen oder direkten Kontakte angefragt.

Freiberufliche Bildungsreferent*innen sind meist bundesweit tätig und so-
mit auch vernetzt, sei es nun in selbstorganisierten Netzwerken (wie z. B. Macht 
Strukturen! Bundesweite Organisierung von freiberuflichen Bildungsarbei-
ter*innen) oder angebunden an Stiftungen (Vernetzungswerkstatt Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung), Gewerkschaften oder weiteren Institutionen (z. B. Netzwerk 
Verstärker der BpB). Auf eine Auflistung der recherchierten Bildungsrefe-
rent*innen wird an dieser Stelle aus (Daten-)Schutzgründen verzichtet. Gleich-
wohl ist es wichtig auf dieses qualitativ und quantitativ wichtige Akteur*innen-
feld hinzuweisen.

5.6 Resilienz – digital und analog

Während Empowerment und Resilienz für von Rassismus und/oder Antisemitis-
mus betroffene Menschen eng miteinander verwoben sind, finden sich noch wei-
tere Schwerpunkte zu Resilienz. So gibt es viele Akteur*innen, die im digitalen 
Kontext Angebote gegen Hate Speech machen. No Hate Speech Movement ist 
seit 2016 ein Projekt der ndm – Neue deutsche Medienmacher*innen, gefördert 
von Demokratie leben und in Co-Förderung der Zeit- und Fazit-Stiftung sowie 
Twitter. Das Projekt bietet ein Helpdesk für Medienschaffende und Interessier-
te an, es stellt Wissen und Argumentationshilfen zur Verfügung. Ein nationales 
Komitee begleitet und berät das No Hate Speech Movement, es besteht aus einem 
breiten Bündnis aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung.65 Im Jahr 2013 ha-
ben Jugendorganisationen des Europarats das No Hate Speech Movement66 ins 
Leben gerufen. Mittlerweile sind in 40 Staaten vor allem junge Menschen aktiv. 
Im International Network against Cyber-Hate (INACH)67 sind weltweit die 
größten Organisationen vernetzt, die sich für die Wahrung der Menschenrech-
te im Internet einsetzen. 2002 hat Jugendschutz.net68 das Netzwerk gemeinsam 
mit Magenta, einer niederländischen Beschwerdestelle, gegründet. Auch LOVE-
Storm – Gemeinsam gegen Hass im Netz setzt sich für digitale Zivilcourage ein. 
Es gibt eine Lern- und Trainingsplattform, auf der in Online-Trainings Gegen-
rede erlernt und durch E-Learning vertieft werden kann. Die Plattform wird auch 
Multiplikator*innen in der Bildungsarbeit zur Verfügung gestellt, um „Wissen 

65 https://no-hate-speech.de/de/netzwerk/
66 www.coe.int/en/web/no-hate-campaign
67 www.inach.net/
68 www.jugendschutz.net/

https://no-hate-speech.de/de/netzwerk/
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign
http://www.inach.net/
http://www.jugendschutz.net/
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und Kompetenzen über zivilcouragiertes Handeln im Netz aktiv und wirksam in 
der Gesellschaft zu verbreiten“.69

Wichtige Akteur*innen im Bereich der Resilienz sind Stiftungen und Bil-
dungsträger. Viele Stiftungen bieten in ihren Bildungsangeboten vielfältige Semi-
nare und Workshops zu Argumentationstrainings, Gegenrede und Handlungs-
strategien gegen rechts, aktuell auch mit einem Fokus auf Verschwörungstheorien, 
die durch die Corona-Pandemie verstärkt auftreten. Im Greencampus der Hein-
rich-Böll-Stiftung finden sich verschiedene Beiträge,70 zudem gibt es dazu ein 
großes Angebot an (Online-) Workshops mit verschiedenen Schwerpunkten. Die 
Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlichte ein Onlinespiel-Rollenspiel mit dem 
Titel #lassreden,71 um die eigenen Argumente überprüfen zu können. Zudem 
wird Interessierten Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, sodass das Spiel 
auch analog genutzt werden kann. Neben den Stiftungen und Gewerkschaften 
sind auch die Landeszentralen für Politische Bildung sowie die Bundeszentra-
le für Politische Bildung wichtige Akteur*innen im Bereich Resilienz.

Ein wichtiger politischer Bildungsträger ist das NDC  – Netzwerk für De-
mokratie und Courage e. V. Aus Projekttagen entstanden hat sich das NDC zu 
einem bundesweit agierenden Bildungsträger und Netzwerk entwickelt, das von 
jungen Leuten getragen wird und sich für Demokratieförderung und gegen men-
schenverachtendes Denken engagiert.

In zwölf Bundesländern verfügt das NDC über eigene Länderbüros72 sowie 
Teams freiwillig engagierter Multiplikator*innen. Von hier aus werden Schulen 
und viele andere Partner*innen fachgerecht und bedarfsorientiert unterstützt. Auf 
Bundesebene vertritt der Verein Netzwerk für Demokratie und Courage e. V. die 
Interessen des Netzwerkes. Da das NDC nach dem Peer-to-peer-Ansatz arbeitet, 
werden mehrmals im Jahr junge Menschen ab 16 Jahren zu Multiplikator*innen 
ausgebildet.73 Bundesweite Kooperationspartner*innen sind DGB  – Deutscher 
Gewerkschaftsbund, Friedrich-Ebert-Stiftung und Herbert-Werner-Bildungs-
werk. Die Länderbüros arbeiten regional mit unterschiedlichen Unterstützer*in-
nen, darunter fallen Jugendverbände wie Jusos, Grüne Jugend und der Bund der 
deutschen katholischen Jugend, Einzelverbände wie die Naturfreunde und die 
AWO, Zusammenschlüsse wie die Landesschülervertretungen sowie Gewerk-
schaften, Stiftungen und vor allem Einzelpersonen als aktive Teamer*innen.

Ein weiterer großer Bereich im Kontext Resilienz sind die Opferberatungs-
stellen und die Mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, die bundes-
weit vernetzt sind. Der Bundesverband VBRG – Verband der Beratungsstellen 
für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e. V. koordiniert 

69 https://love-storm.de/ueber-love-storm/
70 https://greencampus.boell.de/de/2017/06/02/argumentieren-gegen-rechts
71 www.rosalux.de/lassreden/
72 www.netzwerk-courage.de/web/landesnetzstellen.html
73 www.netzwerk-courage.de/web/2105-510.html

https://love-storm.de/ueber-love-storm/
https://greencampus.boell.de/de/2017/06/02/argumentieren-gegen-rechts
http://www.rosalux.de/lassreden/
http://www.netzwerk-courage.de/web/landesnetzstellen.html
http://www.netzwerk-courage.de/web/2105-510.html
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seit 2014 die Vernetzung der Opferberatungsstellen in Deutschland, vertritt deren 
gemeinsame Interessen und unterstützt den flächendeckenden Auf- und Ausbau 
unabhängiger fachspezifischer Beratungsstrukturen. Aktuell sind 14 unabhängige 
Beratungsstellen aus 13 Bundesländern im VBRG e. V. zusammengeschlossen.

Der  VBRG wird gefördert von Demokratie leben, der Amadeu-Antonio-
Stiftung und Demokratie-Stiftung Campact. Für die Mobilen Beratungen 
gegen Rechtsextremismus vertritt der Bundesverband Mobile Beratungen e. V. 
die Interessen seiner Mitglieder. Es sind 50 mobile Beratungsteams aus allen 16 
Bundesländern vernetzt, die Einzelpersonen und Organisationen zum Umgang 
mit Rechtsextremismus, Rassismus oder Antisemitismus beraten. Gefördert wird 
der Bundesverband vom Bundesprogramm Demokratie leben.

Infobox:

Im Sinne von Resilienz und Powersharing haben der VBRG und der Bundesverband Mo-

bile Beratungen e. V. einen Ratgeber zum Umgang mit rechten Angriffen und Bedrohun-

gen für Kommunalpolitiker*innen und Kommunalverwaltung veröffentlicht. Die Veröffent-

lichung richtet sich mit praktischen Handlungsmöglichkeiten sowohl an direkt Betroffene, 

deren Familien und Freund*innen als auch an Vorgesetzte und Verantwortungsträger*in-

nen in Kommunen und demokratischen Parteien.74

5.7 Amadeu-Antonio-Stiftung – konzept- und 
angebotsübergreifend

Infobox:

Die ju:an – Praxisstelle antisemitismus- und rassismuskritische Jugendarbeit nimmt 

in den Blick, dass Antisemitismus, Rassismus und andere Formen von Abwertung, Dis-

kriminierung und Ausgrenzung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) eine große 

Herausforderung sind. ju:an setzt den Schwerpunkt auf den immer offener hervortreten-

den Antisemitismus im Jugendbereich. Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus wird 

dabei durch Rassismuskritik flankiert und umgekehrt. Die Säulen des Projektes bilden: Be-

ratung, Coaching und Fortbildungen für Fachkräfte und Multiplikator*innen der OKJA und 

Empowerment-Workshops für Jugendliche und Jugendarbeiter*innen. Die ju:an-Praxis-

stelle hat viele wichtige Publikationen zu Empowerment75 veröffentlicht, die Grundlage für 

antisemitismus- und rassismuskritische Jugendarbeit geworden sind.

74 www.bundesverband-mobile-beratung.de/wp-content/uploads/2021/04/PM_Ratgeber_
Bedrohungen_Kommunalpolitik.pdf

75 Insbesondere die Handreichung Einen Gleichwertigkeitszauber wirken lassen  … fokus-
siert Empowerment in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und ist von wichtigen 

http://www.bundesverband-mobile-beratung.de/wp-content/uploads/2021/04/PM_Ratgeber_Bedrohungen_Kommunalpolitik.pdf
http://www.bundesverband-mobile-beratung.de/wp-content/uploads/2021/04/PM_Ratgeber_Bedrohungen_Kommunalpolitik.pdf
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Seit ihrer Gründung 1998 ist es das Ziel der Amadeu-Antonio-Stiftung, eine 
demokratische Zivilgesellschaft zu stärken, die sich konsequent gegen Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Sie gehört neben den bereits 
genannten zu den wichtigsten Akteur*innen, die die drei Konzepte sowohl im 
Querschnitt als auch in konkreten Angeboten und Fördermöglichkeiten vertritt. 
Dafür unterstützt und fördert sie bundesweit Initiativen und Projekte, die sich 
kontinuierlich für eine demokratische Kultur engagieren und für den Schutz 
von Minderheiten eintreten. So unterstützt die Amadeu-Antonio-Stiftung mit 
dem Opferfond CURA „[…] seit 2004 Betroffene rechtsradikaler, rassistischer, 
antisemitischer und anderer vorurteilsmotivierter Angriffe schnell und unbüro-
kratisch mit finanziellen Mitteln. Ein weiteres wichtiges Anliegen von CURA 
ist die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Hassgewalt und insbesondere 
das Stärken der Perspektiven der Betroffenen. Mit der Liste von Todesopfern 
rechter Gewalt seit 1990 liefert die Amadeu-Antonio-Stiftung eine wichtige 
Quelle in der öffentlichen und politischen Diskussion über das Ausmaß rech-
ter Gewalttaten.“ (amadeu-antonio-stiftung.de/projekte/opferfonds-cura/) Die 
Amadeu-Antonio-Stiftung dokumentiert zudem antisemitische wie auch flücht-
lingsfeindliche Vorfälle.

Kurzfristig hat die Amadeu-Antonio-Stiftung den SHEROES Fund76 einge-
richtet, um die Schwarze Aktivistin und Komödiantin Jasmina Kuhnke finanziell 
zu unterstützen, nachdem sie mit ihrer Familie aufgrund von rechtsextremen Be-
drohungen und fehlender Unterstützung durch die Polizei mit der Familie ihr 
Haus verlassen musste. Der SHEROES Fund wird aufrechterhalten, um andere 
Betroffene in ähnlichen Situationen zu unterstützen.77

5.8 Powersharing in der Praxis?

Konkrete Angebote, die nur den Schwerpunkt Powersharing haben, gibt es bisher 
kaum. Eine Ausnahme ist das Projekt House of Ressources, das bundesweit mit 
bisher 20 Standorten unbürokratisch ehrenamtliches Engagement vor Ort durch 
Beratung, Räume und finanzielle Mittel unterstützen will. Außerdem geht es um 
die Ermöglichung von Vernetzung der Zivilgesellschaft mit relevanten Institutio-
nen und Organisationen. House of Ressources ist unter anderem vom Bundesamt 

Vertreter*innen verfasst worden, wie z. B. Golschan Ahmad Haschemi, Pasqualie Virgi-
nie Rotter, Hajdi Barz, ManuEla Ritz und Tarik Tesfu: www.amadeu-antonio-stiftung.de/
publikationen/einen-gleichwertigkeitszauber-wirken-lassen/.

76 www.betterplace.org/de/projects/93203-deine-spende-fuer-den-sheroes-fund
77 www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-bedrohungen-gegen-jasmina-kuhnke-sind-angrif-

fe-auf-die-zivilgesellschaft-68341/

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/einen-gleichwertigkeitszauber-wirken-lassen/
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/einen-gleichwertigkeitszauber-wirken-lassen/
http://www.betterplace.org/de/projects/93203-deine-spende-fuer-den-sheroes-fund
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-bedrohungen-gegen-jasmina-kuhnke-sind-angriffe-auf-die-zivilgesellschaft-68341/
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-bedrohungen-gegen-jasmina-kuhnke-sind-angriffe-auf-die-zivilgesellschaft-68341/
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für Migration und Flüchtlinge finanziert.78 Wie weiter oben dargestellt, ist Pow-
ersharing häufig Bestandteil insbesondere von empowermentorientierten Ange-
boten. Zudem gibt es einzelne Mitarbeitende an wichtigen Schnittstellen, die in 
ihrer Arbeit aktiv Powersharing vorantreiben und ihre eigene Position nutzt, um 
Themen wie Rassismuskritik zu platzieren oder auch machtkritische Impulse in 
Hinblick auf Stellenbesetzungen, Projekte bzw. bestimmte Inhalte und Schwer-
punkte formulieren. Damit schaffen sie Räume für unterrepräsentierte Grup-
pen. Ein Beispiel ist die Veranstaltungsreihe Wochen gegen Rassismus 2021 vom 
Kommunalen Integrationszentrum Münster,79 in der sowohl Empowerment als 
auch Powersharing als Konzepte umgesetzt wurden. Wichtige Akteur*innen, die 
den Diskurs zu Powersharing aktiv mitgestalten, sind weiterhin wie bereits be-
nannt die Amadeu-Antonio-Stiftung sowie IDA-NRW.

djo – Deutsche Jugend in Europa
Die djo – Deutsche Jugend in Europa ist ein überparteilicher und überkon-
fessioneller Jugendverband. Er setzt sich insbesondere für eine gleichberech-
tigte Teilhabe von Migrant*innenjugendverbänden und Migrant*innenjugend-
selbstorganisationen (MJSO) ein. Um diese zu stärken, bietet die djo – Deutsche 
Jugend in Europa einen jugendpolitischen und organisatorischen Rahmen, in 
dem sich die selbstorganisierten Verbände zugewanderter Jugendlicher eigen-
verantwortlich bewegen können. Die djo leistet zudem organisatorische und 
finanzielle Unterstützung für deren selbstorganisierte Gremien, Verbände und 
Projekte. Dabei sollen die jeweiligen Programme und Ziele der MJSO erhalten 
bleiben, um ihre eigenständige Entwicklung nicht zu behindern, sondern zu 
fördern.

Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie (KUF) 
Friedrichshain-Kreuzberg/Via Regionalverband Berlin/Brandenburg e. V.
Ein Ziel von Powersharing kann die Verteilung von finanziellen Ressourcen sein. 
Als Best Practice kann die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft 
für Demokratie (KUF) Friedrichshain-Kreuzberg genannt werden, die im 
Rahmen ihrer bezirklichen Tätigkeit zuständig ist für den Aktions- und Initia-
tivfonds des Programms Demokratie leben in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 
sowie die Koordination, Beratung sowie inhaltliche und fachliche Begleitung der 
bewilligten Projekte im Bezirk. In ihrer Selbstbeschreibung heißt es, dass sie par-
tizipative, rassismuskritische bzw. empowernde Kinder- und Jugendprojekte im 
Rahmen der Projektförderung aus dem Jugendfonds der Partnerschaft für De-
mokratie Friedrichshain-Kreuzberg begleiten und an der Weiterentwicklung 

78 www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/Ehrenamtli-
chesEngagement/

79 www.stadt-muenster.de/zuwanderung/rassismuskritische-arbeit/wochen-gegen-rassismus

http://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/EhrenamtlichesEngagement/
http://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/EhrenamtlichesEngagement/
http://www.stadt-muenster.de/zuwanderung/rassismuskritische-arbeit/wochen-gegen-rassismus
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des Handlungskonzepts (Demokratie-Konzepts) 2020–2024 mitwirken. Die KUF 
ist nicht nur aktiv bemüht, die Hürden für Antragsstellende aus marginalisierten 
Gruppen sowie für Projekte für diese Gruppen zu verringern, sondern inklu-
dierende und solidarische Strukturen im Sinne von Powersharing nachhaltig zu 
verankern, so heißt es weiter.80

5.9 Zivilgesellschaft an der Schnittstelle zur Wissenschaft

Nimmt man die zivilgesellschaftlichen Akteur*innen systematisch in den Blick, 
wird deutlich, dass es einige zivilgesellschaftliche Akteur*innen gibt, die an 
der Schnittstelle zur Wissenschaft arbeiten. Das sind in großen Teilen Einzel-
akteur*innen. Es existieren aber auch institutionelle Zusammenhänge a der 
Schnittstelle, wie z. B. das IDZ – Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. 
Das IDZ ist eine seit 2016 existierende außeruniversitäre Forschungseinrichtung 
und wird vom Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und 
Weltoffenheit gefördert. Die Amadeu-Antonio-Stiftung ist Träger des IDZ. 
Seit 2020 ist das IDZ einer von bundesweit elf Standorten des neuen vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungs-
instituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ).

Andere Formen sind Selbstgründungen, wie die Gründung von Adefra.

Adefra e. V. – Schwarze Frauen in Deutschland
Die Generation Adefra81 beginnt Mitte der 1980er-Jahre als eine Gruppe 
Schwarzer Aktivistinnen, die durch die Arbeiten und Aufenthalte der karibisch-
amerikanischen feministischen Theoretikerin, Lyrikerin und Aktivistin Audre 
Lorde (1934–1992) in Berlin zusammengebracht und zur Gründung der Initiati-
ve Adefra – Schwarze Frauen in Deutschland inspiriert wurden. In ihrer Selbst-
beschreibung heißt es:

„Der Aktivismus von Schwarzen Frauen in Deutschland ist zentral für die 
Existenz und die Formierung der Schwarzen Bewegung in Deutschland. […] Im 
deutschen Fall gelten Schwarze lesbische Aktivistinnen der 1980er-Jahre nicht 
nur als Motor für die Formulierung eines Schwarzen feministischen Standpunk-
tes in Deutschland, sondern auch als Impuls- und Strukturgeberinnen für die 
Entstehung einer organisierten Schwarzen Gemeinschaft.“82 Daher ist Genera-
tion Adefra sowohl im Konzept Empowerment und Resilienz als auch im Kon-
zept Powersharing zu verorten. Neben vielen Veranstaltungen organisiert die 
Generation Adefra monatliche Treffen. Sie veröffentlichen Stellungnahmen zu 

80 www.via-in-berlin.de/projekt/kuf-demokratie-leben-x-hain/
81 www.adefra.com/
82 http://www.adefra.com/

http://www.via-in-berlin.de/projekt/kuf-demokratie-leben-x-hain/
http://www.adefra.com/
http://www.adefra.com/
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gesellschaftspolitischen Fragen wie z. B. eine kritische Stellungnahme zur För-
derzusage des Bundestages an das DEZIM – Deutsches Zentrum für Integra-
tions- und Migrationsforschung über eine Summe von insgesamt neun Mil-
lionen  Euro zur Stärkung der Rassismusforschung in Deutschland. Die Kritik 
fordert die Umverteilung der Fördersumme, um auch rassismuserfahrene und 
-kritische Forschungsperspektiven mit einzubinden und Forschung zu struktu-
rellem Rassismus in einer intersektional-solidarischen Bewegungsinfrastruktur 
zu verankern. Somit formuliert Generation Adefra eine Forderung nach Power-
sharing und adressiert damit auch das Forschungszentrum DEZIM. Mitglieder 
von Generation Adefra sind an wichtigen wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen beteiligt wie als Herausgeber*innen von: Eggers(Auma)/Kilomba/Piesche/
Arndt (2017 [2005]): Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung 
in Deutschland; Oguntoye/Opitz/Schulz  (1995): Farbe bekennen. Afro-deutsche 
Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte oder Peggy Piesche (2020): Labor 89. In-
tersektionale Bewegungsgeschichte*n aus West und Ost.

Center for Intersectional Justice (Berlin)
Das Center for Intersectional Justice (CIJ) ist eine unabhängige internationale 
Organisation mit Sitz in Berlin. Das CIJ widmet sich der europaweiten Bekämp-
fung intersektionaler Diskriminierung und systematischer Ungleichheit. Durch 
Advocacy-Arbeit, Bildungsarbeit und policy-orientierter Forschung zielt das CIJ 
auf einen Paradigmenwechsel in der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungs-
politik, um strukturelle Ungleichheiten in Europa effektiver zu bekämpfen. Mit 
diesen Aktivitäten verortet sich das CIJ im Bereich Empowerment und Power-
sharing. Das CIJ wird gefördert von der Open-Society-Stiftung, der Guerrilla 
Foundation und der Hertie-Stiftung.

Infobox:

Die Ehrenvorsitzende des CIJ ist Kimberlé Crenshaw, Juraporfessorin an der UCLA und 

Columbia Law School und führende Expertin in den Bereichen Zivilrecht, Schwarze Fe-

ministische Rechtstheorie und race, Rassismus und Recht. Crenshaws bahnbrechende 

Arbeit hat die Grundsteine für zwei Studienrichtungen gelegt, die durch von ihr geprägte 

Begriffe bekannt geworden sind: Critical Race Theory und Intersektionalität.

Katja Kinder ist Schwarze deutsche Erziehungswissenschaftlerin. Sie ist stellvertre-

tende Geschäftsführerin der RAA Berlin und ist Mitbegründerin von Adefra.

Peggy Piesche ist deutsche Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, arbeitet in der Er-

wachsenenbildung und ist in der Bundeszentrale für politische Bildung als Referentin für 

Diversität, Intersektionalität und Dekolonialität tätig.

Prof.in Dr.in Maisha-Maureen Auma ist Hochschullehrerin für Diversity Studies in 

Magdeburg-Stendal.
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Labor 89 ist im Verlag Yılmaz-Günay erschienen. In dem Verlag stehen insbesondere 

Perspektiven von (mehrfach) marginalisierten Menschen und Menschengruppen im Mit-

telpunkt. Die Veröffentlichungen erfolgen in Absprache mit dem Verleger Koray Yılmaz-

Günay kostenlos.

2020 gründete das Zentrum für intersektionale Gesundheit Holla e. V. den Verlag stolze 

augen, der eine gemeinnützige Verlagsgesellschaft von und für Menschen mit Rassismus-

erfahrungen/BPoC ist.

5.10 Wissenschaft und Forschung

Neben den oben genannten Personen und Organisationen gibt es noch wei-
tere, die sich wissenschaftlich mit den Konzepten Empowerment, Resilienz 
und Powersharing auseinandersetzen. Im Sammelband Empowerment und 
Powersharing, herausgegeben von Yasmine Chehata und Birgit Jagusch, fin-
den sich zahlreiche Vertreter*innen und Auseinandersetzungen zu den The-
men Empowerment und Powersharing. Die Soziologin und Diversity-Expertin 
Dr.in Nkechi Madubuko veröffentlichte bereits 2016 das Buch Empowerment 
als Erziehungsaufgabe. Als Teil der DRK-Expertise Impulse zur Resilienzförde-
rung am Lern- und Lebensort Schule verfasste sie das Kapitel Diversity-orientiert 
und diskriminierungskritisch. Zudem ist von Madubuko im Jahr 2021 im Verlag 
Beltz Juventa das Praxishandbuch Empowerment erscheinen und im Kösel Ver-
lag der Ratgeber Erziehung zur Vielfalt. Dr.in Madubuko ist Teil der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Schwarze, afrikanische, afrodiasporische Perspektiven 
in sozialen und pädagogischen Berufen und wissenschaftliche Vertreterin in 
der Stiftung gegen Rassismus, in der u. a. auch Prof. Arndt, Prof.in Foroutan 
und Prof. Mecheril vertreten sind, die in ihrer Arbeit zwar nicht dezidiert den 
Fokus auf Empowerment, Resilienz und Powersharing legen, jedoch in ihrer 
Arbeiten zu Rassimuskritik und Machtverhältnissen wichtige Grundlagen ge-
schaffen haben und die Konzepte in ihren Arbeiten immer als Querschnitts-
themen präsent sind. Forschungsschwerpunkt von Prof. Fereidooni ist Rassis-
muskritik. Die Konzepte Empowerment und Powersharing sind als Themen in 
seinen Vorträgen und der Lehre jedoch immer vorhanden, wie z. B. auch die 
Veröffentlichungen Rassismuskritik und Widerstandsformen und Rassismuskri-
tische Bildungsarbeit zeigen.

Von großer Bedeutung ist zudem Halil Can, der bereits 2005 mit Nuran 
Yiğit die Projektinitiative HAKRA-Empowerment gegründet hat. Halil Can hat 
seitdem zahlreiche Beiträge sowohl zu Empowerment als auch zu Powersharing 
veröffentlicht. Schon 2008 thematisierte er die Konzepte in seinem Beitrag Emp-
owerment und Powersharing als politische Handlungsmaximen(n) in dem Reader 
Holzwege, Umwege, Auswege – Perspektiven auf Rassismus, Antisemitismus und 
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Islamfeindlichkeit,83 herausgegeben von Stephan Bundschuh, Birgit Jagusch 
und Hanna Mai. 2018 veröffentlichte Halil Can zudem einen Beitrag namens 
Doing Empowersharing – Handlungsmächtigkeit durch Empowerment und Pow-
ersharing gegen Rassismus und intersektionelle Diskriminierung und prägte somit 
den Begriff Empowersharing. Seine letzte Veröffentlichung aus dem Jahr  2022 
heißt Doing Empowersharing – Empowerment und Powersharing als machtkriti-
sche und inklusive Handlungsstrategien gegen Rassismus und intersektionale Dis-
kriminierung.

Als kritischer Debattierraum im Zusammenhang mit dem Projekt Schools of 
Tomorrow, das vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin bis Juni 2018 durch-
geführt wurde und 2021 ein weiteres mal stattfindet, ist das bildungsLab*. Das 
bildungsLab* setzt sich aus migrantischen Akademikerinnen* und Akademike-
rinnen* of Color zusammen, die im pädagogisch-kulturellen Raum tätig sind. 
Sie vermitteln und produzieren Theorie, diskutieren pädagogische und künst-
lerische Vorstellungen, Konzepte und Paradigmen, sie kommentieren, interve-
nieren und publizieren im Feld der rassismus- und hegemoniekritischen Bil-
dung und Vermittlung. Die Inhalte überschreiten dabei oftmals die Grenzen von 
Empowerment, Resilienz und Powersharing. Folgende Wissenschaftlerinnen* 
sind als Teil des bildungsLabs* zu nennen: Prof. María do Mar Castro Varela, 
Aïcha Diallo, Malika Mansouri, Saboura Naqshband, Karima Popal-Akhza-
rati, Sheila Ragunathan, Carolina Tamayo Rojas und Dr.  Mai-Anh Boger. 
Mai Anh Boger hat z. B. mit der Veröffentlichung Zusammen – getrennt – ge-
meinsam: Rassimuskritische Seminare zwischen Nivellierung und Essentialisie-
rung von Differenz aus dem Jahr  2016 und nicht zuletzt auch mit ihrem Tri-
lemma-Projekt (alle Bände 2019 erschienen), in welchem sie sich umfassend mit 
dem Erstellen einer Praxis-Theorie der Anti-Diskriminierung/Inklusion befasst, 
wichtige Debattenbeiträge geleistet.

Mit dem Fokus auf Resilienz in dem Sinne, dass sich Zivilgesellschaft gegen 
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus stärkt, gibt es auf der einen Seite be-
reits viel Forschung zu Funktionsweisen und Hintergründen von Rechtspopulis-
mus und Rechtsextremismus. Zudem hat 2020 Judith Rahner das Praxishand-
buch Resilienz in der Jugendarbeit veröffentlicht. Im Auftrag der Frankfurter 
Otto-Brenner-Stiftung hat Prof. Wolfgang Schroeder mit Dr.  Samuel Greef, 
Jennifer Ten Elsen und Lukas Heller in der Studie Bedrängte Zivilgesellschaft 
von rechts. Interventionsversuche und Reaktionsmuster untersucht, wie die Zi-
vilgesellschaft von rechts bedroht wird. Ein Überblick über die extreme Rechte 
im Kontext Sozialer Arbeit und wichtige Autor*innen finden sich im Sammel-
band Die extreme Rechte in der Sozialen Arbeit. Grundlagen – Arbeitsfelder – 
Handlungsmöglichkeiten, herausgegeben von Gille/Jagusch/Chehata. Vanesssa 

83 www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Reader/2012_IDA_Holzwege_
Umwege_Auswege.pdf

http://www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Reader/2012_IDA_Holzwege_Umwege_Auswege.pdf
http://www.idaev.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Reader/2012_IDA_Holzwege_Umwege_Auswege.pdf
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Kiesel und Sarah Morcos haben 2020 für die Friedrich-Ebert-Stiftung die Pra-
xishilfe Zivilgesellschaft unter Druck? Handlungsräume für Engagement schützen 
publiziert. Insgesamt besteht aber auch hier Forschungsbedarf hinsichtlich der 
Auswirkungen und Möglichkeiten der Zivilgesellschaft, insbesondere aus inter-
sektionaler Perspektive.

Überhaupt ist der Forschungsbedarf in allen drei Konzepten hoch: Empower-
ment als Konzept kann sehr weit gefasst werden, es kann im Kontext von Unter-
nehmen genutzt werden, in feministischen Diskursen, im Bereich der Inklusion 
und als offener Begriff in der Sozialen Arbeit im Sinne von Hilfe zur Selbsthil-
fe. (Siehe Kapitel 2) Fasst man Empowerment enger und spricht aus der BPoC-
Perspektive, wie es z. B. im Empowerment-Dossier der Heinrich-Böll-Stiftung 
von 2013 der Fall ist, existiert eine größere wenngleich überschaubare Zahl von 
Veröffentlichungen. An Hochschulen selbst ist die Auseinandersetzung ebenfalls 
noch nicht verbreitet und meistens eher von Studierenden selbst initiiert, wie z. B. 
durch Autonome BPoC-Referate oder Hochschulgruppen, wie es sie u. a. an 
den Universitäten Münster, Köln, Berlin, Würzburg oder Frankfurt gibt. Das 
Projekt EmpA wurde an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin entwickelt und 
betrachtet den Empowerment-Ansatz als ein wichtiges Instrument, um Studie-
rende, die mit rassistischer Diskriminierung konfrontiert sind, zu stärken und 
die begleitenden Studienbedingungen zu verbessern.84

Auch beim Konzept des Powersharings gibt es zwar zu verwandten Themen 
wie Kritisches Weißsein, Rassismuskritik u. ä. einiges an Forschung, es fehlen 
jedoch konkrete Forschungen zum Thema Powersharing an sich. Der Bereich 
der Resilienz ist zwar im Allgemeinen ausgiebig beforscht (siehe Kapitel 4), al-
lerdings gibt es große Forschungslücken zu Resilienz im Kontext von Rassis-
mus und/oder Antisemitismus. Zu allen drei Konzepten fehlen Forschungen 
in Hinblick auf Angebote, die Bedarfe, Herausforderungen, zu Konflikten und 
Spannungsfeldern, zu Effekten und Prozessen sowie zu Überschneidungen und 
Abgrenzungen der Konzepte, und zwar aus intersektionalen, rassismuserfahre-
nen und -kritischen Forschungsperspektiven, um es in den Worten von Adefra 
zusammenzufassen.

Infobox:

Prof. Dr. Karim Fereidooni berät die Bundesregierung in dem Kabinettsausschuss der 

Bundesregierung zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus sowie im Un-

abhängigen Expert*innenkreis Muslimfeindlichkeit des Bundesministeriums des Innern, 

für Bau und Heimat. Ferner berät Professor Fereidooni das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Integration zum Thema In-

tegration durch Bildung.

84 www.ash-berlin.eu/studium/empa-antirassismus-und-empowerment/

http://www.ash-berlin.eu/studium/empa-antirassismus-und-empowerment/
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5.11 Welche Förderprogramme gibt es?

Es sind bereits viele Förderprogramme im Rahmen der Finanzierungsstrukturen 
der Akteur*innen benannt worden. Neben dem Bundesprogramm Demokratie 
leben sind oft Bundes- oder Landesministerien direkte Förderer*innen. Zudem 
spielen Stiftungen eine große Rolle im Bereich der Projektförderung. Die Ama-
deu-Antonio-Stiftung gehört zu denen, die bundesweit eine Vielfalt an Projek-
ten fördern, aber auch die Robert-Bosch-Stiftung, die Schwarzkopf-Stiftung, 
Stiftung Mercator sowie filia – Die Frauenstiftung und DaMigra sind wichtige 
Unterstützer*innen. Empowerment- und powersharing-orientiert wird es dann, 
wenn Zielgruppen selbst mitentscheiden oder komplett entscheiden können, 
welche Projekte gefördert werden. Im filia-Mädchenbeirat wird über die För-
derung von Mädchenprojekten entschieden. Zielgruppe der Förderprojekte sind 
vor allem Mädchen*, die mehrfach diskriminiert sind. Solche Mädchen* sind 
auch im Mädchenbeirat: Schwarze junge Frauen*, junge Frauen* of Color, mit Be-
hinderungen, lesbische Mädchen*, Musliminnen*, Romn*ja oder Jüdinnen*. Die 
Mädchen* im filia-Mädchenbeirat übernehmen seit Gründung 2012 von Jahr 
zu Jahr mehr Verantwortung. Sie gestalteten ihr eigenes Logo, entscheiden jähr-
lich über die Vergabe freier Plätze im Beirat, wählen aus, welche Anträge sie im 
Detail diskutieren wollen, moderieren das Beiratswochenende und diskutieren 
mit Stiftungsrätinnen* über mehr Beteiligung. Ein weiteres Beispiel sind Förde-
rungen, die im Rahmen des Förderprogramms Partnerschaften für Demokratie 
von Demokratie leben an Kommunen verteilt werden. Aus diesen Fördertöp-
fen werden Jugendfonds zur Verfügung gestellt, wie beispielsweise in Köln das 
Jugendforum Köln, das durch Coach e. V. und die AWO Köln pädagogisch be-
gleitet werden. Kölner*innen bis 27 Jahre können sich laufend mit ihren Projekt-
ideen beim Jugendforum Köln bewerben. Der Projektantrag ist niedrigschwellig 
und es gibt regelmäßige Veranstaltungen, die über die Antragsstellung aufklären. 
Das Jugendforum, das über die Anträge entscheidet, setzt sich aus Jugendlichen 
unterschiedlicher Kölner Schulen sowie aus aktiven Mitgliedern der verbandli-
chen Jugendarbeit zusammen.

Ein weiteres Beispiel für empowerment-orientierte Förderung ist der Ber-
liner Projektfonds Urbane Praxis. Seit  2021 stehen dem Fonds, der von  der 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert wird, einmalig 1,2 Millio-
nen Euro für Kultur und künstlerische Projekte zur Verfügung, die sich im öf-
fentlich zugänglichen Raum mit Stadtraum und Stadtgesellschaft in Berlin aus-
einandersetzen: auf der Straße, in Parks, an öffentlichen Plätzen, aber auch auf 
Parkplätzen, Hinterhöfen etc. Der Berliner Projektfonds Urbane Praxis richtet 
sich an alle Kunst- und Kulturschaffenden in Berlin und fokussiert insbesonde-
re Initiativen, Communitys und Einzelpersonen, die bislang durch (mehrfache) 
Diskriminierungen von Förderungen ausgeschlossen werden. Die Projekte sollen 
zudem nicht für bestimmte Akteur*innen und Communitys gemacht werden, 
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sondern von und mit ihnen. Die Förderrichtlinien sollen so niedrigschwellig wie 
möglich sein. Zudem wird der Fonds auf verschiedenen Plattformen beworben, 
die konkret diejenigen ansprechen, die strukturell eher von Förderungen aus-
geschlossen werden.

Im Sinne von Powersharing ist zudem die Stiftung :do zu nennen, die seit 
2009 ausschließlich Projekte und Initiativen fördert, „die sich für die Rechte und 
gesellschaftliche Teilhabe, gegen Diskriminierung und damit für ein selbstbe-
stimmtes, würdevolles Leben von Migrant*innen einsetzen. Seit dem ‚Sommer 
der Migration‘ 2015 hat der Vorstand der Stiftung :do angesichts des solidari-
schen, kreativen und effektiven Engagements sowohl vieler Geflüchteter selbst als 
auch der europäischen Zivilgesellschaft beschlossen, keine Rücklagen zu bilden, 
sondern die gesamten Erträge jedes Jahr für die Vielzahl an Initiativen, Aktio-
nen und neuen Gruppen einzusetzen.“85 U. a. erhalten die Selbstinitiativen ge-
flüchteter Menschen Jugendliche ohne Grenzen und Women in Exile e. V. eine 
Basisförderung. Aktiv spricht die Stiftung :do auch Initiativen und Gruppen an, 
„die sich für die Situation von Migrant*innen on the move an den Hotspots und 
Außengrenzen der EU einsetzen“, wie z. B. Respekt für Griechenland e. V., die 
sich um die Grundversorgung von Inhaftierten im Lager Moria kümmern, Stit-
ching boom tales, die ein Notfallzelt auf Lesbos führen oder Stiftung die schwel-
le, die mit der No Name Kitchen in Serbien, Bosnien und Montenegro für und 
mit flüchtende(n) Menschen kochen.

Nicht zuletzt soll noch der Fördertopf der ISD – Initiative Schwarzer Men-
schen in Deutschland Bund e. V. benannt werden. ISD hat Ende 2019 und 2020 
die Fundraising-Kampagne Empower Activism initiiert und einen Großteil der 
Spendeneinnahmen geht nun an Projekte für lokale Communitys Schwarzer, 
afrikanischer und afrodiasporischer Menschen, um Schwarzen Aktivismus zu 
unterstützen, die politische Arbeit Schwarzer Communitys zu stärken und eh-
renamtliches Engagement im Bereich Antirassismus und Black Empowerment 
zu fördern.86

85 www.stiftung-do.org/
86 https://isdonline.de/aktivitaeten/empower-activism/

http://www.stiftung-do.org/
https://isdonline.de/aktivitaeten/empower-activism/
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6. Praktiken von Empowerment, Resilienz 
und Powersharing

In den Themenfeldern Empowerment, Resilienz und Powersharing lassen sich 
unterschiedliche Gruppen, Initiativen, Bündnisse, Einzelpersonen und Organi-
sationen ausmachen, zugleich zeigt sich eine große Bandbreite an Handlungs-
praxen. 

Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Praktiken, da eine solche pra-
xistheoretische Verortung uns ermöglicht, auf das implizite Wissen dieser Akti-
vitäten zu verweisen. Obwohl diese Praktiken auf unterschiedliche Weise an Be-
stimmungsversuche zu Empowerment, Resilienz und Powersharing anknüpfen, 
ist es die Bedeutungszuweisung der Praxis, die sie als relevant markiert. Sie sind 
auf unterschiedliche Weise konzeptionell auf Theorien rückführbar, ohne einfach 
eine Operationalisierung von Theorien zu sein. „Egal wie wir Empowerment aus-
buchstabieren, die Praxis schafft Realitäten […]“ (Haschemi/Meyer/Rotter 2020: 
290). Dies gilt aus unserer Perspektive auch für die Praxen der Resilienz und des 
Powersharings. Die Perspektive der Praktiken verweist also darauf ‚was gemacht‘ 
wird und damit auf ein implizites und ‚taktisches Wissen‘. Diese Praktiken sind 
nicht willkürlich oder gar zufällig, sondern sie greifen auf verschiedene Wissens-
bestände zurück, die aber nicht Theorie sein müssen. Damit wird deutlich, dass 
eine Praxis von Resilienz, Powersharing oder Empowerment nicht notwendiger-
weise ausdrücklich als eine solche bezeichnet werden muss oder sich gar erst 
durch einen Bezug auf wissenschaftliche Literatur auszeichnen muss. Man könn-
te sogar andersherum formulieren, Powersharing, Empowerment und Resilienz 
sind das, was sich als Praxis zeigt und erst im Nachhinein einer Bezeichnung 
zugeordnet werden kann.

Die Rede von Praktiken ermöglicht es aber darüber hinaus kenntlich zu ma-
chen, dass es sich bei der Praxis von Empowerment, bei Aktivitäten zu Resilienz 
und Powersharing um Prozesse handelt und sie nicht als Zustände missverstan-
den werden sollten, denn sie sind etwas, das sich in ihrem Vollzug zeigt. Man 
kann es beobachten, während es passiert. Empowerment, Resilienz und Pow-
ersharing sind also etwas, das von Menschen hergestellt wird und, darauf ver-
weist die Praktiken-Perspektive ebenso, auf bestimmte konkrete Bedingungen 
angewiesen ist. Konkrete Praktiken sind immer auch auf konkrete Bedingungen 
angewiesen, unter denen sie möglich, möglicher oder aber auch unmöglich ge-
macht werden. Die Perspektive der Praktiken verweist auf diesen Aspekt der 
Bedingungen der Möglichkeiten für Empowerment, Resilienz und Powersha-
ring. Dieser Gedanke verdichtet sich in der Frage: Unter welchen Bedingungen, 
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Rahmenbedingungen, Ressourcenaustattungen, Autonomiespielräumen, mit 
welcher Sicherheit und welchem Schutz ist die Entstehung solcherlei Praktiken 
mehr oder weniger möglich? Zugleich ermöglicht die Perspektive der Praktiken, 
die Vielschichtigkeit, Verwobenheit und Heterogenität der Praxis in den Blick 
zu nehmen. Praktiken müssen gedeutet werden, um sie zu verstehen. Sie haben 
Bedeutungen, die dechiffriert werden müssen. Sie bewegen sich in unterschied-
lichen Sinn- und Konstitutionszusammenhängen, und sie sind demnach nicht 
selbstverständlich etwas, das jeder Mensch auf die gleiche Weise versteht und mit 
der gleichen Bedeutung versieht.

Damit sind Praktiken von Empowerment, Resilienz und Powersharing vor 
allem und zunächst aus den Sinnzusammenhängen der Menschen zu verste-
hen, die an ihrem Vollzug beteiligt sind. Aufgrund dieser Tatsache entziehen 
sich diese Praktiken einer abschließenden Systematisierung und wir sprechen 
daher von verschiedenen und miteinander verwobenen Dimensionen inner-
halb der drei Themenfelder, aber auch zwischen ihnen. Mit der Perspektive 
auf Praktiken in einer praxistheoretischen Fundierung ist auch eine Gegen-
überstellung oder Dichotomie, beispielsweise von Individuum und Struk-
tur, nicht überzeugend. Eine Unterscheidung zwischen strukturbezogenem 
und individuumsbezogenem Empowerment, wie sie vielfach vorzufinden ist, 
blendet die spezifische Dimension von Empowerment als Praxis von Betrof-
fenen aus. Daher verwenden wir den Begriff der Dimensionen von Praktiken, 
um die Unterschiedlichkeit der Praktiken im Hinblick auf ihre Fluchtpunkte 
zu markieren. Dies findet sich in den jeweiligen Überschriften der folgenden 
Kapitel.

Auf zwei allgemeine Fluchtpunkte möchten wir in der Diskussion um die 
Praktiken von Empowerment, Resilienz und Powersharing aufmerksam machen. 
Patricia Hill Collins hat dies für das Empowerment Schwarzer Frauen deutlich 
gemacht:

„The first, struggles for group survival, consist of actions taken to create Black female 

spheres of influence within existing social structures. This dimension may not direct-

ly challenge oppressive structures because, in many cases, direct confrontation is nei-

ther preferred nor possible“ (Collins 2000: 204).

Ein solcher Fluchtpunkt dieser Praktiken ist ‚das Überleben‘ und sind damit 
solche Aktivitäten und Institutionen, die Menschen darin unterstützen, in den 
gegebenen Verhältnissen ein Leben zu führen, das sie aus guten Gründen als le-
benswert betrachten.

Der zweite Fluchtpunkt zielt auf die Veränderung, die Transformation gesell-
schaftlicher Verhältnisse in der ganzen Breite gesellschaftlicher Wirklichkeiten, 
als Teil eines allgemeinen Kampfes für eine Transformation zur sozialen Gerech-
tigkeit:
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„The second (…) of Black women’s activism consists of struggles for institutional 

transformation – namely, those efforts to change discriminatory policies and proce-

dures of government, schools, the workplace, the media, stores, and other social in-

stitutions. Whether expressed by individuals or via organized groups, all actions that 

directly challenge the legal and customary rules governing African-American women’s 

subordination constitute part of the struggle for institutional transformation“ (Col-

lins 2000: 204).

6.1 Praktiken des Empowerment

Konkrete Handlungen, die Akteur*innen als Empowerment bezeichnen, können 
als Umsetzungsstrategien des Empowerments verstanden werden. Da sich aber 
nicht alle Formen von Empowerment als strategisch oder intendiert bezeichnen 
lassen, sondern sich z. B. als Effekt selbstorganisierter Prozesse zeigen, ist der Begriff 
der Operationalisierung nicht geeignet. Die recherchierten Beispiele von Praktiken 
des Empowerments können sechs Clustern zugeordnet werden: Politiken des Emp-
owerments, Empowerment und Wissen, Empowerment als Informationen und Be-
ratung, Empowerment und Forschung, Empowerment in eigenen Narrativen sowie 
Empowerment auf der Ebene von Community Building und Bündnissen. 

 y Politiken von Empowerment
Empowerment ist die Arbeit in gesellschaftlichen Machtverhältnissen, um Ver-
änderung und Transformationen in bestehenden Strukturen und Institutionen 
herbeizuführen. Hierzu gehören auch das Prozessieren, die Aneignung und Wie-
deraneignung von Protestformen und Widerstandpraktiken. Politiken von Emp-
owerment haben zum Ziel, strukturelle Ursachen von Problemen und Ungleich-
heitsverhältnissen zu thematisieren, zu skandalisieren und unter Zuhilfenahme 
von Aktivitäten der politischen Einmischung an die Öffentlichkeit zu bringen. 
Hierbei wird auch auf solidarische Verfahren des Protestes und auf Widerstands-
praktiken zurückgegriffen, um letztlich die Kontrolle über gesellschaftliche 
Ressourcen, Möglichkeiten und Zugänge umzuverteilen (siehe Kapitel  3). Die 
Kämpfe um institutionelle und strukturelle Veränderungen umfassen alle Aktio-
nen, die die gesetzlichen und gewohnheitsmäßigen Regeln, welche die Ungleich-
behandlung von bestimmten Menschen konstituieren, infrage stellen.

Empowerment ist Demonstrieren, das Verfassen von offenen Briefen, das 
Sammeln von Unterschriften, die Organisation von Protest und Skandalisierung; 
auf der Straße, auf Instagram, Twitter, in Zeitschriften und Büchern. Empower-
ment, das auf die Transformation abzielt, ist aber auch das Einnehmen und Be-
setzen von relevanten Positionen in Politik, Verwaltung, in Unternehmen und 
Organisationen. Veränderung und Einflussnahme verlangen nach Zugängen in 
formal demokratische Prozesse, nach Mitbestimmung und Stimmberechtigungen 
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(zur Ungleichbehandlung in formaldemokratischen Verfahren siehe Kapitel 3). 
Es geht dann auch um die Etablierung rassismus-, antisemitismus- und diskri-
minierungskritischer Perspektiven, Regularien und Verfahren. Politiken des 
Empowerments gehen damit einher, solche Wissensformen abzulehnen, die ob-
jektivieren, normalisieren, kommerzialisieren, gewaltförmig sind und der Aus-
beutung dienen. Empowerment ist der Aufbau von passenden, funktionierenden 
Organisationen und Netzwerken. Empowerment ist die Schaffung von Möglich-
keits- und Gelegenheitsräumen für Einzelpersonen, Gruppen und Communi-
tys; die Etablierung von Strukturen, die die Förderung und Durchführung von 
Aktivitäten, Angeboten, Aktionen und Projekten möglich machen, sowie von 
Strukturen, die einen verlässlichen Zugang zu Ressourcen ermöglichen – worü-
ber Akteur*innen dann die Kapazitäten haben, ihre Anliegen durchzusetzen und 
zu vertreten. Hierzu gehört auch die dauerhafte Finanzierung von Arbeit und die 
Überwindung einer ausschließlich auf ehrenamtliches Engagement zurückgrei-
fenden Strategie, um auf diese Weise zum Projekt einer sozialen Gerechtigkeit 
beizutragen. Empowerment ist der Einsatz für Finanzierung und die Überarbei-
tung von Förderkriterien in öffentlichen Förderungen u. v. m.

Infobox:

Die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen ist ein bundesweites Netz-

werk von Geflüchteten, Migrant_innen und Unterstützer_innen, die sich gemeinsam im 

Kampf für soziale und politische Rechte, Gleichheit und Respekt für die fundamentalen 

Menschenrechte eines_r jeden_r engagieren. Das Netzwerk, das zurzeit Gruppen aus 

zehn Städten umfasst, macht mit Kampagnen, Demonstrationen oder Aktionen zivilen Un-

gehorsams auf die Beschneidung der Rechte von Geflüchteten in Deutschland aufmerk-

sam. Dabei stehen die Vernetzung von Geflüchteten, öffentliche Protestaktionen sowie die 

Unterstützung von Menschen im Fokus, die von Abschiebung bedroht oder betroffen sind 

(IDA-Reader 2016). Aktuell bieten sie Online Refugee Meetings an, die sich ausschließlich 

an Menschen mit Fluchterfahrungen richten. (http://www.thecaravan.org/)

 y Empowerment und Wissen
Empowerment ist die Produktion, Aneignung und Vermittlung von Wissen, Kön-
nen und Erfahrungen. Es bedeutet, allein oder gemeinsam zu lernen, zu denken, zu 
lesen und miteinander zu sprechen, zu analysieren, zu reflektieren und forschend 
Erkenntnisse zu gewinnen. Es geschieht, wird möglich gemacht oder hergestellt. 
Die Erfahrung von Empowerment kann man allein für sich machen, aber es findet 
zumeist in Gruppenzusammenhängen und Communitys statt. Empowerment ist 
die Weitergabe von Wissen, z. B. bei regelmäßigen Treffen, angeleitet in Workshops, 
in Projekten, auf Tagungen oder Vorträgen, im Rahmen von Aktionen, auf Reisen 
und über unterschiedliche Medien. Es geschieht bei Tür-und-Angel-Gesprächen 
oder in Büroräumen, auf Fort- und Weiterbildungen und in Bildungseinrichtungen. 

http://www.thecaravan.org/
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Empowerment ist die Produktion und Aneignung von Wissen, vor allem von sol-
chem Wissen, das in dominanten Wissensdiskursen vorenthalten wird. Wissen 
über die persönliche Geschichte und Geschichten, die eigene Biografie, über die 
Geschichte deiner Community und über die gesellschaftlichen globalen (Macht-)
Verhältnisse. Wissen über das Engagement und die Kämpfe für soziale Gerech-
tigkeit von minorisierten Gruppen und Einzelpersonen, über die unerwähnten 
Held*innen, Experti*innen, Forscher*innen, Aktivist*innen.

Dieses Wissen hilft Menschen, die von verschiedenen Diskriminierungsfor-
men betroffen sind, sich selbst und die Welt zu verstehen und den eignen Ort da-
rin zu finden. Es dient der Analyse und dem Verstehen gesellschaftlicher Macht-
verhältnisse und Strukturen. Es dient dem Zurechtkommen, dem Überleben, 
dem Aushalten diskriminierender Erfahrung, ebenso wie es der Veränderung, 
der Intervention und dem Widerstand dienen kann. Empowerment ist Helfen 
und Unterstützen unter Betroffenen und die Möglichkeit, durch Angebote im Be-
reich des ‚Capacity Buildings‘ strukturelle bzw. institutionelle Benachteiligungen 
zu kompensieren. Im Bereich beruflicher oder allgemeiner Qualifikation oder im 
Bildungssystem bedeutet Empowerment als Wissensproduktion beispielsweise 
die Unterstützung bei Hausaufgaben und die Vorbereitung auf Prüfungen oder 
Bewerbungsgespräche. Empowerment ist aber auch die Thematisierung von dis-
kriminierenden Erfahrungen in diesen Systemen, die Aufklärung über institutio-
nelle Diskriminierung und damit verbundene Ausschlüsse, die nicht selbst ver-
schuldet sind. Dieses Wissen wird informell oder in angeleiteten Settings geteilt, 
solche Angebote oder Projekte gehören zu den Praktiken des Empowerments. 
Empowerment und Wissen ermöglichen es, anders zu denken, als es zuvor mög-
lich war – um zu überleben (vgl. Collins 2000). Empowerment ermöglicht, an 
den Veränderungen dieser Wissenssysteme mitzuwirken. Es geschieht aus den 
Communitys für Communitys und manchmal darüber hinaus.

Infobox:

Women in Exile ist eine Initiative von geflüchteten Frauen*, die seit 2002 gemeinsam für 

ihre Rechte eintreten. Betroffen von Mehrfachdiskriminierung, durch rassistische Gesetze 

als Geflüchtete ausgegrenzt und diskriminiert als Frauen – kämpft Women in Exile gegen 

die Verschränkungen von Rassismus und Sexismus und bringt ihre flüchtlingspolitischen 

Forderungen aus feministischer Perspektive an die Öffentlichkeit. Women in Exile besucht 

u. a. geflüchtete Frauen* in Unterkünften in Brandenburg, bietet proaktive Unterstützung 

an, tauscht Informationen aus und erfragt Bedürfnisse. Sie organisieren Seminare und 

Workshops, die den Frauen* neue Perspektiven eröffnen und sie bei Asylverfahren und 

der Einforderung von Rechten unterstützen sollen. Über ihren Newsletter stellen Women 

in Exile vielsprachige Informationen für geflüchtete Frauen zur Verfügung und informieren 

über aktuelle flüchtlingspolitische Ereignisse aus feministischer Perspektive (www.wo-

men-in-exile.net; IDA-Reader 2016).

http://www.women-in-exile.net
http://www.women-in-exile.net
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 y Empowerment als Information und Beratung
Empowerment ist das Zusammentragen, Verarbeiten, Zur-Verfügung-Stellen 
und Zugänglich-Machen von Informationen: Informationen zu Tagungen, Ak-
tionen, Veranstaltungen, Netzwerken, zu möglichen Verbündeten und kompe-
tenten Ansprechpartner*innen. Empowerment ist die Weitergabe von Kennt-
nissen über den Zugang zu Ressourcen, Fördertöpfen und -programmen, von 
Kenntnissen über Antragstellung, über Zugangsbedingungen zu formalen 
Teilhabe-Systemen und Anerkennungsstrukturen sowie von Informationen zu 
gesellschaftlichen Themen, aktuellen Forschungsergebnissen, Artikeln und Bü-
chern.

Informationen werden weitergegeben zwischen Einzelpersonen, Netzwerken 
und Organisationen. Die Weitergabe von Informationen an Betroffene verstehen 
unter anderem Dachverbände, Netzwerke, Beratungsprojekte und -stellen, aber 
auch Schlüsselpersonen minorisierter Akteur*innen als strukturelle Aufgabe. 
Empowerment als Information und Beratung bezieht sich auch auf Informatio-
nen über den Aufbau von Strukturen, über die Organisationsentwicklung von 
Vereinen und Verbänden bzw. Selbstorganisationen; es umfasst die Öffentlich-
keits- und Netzwerkarbeit. Empowerment ist Teilen von Informationen, Bera-
tung sowie die Weitergabe von Kenntnissen.

Infobox:

Der Aufbau, Erhalt und die Pflege von communitybasierten Wissensarchiven ist eine wich-

tige Praxis der Herstellung von Sichtbarkeit, der Wissensproduktion und der Erinnerungs-

politik.

Die Formen variieren von digitalen Dokumentationsplattformen über Berichtsveröf-

fentlichungen bis hin zu Ausstellungen und Dokumentarfilmen. Zahlreiche Initiativen und 

Bündnisse widmen sich dem Aufbau von Wissensarchiven, zu nennen sind hier beispiels-

weise

• die regionale Dokumentation antiziganistisch oder antisemitisch motivierter Vorfälle 

durch amaroforo e. V. (https://amaroforo.de/projekte/dosta/);

• www.report-antisemitism.de;

• die mobile Ausstellung „‚We will rise‘. Refugee movement – Exhibition and Archi-

ve in Progress“ von Refugee Movement Berlin (www.rosalux.de/dokumentation/

id/14271);

• die Ausstellung der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD-Bund e. V.) 

„Homestory Deutschland. Schwarze Biografien in Geschichte und Gegenwart“ (www.

homestory-deutschland.de);

https://amaroforo.de/projekte/dosta/
http://www.report-antisemitism.de
http://www.rosalux.de/dokumentation/id/14271
http://www.rosalux.de/dokumentation/id/14271
http://www.homestory-deutschland.de
http://www.homestory-deutschland.de
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• Dokumentarfilme aus der Perspektive betroffener Menschen, wie „Zusammen haben 

wir eine Chance“ – ein Film über selbstorganisierter antirassistischen Bewegungen 

und Kämpfe (www.yilmaz-gunay.de/index.php/9-aktuell/92-zusammen-haben-wir-

eine-chance)

• oder auch vielfältige Publikationen, wie „Erinnern stören. Der Mauerfall aus migranti-

scher und jüdischer Perspektive“ (Lierke/Perinelli Hg., www.verbrecherverlag.de/

book/detail/1039) u. v. m.

Empowerment und Forschung
Empowerment ist informieren, lesen, nachdenken, diskutieren, Erkenntnisse ge-
nerieren, es ist Methoden entwickeln, Verfahren zur Beobachtung erproben, eine 
eigene Empirie der Welt produzieren – und zwar mit eigenen Fragen und Zu-
gängen, die sich aus den unterschiedlichen Positionen und Perspektiven ergeben 
und die Pluralität der Welt widerspiegeln. Empowerment meint auch das Zusam-
mentragen von eigenem theoretischem Wissen, eigener Quellen, Referenzen und 
das In-Anschlag-Bringen eigenen wissenschaftlichen Wissens. Empowerment ist 
Forschung. Empowerment ist die Entwicklung eigener Epistemologien, wissen-
schaftlicher Perspektiven der Erkenntnistheorie und Wahrheitsproduktion. Letz-
tere fragt, unter welchen Bedingungen dominante wissenschaftliche Wahrheiten 
als Wahrheit hergestellt werden konnten und wie ein Wissen zu produzieren ist, 
das die Pluralität, die Unterschiedlichkeit der Perspektiven und Positionen in 
unserer Gesellschaft abbildet.

Hierzu gehören auch die Vernetzung zwischen Forschenden und Koopera-
tion zwischen Forschungsnetzwerken und -institutionen, die sich mit all den 
Fragen von Wissenschaft beschäftigen können, sich insbesondere Rassismus, 
Postkolonialismus, Intersektionalität, Formen des Widerstandes, Resilienz und 
Empowerment sowie Solidarität und Powersharing widmen. Solche empowernde 
Forschung geschieht aus der Community für die Community, aber auch darüber 
hinaus. Empowerment ist die Arbeit an und mit einer eigenen Wissenschafts-
lehre, eigenem Wissen und eigenen Erkenntnissen, in deren Ergebnis ein eigen-
ständiges Weltverhältnis und Weltdeutung möglich werden – um sich gegenüber 
eurozentristischen, (post)kolonialen Deutungsressourcen, die als hegemoniale 
Wissensformen Gesellschaften durchziehen, positionieren und gegebenenfalls 
entziehen zu können. Ein solches Verstehen ist insofern Empowerment, als dass 
es ermöglicht, die Beziehungen der Geschichte, der verdeckten Biografien in Ge-
sellschaften in eine selbstbestimmte und neue Narration zu überführen (vgl. Col-
lins 2000: 289).

http://www.yilmaz-gunay.de/index.php/9-aktuell/92-zusammen-haben-wir-eine-chance
http://www.yilmaz-gunay.de/index.php/9-aktuell/92-zusammen-haben-wir-eine-chance
http://www.verbrecherverlag.de/book/detail/1039
http://www.verbrecherverlag.de/book/detail/1039
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Infobox:

„MEGA steht für Media and Empowerment for German Asians und ist ein Projekt von ko-

rientation.

Das Projekt MEGA hat das Ziel, Asiatische Deutsche darin zu bestärken, ihre eigenen 

Geschichten und Erfahrungen aufzuarbeiten, einzuordnen und zu erzählen, und diesem 

als noch unbeachteten Teil der deutschen Geschichte zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. 

(…) Das Projekt bündelt unterschiedliche Formate, in denen nicht nur Wissen, Theorien 

und Methoden sowie technische und mediale Kompetenzen vermittelt werden, sondern 

auch Räume zum Sharing, zur Vernetzung sowie Zirkulation von Inhalten entstehen. Ent-

wickelt werden Seminare zu Themen wie Asiatisch Deutsche Migrationsgeschichte/n und 

Rassismus gegen Asiatische Personen sowie Podcast-, Film- und Schreibworkshops und 

themenbezogene Wochenend-Retreats. Diese Empowerment-Formate sollen konzeptuell 

und praktisch mit öffentlichen Veranstaltungen wie Filmscreening, Spoken Word Events 

und dem Asian Film Festival Berlin verknüpft werden.“

Aus: www.korientation.de/mega/ueber-projekt-mega/

 

Infobox:

In dem Projekt Powervoll Lesende! Ein Leseabzeichen von Adefra e. V. bietet mehrfach-

marginalisierten Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 26 Jahren die Möglichkeiten, 

sich eine rassismus- und diskriminierungskritische Lesekompetenz anzueignen. Gemein-

sam werden sie etwa herausfinden, in welchen Medien und Erzählungen sie sich wieder-

finden können. Dies soll u. a. dazu befähigen, in Jurys mitzuarbeiten, sich an der Erstellung 

von Podcasts und YouTube Tutorials etc. zu beteiligen, um die Aufgabe der Diversifizierung 

von Büchersammlungen zu demokratisieren. (vgl. www.adefra.de/index.php/blog/89-

powervolle-lesende-ein-lese-ab-zeichen-2)

Teil von Empowerment-Praktiken sind Veröffentlichungen jeglicher Art. Eine Form der 

Diskursbeteiligung sind digitale Zeitschriften rund um die Rubriken Politik, Kultur, Leben, 

Feuilleton, Lifestyle u. v. m. Die Bandbreite reicht von fachwissenschaftlichen Magazinen 

zu Diskriminierung und Migration bis hin zu Lifestyle-, Kultur und Gesellschaftsmagazinen, 

wie beispielsweise www.migazin.de, https://rosa-mag.de oder https://missy-magazine.

de. Eine andere Form, aber ebenso angewiesen auf ihre Veröffentlichung und Verbreitung, 

sind Narrative in Form von lyrischen Texten, wie beispielsweise von Koleka Putuma www.

lyrik-empfehlungen.de/2020/koleka-putuma-kollektive-amnesie oder May Ayim www.di-

gitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/may-ayim.

 y Empowerment: Die eigenen Narrative und Repräsentation
Empowerment ist die selbstbestimmte Sichtbarwerdung von Communitys und 
die Herstellung eigener Narrative. Hierzu gehören solche Aktivitäten, die darauf 
abzielen, sich in gesellschaftlich-hegemoniale Narrative einzumischen und sie 

http://www.korientation.de/mega/ueber-projekt-mega/
http://www.adefra.de/index.php/blog/89-powervolle-lesende-ein-lese-ab-zeichen-2
http://www.adefra.de/index.php/blog/89-powervolle-lesende-ein-lese-ab-zeichen-2
http://www.migazin.de
https://rosa-mag.de
https://missy-magazine.de
https://missy-magazine.de
http://www.lyrik-empfehlungen.de/2020/koleka-putuma-kollektive-amnesie
http://www.lyrik-empfehlungen.de/2020/koleka-putuma-kollektive-amnesie
http://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/may-ayim
http://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/may-ayim


133

sich wieder anzueignen: Empowerment als Aneignung und Selbstermächtigung 
von Geschichten, Perspektiven und Narrativen, die unsichtbar gemacht, (ge-
waltvoll) verdrängt oder abgewertet werden. In diesem Zusammenhang meint 
Empowerment, als Individuum sprechfähig zu werden und darüber hinaus im 
Sinne eines politischen Moments die eigene Geschichte und Positioniertheit als 
Teil eines größeren Narrativs betrachten zu können und sich in dieser Erzählung 
(re)präsentiert zu sehen. Es sind die  unterschiedlichsten  Formen der Produk-
tion eigener Narrative, im Miteinander-Handeln und -Sprechen, im Vortragen, 
im Schreiben, in Symbolen, in Musik und Film, in der Kunst, in Büchern, in 
Podcasts, auf Veranstaltungen, an den Wänden der Städte, in Ausstellungen, im 
Stadtteil oder im digitalen Raum. All dies sind Orte, an denen Gegen-Narratio-
nen aufscheinen.

Infobox:

„In vielen Gesprächen haben wir erfahren, dass die gemeinsame Arbeit an diesem Buch 

auch uns als Autor_innen in unserer Selbstwahrnehmung, Selbsthistorisierung und auch 

in unserem Selbstbewusstsein verändert hat und mit der Zeit eine neue Selbstverständ-

lichkeit im Umgang mit dem eigenen vielschichtigen Ich entstanden ist. Das Schreiben wie 

der Austausch mit anderen sind selbstreflexive individuelle wie kollektive Prozesse, die 

Unklarheiten, Unsicherheiten und weiterführende Fragen zur Sprache bringen, aber auch 

Klärungen anstoßen und dadurch die eigene Verortung für uns selbst verständlicher ma-

chen. Das Buch hat seit seinem Erscheinen viele verschiedene Leser_innen, Gruppen und 

Arbeitszusammenhänge erreicht, darunter auch Aktive aus unterschiedlichen asiatisch-

deutschen Communitys, die sich mit diesem Buch persönlich auseinandergesetzt haben 

und zum Teil dadurch auch in ihrer eigenen Entwicklung und Arbeit inspirieren ließen“ 

(Kien Nghi Ha, „Rück- und Ausblicke: Dezentrierte Gemeinschaften und transnationale So-

lidaritäten“ in: Asiatische Deutsche. Vietnamesische Diaspora and Beyond, zweite Auflage. 

(www.korientation.de/sammelbestellung-buch-asiatische-deutsche/).

Diese  Praktiken  der Narration können als Teil von Repräsentationsprozessen 
verstanden werden. Empowerment ist Repräsentation der unterschiedlich ver-
schiedenen Positionen in der Öffentlichkeit der Dominanzgesellschaft und der 
Öffentlichkeit der jeweiligen Communitys und darüber hinaus. Sie schaffen Fi-
guren und Positionen der Identifikation, ermöglichen ein Bewusstsein der eige-
nen Geschichte, machen jahrelangen Aktivismus und Widerstand sichtbar und 
produzieren Wissen: Zu nennen sind hier beispielsweise die Musik von BSMG 
(Black Superman Group) mit ihrem Album ‚Platz an der Sonne‘ (2017), ‚juedisch.
und.deutsch‘ auf Instagram, Schwarze-Künstler-Communitys wie www.kipke-
moiart.com, ‚Caje Zoralije‘-Ausmalhefte von Romani Phen oder die vielen  In-
itiativen  zur  Dekolonialisierung von Städten, (Schul-)Büchern und Geschichte 
(https://decolonize.noblogs.org/uber-das-netzwerk).

http://www.korientation.de/sammelbestellung-buch-asiatische-deutsche/
http://www.kipkemoiart.com
http://www.kipkemoiart.com
https://decolonize.noblogs.org/uber-das-netzwerk
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Empowerment ist auch die Produktion von eigenen Formen des Innehaltens 
und der Gedenk- und Erinnerungsarbeit. Denn auch die vielen Initiativen und 
Texte zum ‚Gedenken und Widerstand‘  im Zusammenhang rassistischer  und 
antisemitistischer Anschläge und Morde sind ein Ausdruck der Aneignung von 
diskursiven Räumen des Erinnerns, Gedenkens und Mahnens. Sie richten sich 
nicht nur gegen eine selektive Erinnerungskultur der weißen Dominanzkultur87, 
sondern sind aktive Praxen eigener Narrative. Dies geschieht in den Städten und 
Communitys,88 in Büchern89 wie ‚Texte nach Hanau‘ (stolzeaugen.books Verlag), 
auf Twitter und Instagram mit #SayHerName, #SayTheirNames, #Stolpersteine 
oder mit @BI_FerhatUnvar – Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Eigene Narrative 
in all ihren Formen sind auf ihre Verbreitung und eine Öffentlichkeit angewiesen, 
um Teil eines größeren Narrativs zu werden. Sie werden gesprochen, gedruckt, 
gesungen, gespielt, gelesen, gehört – müssen ihren Weg in die Öffentlichkeit fin-
den, aus der Community für die Communitys oder darüber hinaus.

 y Empowerment: Community Building und Bündnisse
Empowerment nimmt sich Zeit und Raum für die eigene Community und dar-
über hinaus (Community Building). Menschen treffen sich, lernen sich kennen, 
tauschen sich aus, teilen Erfahrungen miteinander, leben miteinander, arbeiten 
gemeinsam, verbringen Freizeit miteinander und feiern zusammen. Sie unter-
stützen sich durch Mentor*innenprogramme, Bildungs- und Reflexionsangebote, 
stützen sich in großer Not. Sie schaffen sich ‚Safer Spaces‘, diskriminierungsärme-
re Räume geteilter Erfahrung, zum Kräfte-Sammeln und Teetrinken. Communi-
tys schaffen ihre eigenen Organisationsformen, Angebote und Narrative. Unter 
Umständen vernetzen sie sich und kooperieren in den Stadtteilen, den Regionen, 
in Europa und darüber hinaus. Man findet Allianzen und Verbündete innerhalb 
der Community und darüber hinaus. Insgesamt wird Empowerment auch als Teil 
eines allgemeinen über die Nationalstaaten hinausweisendes Projekts sozialer 
Gerechtigkeit verstanden. Diese Aktivitäten mit dem Ziel institutioneller Verän-
derungen und gesellschaftlicher Transformation benötigen Verbündete. Daher ist 
diese Dimension des Empowerments auf Strategien der Koalitionsbildung oder 

87 Hier wird der Begriff der Dominanzkultur dem der Mehrheitsgesellschaft vorgezogen, denn 
der Begriff der Mehrheit – so sehr es auf der deskriptiven Ebene angemessen scheint – ent-
faltet eine sprachliche Wirkung, da sich  demokratische  Repräsentationsverhältnisse über 
Mehrheiten konstituieren und so dem gegenüber, eine Minderheit mit wenig Gewicht er-
scheint.  Mit Dominanzkultur (Rommelsbacher) ist eine  gesellschaftliche  Formation ge-
meint, die durch die verschiedenen Machtdimensionen strukturiert ist und „unsere gesamte 
Lebensweise in Kategorien der Über- und Unterordnung organisiert […]“ (Hark 2017: 13).

88 Initiative 19. Februar, Keupstrasse ist überall, Gedenken Mölln 1992, Initiative für ein Ge-
denken an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân, Initiative Amed Ahmad, Initiative in 
Gedenken an Oury Jalloh, u. v. m.

89 u. a. Asiatische Deutsche. Vietnamesische Diaspora and Beyond (Hrsg. Kien Nghi Ha).
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der Verbündetenarbeit angewiesen. Das individuelle Empowerment lässt sich als 
der Schlüssel verstehen, aber der Gebrauch dieses Schlüssels zur Durchsetzung 
von dauerhaften Veränderungen, institutionellem Wandel und zur Arbeit an den 
Bedingungen für soziale Gerechtigkeit ist nur in kollektiven Handlungszusam-
menhängen zu denken (vgl. Collins 2000: 290). Communitiy Building ist kollek-
tives Empowerment.

Infobox:

Hindernisse politischer Partizipation am Beispiel der tamilischen Diaspora

Es gibt einige Gruppen, die in der Rassismusdebatte Deutschlands überhaupt nicht sicht-

bar sind. Ein Beispiel hierfür sind südasiatisch gelesene Personen, die mit dem Begriff 

„Anti-asiatischer Rassismus“ überwiegend nicht mitgemeint sind. Dass dies so ist, lie-

ge an der Geschichte bestimmter Gruppen, sagt Freedanz Ferdinandz, Vorstandsvorsit-

zender und Mit-Gründer der tamilischen Diaspora-Organisation Comdu.it Deutschland, 

die Entwicklungszusammenarbeit in Sri Lanka durchführt. Tamil*innen sind wegen ihrer 

Unterdrückung geflohen, vor allem nach Beginn des Bürgerkrieges: Viele warteten auf 

eine politische Lösung und nachhaltigen Frieden, um bald zurückgehen und in Freiheit & 

Selbstbestimmung leben zu können. Durch das Erleben von staatlicher Diskriminierung, 

Krieg, Traumata, Flucht und der früheren und aktuellen politischen Situation in Sri Lanka 

ergab sich in der Community eine besonders starke und loyale Verbundenheit. Daran an-

knüpfend entwickelte sich das Narrativ, dass sie eigentlich vor Ort gebraucht wurden und 

daher „Deutsch“-Sein mit dem Verlust des „Tamilischseins“ einhergehen würde. Durch 

diese Erlebnisse waren „sich deutsch fühlen“, „aktiv in deutschen Kontexten partizipieren“ 

und „Rassismus“ für viele nicht prioritär.

Deshalb braucht es nach Ferdinandz zielgruppenspezifische Angebote, die auf die 

komplexe Situation von Tamil*innen in Deutschland eingehen, um so durch einen offenen 

Austausch schlussendlich zu mehr Empowerment zu kommen. Im Prozess dabei sollte 

eine Sensibilisierung darüber stattfinden, was Rassismus all seiner Komplexität bedeu-

tet. Wichtig sei es, über die eigene Community hinaus aktiv in andere MSO und die weiße 

deutsche Mehrheitsgesellschaft zu gehen, um sich entsprechend eigener Ziele und Fähig-

keiten aktiv einzubringen. Zudem brauche es mehr Forschung darüber, was Tamil*innen 

in der zweiten Generation benötigen, um sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen. Für die 

erste Generation sieht er den besonderen Bedarf, eine niedrigschwellige Austauschplatt-

form zu bieten, wobei die zweite Generation mit ihren besseren Zugängen powersharend 

unterstützen könnte.
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6.2 Praktiken der Resilienz

Unter Praktiken der Resilienz werden hier diejenigen Aktivitäten aufgeführt, die 
sich in konkreten Handlungen zeigen und die die Akteur*innen als relevant erle-
ben bzw. betrachten. Analog zu den Praktiken des Empowerments werden auch die 
folgenden Beispiele von Praktiken der Resilienz in Cluster geordnet: Resilienz und 
Beratung, Resilienz und lokale Netzwerke, individuelle und kollektive Agency, Re-
silienz und öffentliche Solidarisierung, Resilienz und vorbeugende Interventionen.

 y Resilienz und Beratung
Resilienz verweist auf den Aufbau von Strukturen der Beratung und von Unterstüt-
zungsnetzwerken sowie auf die Herstellung und Bewahrung von Agency. Es handelt 
sich um juristische und/oder psychologische Beratungsangebote für Menschen, die 
aus unterschiedlichen Gründen Diskriminierung, Anfeindungen, Hass, Gewalt 
und Terror ausgesetzt sind bzw. waren. Dabei geht es auch um die Dokumentation 
von gewalttätigen Übergriffen, Anfeindungen und Hass – im öffentlichen Raum, 
im Internet, zu Hause, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Schule oder 
Hochschule, im Osten, Westen, Süden und Norden der BRD –, um hierdurch Öf-
fentlichkeit und Politik immer wieder für diese Themen zu sensibilisieren. Bera-
tung im Kontext von Resilienz bezieht sich auf Angebote, die Menschen in Krisen-
situationen Schutz bieten und ein sicheres Umfeld möglich machen sollen. Diese 
Angebote versuchen, Menschen in ihren jeweils konkreten Lebenszusammenhän-
gen zu stabilisieren, sodass ein alltägliches Leben trotz widrigster Umstände wieder 
möglich wird. Außerdem gehört hierzu auch die Beratung von Selbstorganisatio-
nen zu Weiterbildungen und Qualifikationen für Multiplikator*innen, Schulungen 
für Mitarbeitende, Beratung von Politik und Institutionen sowie Stadtteilen im 
Umgang mit diskriminierenden oder rechtsextremen Anfeindungen.

Infobox:

Die CISPM Allemagne ist Teil einer internationalen Koalition der Sans-Papiers-Migrant*in-

nen und -Geflüchteten. Bestehend aus Migrant*innenkollektiven neun europäischer 

Länder sowie Tunesien und Marokko organisiert sich die CISPM im gemeinsamen Kampf 

für Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit für alle, für die Achtung des Rechts auf Asyl 

und gegen Abschiebungen und Lagerhaft. Als transnationale Aktionsplattform organisiert 

die CISPM zahlreiche grenzübergreifende Aktivitäten wie Streiks und Protestmärsche 

durch Europa. Regelmäßig finden mehrtägige Versammlungen statt. Das Kollektiv in 

Deutschland setzt sich aus einer wachsenden Zahl an Organisationen zusammen, dar-

unter z. B. Voix de migrants, Moveandresist aus Bielefeld, die Karawane für die Rechte 

der Flüchtlinge und MigrantInnen oder The Voice Refugee Forum. Regelmäßig werden of-

fene Treffen organisiert nach dem Motto: „Solidarität muss praktisch werden!“ (https://

cispmberlin.wordpress.com)

https://cispmberlin.wordpress.com
https://cispmberlin.wordpress.com
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 y Resilienz und lokale Netzwerke der kollektiven Erinnerung
Resilienz verweist auf selbstorganisierte Strukturen, die unabhängig Beratung anbie-
ten, über rechtliche und juristische Möglichkeiten aufklären und den Zugang zum 
juristischen System unterstützen – auch dann, wenn es Erfahrungen des Vertrauens-
verlustes und Erfahrungen der Diskriminierung vonseiten staatlicher Institutionen 
(Politik, Verwaltung, Polizei) und Medien gibt. Resilienz verweist selbstverständlich 
auch auf lokale und regionale Netzwerke, die sich im Anschluss an Anschläge und 
Terror und Gewalttaten zusammengefunden haben, in denen sich Angehörige von 
Ermordeten, Menschen mit massiven Gewalterfahrungen, Anwohner*innen, Nach-
barschaften, Gemeinden und Communitys zusammenfinden, um gemeinsam zu 
trauern, ein Gedenken zu bewahren, zu erinnern und einander zu helfen. In diesen 
Initiativen, Bündnissen, Gemeinden oder Netzwerken finden die geteilten Traumata 
einen Ort und einen Platz. Resilienz meint dann sich wechselseitig zu schützen, für-
einander Sorge zu tragen und sich schließlich auch in kollektiven Zusammenhängen 
als wehrhaft und widerständig zu erfahren. Resilienz ist dann auch der gemeinsame 
Kampf für eine angemessene Aufklärung von Verbrechen und juristische Aufarbei-
tung. Resilienz bedarf unter Umständen der tatkräftigen und finanziellen Unterstüt-
zung: für die strafrechtliche Verfolgung und die Erstellung unabhängiger Gutachten 
zu Tathergängen und Todesfällen und für die juristische Aufarbeitung.

Infobox:

„Mein Name ist Ibrahim Arslan und ich bin Opfer und Überlebender der rassistischen Brand-

anschläge von Mölln 1992. Ich mache seit 2007 Betroffenen- beziehungsweise Opferarbeit.

Es gibt Unterschiede in der Reichweite der Arbeit von Betroffenen und der von pro-

fessionellen Berater*innen. Ich habe aus der Perspektive der Arbeit, die ich in den 

letzten 13 Jahren als Betroffener organisiert habe, viele Ähnlichkeiten zu den wissen-

schaftlichen Standards der Opferberatung gesehen. An vielen Stellen machen wir aber 

unterschiedliche Erfahrungen. […] Ich sage Ihnen, um professionell zu werden, sollte die 

Beratungsarbeit in der Wissensproduktion noch gezielter Betroffene partizipieren lassen.

Aus all dem stellt sich mir schließlich die Frage, und ich richte sie an die Bundesregie-

rung der Bundesrepublik Deutschland, warum man für Betroffene keine offiziellen Stellen 

schaffen kann, in denen Betroffene Betroffenenarbeit praktizieren und Erfahrungsaustausch 

machen können. Es gibt so viele Institutionen, die an Projekten arbeiten, an denen sich Be-

troffene beteiligen könnten, um diese zu perfektionieren, jedoch werden Betroffene immer 

wieder gestoppt durch die Mauer der Bürokratie. Meist fehlen entweder irgendwelche Qua-

lifikationen oder für die Stellen benötigte Zertifikate, die die Betroffenen nicht besitzen. Da-

bei ist das wertvolle Wissen, das aus den erlebten Erfahrungen besteht, eine sehr wertvolle 

Qualifikation, die hier nicht anerkannt wird“ (Ibrahim Arslan, in: Ibrahim Arslan und Nadiye 

Ünsal (2021): Wenn der Verlust zum Urteil wird und Gerechtigkeit eine Utopie: Gedenken und 

Widerstand von Rassismusbetroffenen und sein gesellschaftlicher Kontext, online abrufbar: 

www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-downloads/9783779966265.pdf)

http://www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-downloads/9783779966265.pdf
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 y Resilienz: Individuelle und kollektive Agency
Resilienz als individuelle und kollektive Agency meint all jene Aktivitäten, die 
darauf abzielen, dass Menschen trotz schwierigster und gefährlicher Umstände 
weiterhin ihre Handlungsfähigkeit bewahren können. Hierbei kann es zum einen 
um persönliche Auseinandersetzungen und Verarbeitung von Erfahrungen, das 
Erarbeiten eines individuellen Notfallplanes, das Treffen von Vorbereitungen für 
Notsituationen wie rechtsextreme Anschläge und das Einüben von hilfreichen 
Handlungsroutinen gehen. Zugleich sind es Aktivitäten, die in den Gemein-
schaften, Gruppen und Communitys ‚Safer Spaces‘ schaffen. Dies sind konkrete 
Aufenthalts- und Versammlungsräume für Austausch und Trauer, für die Ver-
netzung, zum Aussprechen des Unaussprechlichen, zur Entwicklung von Hand-
lungsstrategien, zum Aufbau von Strukturen.

Agency verweist auf ein demokratisch-politisches Moment, auf die Mög-
lichkeit von Individuen und Gruppen, Einfluss auf die eigene Lebenssitua-
tion, das Gemeinwesen, die gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen zu 
nehmen. Im Themenfeld Resilienz geht es zunächst häufig um das Überleben 
und Sich-Zurechtfinden und die Bewältigung gegenwärtiger krisenhafter Er-
fahrungen, Gefahren und scheinbar auswegloser Situationen. Agency ist da-
mit also zunächst Unterstützung zur Stabilisierung und Wiedergewinnung von 
Handlungsfähigkeit. Im Sinne der Resilienz bleiben die Aktivitäten hierbei aber 
nicht stehen, sondern zielen auch auf die Eröffnung von Möglichkeiten zur 
Selbstorganisation und die Stärkung von Communitys, Gemeinden und Netz-
werken. Sie zielen auf den Aufbau von zivilgesellschaftlichen und institutionel-
len Möglichkeiten der Verteidigung und Stabilisierung demokratischer Räume. 
Es geht also um mehr als die Verarbeitung von gewaltvollen Erfahrungen und 
die Vorbereitung auf mögliche ähnliche Ereignisse. Im Sinne von Resilienz als 
„Überleben – Selbstwirksamkeit – Agency“ (Siehe Kapitel 4.8) geht es auch da-
rum, „Einzelne oder Gruppen mit einer stärkeren Handlungsmächtigkeit oder 
Handlungsbefähigung zu versehen und ihnen reale Verwirklichungschancen 
[zu] bieten. […] Gefordert wird also, dass Menschen über Fähigkeiten und ein 
Vermögen verfügen sollen, ihre eigene Welt (selbst) positiv zu gestalten, d. h. 
zu transformieren“ (Raithelhuber 2018: 532). Resilienz und Agency meint dann 
all jene Aktivitäten, die durch Aktivist*innen, Selbstorganisationen, Netzwerke, 
Beratungsstellen und Communitys, auf die Befähigung zum Handeln, das Be-
reitstellen von Ressourcen und die Eröffnung von verwirklichbaren Optionen 
abzielen.

Agency ist hierbei nicht als individuelle Kompetenz zu verstehen, sondern 
verweist und ist zugleich angewiesen auf soziale Bezüge, Selbstorganisation, Kol-
lektive, Bündnisse oder zivilgesellschaftliche Initiativen. Hiermit ist aber zugleich 
auf die Ungleichheitsdimension von Resilienz und Agency verwiesen. Der Zu-
gang zu kollektiven Zusammenhängen und die Verteilung von Agency sind selbst 
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wiederum abhängig von der gesellschaftlichen Positionierung von Individuen 
und Communitys.

Infobox:

„Die Erinnerung zurück zu erkämpfen an das Geschehene, an das Vergessene, an das Ver-

schwiegene, an die Ursachen und die Folgen, an das Davor und das Danach. Diese Forde-

rungen sind aktueller denn je. Es ist also auch wichtig, Orte des Sprechens über rassistische 

Gewalterfahrungen, Gedenken und eine kritische Auseinandersetzung damit zu schaffen. Erst 

wenn Betroffene ihre Geschichten erzählen, ihnen zugehört wird und wir uns darüber austau-

schen, was Ungerechtigkeit ist und wie eine wirkliche Gerechtigkeit aussehen kann, können 

wir auch die Spielregeln dieser Gesellschaft und gegenwärtigen Erzählungen verändern.

Es gibt viele Erfahrungen und Geschichten, viele Verletzungen, viele Wünsche und 

Bedürfnisse, viele Perspektiven. Sie gilt es zu hören, aus der Vereinzelung zusammenzu-

bringen, zu vernetzen und so Erinnerungspolitiken herauszufordern, als Kollektiv in der 

Vielfalt. Ich sehe es als meine Pflicht an, mit meiner Arbeit der Gedenkpolitik gerecht zu 

werden. Ich arbeite eng mit Betroffenen zusammen, um diesen Zustand zu verändern. Die 

Betroffenen sollten daher nicht erst für ein respektvolles Gedenken kämpfen müssen. […] 

Doch die Betroffenen haben sich nicht unterkriegen lassen. Mittlerweile organisieren sie 

Veranstaltungen, schreiben Bücher, machen Filme, sie entwickeln Theaterstücke, sind in 

Schulen oder gehen auf Demonstrationen“ (Ibrahim Arslan , in: Ibrahim Arslan und Nadiye 

Ünsal (2021): Wenn der Verlust zum Urteil wird und Gerechtigkeit eine Utopie: Gedenken 

und Widerstand von Rassismusbetroffenen und sein gesellschaftlicher Kontext, online ab-

rufbar: www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-downloads/9783779966265.pdf)

 y Resilienz und öffentliche Solidarisierung
Zu den Praktiken im Themenfeld Resilienz gehört auch die Solidarität von Or-
ganisationen, Institutionen, Einzelpersonen, Bündnissen und Initiativen gegen-
über Menschen, die Anfeindungen, Hass und Gewalt ausgesetzt sind. Hierbei 
finden sich Formen der bekennenden Solidarität, die mit der öffentlichen The-
matisierung und Skandalisierung von problematischen Zuständen, gewalttätigen 
Ereignissen und mit einer Geste des Zusammenhaltens und der Verbundenheit 
einhergehen. Dies passiert in Stellungnahmen, auf Twitter, Instagram, Facebook, 
während öffentlicher politischer Veranstaltungen, auf Demonstrationen und in 
Veröffentlichungen jeglicher Art. Unter Umständen und unter Berücksichtigung 
der beteiligten Menschen können einzelne Fälle von Anfeindungen, Hass und 
Gewalt in die mediale Öffentlichkeit gebracht werden, um hierüber aufzuklären, 
zu sensibilisieren und um über die Sichtbarwerdung öffentlicher Solidarität die 
Relevanz und Notwendigkeit zu handeln an verantwortliche Personen in Politik, 
Verwaltung und Öffentlichkeit zu adressieren und zum Schutz von Einzelperso-
nen und Personengruppen aufzufordern.

http://www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-downloads/9783779966265.pdf
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Daneben gibt es Formen der Solidarität, die ohne Öffentlichkeit auskommen, 
solcherlei Praktiken lassen sich als transformative Solidarität bezeichnen. Hierbei 
wird Solidarität durch Powersharing geleistet. Darüber hinaus gehören zu Resi-
lienz all jene Aktivitäten, die in Bezugnahme auf Anfeindungen, Hassverbrechen 
und Gewalttaten zu Prozessen der Solidarisierung, Bündnisbildung und zum 
Aufbau von zivilgesellschaftlichen Initiativen führen, die im Gemeinwesen, der 
Nachbarschaft, der Stadt, der Region angesiedelt sind.

Infobox:

Für Einzelpersonen, verschiedene Institutionen, Stadtteil- und auch kommunale Akteur*in-

nen aus Politik und Verwaltung sind die Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, die 

mittlerweile in den meisten Bundesländern verankert sind, die geeigneten Ansprechpart-

ner*innen im Umgang mit rechtsextremen Anfeindungen und Gewalt. Sie bietet Beratung, 

Unterstützung und Entlastung für Menschen, die von besorgniserregenden Entwicklun-

gen, Unsicherheit, gewaltvoller Sprache, Bedrohungen und körperlicher Gewalt betroffen 

sind und/oder sich aktiv dagegen einsetzen wollen. Die Mobile Beratung versucht die vor 

Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zu vernetzen, um langfristige Wirkungen 

gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Die MBR sehen eine 

wirksame Strategie gegen rechtsextreme Anfeindungen und rassistische Gewalt in dem 

Aufbau resilienter Strukturen im Gemeinwesen.

www.bundesverband-mobile-beratung.de

 y Resilienz und vorbeugende Interventionen
Resilienz verweist auf Interventionen, die im Vorfeld verletzende, diskriminie-
rende und gewaltförmige Angriffe und Ereignisse zu verhindern versuchen. 
Hierzu gehören die Benennung von Rassismus und Antisemitismus sowie die 
Verankerung und Etablierung von diskriminierungskritischen Strukturen in 
staatlichen Einrichtungen (insbesondere Schulen und öffentliche Verwaltung). 
Von vorbeugenden Maßnahmen kann man auch bei Selbstverpflichtungen zu 
rassismus- und antisemitismussensibilisierendem Umgang sprechen sowie im 
Zusammenhang von Schulungen und Weiterbildung von Angestellten und 
Beamt*innen, der Dokumentation von Gewalttaten und Hasskriminalitäten 
u. v. m.

6.3 Praktiken des Powersharing

Unter Praktiken des Powerharing werden im folgenden Abschnitt diejenigen Ak-
tivitäten aufgeführt, die Akteur*innen explizit als Powersharing benennen, als 
auch solche, die sich mit Blick auf die Handlungen als Powersharing verstehen 
lassen. Dies trifft zum Beispiel auf jene Praktiken des Powersharings zu, in denen 

http://www.bundesverband-mobile-beratung.de
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beispielsweise Migrant*innenselbstorganisationen oder postmigrantische Ver-
bände und Vereine Macht teilen und Ressourcen zur Verfügung stellen, dieses 
jedoch nicht als Powersharing bezeichnen. Die folgenden Beispiele von Praktiken 
des Powersharings werden in vier Cluster gefasst: Powersharing und Berechti-
gungsräume, Powersharing und Umverteilung, Powersharing und Organisatio-
nen sowie Powersharing und Aufklärung.

Infobox:

Amaro Drom ist ein Jugendverband von Rom_nja und Nicht-Rom_nja. Als Bundesverband 

bietet Amaro Drom ein Netz des Austausches und der gegenseitigen Unterstützung der 

Landesverbände sowie der Zusammenarbeit mit anderen Jugendverbänden, insbeson-

dere mit der djo – Deutsche Jugend in Europa und den MJSO-Bundesgruppen (Migran-

tenjugendselbstorganisationen) sowie dem Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, 

Empowerment und Diversity (VIW) (https://amarodrom.de/ueber-uns).

 y Powersharing und Berechtigungsräume
Powersharing meint all jene Aktivitäten, in denen es um Umverteilung geht. Da-
bei geht es jedoch nicht nur um die Umverteilung von Ressourcen, sondern auch 
um die Anerkennung der gesellschaftlichen Pluralität und die Einlösung des Ver-
sprechens pluralistischer Demokratien. Dieses Versprechen umfasst, dass Stim-
men der Gesellschaft nicht aufgrund ihrer unterschiedlichen Verschiedenheit, 
sondern wegen der Pluralität repräsentiert sind und demokratische Institutionen 
diesen Anspruch umsetzen. Hierzu gehört der Zugang zum Rechtssystem und zu 
demokratischen Entscheidungsverfahren.

Infobox:

Praktiken von Powersharing finden sich auch im Paritätischen Wohlfahrtsverband, indem 

er strukturelle Beteiligungsformate für Migrant*innenorganisationen einrichtet wie das 

Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen (FdM) mit über 200 Organisa-

tionen bundesweit. Dieses setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen der 

Arbeit von Migrant*innenorganisationen ein, bietet ihnen Qualifizierungen an, unterstützt 

beim Aufbau interner Strukturen in den Organisationen, stärkt die politische Partizipation 

und hat eine Initiative zum Thema strukturelle Förderung von Migrant*innenorganisatio-

nen eingerichtet in der es u. a. gemeinsam mit den zuständigen Ministerien und anderen 

Akteuren der Integrationsarbeit auf Bundes- und Landesebene Vorschläge für eine solche 

Förderung erarbeitet hat. Außerdem versteht sich der Paritätische auch als Dienstleis-

tungsverband. Das bedeutet Mitglieder erhalten unter anderem Rat in fachlichen, recht-

lichen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Fragen sowie zu wirtschaftlichen 

Hilfen und Förderungen u. v. m. (www.der-paritaetische.de).

https://amarodrom.de/ueber-uns
http://www.der-paritaetische.de
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 y Powersharing und Umverteilung
Powersharing ist Umverteilung von Ressourcen, Zugängen, Möglichkeiten und 
Positionen. Es meint teilen, abgeben, zur Verfügung stellen, verzichten, zurück-
treten, Platz machen von Einzelpersonen und Organisationen. Umverteilt wer-
den können Ressourcen, die sich mit Bourdieu als Kapitalien verstehen lassen. 
Dabei kann es sich um ökonomisches Kapital (Dinge, Eigentum, Erbschaften, die 
direkt in Finanzmittel konvertierbar sind), soziales Kapital (aktuelle und poten-
zielle Ressourcen, die aus der Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe 
resultieren), kulturelles Kapital (Gegenstände und Material für Bildungsarbeit, 
Dinge, die das Aneignen von schulischen oder akademischen Zertifikaten erlau-
ben) sowie um symbolisches Kapital handeln (Ansehen, Vertrauenswürdigkeit, 
ein guter Ruf, also allgemein eine hohe Anerkennung, die aus dem Besitz der an-
deren Kapitalarten resultiert) (vgl. Bourdieu 2015 [1992]). Das symbolische Ka-
pital kann die Bedeutung der anderen Kapitalsorten verstärken. Der Stellenwert 
der Kapitalsorten ist nicht statisch, sondern feld- und kontextabhängig. Zentral 
ist hier aber die Anerkennung innerhalb der sozialen Bezüge und der Commu-
nitys. Somit ist es durchaus denkbar und kein Widerspruch, dass Menschen mit 
geringem ökonomischem und kulturellem Kapital dennoch über ein hohes sym-
bolisches Kapital verfügen können.

Mit dieser Ausdifferenzierung der Kapitalsorten lassen sich die zahlreichen 
Aktivitäten des Powersharings in Communitys, Organisationen und durch 
Einzelpersonen minorisierter Gruppen im Vergleich zu den weit weniger ver-
tretenen Praktiken des Powersharings in weiß-etablierten Institutionen besser 
verstehen und erklären. Die Ausdifferenzierung der Kapitalsorten kann er-
klären, warum Powersharing kein Privileg von ausschließlich weiß-etablierten 
Institutionen sein muss. Denn innerhalb der Communitys gehört neben dem 
ökonomischen Kapital insbesondere die Umverteilung von sozialem und kultu-
rellem Kapital zu einer üblichen Praxis. Zugleich scheint in diesem Kontext das 
Prinzip der Uneigennützigkeit (Bauman  2019) zu wirken, denn das Gesamt-
kapital aller Mitglieder wird (1.) durch diese Tauschverhältnisse im Powersha-
ring nicht weniger und dient (2.), so könnte man es formulieren, als kollektive 
Sicherheitseinlage. 

Powersharing und Umverteilung verweisen auf eine asymmetrische Ver-
teilung zwischen Akteur*innen bzgl. der Ausstattung mit Kapital. Powersharing 
betreiben können Unternehmen, Stiftungen, öffentliche Einrichtungen, Vereine, 
Aktivist*innen, Dachverbände, Initiativen oder Gruppen, wobei die Asymmet-
rie – in der einen Perspektive – aus den ungleichen gesellschaftlichen Positionen 
der Akteur*innen resultiert, die sich entlang der Kategorien race, class, gender, 
sexuelle Orientierung, Können/Nicht-Können, Alter und weiterer Differenzli-
nien ergibt und hierüber einen ungleichen Zugang zu Ressourcen strukturiert. 
Powersharing bezeichnet aus einer anderen Perspektive jene Aktivitäten, durch 
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die Akteur*innen, die mit einer oder mehreren Kapitalien ausgestattet sind, es 
möglich machen, dass andere Akteur*innen von diesen Kapitalien profitieren, 
ohne dass darüber bestimmt wird, wofür diese Kapitalien in der Folge eingesetzt 
werden. In dieser Perspektive existiert auch symmetrisches Powersharing im Hin-
blick auf gesellschaftliche Positionierungen – etwa bei Dachverbänden, Vereinen, 
Netzwerken, Organisationen, Initiativen, Einzelpersonen usw., die in ihrer Selbst-
bezeichnung einer Differenzordnung zugehörig und etabliert sind oder eine oder 
mehrere der Kapitalarten innehaben und diese anderen minorisierten Akteurs-
gruppen oder Organisationen zur Verfügung stellen, im Sinne ‚von Communitys 
für die Communitys‘.

Als Praktiken des Powersharings können jene Umverteilungen bezeichnet 
werden, die den Gebrauch und Nutzen der umverteilten Ressourcen und Kapi-
talien ausschließlich in die Entscheidungsmacht der empfangenden Akteur*in-
nen legen, die keine Rechenschaft hierüber ablegen müssen. Powersharing sind 
die Aktivitäten, die aus einer machtkritischen Perspektive auf die Ungleich-
heitsverhältnisse in der Gesellschaft und aus einer verantwortungsbewussten 
und differenzsensiblen Selbstpositionierung versuchen, diese Ungleichheits-
verhältnisse auszugleichen, indem auf einen Teil der eigenen Ressourcen ver-
zichtet wird.

Infobox:

Praktiken des Powersharings sind Teil verschiedener Fachstellen und Landesarbeitsge-

meinschaften. Ihre Aufgaben liegen unter anderem in der Beratung und Qualifizierung 

zu verschiedensten Themen, die von Diskriminierung betroffene Positionen angehen. 

Neben der systematischen Verbreitung relevanten Wissens in die Soziale Arbeit, Politik 

und Verwaltung sind diese Institutionen ein wichtiges Sprachrohr in den fachpolitischen 

Diskursen. Sie bilden und unterstützen Netzwerke für, aber auch von Betroffenengruppen, 

führen selbst Projekte durch oder unterstützen andere Organisationen bei der Konzeptio-

nierung und Durchführung. Sie stellen Ressourcen verschiedenster Art zur Verfügung, wie 

beispielsweise die LAG Mädchen*Arbeit NRW (LAGM*A) (https://maedchenarbeit-nrw.de) 

oder die Fachstelle Gender & Diversity NRW (FUMA) (www.gender-nrw.de) u. v. m.

Praktiken des Powersharings zeigen sich auch in Wissenstransfer und im Tei-
len von symbolischem Kapital, etwa wenn Organisationen bei Antragsstellungen 
und Projektentwicklungen relevante Wissensbestände zur Verfügung gestellt be-
kommen, Initiativen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit von angesehenen Einzelper-
sonen oder Institutionen unterstützt werden oder die eigene erreichbare (meist 
größere) Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Zum Powersharing zählt 
man auch jene Aktivitäten, die privilegierte Räume zum Sprechen und Sicht-
bar-Werden zur Verfügung stellen, um in eine andere Öffentlichkeit treten zu 

https://maedchenarbeit-nrw.de
http://www.gender-nrw.de
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können, oder die Öffnung von nur über soziales Kapital zugänglichen Räumen, 
in denen Mitbestimmung und Mitentscheidung möglich ist. Dies geschieht auf 
Twitter, auf Veranstaltungen, in Sitzungen, in Büchern, in Broschüren, Stellung-
nahmen, in Parlamenten, in Netzwerken und in informellen Räumen. Power-
sharing ist aber auch das Zur-Verfügung-Stellen von Räumlichkeiten oder das 
Einsetzen von symbolischem Kapital zur Anmietung von Räumen, es meint die 
bewusste Besetzung von Positionen in Gremien, Arbeitsgruppen, auf Arbeits-
plätzen und Führungspositionen mit Menschen, die aus bisher wenig repräsen-
tierten Perspektiven sprechen können. Es meint auch eine paritätische Besetzung 
von Positionen in Organisationen entlang der unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Differenzlinien. Es meint die Vermittlung von Kontakten, die Weitergabe 
von tradiertem und feldspezifischem Wissen, habituell ‚vererbten‘ Kenntnissen 
von kulturellen Praktiken und Insider-Informationen.

Infobox:

Die RAA Berlin (Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie e. V.) bie-

tet unter anderem unterschiedliche Formen der prozessorientierten Beratung und Konzep-

te zur Weiterentwicklung für Organisationen, die ihre Handlungen und Haltungen gezielt 

untersuchen und bei der Weiterentwicklung einer diversitätsorientierten Praxis unterstützt 

werden wollen.

„Der Prozess dient der Professionalisierung im Hinblick sowohl auf verbesserte Ef-

fektivität bei der Erreichung von Zielgruppen als auch auf erhöhte Chancengerechtigkeit.

Ziel des Ansatzes ist es, kommunalen Verwaltungen, Kitas, Schulen, Jugendfreizeitein-

richtungen sowie weitere staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen in ganz Deutsch-

land darin zu unterstützen, ihr Wirken nach innen und nach außen diskriminierungskritisch 

zu prüfen und diversitätsorientiert weiterzuentwickeln“ (https://raa-berlin.de).

 y Powersharing und Organisation
Zum Powersharing lässt sich auch solch eine Organisationsentwicklung zählen, 
die auf eine diversitäts- und diskriminierungssensible Umverteilung und Perso-
nalpolitik ausgerichtet ist. Hierzu zählt auch, dass Organisationen sich öffentlich 
gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Diskriminierungsarten positionie-
ren und sich für eine plurale Gesellschaft und für soziale Gerechtigkeit einsetzen. 
Organisationen können im Sinne von Powersharing ihre bisherigen Kooperatio-
nen machtkritisch hinterfragen und überlegen, mit wem sie nicht kooperieren 
und welche Netzwerke, unterschiedlichen Gruppen und Perspektiven in ihren 
Diskursen und Arenen nicht auftauchen können. In diesen Zusammenhang ge-
hört auch die Reflexion der Kriterien, die zur Kooperation oder zur Unterstützung 
und Förderung von Aktivitäten anderer Akteur*innen führen. Es geht dann auch 
darum, die Verantwortung für Ausschlüsse, an denen etablierte Organisationen 

https://raa-berlin.de
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selbst beteiligt sind, anzuerkennen und die Mechanismen abzubauen, über die 
diese Ausschlüsse produziert werden.

Organisationen können auf Aufgaben und Aufträge verzichten oder sie ab-
geben und minorisierten Organisationen und Akteur*innen den Vortritt las-
sen. Insbesondere kleine und unabhängige, wenig formalisierte Gruppen, die 
aufgrund ihrer spezifischen Situation kaum Zugang zu Kapitalien haben, kön-
nen im Sinne von Umverteilung begünstigt werden. Auf der Ebene der Kom-
munalpolitik ist Powersharing das Einführen und die gesetzliche Verankerung 
von Migrant*innen-Beiräten, die Durchsetzung eines kommunalen Wahlrechts 
für alle Bewohner*innen (Bürger*innen), die aktive Förderung von Diversität 
in kommunaler Verwaltung, in Gremien und den Parteien und die strukturelle 
und politische Stärkung von Antidiskriminierungsstrategien und ihren Fach-
stellen.

Infobox:

Refugees Emancipation ist ein bundesweites Projekt von Geflüchteten, das sich u. a. 

dafür einsetzt, Asylsuchenden sowohl fachlichen als auch strukturellen Zugang zu Com-

putern und dem Internet zu ermöglichen. Im Rahmen des Projekts werden mehrere 

Internetcafés in Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber_innen in Brandenburg 

und Berlin betrieben. Die Nutzung der Internetcafés ist kostenlos. Es sind offene Räume, 

die Asylsuchende selbst verwalten und in denen alternative Bildungsangebote wahr-

genommen werden können. Zu den Bildungsangeboten, die Refugees Emancipation in 

den Internetcafés organisiert und durchführt, gehören zum Beispiel Kurse in Computer-, 

Radio- und Audiotechnik sowie Deutschkurse und akademische Hilfe für Kinder und ju-

gendliche Geflüchtete. Seit der Eröffnung des ersten selbstorganisierten Internetcafés 

in Potsdam-Schlaatz im Jahr 2001 hat der Verein in Geflüchtetenunterkünften in sieben 

weiteren Städten Internetcafés, sogenannte Refugee Emancipation Center (REC), etabliert 

(IDA-Reader 2016).

(https://refugeesemancipationcom.wordpress.com/)

 y Powersharing und Aufklärung
Powersharing ist Zuhören und Sich-Zurücknehmen. Powersharing ist Nachden-
ken über die eigenen Ressourcen und die Reflexion von Privilegien. Zu Power-
sharing gehören auch die Aufklärung von Institutionen und Organisationen und 
Informationen zur Relevanz und Praxis des Powersharings sowie die Förderung 
der Auseinandersetzung mit den Machtverhältnissen, in die diese Institutionen 
und Organisationen eingelassen sind und die durch sie (auch unbeabsichtigt) 
reproduziert werden. Powersharing ist dann auch das Reflektieren, Lernen und 
Entdecken der Möglichkeiten, das eigene Kapital umzuverteilen und die eige-
nen Privilegien für andere zugänglich zu machen. Dies geschieht während des 

https://refugeesemancipationcom.wordpress.com/
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gemeinsamen Lernens in Schulungen, auf Workshops und Weiterbildungen und 
während Projekten zur rassismuskritischen, differenzsensiblen oder diversitäts-
orientierten Organisationsentwicklung. Hierbei geht es dann um die Weitergabe 
von Informationen und die Erarbeitung von konkreten Konzepten und Hand-
reichungen zum Powersharing.
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7. Die Bedarfe und relevante Themen 
der Praxis

Ausgehend von der Dokumentenanalyse, den Gesprächen mit Schlüsselperso-
nen, sowie den Ergebnissen der Fragebogenerhebung möchten wir nun die Be-
darfe und relevanten Themen der Praxis darstellen. Es geht darum aufzuzeigen, 
welche Themen im Feld der Akteur*innen, die im Bereich Empowerment, Resi-
lienz und Powersharing zu verorten sind, diskutiert werden und als besonders 
relevant erachtet werden.

Obwohl die Studie und ihre Recherche insgesamt sehr breit angelegt ist, 
repräsentieren die dargestellten Bedarfe tendenziell die Perspektiven von Ak-
teur*innen aus institutionalisierten und formalisierten Kontexten. Die be-
fragten Akteur*innen sind rückgebunden an Communitys, sodass diese Pers-
pektive in Teilen eingeflossen ist. Dennoch entsteht eine Leerstelle die lokalen 
stadteilbezogenen oder regionalen und überregionalen Communitys und Netz-
werke betreffend. Sie sind zwar wenig formalisiert und institutionalisiert, soll-
ten zugleich aber als ‚Grasswurzel‘-Akteur*innen betrachtet werden, deren 
Aktivitäten in den Themenfeldern Empowerment, Resilienz und Powersha-
ring unmittelbar und konkret auf ihren eigenen lebensweltlichen Erfahrungen 
beruhen. Die Entscheidung gegen eine Formalisierung kann in diesen Fällen 
auch eine bewusste Entscheidung gegen ein Einschreiben ihrer Aktivitäten in 
offizielle und formalisierende Strukturen sein oder aber aus einer strukturell 
benachteiligten Positionierung erwachsen. Mehr über die Praktiken, Perspekti-
ven, Bedingungen und Entscheidungen dieser Akteur*innen zu erfahren, wäre 
sicherlich lohnend.

Bei den vorliegenden Ergebnissen handelt es sich also um eine explorative 
Anfrage an das Feld im Sinne von ersten Probebohrungen. Der enge zeitliche 
Rahmen hat ein reflexives Innehalten, Umwenden und ein Suchen nach Kontras-
ten zu den Ergebnissen nicht mehr zugelassen. Eine weitere Einschränkung sei 
noch benannt: Die Antworten auf die Frage nach Bedarfen bewegen sich zumeist 
in dem Rahmen der Dinge, die bereits existieren und einigermaßen vertraut sind. 
Das was unbekannt ist, kann als Bedarf nicht genannt werden. Zuletzt noch ein 
erster, allgemeiner Hinweis aus den Befragungen, Recherchen und Erhebungen: 
Die Themenfelder Empowerment, Resilienz und Powersharing werden in der 
Praxis der Akteur*innen nicht systematisch getrennt voneinander betrachtet, 
stattdessen sind sie miteinander verwoben und stützen sich wechselseitig.
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7.1 Resilienz: Neue Formen der Beratung

 y Es wird als relevant erachtet, dass die Strukturen der Antidiskriminierungs-
beratungen in freier Träger*innenschaft und von rassismus- und/oder anti-
semitismuserfahrenen Akteur*innen selbst weiter ausgebaut und gesichert 
werden müssen und ihre Handlungsbefugnisse klar ausgeweitet werden 
sollten.

 y Beratungsangebote aus der Zivilgesellschaft für von rassistischer und/oder 
antisemitischer Gewalt betroffene Menschen, die als ‚Opferberatung von 
Opfern für Opfer‘ zum größten Teil ehrenamtlich geleistet werden, bedürfen 
einer öffentlichen Anerkennung und eines Zugangs zu Kapitalien für die Fi-
nanzierung der jeweiligen Themen und Aktivitäten.

 y Insbesondere Netzwerke und Bündnisse, die sich im Anschluss an rassisti-
sche und antisemitische Anschläge und Gewalttaten der letzten 30 Jahre ge-
gründet haben, benötigen die öffentliche Anerkennung sowie den Zugang zu 
Ressourcen und Finanzierung.

 y Es wird eine Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen gefordert, die bei 
Klagen und bei Bedrohungslagen kurzfristig und unkompliziert betroffene 
Menschen unterstützen können. Auch wenn z. B. Antidiskriminierungskla-
gen keine Aussicht auf Erfolg haben, müsste immer wieder geklagt werden, 
sodass Klagen auch bis zum Europäischen Gerichtshof gelangen. So wird es 
notwendig, das Antidiskriminierungsrecht in Deutschland vermehrt in den 
Mittelpunkt zu stellen und weiter auszuarbeiten. Als eine Möglichkeit hierfür 
wird die Einrichtung eines Fonds zur Unterstützung der Aufklärung und ju-
ristischen Aufarbeitung von antisemitischen und rassistischen Straftaten und 
Diskriminierung angeführt.

 y Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass vermehrt Angebote entwickelt 
werden müssen, die Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus 
innerhalb des Staatschutzes, der Polizei und der Bundeswehr und anderen 
ordnungspolitischen Organen in den Fokus rücken. Es fehlen in den meisten 
Bundesländern sowie auf Bundesebene unabhängige Beschwerde- und Prüf-
stellen für polizeiliches Handeln oder Handeln des Verfassungsschutzes.

 y Thematisiert wird, dass das bestehende Antidiskriminierungsrecht in 
Deutschland (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) die Bereiche der staat-
lichen Behörden und Institutionen nicht abdeckt. Es braucht Ressourcen, 
um Qualitätsstandards und -kriterien für Beratungsstellen (wie sie z. B. der 
advd  – Antidiskriminierungsverband formuliert) weiterzuentwickeln und 
flächendeckende Angebote zu gestalten, die staatlich unabhängig sind.
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7.2 Die Arbeit an und in den Organisationen und Institutionen

 y Als Antwort auf strukturellen und institutionellen Rassismus wird eine diver-
sitätsorientierte/differenzsensible/rassismuskritische Organisationsentwick-
lung gesehen. Dabei sollte neben der Personalpolitik auch ein kritischer Blick 
darauf geworfen werden, welche Zielgruppe bei der Arbeit unterrepräsentiert 
wird, wer unbewusst ausgeschlossen wird und wodurch.

 y In diesem Zusammenhang wird auch das Powersharing auf der Strukturebe-
ne verortet. Dabei wird das Powersharing in der Organisationsentwicklung 
auf zwei Ebenen diskutiert. Zum einen als Ausbau von Supervisionsstruk-
turen, um sich kontinuierlich zu reflektieren. Zum anderen wird darauf hin-
gewiesen, dass Powersharing nicht auf die Durchführung von Workshops 
zu reduzieren ist, sondern es sich um langfristige Prozesse handelt, in denen 
die Umverteilung von Kapitalien und Ressourcen als Praxis etabliert werden 
kann. (Siehe Kapitel 6.3 u. Kapitel 9)

 y Organisationsentwicklung wird zudem als eine Möglichkeit genannt, Per-
spektiven von rassismus- und antisemitismuserfahrenen Expert*innen in 
Organisationen einfließen zu lassen. Neben der Verankerung im Team sei 
es wichtig, bei der Erstellung von Programmen grundsätzlich die Zielgruppe 
einzubeziehen, um zielgerichtet zu arbeiten.

 y Etablierung und Dauerfinanzierung von Empowerment-Angeboten und 
-Räumen entsprechend den spezifischen Bedarfen von Zielgruppen mit Dis-
kriminierungserfahrungen in allen sozialen und institutionellen Bereichen in 
der Gesellschaft (z. B. Familien, Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Ausbildungsstätten, Hochschulen, Unternehmen, sozialen, gesundheitsbezo-
genen und öffentlichen Diensten, zivilgesellschaftlichen und politischen Or-
ganisationen und Interessenverbänden).

 y Es wird darauf verwiesen, dass im Zuge der Organisationsentwicklung 
Schutzkonzepte für von Antisemitismus und/oder Rassismus betroffene 
Menschen in den Organisationen entwickelt werden sollten und damit auch 
die öffentliche und eindeutige Positionierung der Organisationen gegen Anti-
semitismus und Rassismus institutionalisiert werden kann. Aktuelles Beispiel 
an konkreten Forderungen ist die Stellungnahme der Neuen deutschen Me-
dienmacher*innen vom 22.04.2021: Es wurde ein Kodex für Medienhäuser 
zum Schutz für Journalist*innen erstellt.90

 y Studien von Weichselbaumer (2017)91 oder Ruud et al. (2018)92 zeigen, dass 
trotz gleicher Qualifikation rassifizierte Menschen benachteiligt werden, 
insbesondere Frauen mit Hijab und Schwarze Menschen. Daher ist laut 

90 https://neuemedienmacher.de/fileadmin/dateien/PDF_PM/20210415_Schutz_Kodex.pdf
91 https://ftp.iza.org/dp10217.pdf
92 www.econstor.eu/bitstream/10419/179920/1/1024412873.pdf

https://neuemedienmacher.de/fileadmin/dateien/PDF_PM/20210415_Schutz_Kodex.pdf
https://ftp.iza.org/dp10217.pdf
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/179920/1/1024412873.pdf
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Umfrageteilnehmenden eine diversitätsorientierte Ausschreibungs- und Per-
sonalpolitik wie auch die Selbstverpflichtung zur ‚rassismuskritischen Öff-
nung‘ mit klaren Kriterien und nachhaltigen Entscheidungsbefugnissen ein 
zentraler Schritt zum Powersharing.

 y Es werden die fehlenden Möglichkeiten der Finanzierung und Organisation 
von partizipatorischen Organisationsentwicklungsprozessen thematisiert, die 
im Sinne des Powersharings die Organisationen, Institutionen und Verwal-
tung längerfristig begleiten können. Fortbildungen richten sich nur punktuell 
an Einzelpersonen und nicht an die Organisation und seien deshalb oft wenig 
nachhaltig.

7.3 Empowerment und Repräsentation

 y Als besonders relevant werden Aktivitäten in Initiativen, Vereinen, Organi-
sationen und Communitys hervorgehoben, in denen es um die Sichtbarma-
chung der jeweiligen Perspektiven und Narrationen geht.

 y Die Bedeutung entsteht insbesondere in der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Geschichte, Position, Selbst- und Weltverhältnissen sowie dadurch, 
dass diese Narrationen im öffentlichen und medialen Diskurs platziert wer-
den und den vorherrschenden problematisierenden, kriminalisierenden, ste-
reotypen, rassistischen und antisemitischen Erzählungen entgegenwirken.

 y In diesem Zusammenhang wird auch die fehlende Diversität in den Medien 
beklagt. Ähnlich wie die Neuen deutschen Medienmacher*innen thematisiert 
die Webvideo-Produzentin und Journalistin Esra Karakaya öffentlich die feh-
lende Diversität und Repräsentation in den Medien.

 y Zugleich werden fehlende Förderstrukturen für die Produktion unabhängiger 
Formate kritisiert, die sich aktiv für die Auseinandersetzung mit Pluralität 
und Differenz in einer Migrationsgesellschaft einsetzen.93

7.4 Ausstattung mit finanziellen Ressourcen zur Umsetzung 
eigener Aktivitäten

 y Der Zugang zu Kapitalien, insbesondere dem ökonomischen Kapital, ist ein 
relevantes Thema im Feld der befragten Akteur*innen. Insbesondere die feh-
lenden verlässlichen und langfristen Finanzierungen von Aktivitäten (Basis-
finanzierungen) werden hierbei hervorgehoben und gegen eine Projektfinan-
zierung abgegrenzt.

93 Aktuelle Forderungen zur Medienlandschaft: https://neuemedienmacher.de/

https://neuemedienmacher.de/
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 y Gewünscht werden strukturelle Förderungen, um ehrenamtliches Engage-
ment abzusichern oder gar Personal einstellen zu können, das administrative 
und konzeptionelle Daueraufgaben verlässlich übernehmen kann. In Förde-
rungen fehlt oft die Finanzierung für den Verwaltungsaufwand, was insbe-
sondere für kleine Vereine existenziell bedrohlich werden kann.

 y Neben der Absicherung der bestehenden Aktivitäten geht es aber auch dar-
um, entsprechend der Themen, die sich in der täglichen Arbeit als relevant 
erweisen, auch neue Angebote oder Aktivitäten umsetzen zu können. Bei-
spielsweise um Menschen erreichen zu können, die bisher nicht von den Tä-
tigkeiten der Akteur*innen Gebrauch machen können bzw. noch keinen Zu-
gang zu den verschiedenen Angeboten haben.

 y Zudem braucht es Förderungen, die kurzfristig und niedrigschwellig zu bean-
tragen sind, um auf aktuelle gesellschaftspolitische Geschehnisse zu reagieren 
(wie z. B. die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Menschen mit Ras-
sismus- und/oder Antisemitismuserfahrungen, die Anschläge von Halle und 
Hanau, Black Lives Matter etc.).

 y Kritisiert wird der Effekt, dass etablierte, in der Fachöffentlichkeit bereits be-
kannte Akteur*innen, scheinbar immer wieder gefördert werden und damit 
Kapital akkumulieren können.

 y Viele kleine Organisationen mit minorisierten Perspektiven scheitern an der 
Hürde des Eigenanteils. Es braucht solidarische Finanzierungsstrukturen, da-
mit Initiativen und Vereine, die einen solchen Selbstanteil nicht leisten kön-
nen, nicht ausgeschlossen werden.

 y Um mehr rassismus- und/oder antisemitismuskritische Angebote im Quer-
schnitt zu fördern, braucht es klarere Kriterien in Förderstrukturen sowie 
eine konkrete Ansprache von benachteiligten Vereinen oder Gruppen. Um 
einem Ungleichgewicht an Förderverteilung entgegenzuwirken, sollten Ver-
eine und Initiativen marginalisierter Gruppen bevorzugt werden. Dies in der 
Förderstruktur umzusetzen und zu etablieren, wäre Powersharing, ist vielfach 
geäußerter Tenor der Umfrage.

 y Kleinere Migrant*innenselbstorganisationen (MSO) und Migrant*innen-
jugendselbstorganisationen (MJSO), Gruppen und Initiativen bedürfen zu-
dem der Sachunterstützung, wie z. B. Räumlichkeiten und Infrastruktur, die 
vor Ort unkompliziert zugänglich sind.

7.5 Powersharing

 y Es braucht Angebote, die Powersharing in Konzepten, Handreichungen 
und Arbeitshilfen zu Strategien für verschiedene Zielgruppen ausarbei-
ten. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien, das Benennen 
von Weißsein und von Macht sollte insgesamt mit zielgruppenspezifischen 
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Angeboten gefördert werden. Der Baustein der diversitätsorientierten Or-
ganisationsentwicklung, insbesondere an Schaltstellen von Behörden und 
Politik, aber auch in der Zivilgesellschaft, bleibt eine wichtige Grundlage 
für alle drei Konzepte, auch und insbesondere für Powersharing. Vor allem 
braucht es Angebote, die Personen in Leitungs- oder Verantwortungsposi-
tionen zur Zielgruppe haben.

 y Schulungen und Fortbildungen zu Powersharing für etabliert-weiße Institu-
tionen und Organisationen.

 y Erarbeitung von Konzepten, Handreichungen und Arbeitshilfen zu Strate-
gien des Powersharings und zur strukturellen Stärkung von Initiativen und 
Selbstorganisationen marginalisierter Gruppen und Institutionen, welche 
weiß-etablierten Organisationen zur Verfügung gestellt werden.

 y Einbindung der Expertise von Akteur*innen aus dem Feld der community-
orientierten Arbeit, systematische Einbindung und finanzielle Vergütung der 
‚Communityexpertisen‘.

 y Ähnliches wurde in der Umfrage auf einer institutionellen Ebene geäußert: 
Es gibt einen Bedarf an Vernetzungen für Personen und Organisationen, 
die Powersharing betreiben (wollen). Bisher haben sie keine Möglichkeit, 
sich über ihre Erfahrungen und Best Practices auszutauschen. Auch das 
bewusste Zusammenkommen von Organisationen mit Interesse am Power-
sharing und bspw. MSO fehle momentan.

7.6 Intersektionalität und Antidiskriminierung

Die Recherche zeigt, dass das Konzept der Intersektionalität als besonders 
relevant eingeschätzt wird. Menschen erleben nicht nur eine Form von Dis-
kriminierung, denn die unterschiedlichen Diskriminierungsformen sind eng 
verwoben mit anderen Diskriminierungskategorien wie Klasse, Gender, Re-
ligion, sexuelle Identität, BeHinderungen, Alter, sozio-ökonomischer Status 
etc. Oft werden Diskriminierungen und deren wechselseitige Überschnei-
dungen nicht wahrgenommen, weil sich Aktivitäten im Themenfeld Antidis-
kriminierung in der Praxis häufig zunächst aus einer Diskriminierungsform 
heraus ergeben haben.94

 y Es wird angemerkt, dass Intersektionalität als eine allgemeine Folie zur Re-
flexion der eigenen Aktivitäten im Kontext der Antidiskriminierungsarbeit 
angebracht ist und der Reflexion von systematischen Ausschlüssen und eines 

94 Vgl. dazu den Ansatz zu Intersektionalität von Kimberlé Crenshaw, u. a. hier: „Reach Ever-
yone on the Planet…“ Kimberlé Crenshaw und die Intersektionalität. www.gwi-boell.de/
de/2019/04/28/reach-everyone-planet-kimberle-crenshaw-und-die-intersektionalitaet

http://www.gwi-boell.de/de/2019/04/28/reach-everyone-planet-kimberle-crenshaw-und-die-intersektionalitaet
http://www.gwi-boell.de/de/2019/04/28/reach-everyone-planet-kimberle-crenshaw-und-die-intersektionalitaet
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erschwerten Zugangs zu Aktivitäten dienen kann. Doch für die Ausgestaltung 
von Aktivitäten, die differenzsensibel ausgerichtet sind und Ausschlüsse ver-
meiden wollen, braucht es häufig besondere Ressourcen. Das lässt sich sehr 
einfach an dem Beispiel eines Menschen nachvollziehen, der keine Treppen 
benutzen kann: Die intersektionale Perspektive verweist auf Barrieren, die 
materieller (Treppen und kein Aufzug) oder symbolischer (Sprache, Gestal-
tung von Räumlichkeiten) Art sein können.

 y An dieser Stelle wird auch die Notwendigkeit genannt, die spezifischen Be-
darfe von Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen kennenzulernen und 
systematisch mitzudenken und für diese Bedarfe angemessene Antworten zu 
entwickeln.

 y Im Kontext der Thematisierung von Intersektionalität und Diskriminierung 
wird auch von der Intersektion Flucht und Rassismus und/oder Antisemi-
tismus gesprochen. Dies verweist auf die besonders vulnerable Gruppe der 
geflüchteten Menschen und Menschen mit einem ungesicherten Aufent-
halt – sowohl derjenigen, die noch in Gemeinschaftsunterkünften leben, als 
auch darüber hinaus. Hier gibt es den Bedarf an Angeboten, die Zugänge zu 
Selbstorganisations- und Finanzierungsstrukturen unterstützen und stärken, 
um sich selbstbestimmt organisieren, vernetzen und politisch einbringen zu 
können.

 y Bei vielen Menschen bewirkt struktureller Rassismus, dass sie sich in pre-
kären Arbeitsverhältnissen oder in sozioökonomisch benachteiligten Stadt-
teilen wiederfinden. Die intersektionale Perspektive verweist hierbei auf die 
Überschneidung der Differenzlinien Klasse und ‚race‘, oft einhergehend mit 
Gender. Armut und soziale Ungleichheitsverhältnisse dürfen in den The-
menfeldern Empowerment, Resilienz und Powersharing nicht vernachläs-
sigt werden.

 y Es gibt den Hinweis, dass es wenig Angebote für weiße Menschen gibt, sich 
in rassismus- und antisemitismuskritischen Perspektiven unterrichten zu 
lassen. Solche Angebote können der Information und Aufklärung sowie der 
Privilegienreflexion dienen und beispielsweise nach dem Critical-Whiteness-
Konzept ausgestaltet sein. Darüber hinaus geht es aber auch um das Kennen-
lernen von Handlungsoptionen wie Allyship95 und Power sharing96.

95 https://hateaid.org/allyship/
96 Zur kritischen Diskussion von Privilegienreflexion siehe www.migrazine.at/artikel/das-

problem-mit-critical-whiteness.

https://hateaid.org/allyship/
http://www.migrazine.at/artikel/das-problem-mit-critical-whiteness
http://www.migrazine.at/artikel/das-problem-mit-critical-whiteness
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7.7 Communitybezogene und -übergreifende 
Austauschformate

Gewünscht werden Austauschformate zu Empowerment und Resilienz und der 
Auf- und Ausbau von communitiy-übergreifenen Netzwerken im Sinne von Ver-
bündetenarbeit (Powersharing).

 y Ein zentrales Thema sind der Austausch und die Vernetzung zwischen den 
unterschiedlichsten Akteur*innen und Communitys. Gleiches gilt für die 
Vernetzung zwischen Organisationen von Menschen mit und ohne Rassis-
mus- und/oder Antisemitismuserfahrung. Gesucht werden Orte, an denen 
Bündnisarbeit und Allianzen im Mittelpunkt stehen. Hierbei geht es um In-
formations- und Erfahrungsaustausch sowie der Blick auf strategische Hand-
lungsmöglichkeiten. Diese Vernetzungen können wichtige Schnittstellen für 
politische Veränderungsprozesse sein.

 y Ergänzend zu den Angaben zu Empowerment gilt es hier, Resilienz-Räume 
zu schaffen, in denen individuelle und kollektive Widerstandspotentiale in 
kritischer Reflexion der strukturellen Verhältnisse und Ursachen der Erfah-
rung von Traumata, Krisen, Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, 
Unterdrückung und Gewalt bewusst gemacht, reflektiert, gestärkt und hand-
lungsorientiert weiterentwickelt werden (z. B. stärkende psychosoziale, recht-
liche, körperbezogene, politische Angebote).

 y Ausbau von Beratungsstellen im Kontext von Antidiskriminierungsarbeit 
und Empowerment: spezifische und mehrsprachige Formate etablieren.

 y Aufbau von Netzwerken und Austauschmöglichkeiten für Pädagog*innen of 
Color/Schwarze Pädagog*innen – sowie weitere berufsspezifische Angebote 
für BPoC.

 y Förderung des Auf- und Ausbaus internationaler Kontakte und Koopera-
tionsstrukturen.

 y Es gibt den wichtigen Hinweis, dass Communitys überregional, international 
und/oder auch nachbarschaftlich orientiert sein können. Durch die Ergebnis-
se der Fragebogenerhebung lässt sich darauf hinweisen, dass die Förderung 
communitybasierter Angebote dies berücksichtigen sollten, da im Commu-
nitykonzept alle Ebenen gleichsam berührt werden. Gleichzeitig beschränken 
sich Förderlogiken immer nur auf eine dieser Ebenen.

 y Trotz und aufgrund der strukturell marginalen Positionen vieler Akteur*in-
nen sind produktive und lebendige Netzwerke vorhanden, aber auch beson-
ders relevant. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten der Vernetzung bei weitem 
nicht ausgeschöpft, weshalb hier der Bedarf an Unterstützung zum Aufbau 
von Netzwerken formuliert wird.

 y Es existieren überregionale, landes- und bundesweite Dachverbändenetzwer-
ke von Migrant*innen(jugend)selbstorganisationen (MSO/MJSO) und/oder 
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Neuen Deutschen Organisationen (NDO) sowie verschiedene andere Orga-
nisationsformen wie Bundesnetzwerke der Migrant*innenorganisationen. 
Diese Entwicklung wird derzeit vor allem vonseiten der MSOs/MJSOs und 
NDOs vorangetrieben. Es gibt den Bedarf, diese Verbändestrukturen weiter 
auszubauen und zu festigen, um als Transmissionsriemen andere MSO/MJSO 
und NDO sowie wenig formalisierte Institutionen sowohl finanziell als auch 
ideell zu unterstützen.

7.8 Forderung nach Anerkennung von Safer Spaces

Eine geteilte Forderung aus den unterschiedlichen Akteur*innengruppen ist die 
Anerkennung von ‚Safer Spaces‘ als förderungswürdig. ‚Safer Space‘ ist ein Kon-
zept, demzufolge diskriminierte Menschen einen Raum haben, in dem sie weni-
ger Diskriminierung befürchten müssen.

 y Diese Räume sind für Resilienz und Empowerment fundamental, weil man 
sich kennenlernen, auszutauschen und gegenseitig unterstützen, füreinander 
Sorge tragen und Handlungsstrategien entwickeln kann, dies aber nicht muss. 
Hier können Verbindungen entstehen, die konkrete Ressourcen für den All-
tag darstellen, wie z. B. Netzwerke, Identifikationsfiguren, Kontakte und Wis-
sensaustausch.

 y Die Umfrage verweist eindeutig darauf, dass es hierzu (Dauer-)Finanzierun-
gen braucht, um diese Räume als verlässliche Angebote zu etablieren.

 y Zugleich fehlt es an Wissensproduktion zu diesen Themen und Angebote zur 
Qualifizierung von Multiplikator*innen, die der Umsetzung und Durchfüh-
rung von ‚Safer Spaces‘ dienen.

7.9 Forschungsbedarf und Wissensproduktion

 y Es gibt einen hohen Bedarf an Forschung. Dies betrifft zum einen die theo-
rie-konzeptionelle Arbeit an den Begriffen Empowerment, Resilienz und 
Powersharing und zum anderen empirische Studien zu den Strategien. Eine 
Forschungslücke tut sich aber vor allem dahingehend auf, dass bisher zwar 
Studien vorliegen, die insbesondere von den Konzepten/Begriffen zu Emp-
owerment und Resilienz, jedoch noch kaum von den Praktiken ausgehen. 
Daher wird ein Bedarf an communitybasierter empirischer Forschung for-
muliert. Zum Bereich Powersharing gibt es einen erhöhten Forschungsbedarf, 
da es dazu bisher kaum Veröffentlichungen oder Forschungsprojekte gibt.

 y Ein weiterer Bedarf ist die Einrichtung von Institutionen für ‚Community 
Studies‘. Hier ist zum Beispiel an die institutionelle Einrichtung von „Black 



156

Studies“ in Deutschland zu denken, die auf der Basis der „Black Studies 
Movement“ – die es auch in Deutschland ohne institutionelle Einbindung seit 
20 Jahren gibt – aufgebaut wird. Bisherige Versuche der Etablierung scheiter-
ten bereits daran, dass die Forschungsgruppen nur von weißen Wissenschaft-
ler*innen besetzt waren, wie 2015 die Forschungsgruppe Black Knowledge 
der Uni Bremen, die sich nach Kritik von Schwarzen Wissenschaftler*innen 
und Expert*innen aufgrund der fehlenden Schwarzen Expertisen aufgelöst 
haben.

 y Als weitere Bedarf wurde die Förderung von Wissensproduktionen genannt, 
die in einem engen und eurozentristischen Verständnis von Wissenschaft 
nicht als wissenschaftliches Wissen anerkannt sind, wie die Dokumentation 
von antisemitischen, antiasiatischen, antiziganistischen u. a.  Gewalttaten, 
Dokumentationen und Archive von Community-Bewegungen und Wider-
standspraktiken, Ausstellungen, Bibliotheken, Plattformen usw.

 y Damit zusammenhängend besteht auch ein Bedarf an Vernetzungsmög-
lichkeiten dieser communitybasierten Wissensproduktionen. Da diese Wis-
sensproduktionen entweder ehrenamtlich organisiert oder nur projektbe-
zogen finanziert und nicht institutionalisiert sind, reichen die Ressourcen 
zumeist nur für die direkte Dokumentation und Veröffentlichung. Trans-
fer- und Kooperationsmöglichkeiten sind von den Ressourcen meist nicht 
abgedeckt.

 y Thematisch wird die Verwobenheit von Pädagogik und Sozialer Arbeit mit 
strukturellem Rassismus erwähnt: Welche rassistischen Denkstrukturen gibt 
es in der Pädagogik? Zudem braucht es mehr Konzepte in der Arbeit mit he-
terogenen Gruppen, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe.

7.10 Migrant*innenselbstorganisationen und Neue 
deutsche Organisationen

Migrant*innenselbstorganisationen (MSO), Migrant*innenjugendselbstorgani-
sationen (MJSO) und Neue deutsche Organisationen (NDO) sind bundesweit 
und lokal mit vielfältigen Initiativen, Vereinen und Projekten ein wesentlicher 
Bestandteil des zivilgesellschaftlichen Engagements in Deutschland. Diese Or-
ganisationen schaffen zum großen Teil konkrete Orte für Empowerment, Resi-
lienz und Powersharing. Zum anderen sind diese Selbtorganisationen selbst als 
eine Form von Empowerment zu betrachten, da sich hier Menschen aufgrund 
fehlender – anderweitiger – struktureller Teilhabemöglichkeiten selbstbestimmt 
und selbstorganisiert zusammentun. Die Gründung und Existenz dieser Orga-
nisationen ist daher unabhängig davon, ob sie Empowerment, Resilienz oder 
Powersharing explizit zu ihrem Programm machen, als Empowerment-Praxis zu 
bezeichnen.
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Von dieser  – wenngleich unglaublich heterogenen  – Akteur*innengruppe 
wurden einige geteilte Themen, Forderungen und Aktivitätslücken genannt. The-
matisiert werden die teilweise prekären finanziellen Ressourcen und der hohe 
Bedarf an Strukturförderung. Erst eine solche Strukturförderung würde einen 
nachhaltigen und sichtbaren Aufbau einer (migrantisch-)diasporischen bzw. 
postmigrantischen Zivilgesellschaft ermöglichen. Zum anderen sind die Orga-
nisationen aufgrund ihrer Fremdpositionierung zumeist auf Projektförderun-
gen zu Themen wie Migration und Integration angewiesen. Neben der Tatsache, 
dass zivilgesellschaftliche Organisationen abhängig von den Förderprogrammen 
in den Bereichen Migration und Integration sind und damit deren Bedarfe und 
Zielgruppen als „Andere“ forciert werden, würde eine projektunabhängige För-
derung es den Organisationen ermöglichen, unabhängig und selbstbestimmt 
eigene Themen und Strategien zu entwickeln, die sich an den Themen, Interessen 
und Lebenslagen ihrer Mitglieder*innen, Adressat*innen oder auch Communi-
tys orientieren könnten.

Viele der geäußerten Ideen der Befragten zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen ihrer Tätigkeiten finden sich auch im Fact Sheet „Money is power! 
Förderpolitik für Migrant*innenorganisationen (MO) und Neue deutsche Orga-
nisationen (NDO)“, herausgegeben von der ndo – Neue deutsche Organisatio-
nen. Neben dem Bedarf an strukturellen Förderungen lassen sich weitere Hand-
lungsbedarfe im Kontext von Förderungen zusammenfassen:

 y MSO/MJSOs und NDOs sollen in die Ausgestaltung von Förderprogram-
men eingebunden werden, so könnten diese sich nicht nur stärker an ihren 
Bedarfen orientieren, sondern könnten auch auf eine Weise aufgebaut wer-
den, die die spezifischen Strukturen, Organisationsformen und damit auch 
formalen Anforderungen, mit denen die Akteur*innen konfrontiert sind, 
berücksichtigt.

 y MSO/MJSOs und NDOs tauchen selten als Antragsberechtigte in Förderpro-
grammen des Bundes und der Länder auf. Die Nennung der migrantisch-dia-
sporischen Akteur*innen sollte konsequent erfolgen.

 y MSO/MJSOs und NDOs stellen häufig Förderanträge und sind damit ver-
hältnismäßig erfolgreich. Gefördert werden aber vor allem Tätigkeiten, die 
sich gezielt auf Integration beziehen. In den Bereichen Bildung, Soziales oder 
Jugend erhalten MSO/MJSOs und NDOs weniger Fördergelder, obwohl diese 
Aktivitäten gleichermaßen Themen vieler dieser Organisationen sind. Daher 
wird hier ein hoher Bedarf an Förderungen anderer Themenfelder für MSO/
MJSO/NDOs formuliert sowie eine Anerkennung ihrer vielfältigen Experti-
sen und Aktivitäten abseits von Integration.

 y Regelfördersysteme müssen so angepasst werden, dass mehr Selbstorganisa-
tionen daran partizipieren können. Die strukturellen Anforderungen sollten 
auf eine zukunftsorientierte Zivilgesellschaft in ihrer Pluralität hin erneuert 
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und angepasst werden. Das System der Regelförderung basiert auf der Logik 
großer Träger und Verbände. Die zunehmende Pluralisierung von Gesell-
schaften führt hingegen dazu, dass diese nicht mehr zeitgemäß sind und viele 
große Verbände ein sogenanntes „Nachwuchsproblem“ haben und versuchen 
Ehrenamtliche zu gewinnen, während das Feld der MSO/MJSOs und NDOs 
mehr Möglichkeiten hat, ihre Arbeit auszubauen, als es ihnen unter den Logi-
ken der Regelförderung möglich ist.

Ein weiterer Bedarfskomplex betrifft die Unterstützung beim Auf- und Ausbau 
der eigenen Organisation, der Umsetzung von Projekten und Aktivitäten. Hier 
werden folgende Bedarfe genannt:

 y Einrichtung sogenannter Kompetenzzentren, die direkt MSO/MJSOs und 
NDOs unterstützen. Bisherige Strukturen sollten ausgeweitet und regionali-
siert werden, sodass auch kleinere und lokale Initiativen und Organisationen 
von diesen Angeboten profitieren können.

 y Solche Unterstützungsstrukturen bedürfen auch einer Geh-Struktur, weil an-
sonsten gerade Initiativen in strukturschwächeren Regionen und Stadtteilen 
nicht an diesen Entwicklungen beteiligt werden können.

 y Hieran anschließend, aber als eigener Bedarf formuliert, braucht es Angebote 
zum Ausbau und Festigung von Initiativen und Selbstorganisationen, die län-
gerfristige Organisationsentwicklungsprozesse ermöglichen statt punktueller 
Bildungsangebote.

 y Der Ausbau von Peer-to-Peer-Supportstrukturen, über die etablierte oder zu-
mindest erfahrene MSO/MJSOs und NDOs neue oder weniger erfahrene Or-
ganisationen unterstützen können. Dies wird als notwendig erachtet, da sich 
viele Selbstorganisationen aufgrund ihrer Diskriminierungserfahrungen eher 
selten an offizielle Zentren oder Strukturen wenden und Sorge haben, dass 
ihre Anliegen und Bedarfe nicht ernst genommen werden.

7.11 Jugendselbstorganisationen (MJSO) und Vereine junger 
Migrant*innen (VJM)

So genannte Migrant*innenjugenselbstorganisationen (MJSO) oder Vereine 
und Verbände junger Migrant*innen (VJM) sind verbandliche Jugendorganisa-
tionen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Sie sind nach § 12 des SGB 
VIII zu fördern. Das Jugendverbandssystem ist ein staatlich gefördertes System 
zur Vertretung der Interessen von jungen Menschen und zur Sicherstellung der 
Möglichkeit zur politischen Interessenvertretung. Die formalen Regularien zur 
Aufnahme in die Landesjugendringe als wichtiger Ort der politischen Interessen-
vertretung junger Menschen produzieren systematisch strukturelle Ausschlüsse 
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marginalisierter Jugendverbände. Die Regularien orientieren sich zumeist an der 
Quantität von Mitgliedern oder der Anzahl von Ortsgruppen. Diese können Ju-
gendselbstorganisationen marginalisierter Gruppen zumeist nicht erreichen. So 
produziert das politische Vertretungssystem für junge Menschen durch dessen 
formale Kriterien bereits eine Struktur, die etablierte Organisationen bevorteilt. 
(Siehe u. a. Chehata 2021)

 y Gerade postmigrantischen Jugendselbstorganisationen diskutieren über un-
komplizierte und niedrigschwellige Formen und Möglichkeiten der Förde-
rung und Unterstützung ihres im Ehrenamt getragenen Engagements und 
ihrer Aktivitäten.

 y Es wird der Forderung nach solidarischen Regularien für den Zugang zu poli-
tischen Vertretungssystemen wie den Landesjugenringen oder dem Bundes-
jugendring gefordert.

 y Auch hier werden Förderkriterien adressiert, die neue Formen dezentraler, 
pluraler und weniger formalisierter Selbstorganisation berücksichtigen und 
fördern.

 y Die bereits vorhandenen postmigrantischen Jugendverbände sollten deutlich 
stärker unterstützt werden, da sie die direkte Verbindung zu den lokalen Ini-
tiativen, Gruppen, Organisationen und Communitys haben.

 y Außerdem wird immer wieder davon gesprochen, auf der kommunalen Ebe-
ne niedrigschwellige Verfahren der Unterstützung von Jugendselbstorganisa-
tionen zu entwickeln, da die kommunale Ebene ihr primärer Bezugspunkt ist 
und sie sich direkt vor Ort befinden.

 y Als Möglichkeit wird davon gesprochen, dass Kommunal-, Landes- und Bun-
desvertretungen die Selbstorganisationen ihren Regionen und Kommunen 
kennen sollten, um vor allem die marginalisierten Bevölkerungsgruppen 
nicht zu übersehen und diese in den Förderungen und Unterstützungsstruk-
turen vorzuziehen.
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8. Digitalität im Zusammenhang 
mit Empowerment, Resilienz und 
Powersharing

„Technology is neither good nor bad, nor is it neutral.“

US-Technikhistoriker Melvin Kranzberg (1986)

Fragen nach dem Zusammenhang zwischen neuen Technologien, digitalen Tools 
und rassismuskritischer Arbeit erhalten angesichts der aktuell engen Verzahnung 
medientechnologischer und gesellschaftsstruktureller Dynamiken, sowie der di-
gitalen Transformation, eine neue Relevanz.

Die vorangegangenen Recherchen haben ergeben, dass Empowerment, Re-
silienz und Powersharing im Kontext Sozialer Arbeit und aus medientechno-
logischer Sicht bisher nicht oder nur verkürzt untersucht worden sind. Somit 
widmet sich dieser Beitrag einer kursorisch grundlegenden Bestandsaufnah-
me aktueller Entwicklungen und Herausforderungen mit der Frage: Inwiefern 
spielen digitale Tools und neue Technologien eine Rolle, um Empowerment, 
Resilienz und Powersharing zu stärken oder die dahinterliegenden Perspekti-
ven zu platzieren?

Es lassen sich zwei zentrale Entwicklungen zur Beantwortung der Frage iden-
tifizieren: Zum einen die komplexe Veränderungsdynamik von digitalen Medien-
technologien in Form von vielfältig vernetzbaren und allgegenwertigen Geräten 
und Diensten, sowie die vielschichtigen Prozesse der Datafizierung. Beide Ent-
wicklungen sind in die alltägliche Lebenswelt der Menschen eingelassen und der 
Herstellung von Kategorien und Markierungen von Menschen wie zum Beispiel 
‚Rasse, Herkunft, sozialer Status‘ und viele weitere differenzierende Merkmale 
auf vielfachen Ebenen wirksam (vgl. Schrape 2021: 8). Gleichwohl ist hierbei die 
diskursive und gesellschaftliche Verknüpfung von digitalen Medientechnologien 
wie beispielsweise Social Media und minorisierten Menschen im Hinblick auf 
Entwicklung, Partizipation oder Digital Divide bedeutsam. Es lässt sich schluss-
folgern, dass eine Kontextuierung von Rassismus und Diskriminierung aus me-
dientechnologischer Sicht als Hintergrundfolie notwendig ist, um eine Antwort 
auf die oben formulierte Frage nach Empowerment, Resilienz und Powersharing 
in digitalen Welten ableiten zu können.
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8.1 Strukturwandel durch Künstliche Intelligenz, Algorithmen 
und Datafizierung

Digitalisierung und Digitalität sind die prominentesten Buzzwords zur Beschrei-
bung der Gegenwartsgesellschaft. Die digitale Transformation betrifft nahezu alle 
Lebensbereiche. Gleichzeitig verdeutlicht die wachsende Dynamik des gegen-
wärtigen Diskurses um Künstliche Intelligenz, Algorithmen, Datafizierung und 
digitale Medientechnologien, dass die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisie-
rung nur unzureichend erfasst und transdisziplinär diskutiert werden (Mühl-
hoff  et  al. 2019). Der Strukturwandel und die damit verbundene Komplexität 
der digitalen Transformation und der konkreten Medienpraktiken der heutigen 
Zeit – und ebenso die Frage nach dem Umgang mit digitalen Medien –, lassen 
sich nachfolgend kursorisch in vier Ebenen darstellen und zusammenfassen (vgl. 
Gemkow 2021).

Ebene 1: Öffentliche Kommunikation

 y Die Beschleunigung von Transformationsprozessen und progressiven Ent-
wicklungen rund um Digitalisierung verändern die Wahrnehmung von einer 
globalisierten Welt hin zu einem Netzwerk (vgl. Latour 2014).

 y Zunehmende Auflösung von zeitlichen, räumlichen und sachlichen Struktu-
ren sowie von kulturellen und nationalstaatlichen Normen (vgl. Castells 2007)

Ebene 2: Ökonomisierung und Vermarktung

 y Zunehmende Stabilisierung der Machtpostion der großen Tech-Giganten 
(z. B.: Meta, Amazon, Google und Microsoft)

 y Durch die Datafizierung werden Menschen „bestimmte Handlungs-, Abstim-
mungs-, Kauf-, Entscheidungs- und viele weitere Möglichkeiten gegeben und 
genau dadurch werden sie gleichzeitig zu einem bestimmten Subjekt modu-
liert (…). Das Individuum steht nicht mehr einem ökonomischen Verwer-
tungsanliegen gegenüber, sondern wird selbst Gegenstand der Vermarktung“ 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020: 295).

Ebene 3: Herausforderungen für die Demokratie durch neue Kommunikations-
strategien

 y Populistische Bewegungen etablieren sich zunehmend durch soziale Medien 
und profitieren hier vor allem durch die beschleunigte Kommunikation (Krä-
mer 2018; Heider 2021).

 y Populistische Akteur*innen dominieren polarisierende Diskurse (ebd.).
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Ebene 4: Medienpraktiken des Digitalen

 y Bedeutungsgewinn von partizipativen sowie algorithmischen Selektions-, 
Aggregations- und Distributionsleistungen (Nuernbergk & Neuberger 2018)

 y Das Bildlich-Visuelle unterliegt Repräsentations- und Abbildungsverhältnis-
sen, die sich zunehmend – als ein weitgefasstes Phänomen der multimodalen 
sozialen Medien – in einer Simulation auflösen und einer analytisch-isolier-
ten Betrachtung bedürfen (Kramer et al. 2021). So wird die „Realität der Mas-
senmedien“ (Luhmann 2017), ungeachtet der abgebildeten Realität, zu einer 
virtuellen Realität.

 y Ein differenzierter Blick auf humane und nichthumane Felder wird zuneh-
mend schwierig und durchlässig, da Entscheidungen heute zunehmend von 
Algorithmen getroffen werden und somit Identität und Individualität auf der 
Grundlage datenbasierter Technologien vorprogrammiert und hergestellt 
werden (Seyfert & Roberge 2017).

Neben Algorithmen und einer zunehmenden Datafizierung gilt die Künstliche 
Intelligenz (KI) als eine der größten Innovationen, die die digitale Transforma-
tion weiter vorantreibt. Ihre Algorithmen sind universell, gelten für alle und sol-
len damit für Gerechtigkeit und Effizienz sorgen. Algorithmen ordnen die ihnen 
zugeführten Daten in einer formal festgelegten Vorgehensweise und nach einer 
definierten Aufgabe gemäß strukturiertem Schema. Hierbei ist das damit einher-
gehende Ausmaß an Diskriminierungspotenzial nicht immer sichtbar und ver-
weist auf eine Wirkungsimmanenz (vgl. Saar 2013; Mühlhoff 2018).

In Anbetracht des Bedeutungsgewinns soziotechnischer Rekonfigurations-
prozesse und automatisierten Austauschweisen und Möglichkeitsräumen, stellen 
Studien zu voreingenommenen Datensammlungen sowie die damit verbunde-
nen Folgen ein Forschungsdesiderat dar, das es insbesondere im Zusammen-
hang mit der Analyse weiterer Ungleichheitsverhältnisse auszufüllen gilt (vgl. 
Schrape 2021: 201). Datengetriebene und automatisierte Systeme können gesell-
schaftliche Ungleichheiten reproduzieren und verstärken, etwa wenn Datensätze 
rassistische Verzerrungen verfestigen, Menschen ungleich positionieren und ge-
sellschaftliche Vielfalt unsichtbar machen (vgl. ebd.: 202–204)

Algorithmenbasierte Systeme und Entscheidungsprozesse, die die in Daten-
sammlungen festgeschriebene weiße Vorherrschaft reproduzieren und soziale 
Ungleichheit vertiefen können, stellen somit neue Herausforderungen an rassis-
muskritische kommunikations- und sozialwissenschaftliche Forschung.
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8.2 Empowerment, Resilienz und Powersharing 
in digitalen Welten

Entgegen der Vorstellung, digitale Medien seien nur ‚Medien‘, die als Gegenstände 
von Menschen in Form von Zeichen verwendet würden, lässt sich heute in unse-
rer alltäglichen Lebens- und Erfahrungswelt eine zunehmende Verwobenheit von 
analogen und digitalen Welten beobachten. Die spezifische Medialität – das per-
formative Konglomerat aus Computer, Smartphone oder Tablet – wird gleichwohl 
mit Plattform-Applikationen wie den laufenden Codes, Sortierungs-Algorithmen, 
Interface-Designs oder auch Interaktionsfunktionen stetig mit antizipiert.

Durch die neuen Kommunikationsmedien und die zunehmende Digitali-
tät verlieren Gesellschaftsstrukturen zunehmend an Trennschärfe. Jörissen be-
schreibt dies als eine „post-digitale Kultur“ (Jörissen 2018), in der keine Online- 
oder Offline-Räume existieren, sondern Räume die onlife strukturiert werden. 
Bereits vorhandene Gesellschaftsstrukturen lassen sich durch die fortgeschrittene 
digitale Transformation nahtlos von analogen in digitale Räume übertragen. Die 
Grenzlinie zwischen den beiden Welten wird durch die sogenannte Medien-
konvergenz – Individual- und Massenkommunikation – generiert. Aus diesem 
Hintergrund heraus können Lebenswelten von Menschen nicht mehr losgelöst 
von Social-Media-Praktiken verstanden werden. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass die weiße Vorherrschaft und die soziale Ungleichheit durch die als 
Verstärker agierenden Technologien vertieft werden können.

Auf diese veränderten digitalen Lebens- und Erfahrungswelten muss ins-
besondere die rassismuskritische Arbeit, aber auch die politische Bildung Ant-
worten finden. Strathmann verweist darauf, dass im digitalen Raum nicht nur 
Praktiken etabliert werden, die einen signifikanten Einfluss auf den Alltag sowie 
die Nachrichtenrezeption haben, sondern auch verstärkt Phänomene von Radi-
kalisierung und Gewalt zu beobachten sind (Strathmann 2018). Ebenso werden 
Narrative aus dem Analogen ins Digitale in hybrider Form etabliert und somit 
eine Fragmentierung der Diskurse (z. B.: durch populistische Bewegungen, Hate 
Speech etc.) hervorgebracht. Weiterhin zeigt Heider auf, dass im Kontext von 
Populismus, Rechtsextremismus und Rassismus Narrative im Digitalen viel rech-
ter und mit mehr Hass aufgeladen sind als im analogen Raum (vgl. Heider 2021). 
Dies macht die Problematik im Hinblick auf Hate Speech, Rassismus und Dis-
kriminierung deutlich.

Diese Phänomene werfen die Frage nach Bemächtigung im digitalen Raum 
auf und auf welche Weise minorisierte Gruppen sich diese Räume selbstbestimmt 
durch digitales Empowerment, Resilienz und Powersharing aneignen können.
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#Empowerment
Digital-Empowerment beschreibt – als ein machtkritisches Konzept in digitalen 
Räumen – eine Form der Selbstbemächtigung im medialen Alltag, worin minori-
sierte Menschen aufgrund algorithmischer Fremdzuschreibungen, Abwertungen 
und Ausschlüssen figuriert werden. Es geht darum, Folgen von Diskriminierung 
in empowernden digitalen Räumen wie Social Media über vielfältige Wege ent-
gegenzuwirken. Diese Diskriminierungen werden zum einen von Menschen 
praktiziert und verfestigen sich zum anderen in KI-basierten Systemen (vgl. 
Beck 2019). Bemächtigung im digitalen Raum bietet beispielsweise das Konzept 
von Maker-Literacy. Maker-Literacy lässt sich in Bezug auf Empowerment im 
digitalen Raum als eine spezifische Fähigkeit beschreiben, die medientechnologi-
sche Welt zu verstehen und mitgestalten zu können. Es geht nicht nur um Orien-
tierungsmöglichkeiten, sondern viel mehr um „Möglichkeiten des Eingriffs, der 
Gestaltung und damit der eigensinnigen Ermächtigung“ (Meißner  2022: 295). 
Zentral ist hierbei eine kritisch-reflexive Auseinandersetzung im digitalen Alltag.

Unter dem Hashtag #Empowement und #Safecyberspaces werden zahlrei-
che Beiträge gepostet und dadurch Themen mit großer Geschwindigkeit in die 
Öffentlichkeit getragen. Hier werden in den digitalen Räumen spezifische digi-
tal-technologische Lösungsansätze, etwa automatisierte Triggerwarnungen97, das 
Blockieren von Kommentaren oder auch eine präventive Abwehr potenzieller 
Hasskommentare durch sogenannte ‚Bots‘ angeboten. Dadurch wird minorisier-
ten Menschen eine digitale Form der Selbstermächtigung zuteil. Außerdem bie-
ten digitale Tools wie HateID Handlungsmöglichkeiten, um sich mit geeigneten 
Strategien gegen Anfeindungen im Netz zu wehren (vgl. Kämpf 2014).

#Resilienz
Im Kern lässt sich digitale Resilienz mit Widerständigkeit übersetzen. Resilienz 
besagt, dass Systeme danach streben zu überleben, indem sie sich selbstorgani-
siert Erschütterungen anpassen und dabei immer wieder Teile des Systems aufhe-
ben (vgl. Thomas Bendig et al.). Es geht außerdem um die Fähigkeit, Umbrüche in 
schwierigen Situationen zu meistern. Aus medientechnologischer Sicht lässt sich 
Resilienz im Sinne einer Response-Dynamik als eine Antwort auf Ungleichheit 
wie Digital Divide oder eine Form der digitalen Handlungsfähigkeit verstehen, 
die einen kritisch-reflexiven Umgang mit digitalen Herausforderungen ermög-
licht. Hierbei spielt ein souveräner Umgang mit digitalen Medientechnologien 
und Narrativen im Netz (z. B.: Hate Speech) eine bedeutsame Rolle. Stichwort: 
Digitale Souveränität.

Die individuelle digitale Souveränität fokussiert alle Fähigkeiten und 
Möglichkeiten von Menschen, kompetent, selbstbestimmt und sicher eigene 

97 Der Begriff ‚Triggerwarnung‘ bezeichnet eine Warnung vor möglichen Auslösereizen (eng-
lisch: trigger = Auslöser).



165

Handlungsentwürfe und Entscheidungen im Umgang mit oder in Abhängigkeit 
von digitalen Medien zu realisieren (vgl. Müller  et  al. 2020). Das Konzept der 
digitalen Souveränität ist relational und ebenso von individuellen wie von tech-
nischen, rechtlichen und sozialen Bedingungen abhängig.

#Powersharing
Durch tägliche Ein- und Ausschlüsse werden Menschen diskriminiert – insbe-
sondere auch durch die von Menschen programmierte Künstliche Intelligenz 
oder die zunehmende Datafizierung, während andere dadurch Vorteile und Pri-
vilegien erlangen. Der Ansatz des digitalen Powersharings richtet sich an struk-
turell privilegierte Menschen oder Organisationen und all jene, die ein politi-
sches Interesse daran haben, diese Strukturen hin zu einer eine Verteilung von 
Macht und Zugängen durch gerechtere Programmierung von Machine Learning 
zu verschieben. Hierbei geht es nicht um Vertretung oder Toleranz, sondern um 
Machtzugang, der eine Erklärbarkeit und Überprüfung vorherrschender Systeme 
ermöglicht (vgl. Thomas Bendig et al; Beck 2019; Sybille Reidl et al. 2020).

Ein Beispiel für digitales Powersharing zeigen die sogenannten ‚Takeover‘-
Initiativen in Social-Media-Plattformen, in denen Akteure ihre Kanäle mit einer 
großen Reichweite anderen Akteuren für einen bestimmten Zeitraum überlassen, 
um Themen mithilfe der großen Reichweite des Kanals zu platzieren und ihnen 
Gehör verschaffen. Das jüngste Beispiel ist das Takeover anlässlich des 50. Jah-
restags des ersten Welt-Roma-Kongresses, „Romaday 2021“. Hier hat Max Czol-
lek, Lyriker und Autor, seinen Kanal mit rund 50.000 Followern an „Romatrail“ 
übergeben, um an die Verfolgung und Diskriminierung von Sinti und Roma zu 
erinnern und zu sensibilisieren. Dies ist eine gemeinsame und kooperative Initia-
tive, worin beide Seiten ihre eigenen Zielgruppen mitbringen, um die öffentliche 
Aufmerksamkeit zu steigern.

Infobox:

Aus der Befragung zu den Bedarfen hat sich hinsichtlich digitaler Themen der Bedarf an 

digitalen Veranstaltungen (insbesondere eine mögliche Lösung für den ländlichen Raum), 

Weiterbildung zu digitalen Themen und der Bedarf an thematischer Vernetzung ergeben. 

Hilfreiche digitale Tools könnten solche sein, die einen „digitalen Safer Space“ mit Daten-

schutz kreieren könnten. „Umgang mit Hate Speech und Fake News“ wurde nicht nur 

in der Umfrage, sondern auch in der Dokumentenanalyse nachgefragt. Jan Rau forscht 

am Leibniz-Institut für Medienforschung/Hans-Bredow-Institut nach Zusammenhängen 

von Rechtsextremismus, Meinungsbildung und digitalen Medien. Er wurde als Schlüs-

selperson befragt, um strukturelle Probleme und Bedarfe zu erläutern. So fehle es an 

einem kontinuierlichen und systematischen Monitoring extremistischer Aktivitäten im 

Internet. Auch brauche es Ressourcen, um Modelle des ethischen und datenschutzkon-

formen Datenaustausches zwischen unterschiedlichen Forschungsteams zu entwickeln 
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und ermöglichen. Doch auch mit dem Wissen aus Monitoring und Forschung fehle es an 

der Durchsetzung existierender Gesetze im digitalen Raum, wobei hier die Exekutive ge-

fragt ist. Des Weiteren brauche es Ansätze und Konzepte für digitale Deradikalisation und 

Online-Interventionen gegen rechtsextremistische Personen im Internet. Ein zentraler 

Bereich sind Fragen der Plattform-Governance: Wie können Internetplattformen so de-

signed werden, dass sie konstruktiven Diskurs und Austausch statt Emotionalität, Nega-

tivität und Konfrontation fördern? Auch hier fehlt es an Forschung. Eine viel diskutierte 

Strategie der Plattform-Governance ist sogenanntes „Deplattforming“, wobei Personen 

von Plattform entfernt werden, um Verbreitung extremistischer Ideologien zu verhindern. 

Herausfordernd wird es im Umgang mit extremistischen, aber legalen Inhalten: Weil hier 

der Staat nicht eingreifen sollte, wäre es sehr hilfreich, die interessierte Zivilgesellschaft 

durch Schulungen zu befähigen, damit umzugehen. Bei all diesen Fragen muss eine sorg-

fältige Abwägung zwischen der Bekämpfung von Hass und Hetze auf der einen und der 

Wahrung von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Privatsphäre auf der anderen Seite vor-

genommen werden.98

8.3 Resümee – Digitale Handlungsmöglichkeiten

Nach dem Motto „Gib mir einen Input und ich gebe dir einen Output!“ werden 
Codes – so die Grundannahme – von Menschen für Maschinen geschrieben und 
von Maschinen gelesen und interpretiert.

Ungleichheitsverhältnisse übertragen sich somit nahtlos in die digitale 
Welt:  Auch wenn  Menschen,  die von Diskriminierung oder Rassismus be-
troffen sind, sich aus dem digitalen Raum zurückziehen, wird Rassismus auf-
grund der zunehmenden Datafizierung im Code festgeschrieben und verselbst-
ständigt sich durch Technologien wie Künstliche Intelligenz. Hoffnungen auf 
neutrale Technik und neue Möglichkeiten zur demokratisch freien Entfaltung 
durch Medientechnologien bleiben aktuellen Erkenntnissen nach unerfüllt. 
Unterdessen werden auf Basis von Datensammlungen feststehende Stigmati-
sierungen oder Rollenbilder in Datenmodele modelliert und festgeschrieben 
(Alter, Herkunft, Geschlecht). Dies geschieht, indem sich der Algorithmus in 
sogenannten Deep-Learning-Prozessen immanent selbst- und eigenständig 
trainiert und resilient wird.

98 Digitale Tools und Initiative: https://konterbunt.de/ der Landeszentrale für politische Bil-
dung des Landes Sachsen-Anhalt; www.bpb.de/lernen/projekte/saymyname/ der Bundes-
zentrale für politische Bildung; bei https://meta-bot.de/#uber-Uns handelt es sich um einen 
Antidiskriminierungschatbot; https://hateaid.org/ ist Die Beratungsstelle für Betroffene di-
gitaler Gewalt.

https://konterbunt.de/
http://www.bpb.de/lernen/projekte/saymyname/
https://meta-bot.de/#uber-Uns
https://hateaid.org/
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Grund dafür ist, dass sich in digitalen Kulturen interventionistische Ausei-
nandersetzungen mit Bias, also vorurteilsfreie Programmierungen, nicht mehr 
umsetzen lassen, da diese als Teil des Systems schon immer operationalisiert wor-
den sind und sich somit verfestigt haben (ebd.). Es ist zwar nun auf der einen 
Seite nachvollziehbar, dass und wie Menschen sich Vorurteilen bedienen, etwa 
bei der Gesichtserkennung auf der Grundlage eines vermeintlich universellen 
weißen Gesichts – hierbei sind jedoch modifizierte Programmierungen oder Co-
dings menschlich agierenden, zugleich aber durch die Komplexität und Opazität 
nicht mehr zugänglich und also nicht mehr veränderbar, so Leeker (vgl. Martina 
Leeker 2021). Es ist notwendig, diese Art voreingenommener und ungleichheits-
verstärkender Digitalisierung oder Datafizierung zu kritisieren, ein Gegenmodell 
zu entwerfen und damit einer weiteren Fragmentierung der Narrative im Netz 
zu entgegenzuwirken. Langfristig müsste es darum gehen, eine konsequente und 
post-humane Bildung und Kritik in digitalen Kulturen zu etablieren. Das heißt 
Algorithmen selbst zur Reflexion und Transformation ihrer eigenen Operationen 
zu befähigen und in Gang zu setzen (Beck 2019; Martina Leeker 2021).

Solange Menschen Maschinen ‚machen‘ und programmieren, sind Maschi-
nen dem Menschen ähnlich und sogar noch effizienter in der Reproduktion von 
Ungleichheiten. Digitale Herausforderungen und Probleme benötigen demnach 
digitale Lösungsansätze. Machine Learning99 bietet hierbei mögliche Lösungsan-
sätze. Für Machine Learning bedeutet dies, diskriminierende Merkmale aus den 
Datensammlungen (Input) zu streichen und gleichwohl „eine gerechtere Behand-
lung selbst zum Ziel maschineller Lernverfahren zu machen“ (Beck 2019). So ist 
es nicht mehr das Ziel, eine effiziente oder exakte Klassifikation zu ermöglichen, 
sondern eben ein möglichst gerechtes Lernverfahren zu erhalten und dadurch 
gegenüber diskriminierenden Systemen resilienter zu werden (vgl. ebd.). Diese 
Ansätze haben umfangreiche und transdisziplinäre Diskurse und Wissensgene-
rierung durch wissenschaftliche Forschung zur Bedingung, um Einigkeit darüber 
zu erzielen, welche Kriterien eine rassismuskritische digitale Medientechnologie 
ausmachen.

99 „Mithilfe des maschinellen Lernens werden IT-Systeme in die Lage versetzt, auf Basis vor-
handener Datenbestände und Algorithmen Muster und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen 
und Lösungen zu entwickeln. Es wird quasi künstliches Wissen aus Erfahrungen generiert“ 
(Luder 2016).
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8.4 Forschungsdesiderate

Digitalität ist aufgrund der Transdisziplinarität als ein prosperierendes For-
schungsfeld zu sehen, sodass folgende offene Forschungsfragen formulieren wer-
den können:

 y Welche sozialen Differenzkonstruktionen sowie Dominanz- und Ungleich-
heitsverhältnisse werden in digitalen Räumen relevant?

 y Wie wirken digitale Empowerment-Räume auf minorisierte Gruppen?
 y Inwieweit sind rassismuskritische Aushandlungsprozesse im digitalen (hier: 

Social Media) stärker vertreten als im analogen Raum?
 y Datafizierung und Datenschutz: Ein souveräner Umgang mit Daten und 

Datenschutz als ein Indiz für Resilienz? Ist digitale Souveränität ein neuer 
Kompetenz-Begriff?

 y Inwieweit können Bots Rassismus im Netz begegnen und Räume für Emp-
owerment und Resilienz eröffnen? Welche Mittel nutzen rechtsextreme Ak-
teurInnen zur Darstellung politischer Themen in Social Media? Welche For-
men des Digitalen machen sie sich zunutze?

 y Sind außermediale rassismuskritische Perspektiven auch im digitalen Raum 
vorzufinden? Es stellt sich somit die Frage, wie sich Rassismus und Diskrimi-
nierung im Digitalen Verhalten – woraus sich wiederum eine Diskussion um 
Empowerment, Resilienz und Powersharing ableiten lässt.

 y Inwiefern bringt die Nutzung digitaler Medien soziale und kulturelle Vor- 
oder Nachteile in der analogen Welt hervor?

 y Ist Souveränität im Kontext von Rassismus und Diskriminierung als eine 
Form von Resilienz im digitalen Raum zu betrachten?

 y Wie kann rassismuskritische Bildung an der Schnittstelle von kultureller und 
politischer Bildung im digitalen Raum gestaltet werden?

 y Welche Ein- und Ausschlüsse gibt es im digitalen Raum? Wie werden Men-
schen positioniert? Und werden durch die Digitalisierung bestimmter For-
mate (bsp. digitalisierte Kulturangebote) Ein- und Ausschlüsse neu definiert?

In der nachfolgenden Tabelle werden weitere relevante Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken im Kontext der drei Konzepte und zugleich der hier vor-
liegenden Recherche zusammengefasst:
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Tabelle 3: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
St

är
ke

n

Bereits vorhandene Ressourcen im 
digitalen Kontext von Empowerment, 

Resilienz und Powersharing

C
ha

nc
en

Digitale Technologien im Kontext  
von Empowerment, Resilienz  

und Powersharing

Zahlreiche Initiativen gegen Hate Speech 
(No Hate Speech Movement)

Der technologische Fortschritt ermöglicht 
vielseitige technologische Tools zur 
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9. Zur Förderung von Empowerment, 
Resilienz und Powersharing

Empowerment, Resilienz und Powersharing werden vor dem Hintergrund der 
gesellschaftlichen Gegenwart aus guten Gründen als wichtige Strategien in einer 
durch Pluralität geprägten Gesellschaft anerkannt. Es stellt sich die Frage, auf 
welche Weise diese sinnvoll gestützt und gefördert werden können.

Mit den folgenden Vorschlägen adressieren wir alle diejenigen Akteur*in-
nen, die sich in diesen Themenfeldern durch Förderprogramme und Förder-
strategien bereits engagieren oder zukünftig engagieren möchten. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen und Hinweise verfolgen das Anliegen, Engagement in 
den Bereichen Empowerment, Resilienz und Powersharing anders und neu zu 
denken. Wenn im Anschluss von Fördergebenden gesprochen wird, dann mei-
nen wir insbesondere Kommunalpolitik und -verwaltung, Institutionen der 
Bundes- und Landespolitik und -verwaltung, Ministerien, die bundesweit agie-
renden Stiftungen und Verbände, aber auch regional oder bundesweit agierende 
Träger Sozialer Arbeit, die Wohlfahrtsverbände, Bundes- und Landesarbeitsge-
meinschaften, Fachstellen, Dachverbände Sozialer Arbeit, die Landesjugendäm-
ter, die Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung. Wie die vorange-
henden Kapitel gezeigt haben, wird die Praxis des Empowerments, der Resilienz 
und des Powersharings insbesondere durch Akteur*innen der Zivilgesellschaft, 
Selbstorganisationen, Aktivisti*innen, Bildungsreferent*innen, Communitys, 
Bündnisse und Initiativen hervorgebracht. Hierbei sprechen wir von Förderneh-
menden.

Neben der Reflexion der eigenen strukturellen Bedingungen und Verwobenheit 
mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen würde eine Stärkung und Förderung 
der Themenfelder Empowerment, Resilienz und Powersharing für die Förder-
gebenden vor allem darin bestehen, (1) die Rahmenbedingungen von Akteur*in-
nen zu fördern, um Handlungsfähigkeit herzustellen (Resilienz), (2)  Möglich-
keits- und Ermöglichungsräume zu eröffnen (Empowerment) und (3) bestehende 
Förder- und Organisationsstrukturen zu verändern und weiterzuentwickeln 
(Powersharing). Damit knüpfen wir an die vorstehenden Ergebnisse an, dass 
Empowerment, Resilienz und Powersharing insbesondere auch im Hinblick auf 
ihre Strukturdimensionen verstanden werden sollten und dadurch eine Engfüh-
rung auf eine individualisierende Bewältigung von Lebenslagen, Aktivierung und 
Verantwortungszuweisung verhindert werden kann. Es soll also nicht um den 
Versuch gehen, Menschen auf das Ertragen der bestehenden gesellschaftlichen 
Verhältnisse vorzubereiten oder sie zu belehren, sondern um die Unterstützung 
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und Stabilisierung von Aktivitäten und Strukturen, die es ermöglichen, kollek-
tive politische Handlungsfähigkeit von Akteur*innen hervorzubringen. Damit 
schließen wir an die Erkenntnis an, dass soziale Gerechtigkeit, gelingende Le-
bensführung, politische Teilhabe und ein sicheres u. gutes Leben angewiesen sind 
auf Strukturen, Ressourcen, Berechtigungen und Befähigung (vgl. Ziegler 2013). 
In der Stützung und Förderung von Strukturen, der Eröffnung von Zugängen 
zu Ressourcen und Berechtigungen sehen wir die vornehmliche Aufgabe einer 
Förderpolitik, deren Ziel es ist, einen Beitrag zu Empowerment, Resilienz und 
Powersharing zu leisten.

Eine solche Förderpolitik möchten wir hier als Powersharing konzipieren, die 
eine spezifische Form solidarischer Förderung darstellt.

9.1 Förderpolitiken als Powersharing

Mit dem Begriff Förderung verweisen wir u. a. auf die finanzielle Unterstützung 
durch Fördergebende, die das Engagement und die Praxis von Empowerment, 
Resilienz und Powersharing unterstützen wollen. Es geht also darum aufzuzei-
gen, wie bereits vorhandene Praktiken des Powersharings durch Fördergeben-
de systematisch ausgebaut, gestärkt, reflektiert werden können und eine neue 
Praxis der Förderung auf- und ausgebaut werden kann. Im Sinne des Power-
sharings geht es um eine Förderung, die neben der finanziellen Unterstützung 
auch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Kapitalsorten nach Bourdieu 
berücksichtigt.

Bourdieu  (1992) weist in diesem Kontext auf eine starke Kumulation zum 
Kapitalvolumen des Individuums hin. In seiner Theorie beschreibt er verschie-
dene Kapitalsorten, die sich gesellschaftlich verteilen und in unterschiedlicher 
Ausprägung in den Bevölkerungsgruppen wiederfinden. Die erste Kapitalsorte 
nach Bourdieu beschreibt das ökonomische Kapital, also jegliche finanziellen 
Ressourcen oder auch materiellen Güter, die unendlich angehäuft werden kön-
nen. Die zweite Kapitalsorte entspricht dem kulturellen Kapital, bei der zunächst 
Güter mit kulturellem Wert (z. B. hochwertige Gemälde oder Antiquitäten) im 
Fokus stehen. Das kulturelle Kapital umfasst auch bestimmte Fähigkeiten und 
Ausdrucksweisen, die einem Individuum bedingt durch die Sozialisation mit-
gegeben worden sind oder es sich hart erarbeitet hat. Ergänzt wird das kultu-
relle Kapital durch bildungsrelevante Abschlüsse, Zertifikate oder (akademische) 
Titel, die im Bildungssystem erworben wurden. Aufgrund zum Teil fehlerhafter 
Übersetzungen von Bourdieus Schriften wird das kulturelle Kapital oftmals mit 
Bildung gleichgesetzt (vgl. Baumgart  2008). Die dritte Kapitalsorte beschreibt 
das soziale Kapital, das durch die Quantität und Qualität sozialer Beziehungen 
und Interaktionen charakterisiert wird und ist als eine Art Zugangsrecht zu be-
trachten. Über soziale Beziehungen können die Zugänge zu ökonomischem und 
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kulturellem Kapital erweitert werden, indem das Individuum vom Kapital eines 
anderen Individuums profitiert (vgl. ebd.: 224–226). Die vierte Kapitalsorte ist 
das symbolische Kapital, das auf einer übergeordneten Ebene angesiedelt ist. Es 
stellt die soziale Anerkennung dar, die jemand oder eine Organisation innehat, 
bzw. die Macht, diese Anerkennung durchzusetzen. Das symbolische Kapital 
zeigt sich z. B. in Ansehen, Prestige oder Reputation (Bourdieu 2015 [1992]: 153).

Eine Erweiterung und Berücksichtigung der verschiedenen Kapitalarten und 
ihres Zusammenspiels berücksichtigt in Förderstrategien das Wissen darum, 
dass beispielsweise ökonomisches Kapital durch soziales Kapital verstärkt wer-
den kann. So kann etwa eine Förderung neben finanziellen und anderen geld-
werten Förderungen auch das soziale Kapital einer Organisation zur Verfügung 
stellen, um das Kapital der Fördernehmenden oder von Communitys zu stärken 
oder auszuweiten. In diesem Sinne können bei Bedarf die Fördergebenden ihre 
Kontakte und Zugänge zu Netzwerken, zu Dienstleister*innen, Initiativen oder 
weiteren Fördermöglichkeiten teilen. Oder die Fördergebenden können ihr sym-
bolisches Kapital zur Verfügung stellen, in dem sie mit Hilfe ihres ‚guten Rufs‘ 
oder ihres Ansehens einen Beitrag zur Sichtbarwerdung Fördernehmender er-
bringen und Zugänge zu gesellschaftlichen Bereichen eröffnen, die bisher ver-
schlossen waren. Beispielsweise können Fördergebende nichtmaterielle Förde-
rung eröffnen, indem sie ihre administrative Infrastruktur und Ressourcen zur 
Verfügung stellen oder eine unabhängige Projekt- und Prozessbegleitung für 
Fördernehmende bieten.

Im Sinne des kulturellen Kapitals würde Powersharing für Fördergebende 
bedeuten zu berücksichtigen, dass kulturelles Kapital eine zentrale gesellschaft-
liche Kategorie darstellt, die auf die Produktion von Ungleichheit verweist. Ziel 
sollte es dann sein, insbesondere diejenigen Praktiken zu fördern, die aufgrund 
fehlender (anerkannter) Formen kulturellen Kapitals keinen Zugang zu üblichen 
Fördersystematiken haben (wie z. B. im Falle der Opferberatung von Betroffe-
nen für Betroffene oder wenig bis gar nicht institutionalisierten Bündnissen und 
Communitys).

Schließlich sollte eine Förderung als Powersharing weder die geförderten Ak-
tivitäten kolonialisieren noch sie unter ein Primat der Entwicklungsförderung 
stellen und damit als Maßnahme zur Aufwertung von Bevölkerungsgruppen 
konzipieren. Es gilt hier jeglichem Paternalismus entgegenzuwirken. Power-
sharingorientierte Förderungen nehmen also die eigene Position und das eigene 
Handeln als Fördergebende in den Blick und verhindern negative Effekte von 
Förderpolitiken. Nicht zuletzt ist die Anerkennung und Etablierung von Prakti-
ken und Organisationen zumindest nicht ausschließlich eine Frage der finanziel-
len Ausstattung (wenngleich sie eine zentrale bleibt). Eine powersharingorien-
tierte Förderung würde die finanzielle Unterstützung jedoch systematisch mit 
einer Macht- und Privilegienumverteilung koppeln und damit andere relevante 
Kapitalarten berücksichtigen und miteinschließen.
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9.2 Förderpolitik from below: Community-Orientierung

Förderung als Powersharing zu konzipieren, bedeutet, so weit wie es möglich 
ist und bisher nicht angedacht wurde, von routinierten Förderverfahren abzu-
weichen. Wobei dem Grundsatz des Powersharings folgend die inhaltliche Aus-
gestaltung den Fördernehmenden obliegt. Förderung als Powersharing würde 
auch bedeuten, systematisch mögliche Entscheidungsspielräume im Rahmen 
der Förderung abzugeben und bei der Ausgestaltung von Förderprogrammen 
Akteur*innen beispielsweise aus den communitybasierten Feldern zu beteili-
gen. Die Wirkung einer solchen Förderkultur, wenn Aktivitäten also nach dem 
Prinzip ‚aus der Community in die Communitys‘ (und selbstverständlich quer 
zu den Communitys) konzipiert sind, ist ungleich höher als übliche Ausgestal-
tungen von Förderungen, da diese in aller Regel Ausschlüsse reproduzieren und 
nicht diskriminierungskritisch aufbereitet sind. Community bedeutet hier, dass 
Menschen sich aufgrund gemeinsamer Interessen, geteilter Lebenslagen oder 
Erfahrungen einander zugehörig fühlen und ein geteiltes Anliegen verfolgen. 
Mitglieder einer Community müssen sich nicht persönlich kennen, sie müssen 
sich auch nicht immer einig sein und Menschen können sich unterschiedlichen 
Communitys zugehörig fühlen. Wenn wir hier von Communitys sprechen, dann 
meinen wir die Menschen, die die Erfahrungen mit Antisemitismus, Rassismus 
und anderen Diskriminierungsformen teilen und in verschiedenen Lebensberei-
chen in Verbindung zueinander stehen. Communitys können formal oder regel-
mäßig strukturiert sein oder auch informell und sporadisch bzw. anlassbezogen. 
Communitys können sich aufgrund lokaler Nähe (Regionen, Stadt, Stadtteile, 
Nachbarschaft) bilden, aber auch über Diskurse unabhängig von ihrem geografi-
schen Ort konstituieren, wie es beispielsweise in den Selbstbezeichnungsprakti-
ken sichtbar wird.

Die Ebene der communitybasierten Aktivitäten ermöglicht eine systemati-
sche Berücksichtigung des Matthäus-Effekts: Diese These über Erfolge, die Er-
folge nach sich ziehen, eignet sich nicht nur dafür, strukturelle Ungleichheiten, 
Benachteiligung oder Diskriminierung zu erklären, sie kann auch aufzeigen, 
wie die Verbreitung und die Unterdrückung von Information, von Wissen und 
Praktiken stattfindet und damit zur Stabilisierung von Strukturen beiträgt, die 
Ungleicheitsverhältnisse hervorbringen. Am Beispiel der Praxis wissenschaftli-
chen Zitierens lässt sich aufzeigen, wie nach dem Prinzip ‚Erfolg führt zu Erfolg‘ 
privilegierte Positionen immer weiter begünstigt werden. Margret W. Rossiter100 
macht darauf aufmerksam, wie gemäß dem Matthäus-Effekt die wissenschaft-
liche Verfahrensweise des Zitierens und des Nicht-zitiert-Werdens gesellschaft-
liche Ungleichheitsverhältnisse reproduziert, in denen männliche Autoren be-
vorteilt werden und damit zugleich das Wissen von Autor*innen marginalisiert 

100 Rossiter, Margret (1993): In: Social Studies of Science. Sage Publ., London 23. S. 325–341.
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wird. Die Kehrseite, die Rossiter hier aufruft, spezifiziert sie dann mit der zweiten 
Hälfte des Zitats aus dem Matthäus-Evangelium: ‚wer aber nicht hat, dem wird 
auch, was er hat, genommen werden‘. Das Prinzip der Uncitedness kann, meta-
phorisch verstanden, übertragen werden auf Praktiken, Wissensproduktion und 
Positionen minorisierter Akteur*innen, die ebenfalls nicht von dominanten Dis-
kursen ‚zitiert‘ werden und damit unsichtbar bleiben.

Eine Förderpolitik ‚from bellow‘, ausgehend von den Communitys, würde be-
deuten, den Matthäus-Effekt systematisch zu berücksichtigen und damit der Re-
produktion sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken. Das bedeutet auch eine Über-
prüfung der Rahmenbedingungen von Föderprogrammen unter dem Blickwinkel 
der Barrieren, die sowohl formal als auch inhaltlich in das Verfahren eingebaut sind 
durchzuführen – oder, anders herum formuliert, würde es bedeuten, solche Stra-
tegien, Formulierungen und Auswahlkriterien zu wählen und zu entwickeln, die 
strukturell bedingten Ausschlüssen mit alternativen Verfahrensweisen begegnen.

Eine Strategie des ‚Aus der Community in die Communitys‘ sollte auch plan-
voll die spezifischen Kapitalsorten fördern, die die Akteur*innen in den Commu-
nitys auszeichnen. Eine Förderung des sozialen Kapitals würde bedeuten, diesen 
Akteur*innen und Gruppen Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung 
im Sinne des Empowerments zur Verfügung zu stellen. Bestehende sowohl com-
munity-bezogene als auch community-übergreifende (und damit zumeist auch 
intergenerationale) Aktivitäten können so wirksam unterstützt werden. Zudem 
haben wir es mit Feldern zu tun, in denen Empowerment, Resilienz und Pow-
ersharing bereits stattfinden, auch wenn sie unter Umständen nicht als solche 
benannt werden. Diese (nicht als solche benannten) Praktiken von Empower-
ment, Resilienz oder Powersharing kommen aufgrund verschiedener Mechanis-
men unzureichend in den Blick von Fördergebenden. Eine communitybasierte 
Förderung würde die bestehenden Praktiken nicht nur stützen, sondern wirk-
sam in ihrer Stabilisierung und Reichweite fördern. Communitybasiert bedeutet 
auch, verschiedene Formen des Austauschs zwischen Fördergebenden und den 
Akteur*innen systematisch einzubauen. Dabei sollten die Akteur*innen den För-
dergebenden ihre Expertise zur Verfügung stellen können und diese wiederum 
könnten der Expertise der Akteur*innen Öffentlichkeit verschaffen und sie in 
ihre Entscheidungen einbeziehen. Wie sind also die Expertisen, Anliegen und 
Wissensformen der Communitys und verschiedenen Akteur*innen gegenüber 
den Fördergebenden sprechbar und hörbar zu machen? Und welche Mitgestal-
tungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten lassen sich aufbauen?

Nicht zuletzt stützt eine communitybasierte Förderung eine wirksame Stra-
tegie in allen drei Themenfeldern. Erstens wirken die Praktiken des Empower-
ments, der Resilienz und des Powersharings in den Communitys kumulativ 
(auch wenn die Akteur*innen möglicherweise bzgl. Empowerment, Resilienz 
und Powersharing unterschiedliche Schwerpunkte setzen). Daher sind sie die 
Orte einer wirksamen Weiterentwicklung aller drei Strategien. Zweitens sind 
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Communitys zumeist gut vernetzt und erreichen damit hohe Transferverbindun-
gen, auch gegenüber Menschen und Organisationen, die diese Begriffe nicht für 
sich wählen oder nicht kennen. Mit Blick auf Akteur*innen, die nicht zu minori-
sierten Gruppen gehören, aber aufgrund ihres Engagements angefeindet werden, 
können Communitys ein Ort der Bildung von Bündnissen und Allianzen sein. 
Hierüber ist ein kollektivierter Umgang mit Anfeindungen von rechts möglich 
und kann zu gemeinsamen Strategiebildungen führen. Dies würde neben indi-
viduellen Fragen der Bewältigung von Anfeindungen, Hass und Gewalt auch die 
Förderung resilienter Strukturen und neben dem Überleben auch die Agency be-
fördern.

9.3 Solidarische Förderung: Von der unterschiedslosen zur 
unterscheidenden Förderung

Die Erkenntnisse der hier vorliegenden Untersuchung legen nahe, diskriminie-
rungskritische Förder- und Auswahlverfahren zu konzipieren, die explizit nicht 
die gleichen Anforderungen an alle stellen. Vielmehr geht es darum, Förderbar-
rieren abzubauen, die fördersuchende Organisationen und Initiativen daran hin-
dern, an Förderprogrammen teilzuhaben. Folgend werden nur einige Aspekte 
exemplarisch aufgeführt.

Folgende Fragestellungen können für die Reflexion von Förderbarrieren 
nützlich sein: Werden beispielsweise für die Bekanntmachung der Förderlinien 
nur die üblichen Informationskanäle genutzt oder werden neue Netzwerke eru-
iert und gezielt angefragt? Ist es beispielsweise möglich, Strategien zu entwickeln, 
in denen die Fördergebenden auf die Akteur*innen zugehen? Welche Fristen und 
Zeiträume werden gesetzt? Wenig formalisierte Organisationen oder Initiativen 
bekommen solche Informationen aufgrund geringer Vernetzung in ressour-
cenzirkulierenden Informationskanälen oft nur verzögert. Rein ehrenamtlich 
strukturierte Organisationen und Initiativen können zudem nicht in derselben 
(kurzen) Zeit wie hauptamtlich organisierte Institutionen reagieren und Ideen 
einbringen. Sie brauchen schlicht mehr Zeit.

Aber auch formale Kriterien können eine Hürde darstellen. Häufig ist die 
formale Organisationsstruktur ausschlaggebend für eine Antragsberechtigung. 
Nicht oder wenig formalisierte Praktiken von Empowerment, Resilienz und Pow-
ersharing werden hier systematisch ausgeschlossen. Selbst vermeintlich einfache 
grundständige Kriterien wie die Gemeinnützigkeit stellen gleichsam selbst Aus-
schlüsse her. Beispielsweise stellt Integration keinen gemeinnützigen Zweck dar, 
ist aber gleichzeitig einer der (auch förderstrukturell und politisch bedingten) 
Schwerpunkte von migrationsbezogenen Organisationen. Daher könnte es einen 
Bereich der solidarischen Förderung geben, der genau diejenigen Aktivitäten be-
rücksichtigt, die systematisch eigentlich nicht antragsberechtigt sind.
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Auch ein Blick auf das Auswahlverfahren könnte daher diskriminierungskri-
tisch überprüft werden. Wer entscheidet auf welcher Grundlage? Wer wird aus-
gewählt und wer fällt dadurch heraus? Wenngleich kein Verfahren, in dem es da-
rum geht, eine Auswahl zu treffen, frei ist von der Produktion neuer Ausschlüsse, 
könnte hier eine diskriminierungskritische Reflexion der eigenen Praxis neue 
Strategien der Förderung und neue Förderbereiche hervorbringen. Eine solche 
diskriminierungssensible Vorgehensweise ist dabei auf ein Außen angewiesen: 
Dies kann die Beratung bei der Überprüfung bestehender oder der Erarbeitung 
neuer Förderkriterien sein oder eine strukturelle Einbindung der Akteur*innen 
aus dem Feld in Form eines Beirates oder auch als Entscheider*innen. Zu prü-
fen wäre hier, inwieweit bestimmte Entscheidungsbefugnisse abgegeben werden 
können. Zudem könnte ein solcher Beirat auch bei der inhaltlichen Entwicklung 
der Förderstrategie mit seiner Expertise zur Verfügung stehen, Fördernehmende 
begleiten und beraten oder in andere Netzwerke vermitteln.

9.4 Reflektierter Umgang mit der Kopplung von Empowerment-
Strategien und den Themen Migration und Integration

Wenngleich der Umgang mit Migration, das Thema Migrationsgesellschaft 
und die gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnisse auf die Notwendigkeit von 
Strategien des Empowerments, der Resilienz und des Powerharings verweisen, 
sollten die als förderwürdig erachteten Aktivitäten nicht zwangsläufig mit die-
sen Themen gekoppelt werden. Praxen des Empowerments sind keineswegs aus-
schließlich an die Auseinandersetzung mit diesen Themen gebunden. Sofern 
die Existenz von (post)migrantischen Selbstorganisationen als Empowerment 
verstanden werden kann (was ein Ergebnis der vorliegenden Untersuchung dar-
stellt), können die inhaltlichen Ausrichtungen der Aktivitäten variieren, weil die 
geteilte Praxis und die gemeinsame Arbeit an geteilten Interessen im Vorder-
grund stehen. Es muss nicht immer die explizite Auseinandersetzung mit Rassis-
muserfahrungen sein, die empowernd wirkt. Was relevant ist, um einen geteilten 
Erfahrungsraum auszugestalten, sollte von den Akteur*innen selbst bestimmt 
werden können. Zudem ist deutlich geworden, dass beispielsweise Migrant*in-
nenselbstorganisationen, Migrant*innenjugendselbstorganisationen und Neue 
deutsche Organisationen vor allem in Förderlinien zum Thema Migration und 
Integration berücksichtigt werden, aber in anderen Förderbereichen nur margi-
nal vertreten sind (siehe auch Kapitel 7). Diese Organisationen und Initiativen 
werden durch solche Förderpolitiken fremdbestimmt und in ihren Praxen immer 
auf diese Themen verwiesen.

Allerdings gibt es in den Organisationen und Communitys auch andere ge-
teilte Themen wie Klima, Verkehrswende, globale Gerechtigkeit, Freizeit, Kultur 
und Demokratie, Alter, Nachbarschaft usw., die durch die strukturelle Kopplung 
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von Empowerment mit Migration oder gar Integration kaum zum Vorschein 
kommen können. Eine dahingehende Entkopplung würde perspektivisch ggf. 
auch eine öffentliche Anerkennung der Expertise in anderen Themenbereichen 
befördern und diesen Organisationen eine (Regel-)Förderung in anderen Förder-
linien ermöglichen. Gleichzeitig sind die Begriffe Empowerment sowie Resilienz 
und Powersharing nicht allen Akteur*innen bekannt, gleichwohl sie sie praktizie-
ren. Viele Organisationen und Akteur*innen, deren Praxis sich als Empowerment 
und Powersharing verstehen lässt, bedienen möglicherweise andere Sprachspiele 
oder gebrauchen Bezeichnungen aus ihrer Gründungszeit. Daher braucht es zu-
gleich auch eine reflektierte Thematisierung von Migration. Wir empfehlen also 
einen ausgewogenen Umgang mit der Kopplung der Themen Migration, Integra-
tion und den Bereichen Empowerment, Resilienz und Powersharing.

9.5 Von den Zielen zur Handlungsorientierung und vom Produkt 
zu den Bedingungen

Wir empfehlen bei der Förderung der Themenfelder Empowerment, Resilienz 
und Powersharing, den Schwerpunkt auf die Förderung von Bedingungen (Re-
silienz), von Möglichkeits- und Ermöglichungsräumen (Empowerment) und 
von Strukturveränderungen (Powersharing) zu legen, unter denen sich die 
Praktiken des Empowerments, der Resilienz und des Powersharings vollziehen 
können. Konzepte zur Gestaltung von Zielmodellen gibt es sicherlich reichlich. 
Wir möchten vorschlagen eine Perspektivumkehr in der allgemeinen Logik von 
Förderungen als Projektförderung einzuführen. Selbstverständlich ist dies keine 
Abkehr von einer Zielorientierung, im Gegenteil, wir erachten die Ausarbeitung 
und Reflexion von Förderzielen als besonders relevant. Allerdings ist mit Blick 
auf ungleiche Zugänge zu solchen Praktiken, Logiken und Formen des Arbeitens 
als Projekt zu überlegen, inwiefern eine Verschiebung hier sinnvoll ist. Uns er-
scheint sie aus folgenden Gründen sinnvoll:

a. Die theorie-konzeptionelle Auseinandersetzung mit den Begriffen zeigt auf, 
dass Empowerment, Resilienz und Powersharing nicht als Ergebnis, sondern 
als Prozess konzipiert sind, also unter Umständen dahingehende Aktivitä-
ten und Praktiken erst im Nachhinein als solche bezeichnet werden kön-
nen. Damit sind Empowerment, Resilienz und Powersharing nicht in einem 
Sinne operationalisierbar, dass bestimmte Schritte getan werden müssen, 
die sodann diesen oder jenen Effekt garantieren können. Dies ist jedoch im-
manenter Bestandteil von Projektkonzeptionierungen. Sie nehmen in aller 
Regel ihren Ausgangspunkt bei einer Problemmarkierung, formulieren Zie-
le und bestimmen die Schritte, mit denen die Ziele erreicht werden sollen. 
Entsprechend gilt ein Projekt zumeist erst dann als erfolgreich, wenn seine 
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Ziele erreicht wurden. Dies widerspricht jedoch der theorie-konzeptionellen 
Fundierung der Strategien. Aktivitäten können sich als Empowerment er-
weisen oder eben auch nicht. Sie können Resilienz stärken oder eben auch 
nicht. Dies offenzuhalten ist Teil fundierter Konzeptionierungen von Emp-
owerment, Resilienz und Powersharing und ein Prinzip powersharing-orien-
tierter Förderungen. Anstatt also die Zielerreichung zum Maßstab zu neh-
men, könnten in Förderausschreibungen die jeweiligen Praktiken und deren 
Handlungsorientierung beschrieben werden, die sich an den Konzepten von 
Empowerment, Resilienz und Powersharing orientieren. Weil diese nämlich 
die Bedingungen für solche Prozesse darstellen, die durch eine Förderung 
ermöglicht werden sollen.

b. Förderungen, die auf Projektlogiken basieren, verkennen die zumeist not-
wendigen Voraussetzungen, derer es bedarf, um die etablierten und wichtigen 
Aktivitäten von Fördernehmenden in eine Projektlogik zu überführen und 
dieser anzupassen. Zwei Probleme lassen sich hier mit Blick auf die Förder-
nehmenden identifizieren. (1) Viele Praktiken werden durch Projektlogiken 
‚eingehegt‘ oder führen sogar zum gegenteiligen Effekt. Denn das Primat 
projektorientierten Arbeitens würde beispielsweise genau der Genese der 
Selbstorganisation und Selbstbestimmung entgegenlaufen, da sie den Mög-
lichkeiten einer selbstbestimmten Praxis des Empowerments, der Resilienz 
und des Powersharings die Logik der Fremdführung entgegenhalten würde. 
(2) Es kommt hinzu, dass die Organisationsform minorisierter Akteur*innen 
zu einem Teil nur schwach institutionalisiert und häufig ehrenamtlich getra-
gen ist. Selbst für relativ große Vereine und Organisationen sind die Verfah-
ren zur Antragstellung und ggf. von Berichts- und Abrechnungswesen mit 
großem Aufwand verbunden. Initiativen und Vereine, die komplett ehren-
amtlich strukturiert sind, haben häufig nicht die notwendigen strukturellen 
Rücklagen hierfür. Neben dem Aufwand, der für die Akquise und Projektver-
waltung zu veranschlagen ist, fehlt dann die Zeit, um den eigentlichen Zweck 
des Vereins oder der Organisation zu verfolgen. Durch die zeitlich befristeten 
Projektförderungen hangeln sich Akteur*innen häufig von Projekt zu Projekt, 
um die durch die Projektarbeit erreichten Errungenschaften abzusichern. 
Eine zusätzliche ‚Nachhaltigkeitsstrategie‘ überfrachtet solche Projekte insbe-
sondere bei ehrenamtlich organisierten Akteur*innen noch zusätzlich.

c. Demgegenüber würde eine Verschiebung von der Zielbestimmung zur 
Handlungsorientierung auch einen produktiven Umgang zwischen Förder-
gebenden und Fördernehmenden ermöglichen, da nicht mehr nach dem 
Impact und den Prozessen der Fördernehmenden gefragt wird, sondern 
nach den Rahmenbedingungen der Förderung selbst. Also danach, auf wel-
che Weise sich die Förderung positiv oder negativ auf die Bedingungen zur 
Durchführung von Aktivitäten der Fördernehmenden ausgewirkt haben. 
Dies wiederum würde ermöglichen, den Blick der Fördergebenden auf die 



179

Ausgestaltung der eigenen Förderpolitiken zu lenken, also auf die Aspekte, 
die durch die Fördergebenden tatsächlich auch selbst gestaltet werden kön-
nen und in ihrem Einflussbereich liegen.

Aus den genannten Gründen wird empfohlen, ein ausgewogenes Gleichgewicht 
zwischen projektorientierten Förderungen, Förderung von Bedingungen und 
Möglichkeitsräumen sowie von Strukturförderungen anzustreben. Die Förde-
rung von Projekten ist die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum Indivi-
duen, Gruppen, Organisationen usw. in einem spezifischen Anliegen oder einer 
konkreten Aktivität zu unterstützen. Daneben ermöglicht eine Förderung der Be-
dingungen in den Themenfeldern Empowerment, Resilienz und Powersharing, 
solche Praktiken zu realisieren, die sich der Logik von Projekten entziehen oder 
zu voraussetzungsvoll sind. Nicht zuletzt zeigen die Aussagen der Akteur*innen 
im Feld der MSO, MJSO und NDO einen deutlichen Bedarf in der Strukturförde-
rung. Viele minorisierte Initiativen und Organisationen haben keinen Zugang zu 
öffentlichen Förderungen oder lehnen bestimmte Förderungen aus politischen 
oder inhaltlichen Gründen ab.

9.6 Zehn Einstiegspunkte für eine solidarische Förderung

Während wir bis hierher insbesondere über die Ausgestaltung von Förderpro-
grammen und -politiken gesprochen haben, möchte wir nun zum Schluss noch-
mals die Möglichkeit nutzen auf Inhalte, Themen und Praktiken in den Bereichen 
Empowerment, Resilienz und Powersharing hinzuweisen, die wir als relevant an-
sehen. Sie stehen aber auch exemplarisch für die unterschiedlichen Praktiken, 
die sich aus der Perspektive von Fördergebenden als Einstiegs- oder Orientie-
rungspunkt für ein (Förder-)Engagement im Sinne des Powersharings und einer 
solidarischen Förderpolitik anbieten.

1. Empowerment innerhalb und über Communitys hinweg fördern
 Wir empfehlen Förderungen solcher Aktivitäten, die Empowerment als 

communitybasierte Praxis verstehen. Hierbei kann es sich um die unter-
schiedlichsten Formate handeln, die kollektive Zusammenhänge darstellen: 
von Workshops und Konferenzen über regelmäßige Treffen oder Arbeitszu-
sammenhänge bis hin zu Freizeiten, Festen und Reisen. Diese Praktiken sind 
wesentliche Aktivitäten von communitybasierten Empowerment-Prozessen. 
Hier gibt es einen hohen Bedarf an niedrigschwelliger Förderung, die unbü-
rokratisch, thematisch ungebunden und zweckfrei ist.

2. Lokale Aktivitäten mit Blick auf Alter und Intergenerationalität
 Wir empfehlen Praktiken in lokalen Bündnissen, Initiativen und Organisatio-

nen zu unterstützen und zu fördern, deren Aktivitäten auf intergenerationale 
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Fragen und Menschen im höheren Lebensalter gerichtet sind. Es geht dar-
um, Menschen der sogenannten ersten Generation, die inzwischen das soge-
nannte Rentenalter erreicht haben, Zugang zu Empowerment und Resilienz 
zu ermöglichen: ältere Menschen mit eigener Migrationsgeschichte, wie bei-
spielsweise der so genannten Gastarbeiter*innengeneration, die teils nun 
seit Jahrzenten in Deutschland leben und dementsprechend auch über diese 
Zeit Rassismus und/oder Antisemitismus konjunkturell erfahren haben. Zu-
nächst braucht es dazu Optionen, die altersgerecht, sprachlich vielfältig, er-
reichbar und flächendeckend sind. Die Altersgruppe der Senior*innen bedarf 
der Aufmerksamkeit, da Senior*innen unter Umständen, besonders aber 
wenn sie pflegebedürftig sind, als vulnerabel anzusehen sind.

3. Ländliche und strukturschwache Regionen in den Blick nehmen
 Mit Blick darauf, dass viele Angebote und Aktivitäten zu den drei Strategien 

vor allem in Großstädten und strukturstärkeren Regionen stattfinden und 
Kleinstädte oder ländliche Regionen oft nicht gut versorgt sind im Hinblick 
auf Organisationen und Initiativen, wäre eine mögliche Förderstrategie, ge-
rade in diesen Regionen Aktive aufzusuchen und nach den spezifischen Be-
darfen und Umsetzungsstrategien vor Ort zu fragen. Die lokalen Communi-
tys, die auch abseits von Großstädten leben, sind hier ein guter Anlaufpunkt. 
Da aufgrund der Strukturbedingungen ein flächendeckender Ausbau kaum 
möglich sein wird, sollten diese durch Strategien des Powersharings flankiert 
werden. Das heißt zu schauen, welche Ressourcen die vor Ort etablierten 
Organisationen zur Verfügung stellen können. Nicht zuletzt ist es häufig so, 
dass in den alten Bundesländern Deutschlands angesiedelte Institutionen 
und Aktivitäten seltener den Weg in die neuen Bundesländer und daher auch 
nicht in die dortigen Communitys finden. Daher sollte in der Förderung ein 
Blick in diese Regionen geworfen werden.

4. ‚Resilience for resistance‘  – Förderung von lokalen Netzwerken und 
Opferberatung von Betroffenen für Betroffene

 Im Bereich der Resilienz lässt sich eine Vielzahl an Bedarfen feststellen, da 
vor allem die Selbstorganisationen, Bündnisse, Initiativen und Einzelperso-
nen in Städten und Kommunen, Ziel von rassistischen und antisemitischen 
Anschlägen sind. Hier existiert ein hohes Engagement der Betroffenen vor 
Ort und über den Ort hinaus. Gemeint sind die Orte, deren Namen zu Sym-
bolen geworden sind wie Solingen, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Hannover, 
Nürnberg, Köln, Halle, Hanau, Kassel, u. v. m. Dort findet sich ein großes, 
aber auf sich selbst zurückgeworfenes Engagement der Betroffenen. Aber es 
gibt auch die vielen Orte, die ihren Weg nicht in die Öffentlichkeit finden, 
an denen aber dasselbe Engagement vorhanden ist und damit Praxen der 
Resilienz existieren. Es handelt sich um die Selbstorganisation von Betrof-
fenen, in der sich Angehörige von Ermordeten, Menschen, die massive Ge-
walt erfahren mussten, Anwohner*innen, Nachbarschaften, Gemeinden und 
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Communitys zusammenfinden, um gemeinsam zu trauern, ein Gedenken 
zu bewahren, zu erinnern und einander zu helfen. Neben den vielen Din-
gen, die in solchen Zusammenhängen entstehen können, finden hier auch 
Opferberatungen von Betroffenen für Betroffene statt. Es handelt sich also 
um einen eigenen Strukturbereich von zivilgesellschaftlichem Engagement, 
der im Prozess der Vernetzung begriffen ist und dessen Binnendifferenzie-
rung zu achten ist. Im Sinne von Resilienz findet hier das kollektive Trauma 
einen Ort der Bearbeitung, es geht neben dem Überleben, der Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit und Agency ganz konkret um kollektive Aktivitäten 
der Wehrhaftigkeit und Widerständigkeit, insbesondere im gemeinsamen 
Kampf um eine angemessene Aufklärung von Verbrechen und der juristi-
schen Aufarbeitung. Diese Aktivitäten sind getragen vom Engagement und 
der ehrenamtlichen Tätigkeit einzelner Menschen und von Gruppen, die kei-
ne Finanzierung zu erwarten haben (und dennoch annähernd der institutio-
nalisierten Opferberatungen entsprechen). Neben fehlender Förderung die-
ser Aktivitäten fehlt es an finanzieller Unterstützung bei der Erstellung von 
Gutachten, der Öffentlichkeitsarbeit, juristischen Beratung und der Unter-
stützung von Fällen, denen keine Aussicht auf Erfolg bescheinigt wird, um 
diese möglicherweise durch die Instanzen führen zu können, um hierüber 
Präzedenzfälle zu erwirken. Dies gilt auch und insbesondere in Fällen, an 
denen öffentliche Behörden (Polizei) beteiligt sind, da dieser Bereich durch 
das ‚Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz‘ (AGG) nur unzureichend abge-
deckt ist.

 Diese vielen Aktivitäten der direkt und indirekt Betroffenen können in einer 
Strategie gebündelt werden, im Sinne einer ‚Resilience for resistance‘ – dem 
Aufbau resilienter Strukturen. Die Unterstützung und der Ausbau bereits 
vorhandener Resilienzstrategien der Betroffenen können so vorbildgebend 
für andere Orte und Städte sein. Denn Resilienz muss sich nicht darauf be-
schränken, erst zu reagieren, wenn es zu Anschlägen oder Anfeindungen 
kommt. ‚Resilience for resistance‘ meint damit eine Strategie des Aufbaus re-
silienter Strukturen, die schon dann funktionieren, wenn sie gebraucht wer-
den – in der Hoffnung, dass sie das nicht geschieht. Für eine solche Strategie 
sind die Erfahrungen und Expertisen der Betroffenen einzuholen, denn sie 
arbeiten seit vielen Jahren an dem Aufbau solcher Strukturen.

5. Powersharing durch minorisierte Akteur*innen
 Hierbei sind zwei Förderperspektiven aufzurufen. Erstens geht es um die 

Unterstützung von etablierten Akteur*innen, die nicht zu den Mitgliedern 
der Dominanzgesellschaft gezählt werden, aber bereits vielfach aktiv Pow-
ersharing betreiben. Hieran könnte eine Strategie gekoppelt werden, die 
etablierte Akteur*innen dabei unterstützt, ihr Powersharing zu verstärken. 
Zweitens sind minorisierte und nicht etablierte Akteur*innen bei ihren Ak-
tivitäten des Powersharings zu unterstützen. Im Rahmen der explorativen 
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Studie wurde deutlich, dass Powersharing eine gelebte Praxis insbesondere 
im Kontext von Selbstorganisationen und Communitys ist, auch wenn dies 
nicht immer explizit so bezeichnet wird. Diese Praxis des Powersharings gilt 
es zu unterstützen. Damit würde eine Förderung darin bestehen, diesen Ak-
teur*innen die Möglichkeit zur Umverteilung von Kapitalien zu erleichtern 
oder Kapitalien zur Umverteilung zur Verfügung zu stellen, die ohne Förde-
rung nicht stattfinden könnten. Im zweiten Fall geht es um die Förderung 
von Strukturen, die den Aufbau von Powersharing-Aktivitäten ermöglichen. 
Dies könnte beispielsweise die Finanzierung von Veranstaltungen und Maß-
nahmen zur lokalen und überregionalen Vernetzung sein, die Finanzierung 
von kooperativ genutzten Büro- und Versammlungsräumen, die Förderung 
von Öffentlichkeitsarbeit oder eine finanzielle Strukturförderung, die für 
kontinuierlich anfallende Aktivitäten, Reisekosten oder Material genutzt 
werden kann.

6. Powersharing von weiß-etablierten Organisationen
 Wir empfehlen, Angebote zu fördern, die das Powersharing im Kontext von 

weiß-etablierten Organisationen und gesellschaftlich anerkannten Posi-
tionen zum Ziel hat. Hierbei könnten die Akteur*innen aus minorisierten 
Communitys in ihrer Expertise angefragt werden, da viele von ihnen mit 
der Praxis des Powersharings bereits vertraut sind. Es geht zum einem um 
das Kennenlernen und die Sichtbarmachung weiß-etablierter Positionen mit 
entsprechender Akkumulation von Kapital, das der Umverteilung zur Ver-
fügung gestellt werden kann. Besonderer Anstrengung bedarf es im Bereich 
der Entscheidungsträger*innen in Politik, Zivilgesellschaft oder Wirtschaft, 
bei Verantwortlichen in großen Organisationen oder NGOs der Dominanz-
gesellschaft. Zum anderen geht es darum, über das Konzept des Powersha-
rings aufzuklären und Unterstützungsstrukturen zur Umsetzung von Pow-
ersharing aufzubauen, da diese Prozesse auf der Ebene der Organisationen 
lange brauchen und ausschließlich punktuelle Angebote hier zu kurz greifen. 
Diese ermöglichen zwar die Aufklärung und Fortbildung von Einzelperso-
nen, aber dies geht noch nicht mit Powersharing als Organisationsentwick-
lungskonzept einher. Daher braucht es Konzepte, Angebote, Handreichun-
gen und Arbeitshilfen zu (organisationalen) Strategien des Powersharings 
für verschiedene Bereiche bzw. Systemlogiken. Schließlich gehören hierzu 
Bildungsangebote und Angebote zur Begleitung von diskriminierungssensi-
bler Organisationsentwicklung.

7. Empowerment: Die Materialisierung von eigenen Narrativen
 Die selbstbestimmte Sichtbarwerdung und die Produktion eigener Narrati-

ve, die sich sowohl nach innen in die Community als auch nach außen in 
die Öffentlichkeit richten können, sind zentrale Praktiken des Empower-
ments. Ähnlich wie die Neuen deutschen Medienmacher*innen thematisiert 
die Webvideo-Produzentin und Journalistin Esra Karakaya öffentlich die 
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fehlende Diversität und Repräsentation in den Medien, aber auch die man-
gelnde Förderstruktur für die Produktion unabhängiger Formate, in denen 
aktiv die Auseinandersetzung mit den Verhältnissen der Migrationsgesell-
schaft gefördert werden. Es handelt sich hierbei auch um Formen der politi-
schen Artikulation, denn diese Praktiken zielen auf die Wieder-Aneignung 
und Einmischung in gesellschaftlich-hegemoniale Narrative.

 Wir empfehlen die Unterstützung bei der Materialisierung und Förderung 
der Sichtbarmachung dieser Narrative etwa in: Podcasts, Gedichten, Musik-
stücken, Gestalten und Malen, Texten, Bilderbüchern, Bibliotheken, Erin-
nerungspolitik, eigener Geschichten, Forschung u. v. m. Die verschiedenen 
Kapitalarten der Fördergebenden könnten zudem dafür eingesetzt werden, 
die Praktiken der ‚eigenen Narrative‘ (siehe Kapitel  6) stärker sichtbar zu 
machen. Die eine Strategie umfasst die Förderung der Bedingungen, unter 
denen die Produktion solcher Narrative möglich wird, die andere Strategie 
fördert die Sichtbarwerdung und Stärkung bestehender Narrative, z. B. durch 
das Drucken, Ausstrahlen, Bewerben, Sprechen-Lassen und Dokumentieren 
usw. Die Förderung würde dadurch die Vergegenständlichung und die Re-
produktion dieser Narrative unterstützen.

8. Politiken von Empowerment
 Gefördert werden sollten Politiken von Empowerment, diese haben zum 

Ziel, strukturelle Ursachen von Problemen und Ungleichheitsverhältnissen 
zu thematisieren, zu skandalisieren und unter Zuhilfenahme von Aktivitäten 
der politischen Einmischung an die Öffentlichkeit zu bringen. Hierbei wird 
auch auf solidarische Verfahren des Protestes und auf Widerstandspraktiken 
zurückgegriffen, um letztlich die Kontrolle von gesellschaftlichen Ressour-
cen, Möglichkeiten und Zugängen umzuverteilen. Hierzu gehört auch das 
Protestieren, die Aneignung und Wiederaneignung von Protestformen und 
Widerstandpraktiken sowie verschiedenen Formen der Wissensproduktion.

 Empowerment ist demonstrieren, das Verfassen von offenen Briefen, das 
Sammeln von Unterschriften, die Organisation von Protest und Skandalisie-
rung, auf der Straße, auf Instagram, Twitter, in Zeitschriften und Büchern. 
Empowerment, das auf die Transformation abzielt, ist aber auch das Ein-
nehmen und Besetzen von relevanten Positionen in Politik, Verwaltung, in 
Unternehmen und Organisationen. Veränderung und Einflussnahme verlan-
gen nach Zugängen zu formal demokratischen Prozessen, nach Mitbestim-
mung und Stimmberechtigungen.

 Diese Elemente sind theorie-konzeptionell und historisch wesentliche Ele-
mente des Empowerments, die auf gesellschaftliche Veränderung hinwir-
ken. Neben der Unterstützung dieser Empowerment-Strategien bedarf es 
einer intergenerationalen Vernetzung. Dies dient der geteilten Wissenspro-
duktion gesellschaftlicher Veränderungsstrategien und Widerstandsprak-
tiken, ihrer Bündelung, ihrer Erinnerung, ihres Erfahrungsaustauschs. Da 
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gesellschaftliche Phänomene heute zunehmend globale und transnationale 
Fragen widerspiegeln, wäre eine mögliche Strategie die transnationale Ver-
netzung von Empowerment-Praktiken, die sich die Veränderung gesell-
schaftlicher Ungleichheiten zur Aufgabe gemacht haben. Diese Ausgestal-
tung sollte auch die intersektional orientierte Vernetzung thematisieren.

9. Förderung von Selbstorganisation, Initiativen, Bündnissen und Netzwerken
 Eine weiteres Thema ist die Stärkung bestehender MSO, MJSO und NDO, 

die seit Jahren wertvolle Arbeit leisten. Durch das gesamtgesellschaftliche In-
teresse besteht die Gefahr, dass neue, vorwiegend weiße Strukturen das The-
ma Rassismus aufgreifen und dafür bspw. Finanzierung erhalten. Während 
es sehr wichtig ist, eine Vielzahl an Akteur*innen in diesem Feld zu haben, 
ist die langfristigere und powersharende Strategie jene, langjährige und jun-
ge MSO und NDO zu stärken. Hierfür können etablierte Akteur*innen ihre 
Ressourcen umverteilen: Sei es durch Wissen zum Stellen von Förderanträ-
gen, Projektmanagement, Marketing. Das sind jene Themen, in denen bei der 
Dokumentenrecherche ein Bedarf an Professionalisierung von MSO deutlich 
wurde. Aber auch die Bereitstellung von Räumen für Treffen oder Angebote, 
das Weitervermitteln der eigenen Kontakte und Netzwerke und bedingungs-
lose Förderung helfen, MSO langfristig zu stärken. Insbesondere durch Coro-
na haben viele kleine MSO zu leiden und brauchen verstärkt Unterstützung.

 Die Durchführung von Bildungs-Workshops als methodisch-didaktische 
Bildungs- und Erfahrungsräume zur Transformation der Selbst- und Welt-
verhältnisse haben eine deutliche Ausweitung erfahren. Dagegen bleibt der 
Blick auf diejenigen Aktivitäten verstellt, die sich nicht explizit als Bildungs-
Workshop konzipieren: Denn auch in anderen Formaten oder einfach in 
Begegnungsräumen können Menschen neue Erfahrungen machen, die Stra-
tegien des Empowerments der Resilienz und des Powersharings unterstüt-
zen oder initiieren. Wir empfehlen daher Gruppen, Initiativen, Netzwerke, 
Selbstorganisationen zu adressieren, deren Anliegen in folgenden Bereichen 
angesiedelt sind: Vernetzung, Aufbau von Strukturen, Räume zum Aus-
tausch, offene Angebote, thematisch offene Settings. Resilienz sollte hier ein 
Stück weiter gefasst werden als Agency im Sinne der Unterstützung zur Sta-
bilisierung und Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit. Denn im Sin-
ne der Resilienz bleiben die Aktivitäten nicht hierbei stehen, sondern zielen 
darüber hinaus auch auf die Eröffnung von Möglichkeiten zur Selbstorga-
nisation und die Stärkung von Communitys, Gemeinden und Netzwerken. 
Sie zielen auf den Aufbau von zivilgesellschaftlichen und institutionellen 
Möglichkeiten der Verteidigung und Stabilisierung demokratischer Räume.

 Es geht also um mehr als die Verarbeitung von gewaltvollen Erfahrungen 
und die Vorbereitung auf mögliche ähnliche Ereignisse. Resilienz und Agen-
cy meint dann all jene Aktivitäten, die durch Aktivist*innen, Selbstorgani-
sationen, Netzwerke, Beratungsstellen und Communitys auf die Befähigung 
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zum Handeln, das Bereitstellen von Ressourcen und die Eröffnung von ver-
wirklichbaren Optionen abzielen. Diese Offenheit für die Formate, die Stra-
tegien von Empowerment, Resilienz und Powersharing ermöglicht auch eine 
Erreichbarkeit und Teilhabe von Betroffenengruppen, die sich habituell nicht 
in Bildungs- oder Workshopformaten bewegen, aber dennoch Strategien 
entwickeln und weiterentwickeln wollen. Empowerment, Resilienz und Pow-
ersharing produzieren aufgrund ihres doch eher akademischen und genera-
tionsspezifischen Impetus einen Ausschluss auf der Ebene von Klassismus. 
Vorbild können hier die gemeinwesenorientierten Formate im internationa-
len Kontext sein, die vor allem in Ländern des globalen Südens praktiziert 
werden und zuweilen deutlicher an die Selbstorganisation und Lebenswelt 
der Menschen anknüpfen. Hier sollten neue Formen und Formate gefunden, 
vorhandene Aktivitäten gestützt und ein Gleichgewicht zwischen workshop-
orientierten und offenen Formaten gefunden werden, um eine möglichst 
große Breite an Praktiken zu ermöglichen.

10. Förderung von Wissensproduktion, ihrer Sichtbarkeit und Institutionali-
sierung

 Es gibt einen hohen Bedarf an eigener Forschung. Dies betrifft zum einen 
die theorie-konzeptionelle Arbeit an den Begriffen Empowerment, Resilienz 
und Powersharing und zum anderen empirische Studien zu den Strategien. 
Eine Forschungslücke tut sich aber vor allem dahingehend auf, dass, sofern 
Studien vorliegen, sie von den Konzepten/Begriffen ausgehen und nicht von 
den Praktiken selbst. Daher wird ein Bedarf an communitybasierter empiri-
scher Forschung formuliert. Auch existieren nur hier die angemessen Feld-
zugänge. Eine Beforschung von außen ist insbesondere bei Bevölkerungs-
gruppen, die Gewalt und Verfolgung ausgesetzt waren oder sind, deplatziert 
und zudem wenig Erfolg versprechend.

 Ein weiterer Bedarf ist die Einrichtung von Institutionen für Community 
Studies. Hier ist zum Beispiel an die institutionelle Einrichtung von „Black 
Studies“ in Deutschland zu denken, die auf der Basis der ‚Black Studies 
Movement‘  – die es auch in Deutschland ohne institutionelle Einbindung 
seit 20 Jahren gibt – aufgebaut wird.

 Es existiert eine Lücke bei der Förderung von Wissensproduktionen, die in 
einem engen und eurozentristischen Verständnis von Wissenschaft nicht 
als wissenschaftliches Wissen anerkannt werden, wie die Dokumentation 
von antisemitischen, antiasiatischen, antiziganistischen (u. a.) Gewalttaten, 
Dokumentation von Community-Bewegungen und Widerstandspraktiken 
in Deutschland, Ausstellungen, Bibliotheken, Plattformen usw.  Damit ver-
bunden ist schließlich der Bedarf an Vernetzungsmöglichkeiten dieser com-
munitybasierten Wissensproduktionen. Da diese Wissensproduktionen ent-
weder ehrenamtlich organisiert oder nur projektbezogen finanziert sind und 
nicht institutionalisiert, reichen die Ressourcen zumeist nur für die direkte 
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Dokumentation und Veröffentlichung. Transfer- und Kooperationsmöglich-
keiten sind von den Ressourcen meist nicht abgedeckt.

 Zwar existieren kleinere Forschungsverbünde, allerdings wäre die Einrich-
tung eines Wissens- und Forschungsnetzwerks lohnend, um Forschungslü-
cken und -bedarfe systematisch zu erarbeiten. Auch dieses sollte eine deut-
liche Community-Orientierung aufweisen und daher auch nicht den Besitz 
von akademisch Qualifizierungen (Promotion/Habilitation) voraussetzen, da 
diese Systeme selbst Ausschlüsse produzieren, die hier reproduziert würden.

Mit dem Angebot dieses letzten Kapitels zur Förderung von Strategien des Emp-
owerments, der Resilienz und des Powersharings endet diese explorative Studie. 
Unter den gegebenen Bedingungen, den uns zur Verfügung stehenden Ressour-
cen und dem begrenzten Zeitraum haben wir versucht, der Bedeutung, der Größe 
und Heterogenität dieses thematischen Feldes gerecht zu werden. Wir wünschen 
uns, dass diese explorative Studie als ein Anfang, eine Art Probebohrung gelesen 
werden kann, deren Sinn und Zweck es war, Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit 
für Akteur*innen und Handlungspraxen herzustellen. Nicht um diese in das 
Licht der Öffentlichkeit zu zerren, sondern um die Öffentlichkeit zu informieren 
und die Möglichkeit zu geben, sich von dem breiten Engagement in den Berei-
chen von Empowerment, Resilienz und Powersharing inspirieren zu lassen. Sinn 
und Zweck war es aber auch Vertrautes und Selbstverständliches zu irritieren.

Die hohe Anerkennung, welche die Themen Empowerment, Resilienz und 
Powersharing derzeit erfahren, hängt auch mit einem neosozialen Zeitgeist zu-
sammen (vgl. Lessenich 2008). Im Zuge dessen werden ehemals emanzipatori-
sche Ideen und Konzepte an individualisierende, aktivierende, pädagogisieren-
de und verantwortlichmachende Interventionslogiken anschlussfähig gemacht. 
Daher war es uns ein Anliegen, aufzeigen zu können, dass es bei diesen Themen 
nicht um die Vermittlung von Kompetenzen und Fähigkeiten geht, sondern um 
Überleben und Sicherheit, um Handlungsmacht, um die Gestaltung der Verhält-
nisse und politische Teilhabe. Empowerment, Resilienz und Powersharing sind 
keine Frage der individuellen Qualifikation, sondern eine gesellschaftliche Frage 
von Strukturen, Ressourcen und Berechtigungsräumen. Sinn und Zweck war es 
aber auch kenntlich zu machen, dass Empowerment, Resilienz und Powersharing 
als Praxis oder eben als Praktiken zu verstehen sind. Nicht die Theorie sagt an, 
was Empowerment, Resilienz und Powersharing zu sein hat, sondern die Theorie 
kann allenfalls im Nachhinein versuchen zu erklären, was die Praktiken in diesen 
Themenfeldern kennzeichnet. Aber vielleicht kann Theorie irritieren, dient der 
Reflexion oder kann dabei helfen, die eigene Praxis zu begründen, Anträge zu 
formulieren, Interventionen zu planen und Dinge anders und neu zu denken.

Wir möchten allen Beteiligten danken, die uns bei der Arbeit an dieser Studie 
unterstützt haben!
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